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Die Vorsitzende: Ich eröffne die Sitzung. Bitte 
nehmen Sie Platz. Da unser Ausschusssekretär, 
Herr Günther, heute erkrankt ist, wird er von 
Herrn Schwarz vertreten. Herr Schwarz, der neben 
mir sitzt, ist der Nachfolger von Herrn Kestler. 
Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss. Sie 
sind nicht bloß heute Vertretung, sondern sind 
dann auch auf Dauer bei uns im Ausschusssekre-
tariat. Das ist schön. 

Wir führen heute eine öffentliche Anhörung zum 
Entwurf des Gesetzes zur zielgenauen Stärkung 
von Familien und Kindern durch, die Neugestal-
tung des Kinderzuschlages und der Verbesserung 
der Leistungen für Bildung und Teilhabe, zu dem 
Antrag „Kinderzuschlag automatisch auszahlen – 
Verdeckte Armut überwinden“ und zu dem An-
trag „Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Büro-
kratie abbauen“. 

Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses und 
die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse. Für 
die Bundesregierung begrüße ich den Parlamenta-
rischen Staatssekretär Stefan Zierke. Ich begrüße 
die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne 
und natürlich die Sachverständigen für unsere 
heutige Anhörung, die da im Einzelnen sind: Herr 
Prof. Dr. Holger Bonin vom Institute of Labor Eco-
nomics in Bonn; Karsten Bunk, Bundesagentur für 
Arbeit, Nürnberg; Dr. Birgit Fix vom Deutschen 
Caritasverband in Berlin; Prof. Dr. Michael Klundt 
von der Hochschule Magdeburg-Stendal; Jana Lie-
bert vom Deutschen Kinderschutzbund Bundes-
verband e. V. in Berlin. Frau Liebert vertritt Herrn 
Hilgers, der heute leider wetterbedingt nicht hier-
her kommen konnte. Seien Sie herzlich willkom-
men. Jürgen Liminski aus Sankt Augustin; Dr. 
Markus Mempel vom Deutschen Landkreistag; 
Alexander Nöhring, Zukunftsforum Familie e. V.; 
Dr. Insa Schöningh von der evangelischen arbeits-
gemeinschaft der familie e. V. in Berlin und Niko-
las Schelling, Vertreter der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände. Herzlich willkom-
men. 

Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im 
Internet übertragen wird und in der Mediathek auf 
der Homepage des Deutschen Bundestages bereit-
gestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, 

welches auch im Internet verfügbar ist. Außerdem 
sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Perso-
nen während unserer Sitzung nicht gestattet. 
Ebenso bitte ich, während der Anhörung die Mo-
biltelefone auszuschalten bzw. zumindest auf 
Stumm zu schalten. Weiterhin weise ich darauf 
hin, dass die Stellungnahmen der Sachverständi-
gen vor dem Sitzungssaal ausliegen und auch im 
Internet bereitgestellt wurden. 

Der Ablauf der öffentlichen Anhörung ist wie 
folgt: Eingangsstatements der Sachverständigen 
von jeweils fünf Minuten und zwei Fragerunden 
von jeweils 60 Minuten. Bei diesen Frage- und 
Antwortrunden wird das Fragerecht nach dem 
Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. 
Zudem hatten wir uns zu Anfang der Legislatur-
periode darauf verständigt, dass die Fragekontin-
gente der CDU/CSU- und der SPD-Fraktion auf 
zwei Blöcke verteilt werden. So soll es auch heute 
gehandhabt werden. 

Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung 
zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „Ent-
wurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von 
Familien und ihren Kindern durch die Neugestal-
tung des Kinderzuschlags“ auf der BT-Drs. 
19/7504, dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN „Kinderzuschlag automatisch aus-
zahlen“ auf der BT-Drs. 19/1854 und zu dem An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Teilhabe für alle Kinder sicherstellen“ auf der 
BT-Drs. 19/7451. Das muss alles für das Protokoll 
ordentlich vorgelesen werden.  

Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein 
kurzes Eingangsstatement von jeweils fünf Minu-
ten. Sie sehen da oben die Uhr. Ich möchte Sie 
bitten, die Zeit möglichst einzuhalten. Es wird 
dann kurz vorher ein akustisches Signal geben, so-
dass Sie auch informiert werden. Dann bitte ich 
zunächst Prof. Bonin um seine Ausführungen. 

Prof. Dr. Holger Bonin (IZA - Institute of Labor 
Economics): Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich 
werde mich in meinem Eingangsstatement auf den 
Gesetzentwurf beschränken und möchte vorneweg 
sagen, dass die Reformvorschläge, die darin ent-
halten sind, aus einer ökonomischen Perspektive 
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und als solcher, als Ökonom, rede ich hier, alles 
in allem sinnvoll sind. Der Gesetzentwurf ist dazu 
geeignet, offenkundig gewordene Schwachstellen 
bei der Ausgestaltung des Kinderzuschlags und 
des Bildungs- und Teilhabegesetzes zu korrigie-
ren.  

Warum ist das wichtig? Weil es hier in beiden Fäl-
len um Leistungen geht, die dem Grundsatz nach 
geeignet sind, Armutsrisiken tatsächlich wirksam 
und auch, wie wir sagen, effizient zu verringern, 
d. h. es gibt eine relativ gute Relation von Kosten 
und Wirkungen. Allerdings ist der Status Quo in 
beiden Fällen gekennzeichnet durch niedrige Ra-
ten der Inanspruchnahme. Das ist nicht nur ein 
Problem der Verteilungsgerechtigkeit, sondern 
auch der ökonomischen Effizienz. Bei dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket kann man das an der 
schlechten Relation in allen Teilen von administ-
rativem Aufwand und dem Nutzen, der damit er-
zielt wird, festmachen. Deshalb sind die im Ge-
setzentwurf enthaltenen Bemühungen, diesen 
Aufwand kleiner zu machen, für sich gesehen po-
sitiv. Noch deutlicher ist es vielleicht beim Kin-
derzuschlag. Da haben wir zwei Elemente, einer-
seits die verdeckte Armut, d. h., wir erreichen tat-
sächlich Familien mit Ansprüchen nicht, die gar 
keinen Antrag stellen, und bei denjenigen, die ei-
nen Anspruch haben, gibt es die sogenannte Ab-
bruchkante, die Beschäftigungsanreize senkt. Be-
schäftigung, das sollte man nicht vergessen, ist als 
Einkommensquelle der Familie ein ganz wesentli-
cher Beitrag. Es geht also nicht nur um den Kin-
derzuschlag, sondern wenn ich Armutsrisiken 
nachhaltig senken will, dann kommt es auch auf 
das eigene Einkommen an.  

Zur Reform des Kinderzuschlags möchte ich mich 
im Folgenden ganz kurz auf Simulationsrechnun-
gen, die unser Institut, das IZA, zusammen mit 
dem Zentrum für europäische Wirtschaftsfor-
schung in Mannheim für das Familienministe-
rium und für das Bundesministerium für Wirt-
schaft gemacht hat, konzentrieren und kann in der 
Kürze der Zeit nur zentrale Ergebnisse nennen. 
Wir kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Re-
form ungefähr 18.000 Familien den Bezug von 
Hartz-IV-Leistungen vermeiden, 80.000 Familien 
zusätzlich einen Anspruch auf die Leistung erhal-
ten und das Arbeitsangebot um 3.000 bis 4.000 

Vollzeitäquivalente steigen könnte. Das ergibt sich 
einerseits aus einer Stärkung der Arbeitsaufnahme 
und zum anderen aus einer umfangreicheren Be-
schäftigung derjenigen, die bereits arbeiten. 

Ist das viel oder wenig, 3.000 bis 4.000 Vollzeit-
äquivalente? Gemessen an der Gesamtzahl der Fa-
milien sicherlich wenig. Gemessen an der Größe 
der Zielgruppe aber doch merklich, zumal unsere 
Rechnungen auf die ganz kurzfristigen Arbeitsan-
gebotsreaktionen abstellen. Da muss man im Kopf 
haben, dass generell von lenkenden Transferleis-
tungen eigentlich keine Wunder zu erwarten sind, 
aber sie bewegen sich in die richtige Richtung.  

Warum ist es nicht mehr? Zum einen unterstellen 
wir in den Rechnungen, dass sich die Take-up-Ra-
ten, also die Raten der Inanspruchnahme, nicht 
erhöhen. Das muss aber nicht so sein, weil es im 
Gesetzentwurf auch tatsächlich Maßnahmen gibt, 
um diese Take-up-Raten zu erhöhen. Zum ande-
ren und das ist wichtig, die Transferentzugsraten 
werden abgesenkt durch den Gesetzentwurf. In 
der Interaktion mit dem Wohngeld bleiben die 
Transferentzugsraten allerdings nach wie vor 
hoch. Wir haben also im Bereich oberhalb der Ab-
bruchkante nach wie vor Transferentzugsraten in 
der Größenordnung von 80 bis 100 Prozent. Das 
hindert eine größere Wirksamkeit, was die Be-
schäftigungseffekte angeht.  

Warum nicht weiter absenken, kann man dann 
fragen. Zum einen wird dadurch der Kreis der Be-
zieher sehr viel größer und würde dann in Ein-
kommensschichten hineinreichen, die nicht mehr 
wirklich bedürftig sind. Deshalb müsste man dann 
eine grundlegende Reform des Systems angehen.  

Das bringt mich zum Schluss. Was heißt das jetzt? 
Die Reform-Diskussion ist sicherlich nicht zu 
Ende, das ist auch nicht die Intention des Gesetz-
entwurfs. Ich will nur drei Stichworte geben. Es 
geht weiterhin um niedrigere Grenzbelastungen 
für Geringverdiener. Es geht um ein einfacheres, 
niederschwelliges, erreichbares und diskriminie-
rungsfreies Sicherungssystem für Kinder aus ei-
nem Guss. Das bedeutet letztlich, dass damit der 
Kinderzuschlag obsolet werden würde, wenn man 
ein harmonisiertes System hätte. Denn das würde 
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bedeuten, dass man Leistungen für erwerbstätige 
Hilfebedürftige und für nichterwerbstätige Hilfe-
bedürftige wieder näher zueinander führt. Davon 
sind wir im Moment noch weit entfernt, darum 
sollte man den Gesetzentwurf, wie er jetzt vor-
liegt, annehmen. Alles in allem ist er ein sinnvol-
ler Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank.  

Die Vorsitzende: Danke schön. Ich möchte an die-
ser Stelle auch die Parlamentarische Staatssekretä-
rin Anette Kramme begrüßen vom BMAS. Wir ma-
chen weiter mit Herrn Bunk, bitte. 

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, erst ein-
mal vielen Dank für die Gelegenheit, auch aus 
Sicht der ausführenden Verwaltung hier Stellung 
nehmen zu dürfen. Die Bundesagentur für Arbeit 
begrüßt den Entwurf des Starke-Familien-Gesetzes 
als ein Paket mit sehr wesentlichen Verbesserun-
gen. Sowohl Verbesserungen des Leistungsum-
fangs beim Kinderzuschlag und bei Bildung und 
Teilhabe, aber auch mit deutlichen Erleichterun-
gen zum Zugang und für den Bezug des Kinderzu-
schlags. Es sind auch Rechts- und Verfahrensver-
einfachungen, die die Administration erleichtern. 
Dabei wurden auch eigene Vorschläge der Verwal-
tung aufgegriffen. Was auch ein erfreuliches Sig-
nal ist, es ist eine klare Ausrichtung auf einen mo-
derneren Verwaltungsvollzug im Kinderzuschlag, 
gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Und wenn 
von Digitalisierung die Rede ist und deren Funk-
tion, dann ist es mir wichtig zu betonen, dass es 
uns dabei vor allen Dingen um Bürokratieabbau 
und einen erleichterten Zugang zur Leistung und 
gar nicht so sehr nur um die Effizienz der Leis-
tungserbringung geht.  

Die Kinderzuschlagsreform bewerte ich so, dass 
die darin enthaltenen leistungs- und verfahrens-
rechtlichen Verbesserungen es durchaus als realis-
tisch erscheinen lassen, dass die Zahl der künftig 
mit dieser Leistung erreichten Kinder sich ver-
dreifachen kann, vor allem durch zwei Effekte. 
Das Paket enthält eine deutliche Attraktivitätsstei-
gerung für Familien im Niedriglohnbereich ganz 
banal durch die Erhöhung der Leistung, aber vor 
allen Dingen auch aufgrund der geringeren An-
rechnung von Eltern- und der deutlich geringeren 

Anrechnung von Kindeseinkommen. Und das Pa-
ket enthält einige Dinge, die tatsächlich eine At-
traktivitätssteigerung der Leistungen für diejeni-
gen bedeutet, die die bisherige Bürokratie scheuen 
und davor zurückgeschreckt haben. Das ist z. B. 
der sechsmonatige und damit relativ stabile Be-
willigungszeitraum ohne zusätzliche Prüfungen, 
der Wegfall der sogenannten harten Abbruchkante 
und auch der erweiterte Zugang im zweiten Teil 
des Pakets, wenn es darum geht, SGB II-Bezug zu 
vermeiden.  

Dennoch, um es ganz deutlich zu sagen, wird es 
aus meiner Sicht vor allen Dingen auf die Umset-
zung ankommen. Dass Information und Beratung 
der Familien so verstärkt werden und dabei auch 
neue Wege gegangen werden, dass sie auf den 
Kinderzuschlag aufmerksam werden und im Inte-
resse ihrer Kinder diese Leistung in Anspruch 
nehmen. Wir streben das mit einer verstärkten Or-
ganisation gemeinsamer Informationsstellen in lo-
kalen Netzwerken mit anderen Familienleistungs-
trägern an. Wir haben das bereits eingeführt und 
wollen es ausweiten, eine ortsunabhängige Vide-
oberatung von interessierten Menschen, auch 
durchaus zu verstehen als Beratung zur Beglei-
tung beim komplexen Antrag. Denn komplex ist er 
nach wie vor. Es wird darauf ankommen, in der 
Öffentlichkeit sehr wichtige und sehr breit ge-
streute Informationen zu platzieren. Ein ganz we-
sentlicher Zugang für mich und meine Kollegin-
nen und Kollegen ist es auch, Menschen, die in 
Job-Centern vorstellig werden, bevor sie über-
haupt einen Antrag auf SGB II-Leistungen stellen, 
daraufhin zu untersuchen, zu beraten und gegebe-
nenfalls auch gleich mit dem Antrag auszustatten, 
ob sie nicht doch die vorrangige Leistung Kinder-
zuschlag in Anspruch nehmen können. 

Es wird allerdings auch darauf ankommen, meine 
Damen und Herren, die Zugangswege so zu ebnen, 
dass man den Kinderzuschlag auch findet, ohne 
von vornherein wissen zu müssen, dass es so et-
was wie einen Kinderzuschlag überhaupt gibt. Da 
sind dann sicherlich Informations-, Selbstinforma-
tions- und möglicherweise auch Antragswege not-
wendig, die in Kombination mit anderen Leis-
tungsangeboten, mit Leistungen, die einfacher zu-
gänglich sind, bekannter sind. Zu förderst will ich 
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da das Kindergeld nennen, als Möglichkeit offerie-
ren und dann auf den Kinderzuschlag für diejeni-
gen, für die er passt, hinlenken. Da kann natürlich 
auch diese Videoberatung, von der ich schon 
sprach, helfen. In der Familienkasse der Bunde-
sagentur stellen wir uns bereits mit Hochdruck 
durch zusätzliche Stellen in nennenswerter Grö-
ßenordnung und durch Qualifizierung für die Um-
setzung des Gesetzes auf, um dann bei einem vo-
raussichtlichen Inkrafttreten des Gesetzes am 1. 
Juli 2019 auch dafür gewappnet zu sein, wesent-
lich stärker an die Menschen herantreten zu kön-
nen.  

Zum Bildungs- und Teilhabepaket möchte ich aus 
Sicht der Bundesagentur nur zwei Aspekte her-
ausheben: Die Verbesserung bei der Leistung für 
den Schulbedarf hat auch eine Wirkung im Hin-
blick auf das Thema digitale Bildungsoffensive, 
weil sie es besser ermöglicht, auch digitale Geräte 
für Schüler zu beschaffen. Die Verbesserung der 
Lernförderung, insbesondere für Kinder ohne ex-
plizite Versetzungsgefährdung, betrachten wir 
auch als eine positive Entwicklung im Sinne prä-
ventiver Lernförderung, um rechtzeitig Unterstüt-
zung zu geben.  

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): Ich 
bedanke mich sehr für die Möglichkeit, hier zu 
sprechen und für die Einladung. Wir haben eine 
detaillierte Stellungnahme abgegeben. Ich möchte 
in meinem Kurzstatement aufzeigen, was sich 
durch das Gesetz im Positiven verändert, aber 
auch erläutern, wo wir noch Ergänzungsbedarf se-
hen. Mit dem Starke-Familien-Gesetz nimmt die 
Regierung in dieser Legislaturperiode nun auch 
Familien mit geringem Einkommen und Familien 
im Sozialleistungsbezug in den Blick. Das Gesetz 
enthält Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinder- 
und Familienarmut, materielle Leistungen werden 
verbessert, Teilhabeleistungen werden ausgebaut, 
stärkere Erwerbsanreize werden durch eine Verän-
derung der Einkommensanrechnung gesetzt und 
der Zugang zu Leistungen wird zumindest in Tei-
len erleichtert, was wiederum zum Bürokratieab-
bau führt.  

Im Detail zum Kinderzuschlag: Die Anhebung und 

Dynamisierung ist ein wichtiger Schritt zur Ver-
besserung der finanziellen Situation von Familien 
im unteren Einkommensbereich. Positiv ist, dass 
durch den Wegfall der Abbruchkante und die Ver-
ringerung der Abschmelzrate beim Kinderzu-
schlag mehr Geld bei den Familien bleibt, wenn 
Eltern etwas mehr verdienen. Bedauerlich ist, 
dass es im Gesetzesverfahren bisher nicht gelun-
gen ist, das komplizierte Instrument Kinderzu-
schlag für die Betroffenen zu vereinfachen. Die 
neu eingeführten Freibeträge und Anrechnungsre-
gelungen sind nur schwer zu durchschauen und 
werden unseres Erachtens nicht dazu führen, dass 
Familien diese Förderung besser verstehen kön-
nen. Nachbesserungsbedarf sehen wir deswegen 
in drei Punkten. Erstens: Damit Alleinerziehende 
auch mit älteren Kindern besser erreicht werden, 
sollte die Höchstgrenze von 100 Euro zusätzlichen 
Kindeseinkommens gestrichen werden. Zweitens, 
das Thema Wahlrecht: Der Gesetzentwurf sieht ei-
nen erweiterten Zugang zum Kinderzuschlag für 
Familien vor, die bisher kein ALG II beziehen o-
der beantragt haben. Die Ersetzung des bisherigen 
kleinen Wahlrechts führt aber dazu, dass z. B. Al-
leinerziehende, deren Mehrbedarf heute 100 Euro 
übersteigt, zukünftig keinen Zugang zu der Leis-
tung mehr haben werden. Sinnvoll wäre es unse-
res Erachtens deswegen, für alle Familien ein ech-
tes Wahlrecht zwischen ALG II und Kinderzu-
schlag zu schaffen. Familien brauchen dann aber 
auch – und das gehört essentiell dazu – unbedingt 
eine gute Beratung, damit sie abschätzen können, 
welche Leistungshöhe mit der Entscheidung ver-
bunden ist, wenn sie sich für den Kinderzuschlag 
oder das SGB II entscheiden. Drittens brauchen 
wir aus unserer Sicht unbedingt ergänzend ver-
stärkte Anstrengungen, damit Familien überhaupt 
besser Kenntnis von dem Instrument erhalten, 
und Unterstützung bei der sehr komplizierten An-
tragsstellung durch den Onlinezugang, wie von 
der Bundesagentur gerade gesagt wurde.  

Zum Bildungs- und Teilhabepaket: Die verein-
fachte Beantragung wird unseres Erachtens dazu 
führen, dass künftig mehr Kinder und Jugendliche 
bessere Teilhabechancen erhalten werden. Es ist 
auch gut, dass die Leistungen ausgebaut werden. 
Nachbesserungsbedarf sehen wir dennoch in 
sechs Punkten. Erstens: Es ist notwendig, die Teil-
habeleistung finanziell deutlich zu erhöhen und 
auch einen Dynamisierungsfaktor einzuführen, 
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damit die Leistungen über die Zeit hinweg stabil 
bleiben. Zweitens: Die Fahrtkosten zu den Teilha-
beleistungen müssen erstattet werden, damit die 
soziale Teilhabe nicht schlussendlich an den We-
gekosten scheitert. Hier haben wir im Moment im 
Gesetz eine Ermessensleistung. Zudem wäre bei 
den Fahrtkosten aus unserer Sicht auch noch eine 
Klarstellung bei der Schülerbeförderung wichtig. 
Die Fahrtkosten dürfen nicht nur zur nächstgele-
genen Schule des Bildungsganges erstattet wer-
den; möglich muss es z. B. auch sein, ein Gymna-
sium mit naturwissenschaftlicher oder musischer 
Ausrichtung zu besuchen, wenn das nächstgele-
gene Gymnasium vielleicht eine sprachliche Aus-
richtung hat. Drittens wäre aus unserer Sicht beim 
Mittagessen in den Horten die Klarstellung sehr 
sinnvoll, dass auch die Horte, die nichtschulisch 
organisiert sind, einbezogen werden. Viertens: Bei 
der Lernförderung wäre es auch wichtig, dass mit 
den Förderleistungen der Aufstieg in eine höhere 
Schulform ebenfalls gefördert werden kann. Fünf-
tens: Sinnvoll wäre aus unserer Sicht außerdem 
ein Globalantrag für die Lern- und Klassenfahrten. 
Sechstens: Im Moment ist im Gesetz vorgesehen, 
dass der Globalantrag nur im SGB II möglich ist. 
Es sollte aus unserer Sicht überlegt werden, die-
sen auch für den Wohngeld- und Kinderzuschlag-
bezug einzuführen.  

Abschließend möchte ich die letzten Minuten da-
für nutzen zu sagen, was ich noch wichtig finde. 
In dieser Legislaturperiode wäre es über dieses 
Gesetz hinaus unbedingt notwendig, das Thema 
Kinderregelsätze noch einmal in den Blick zu 
nehmen, wie im Moment aus unserer Sicht keine 
kindergerechten Regelsätze bestehen. Bündnis 
90/Die Grünen haben das in ihrem Gesetzentwurf 
gefordert. Der Schulstarter sollte ebenfalls empi-
risch berechnet werden. Die Diakoniestudie zeigt 
an der Stelle, dass der Satz, der im Gesetz steht, 
im Moment nicht für alle Altersstufen ausrei-
chend ist.  

Prof. Dr. Michael Klundt (Hochschule Magde-
burg-Stendal): Vielen Dank für die Einladung. 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abge-
ordnete, sehr geehrte Damen und Herren, Armuts-
anlässe wie Scheidung, Alleinerziehendenstatus, 
Migrationshintergrund oder Arbeitslosigkeit wer-
den oft mit den zugrundeliegenden Ursachen im 

vorhandenen Wirtschafts- und Sozialsystem ver-
wechselt. Denn eine sozial gerechte Familien- und 
Sozialpolitik und eine gute Bildungs-, Betreuungs- 
und Arbeitsmarktpolitik kann auch für Kinder 
von Arbeitslosen, von Alleinerziehenden oder von 
Eltern mit Migrationshintergrund ein armutsfreies 
Leben ermöglichen. Ich glaube diese Erkenntnis 
ist ganz wichtig. Ziel dieses Gesetzes ist es nun, 
Familien mit Kindern und geringem Einkommen 
stärker zu unterstützen – das ist zunächst mal eine 
gute Nachricht, wenngleich nach 14 bzw. nach 
acht Jahren Gesetzesgeschichte auch eine späte o-
der überfällige Nachricht. Ob das Gesetz tatsäch-
lich einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Kin-
derarmut darstellt, wird zu überprüfen sein. Von 
13 Millionen Kindern in Deutschland seien 4 Mil-
lionen arm oder von Armut bedroht, so die Bun-
desfamilienministerin in der ersten Lesung. Ich 
habe das im Bundestagsprotokoll nachgelesen und 
plötzlich waren es nur noch 2 Millionen. Falls die 
Bundesregierung zwischen der gehaltenen Rede 
und der Manuskriptabgabe bereits die Kinderar-
mut halbiert haben sollte, wäre das zumindest 
eine bemerkenswerte Nachricht. Auch durch den 
aktuellen Gesetzentwurf scheint sich indes für Fa-
milien und Kinder in SGB II-Haushalten wenig bis 
nichts Vorteilhaftes zu entwickeln – das ist gerade 
schon angeklungen. Außerdem bedeuten die ver-
späteten Veränderungen beim Kinderzuschlag of-
fenbar nur sehr geringe Verbesserungen bei den 
real Kinderzuschlag Beziehenden, während auch 
mit dem neuen Modell immer noch viele Familien 
und Kinder in verdeckter Armut aus dem Kreis 
der Formalberechtigten ausscheiden. Ich verweise 
dazu auf die Simulationsstudien von Johannes 
Steffen. Auch wenn das so ist, rechnet der Gesetz-
entwurf selbst sogar nur mit einem guten Drittel 
der Berechtigten, die ihre Leistung auch tatsäch-
lich erhalten werden. Wie stark die Unterhalts-
problematik und systematische Benachteiligung 
von Einelternfamilien vor allem mit älteren Kin-
dern gelöst worden ist, wird im Gesetzentwurf 
auch nicht wirklich erkennbar. Der Bundesrat hat 
darauf in seiner Stellungnahme noch einmal be-
sonders aufmerksam gemacht. Ebenso wird offen-
sichtlich weiterhin beim Kinderzuschlag auf eine 
alters- und entwicklungsspezifische Verbrauchs- 
und Bedarfsdifferenzierung verzichtet, und 
scheinbar gibt es auch beim Bildungs- und Teilha-
bepaket keine wirksamen Optimierungen für den 
nichtschulischen Bildungs- und Teilhabebereich. 
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Richtig ist – aber auch wiederum seit acht Jahren 
überfällig –, dass beim Bildungs- und Teilhabepa-
ket der Eigenanteil der Eltern für das Mittagessen 
in Kitas und Schulen entfällt. Hier ist noch ein 
Hinweis, dass offenbar gesagt wurde, dass Horte 
in freier Trägerschaft auch mit eingeführt werden 
müssten, dass die Schülerbeförderung entfällt, 
dass das Schulstarterpaket von 100 auf 150 Euro 
pro Schuljahr erhöht wird, während Lernförde-
rung zukünftig auch dann gewährt wird, wenn die 
Versetzung nicht gefährdet ist. „Wie absurd ist das 
eigentlich?“, sagte die Bundesfamilienministerin 
in der ersten Lesung zu diesen Regelungen im 
Kinderzuschlag bzw. im Bildungs- und Teilhabe-
paket. In der Tat – wie absurd ist es eigentlich, 
acht Jahre lang so etwas zu machen? Die Anhe-
bung des Schulstarterpakets ist jedoch deutlich zu 
gering, wie die Studien der Diakonie und des 
Deutschen Kinderschutzbundes zeigen – das ist 
auch schon erwähnt worden. Auch ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb die Verbesserungen im Bil-
dungs- und Teilhabepaket lediglich auf den schu-
lischen Bereich beschränkt werden und der Frei-
zeitbereich sowie andere Förderungs- und Teilha-
bemöglichkeiten etwa in Sportvereinen oder Mu-
sikschulen offenbar ausgeblendet werden. Die 
Aufhebung umständlicher Berechnungen im Bil-
dungs- und Teilhabepaket, die verschiedenen an-
deren Verbesserungen bei Schulspeisung, Schü-
lermonatskartennachweisen usw. sind alles rich-
tige und wichtige Schritte. Auch beim Bewilli-
gungszeitraum kann ich mich meinen Vorrednern 
und der Vorrednerin anschließen, um den berech-
tigten Kindern endlich auch die ihnen zustehende 
Leistung zu erbringen. Es bleibt jedoch unver-
ständlich, weshalb trotz aller vermeintlichen Ver-
suche des Bürokratieabbaus die Bildungs- und 
Teilhabeleistungen nicht Teil der Regelleistungen 
sind, sondern extra beantragt werden müssen.  

Ich komme zum Ende. Das Starke-Familien-Gesetz 
ist ein überfälliger erster kleiner und längst nicht 
ausreichender Schritt nach acht bzw. sogar 14 Jah-
ren fast wirkungsloser Gesetzgebungspraxis. 
Wenn die Änderungen helfen, nunmehr endlich 
alle berechtigten Kinder nach acht bzw. 14 Jahren 
mehrheitlicher Vorenthaltung mit den ihnen zu-
stehenden Leistungen zu erreichen, wäre das eine 
gute Nachricht. Leider spricht einiges dafür, dass 
dies auch mit dem Gesetzentwurf nicht erreicht 
wird. Außerdem bleiben ein nichtbedarfsgerechtes 

Existenzminimum und die zugrundeliegenden 
Eckregelsätze, Kinderregelsätze genauso proble-
matisch wie die durch Hartz-IV-Sanktionen und 
nicht armutsfeste Mindestlöhne erpressten Nied-
riglohnstrukturen, die sie weiterhin nur begleiten, 
aber nicht überwinden. Ich danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit.  

Jana Liebert (Deutscher Kinderschutzbund Bun-
desverband e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren, auch wir bedan-
ken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme 
und für die Einladung in den Ausschuss. Bevor 
ich zum Gesetzentwurf komme, möchte ich noch 
eine grundsätzliche Vorbemerkung machen. Als 
Kinderschutzbund stellen wir die UN-Kinder-
rechtskonvention in den Mittelpunkt aller unserer 
Überlegungen und wollen das auch bei den Refor-
men konsequent tun. Deswegen ist es unser Ziel, 
etwas größer zu denken und die Familienförde-
rung und den gesamten Familienleistungsaus-
gleich in den Blick zu nehmen und ihn gerechter 
zu gestalten. Denn dieser ist systematisch sozial 
ungerecht, das will ich heute nur an ein, zwei Bei-
spielen deutlich machen. Ich denke da an die 
Splittingtabelle und den Entlastungsbetrag der Al-
leinerziehenden, die sehr unterschiedlich entlas-
ten, und auch an den Dualismus aus Kinderfreibe-
trag und Kindergeld. Deswegen fordern wir auch 
eine grundlegende Reform. Wir wollen in einem 
größeren Bündnis eine Kindergrundsicherung, die 
konsequent vom Kind aus denkt. Wir wollen da-
mit den Familienleistungsausgleich gerechter ge-
stalten und vor allem das Existenzminimum eines 
jeden Kindes gewährleisten. Die Kindergrundsi-
cherung soll dabei sozial gerecht ausgestaltet sein, 
d. h. starke Schultern sollen mehr tragen als 
schwächere, d. h. die Höhe richtet sich an dem 
Maßstab der Leistungsfähigkeit aus. Der Kinderzu-
schlag und das Bildungs- und Teilhabepaket, so 
wie wir sie jetzt kennen, sind dagegen als Sozial-
leistung konzipiert, die einer Bedürftigkeitsprü-
fung unterliegen. Deshalb müssen Anträge gestellt 
werden, deshalb ist Bürokratie nötig und deswe-
gen fühlen sich viele Familien, die die Anträge 
stellen müssen, auch diskriminiert und stigmati-
siert und nehmen die Leistung weniger in An-
spruch. Deswegen ist die Kindergrundsicherung 
für uns eher eine Frage der Gerechtigkeit, und der 
Kinderzuschlag eine Fürsorgeleistung des Staates 
– genau dort ist der Unterschied.  
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Zum vorliegenden Gesetzentwurf: Die Verände-
rungen sind aus unserer Sicht wichtig. Mit den 
Mitteln von 1,5 Milliarden Euro, die für zweiein-
halb Jahre eingestellt sind, war keine grundle-
gende größere Reform möglich. Deswegen will ich 
nur einen Punkt hervorheben, der von unserer 
Seite sehr positiv angenommen wurde, das ist die 
Kopplung der Höhe des Kinderzuschlags an das 
sächliche Existenzminimum und damit seine Dy-
namisierung. Das ist zum ersten Mal geschafft 
worden und kann sicherlich auch die Grundlage 
für weitere Schritte sein. Ich möchte mich an die-
ser Stelle auf einen zentralen Kritikpunkt kon-
zentrieren. Das sind die Inanspruchnahmen von 
Kinderzuschlag und Bildungs- und Teilhabepaket. 
Der Kinderzuschlag erreicht ja aktuell 30 Prozent 
der Anspruchsberechtigten. Zwar wird der Be-
rechtigtenkreis mit der Reform ausgeweitet, so-
dass absolut mehr Personen als heute erreicht 
werden können, aber das anvisierte Ziel von ins-
gesamt 35 Prozent reicht aus unserer Sicht nicht 
aus und bleibt deutlich hinter den Erwartungen 
zurück. Es ist ja angekündigt, dass weitere Maß-
nahmen wie Antragsvereinfachung und Informa-
tionsoffensiven geplant sind. Wir glauben, dass 
das die Inanspruchnahme nicht signifikant erhö-
hen wird. 

Aus unserer Sicht müssen Leistungen, gerade 
kindbezogene Leistungen, so einfach und automa-
tisch wie möglich gestaltet sein. Wir wollen per-
spektivisch weg von einer Antragsnotwendigkeit, 
hin zu einer automatischeren Auszahlung. Bei hö-
heren Einkommen, das sagt ja auch der Antrag 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ist das bisher 
schon möglich, bei der Günstigerprüfung zwi-
schen Kindergeld und Kinderfreibeträgen. Bei 
kleineren Einkommen sind immer noch Anträge 
nötig. Das wollen wir zukünftig ändern. 

Kurz zum Bildungs- und Teilhabepaket. Das 
wurde nach dem Urteil des BVerfG 2011 einge-
führt. Das Gericht hatte gesagt, dass ein Mindest-
maß an Teilhabe zum kindlichen Existenzmini-
mum gehört. Das heißt aus unserer Sicht, dass 
auch eine hundertprozentige Inanspruchnahme 
gewährleistet werden muss. Davon sind wir aktu-
ell aber noch weit entfernt. Im letzten Jahr kam 
eine Studie des Paritätischen Gesamtverbands 

heraus, die den 10-Euro-Teilhabe-Gutschein ange-
schaut haben. Da liegt im bundesweiten Durch-
schnitt die Inanspruchnahme nur bei 15 Prozent, 
das ist jedes siebte Kind. Außerdem variiert die 
Inanspruchnahme sehr stark zwischen den ver-
schiedenen Kommunen, obwohl im Moment eine 
vereinfachte Abrechnung eigentlich schon mög-
lich ist. Deswegen schließen wir uns dem Bundes-
rat und auch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN an, den Globalantrag eben nicht nur, wie er 
jetzt im Gesetzentwurf steht, sondern allumfängli-
cher auszugestalten. Weiteres dann in den Frage-
runden. Danke. 

Jürgen Liminski (Sankt Augustin): Auch von mei-
ner Seite herzlichen Dank, dass ich hier als Ver-
treter einer Bürgerinitiative, nämlich des Instituts 
für Demographie, Allgemeinwohl und Familie, 
Stellung nehmen kann. Diese Stellungnahme wird 
sich grundsätzlicher anhören, als das, was bisher 
gesagt worden ist. 

Das Starke-Familien-Gesetz orientiert sich, wie 
die Zusatzanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, an der Bedürftigkeit der Familien, die 
Kindergeldzuschlag erhalten. Die Maßnahmen zur 
Entbürokratisierung und Erhöhung des Kinder-
geldzuschlags sind in der Tat nötig und schon 
deshalb zu begrüßen. Im Antrag der Grünen zum 
Beispiel heißt es: „Nur 30 Prozent der Eltern, die 
einen Anspruch auf den Kinderzuschlag haben, 
nehmen diesen auch tatsächlich in Anspruch“. In 
diesem Sinn handelt es sich in der Tat um eine 
Verbesserung des Kindergeldzuschlages. Den An-
spruch, die Kinder- und Familienarmut damit ur-
sächlich zu beheben, erfüllt das Gesetz allerdings 
nicht. Die Ursachen liegen nämlich woanders, 
dazu einige Gedanken: Der Staat unterscheidet 
nur bei der Steuer zwischen Familie und Einzel-
person. Bei den Sozialsystemen unterscheidet er 
nicht. Mehrköpfige Familien zahlen bei gleichem 
Einkommen genauso viel an Sozialabgaben wie 
Singles. Das ist Ausdruck der marktwirtschaftlich 
bedingten, individualistischen Engführung des 
Arbeitsverhältnisses nach dem Prinzip gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit. Diese individualistische 
Engführung ist auch auf die sozialen Sicherungs-
systeme übertragen worden und hat über die Jahre 
zu einer Umverteilung von unten nach oben ge-
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führt, weil die Erziehungskosten weitgehend pri-
vat blieben, die Ergebnisse aber vergemeinschaftet 
wurden. Es ist über die Jahrzehnte eine erstaunli-
che Parallelität zwischen dem Anstieg der Sozial-
versicherungsbeiträge und dem Anstieg der Kin-
derarmut zu beobachten. Das Kindergeld als Mit-
tel des Ausgleichs ist mit den Jahren immer wie-
der einmal um ein paar Euro erhöht worden, aber 
das waren im Wesentlichen nur gesetzlich vorge-
schriebene Anpassungen an das steigende Exis-
tenzminimum. Gleiches gilt, fürchte ich, auch für 
das vorliegende Gesetz. Darauf wurde hier auch 
schon mehrfach hingewiesen. 

Die Anpassungen hielten außerdem über die Jahre 
mit den Preisen nicht Schritt. So stiegen die 
Stromkosten um über 60 Prozent seit 1998, heute 
kostet eine Kilowattstunde Strom 27,80 Cent, 
1998 waren es noch 17,11. Auch Mieten und 
Krankenversicherungen legten im selben Zeitraum 
um mehr als 60 Prozent zu. Die Gehälter aber stie-
gen langsamer, die Kaufkraft nahm ab. Generell 
lässt sich sagen, das Kindergeld deckt bei Paaren 
mit einem Kind maximal ein Viertel und bei Paa-
ren mit zwei Kindern nur knapp ein Drittel der 
Konsumausgaben für Kinder. Für Familien ist vor 
allem aber eine Größe relevant, nämlich die Kauf-
kraft. Und die misst sich am Nettoeinkommen. 
Der Familienlastenausgleich machte in den Sech-
zigerjahren sehr viel mehr Arbeitsstunden aus als 
heute. Damals waren die Sozialabgaben noch ge-
ringer und der Zuschlag wäre in diesem Sinn 
deutlich zu erhöhen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat auf diese Ent-
wicklung hingewiesen und eine entsprechende 
Neugestaltung der Sozialsysteme in mehreren Ur-
teilen für geboten erklärt. Der Schlüsselbegriff bei 
diesen Urteilen war immer der „generative Bei-
trag“, also Zeugung und Erziehung als Leistung 
der Eltern, die in den Umlagesystemen ihren Nie-
derschlag finden müssten. Diesen Paradigmen-
wechsel von der Bedürftigkeit als Kriterium hin 
zur Leistungsgerechtigkeit hat die Regierung Kohl 
ebenso wenig vollzogen wie die Regierungen da-
nach. Auch dieses Gesetz tut es meiner Meinung 
nach nicht. Insbesondere die Große Koalition ab 
2005 hat den wirtschaftlichen Spielraum der Fa-
milien erheblich eingeschränkt, zum Beispiel die 
Eigenheimzulage gestrichen, das Kindergeld um 

zwei Jahre gekürzt, die Mehrwertsteuer erhöht. 
Die Mehrwertsteuer belastet Familien besonders, 
weil sie eben konsumieren müssen. Die Nichter-
höhung bei Brot und Milch und Büchern hilft den 
Familien wenig. Sie werden nur nicht zusätzlich 
belastet. In diesem Sinn sind allerdings die Vor-
schläge der Grünen in den Zusatzanträgen vor al-
lem zur Existenzsicherung und zur Abschaffung 
von Einkommensgrenzen zu begrüßen, weil das 
von diesem „Klein-Klein“ der Bedürftigkeitsprü-
fung weg- und zur Leistung der Familien hinführt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat wegen der Wei-
gerung der Exekutive konzeptuelle Arbeit geleistet 
und mit seinen Urteilen einen Forderungskatalog 
aufgestellt. Dazu gehört alles Mögliche. Das steht 
auch in dem Teilhabepaket. Die Politik hat sich 
aber nur ungenügend an diesen Forderungen ori-
entiert. Das Starke-Familien-Gesetz versucht es 
immerhin mit dem Teilhabepaket. Nun liegt dem 
Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde von 
3.000 Familien vor, die eine Berücksichtigung des 
„generativen Beitrags“ der Eltern in den Sozialver-
sicherungssystemen fordern, wie es schon bei der 
Pflegeversicherung der Fall ist. Bleibt Karlsruhe 
bei seiner Linie, dürfte, denke ich, dieses Gesetz 
in erheblichen Teilen obsolet werden. Danke. 

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Vielen Dank, verehrte Frau Vorsitzende. 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir vom Deut-
schen Landkreistag vertreten einen großen Teil 
der ausführenden Behörden, die 294 Landkreise, 
hinzu kommen die kreisfreien Städte, die durch 
den anwesenden Vertreter des Deutschen Städte-
tages vertreten sind. 

Uns kommt es beim Starke-Familien-Gesetz vor 
allen Dingen auf eines an, nämlich auf Verwal-
tungsvereinfachung. Wir tragen alle materiell 
rechtlichen Verbesserungen, Stichwort Schulbe-
darfspaket, die Erhöhung von 100 auf 155 Euro, 
mit, erachten diese auch für richtig und wichtig, 
schauen dabei aber in zweiter Linie auf die Um-
setzbarkeit vor Ort und darauf, was vor dem Hin-
tergrund des generellen Ziels, Leistungserbrin-
gung leichter, durchschaubarer, und transparenter 
zu machen, dabei herauskommt nicht nur für uns 
Behörden, für Jobcenter etc., sondern auch für die 
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Leistungsberechtigten. Vor dem Hintergrund be-
grüßen wir es sehr, dass die Eigenanteile wegfal-
len, also der eine Euro für das Schulmittagessen, 
immerhin 20 Euro im Monat ungefähr. Das ist 
nicht wenig an materiell rechtlicher Verbesserung 
sowie die 5 Euro Eigenanteil für die verkehrliche 
Bezuschussung. 

Darüber hinaus läge uns bei den Teilhabeleistun-
gen, das ist angesprochen worden, das sind diese 
10 Euro, allerdings eine weitergehende Verbesse-
rung am Herzen. Wir haben im Gesetzentwurf die 
Möglichkeit, jetzt von Gutscheinen auf Geldleis-
tungen zu gehen. Uns wäre es wichtig, sich in 
Richtung einer Pauschalierung auf den Weg zu 
machen. Denn bis jetzt müssen Angebote, die bei-
spielsweise von Sportvereinen kommen, durch 
das Jobcenter geprüft werden, und zwar: Wie hoch 
ist der monatliche Mitgliedsbeitrag? Es kann sein, 
dass das 6 Euro/7 Euro/9,50 Euro sind. Dann gibt 
es eben auch nur diesen Betrag bis zu einer 
Grenze von 10 Euro. Wir können uns vorstellen, 
dass man die 10 Euro oder wie der Bundesrat es 
fordert eben auch mehr, dynamisiert oder dass 
man die pauschal gibt. Dass eben nur noch eine 
Leistungsberechtigung grundsätzlicher Natur in 
Form einer Mitgliedsbescheinigung vom Sportver-
ein beigebracht werden muss und dann das Job-
center nicht eine Einzelfallprüfung hinsichtlich 
der Höhe durchführen muss. Das wäre eine Ar-
beitserleichterung, die uns aus der Praxis zurück-
gemeldet wird. 

Was der große Wurf wäre vor dem Hintergrund 
Verwaltungsvereinfachung, wäre eine generelle 
Bagatellgrenze im SGB II für geringfügige Rückfor-
derungen. Da könnten wir uns einen Betrag von 
30 bis 40 Euro vorstellen. Da können sich einige 
mehr vorstellen, andere vielleicht weniger. Das 
wäre ein Thema, was die Praxis vor Ort auf der ei-
nen Seite des Schreibtisches, aber auch auf der 
anderen Seite des Schreibtisches einerseits entlas-
ten und andererseits auch bewegen würde. Denn 
es gibt einen sehr großen Verwaltungsaufwand, 
gerade wenn es darum geht, Cent-Beträge, Erstat-
tungsbescheide, neue Bescheide oder Änderungs-
bescheide für Cent-Beträge zu erstellen, unabhän-
gig davon, ob die dann durch Inkassodienste ein-
getrieben werden oder nicht. Aber man hat erst-
mal als Jobcentersachbearbeiter diesen Fall auf 

dem Tisch und muss eben auch eigentlich bei Ba-
gatellbeträgen das ganze Prozedere und die ganze 
Maschinerie anwerfen. 

Was wir uns unter Vereinfachungsgesichtspunk-
ten ebenfalls gut vorstellen könnten ist, dass man 
die unterschiedlichen Rechtsregime der SGB 
II/XII etc. angleichen könnte. Das wird zum Bei-
spiel bei den wegfallenden Antragserfordernissen 
im SGB II deutlich. Da könnten wir uns vorstel-
len, dass man einen gewissen Gleichklang her-
stellt zwischen SGB II und SGB XII, weil in kom-
munaler Hand die gesamten BuT-Leistungen oft-
mals aus einer Hand erbracht werden. Dann muss 
man nicht als Sachbearbeiter für den einen Perso-
nenkreis ins eine schauen und für den anderen 
Personenkreis ins andere. Das wäre auch ein Bei-
trag zur weiteren Vereinfachung. 

Was unserer Auffassung nach keine Vereinfa-
chung ist, ist die im Regierungsentwurf vorgese-
hene Möglichkeit für Schulen, für sämtliche Kin-
der bezogen auf Schulausflüge mit nur einem Job-
center, und zwar dem örtlichen Jobcenter, abzu-
rechnen. Das heißt also, wenn sie aus einem Zu-
ständigkeitsbereich eines Jobcenters in eine an-
dere Stadt gehen und das Kind dort auf die Schule 
schicken, dann heißt das, dass das Jobcenter sozu-
sagen die Zuständigkeit für die Schulausflugsbe-
willigung bezogen auf dieses Kind verliert, das 
Jobcenter aber am Ort der Schule gewinnt. Darun-
ter stellen wir uns eher eine Komplizierung vor, 
weil sie diese eine Leistung, Schulausflüge, aus 
der Zuständigkeit des einen Jobcenters rauslösen 
und sie in die Hand eines anderen Jobcenters ge-
ben. Das ist keine Verwaltungsvereinfachung. Die 
Rückmeldungen aus der Praxis hierzu von zahlrei-
chen Jobcentern sind desaströs. Danke.  

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Herzlichen Dank auch meinerseits für die 
Einladung und die Möglichkeit der Stellung-
nahme. Wir haben im Vorfeld dies auch in einer 
umfangreichen schriftlichen Stellungnahme getan. 
In diesem Statement möchte ich noch ein paar 
weitere Einschätzungen und vielleicht Ergänzun-
gen näher aufgreifen. 

Grundsätzlich versuchen wir als Zukunftsforum 
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Familie eine Politik für Familien zu gestalten, die 
die Perspektiven der sozialen Gerechtigkeit und 
der gesellschaftlichen Solidarität einnimmt. Dies 
bringt uns vor allen Dingen zu zwei Ausgangs-
überlegungen, nämlich erstens: Kinder dürfen 
kein Armutsrisiko für Familien darstellen. Es gibt 
genügend Unwägbarkeiten, weshalb Familien in 
Armut geraten können, Kinder sollten es zumin-
dest nicht sein. Zweitens: Jedes Kind sollte unse-
rer Gesellschaft gleich viel wert sein. Auf Grund-
lage dessen haben wir versucht, erst den Referen-
tenentwurf und jetzt den Gesetzentwurf zu beur-
teilen. Auf Basis dessen, dass – das ist bereits ge-
sagt worden – der aktuelle Koalitionsvertrag auf 
Bundesebene relativ wenig Spielraum für die ziel-
gerichtete Bekämpfung von Kinderarmut lässt, be-
grüßen wir sehr viele der nun vorgeschlagenen 
Reformschritte. Ich schließe mich da Herrn Prof. 
Bonin an, der sagte, wenn ich Sie richtig verstan-
den habe, wir müssen das Gesetz als das sehen, 
was es ist, nämlich ein kleiner Schritt in die rich-
tige Richtung. 

Erstens: Das sächliche Existenzminimum wird 
hier als Richtschnur für eine familienpolitische 
Leistung, die Leistung Kinderzuschlag, gesetzt. 
Das sehen wir als einen ganz grundlegenden 
Schritt auf dem wir aufbauen können. Zum Zwei-
ten sind einige Verbesserungen des Kinderzu-
schlags dringend nötig und sachlich geboten, wie 
– auch das ist bereits ausgeführt worden – der 
Wegfall der Abbruchkante und das langsamere 
Auslaufen. Der Kinderzuschlag wird dadurch von 
einigen Konstruktionsfehlern befreit. Das führt 
dazu, dass Eltern, die ihr Einkommen erhöhen, 
nicht mehr dafür bestraft werden. Das Dritte ist 
die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 
bzw. die Klarstellung, also die einheitliche Ver-
längerung des Bewilligungszeitraumes. Auch das 
ist sicherlich aus Sicht der Familien ein wichtiger 
Schritt. 

Ebenso die Verbesserungen im Bildungs- und 
Teilhabepaket. Die Evaluation des Bildungs- und 
Teilhabepaketes, die 2016 durch das BMAS vorge-
legt wurde, zeigt uns ja sehr deutlich, dass Ver-
waltungsvereinfachung und Erhöhung der Inan-
spruchnahme zwei Seiten der gleichen Medaille 
sind. Insofern versprechen wir uns durch diese 

Vereinfachungsschritte durchaus auch eine Erhö-
hung der Inanspruchnahme im Sinne der Fami-
lien.  

Aber – keine Ausführung ohne ein „aber“ – wir 
wünschen uns langfristig noch etwas mehr Mut, 
Kinderarmut zielgerichtet zu bekämpfen. Im Rah-
men dieses Gesetzes, auch hier schließe ich mich 
dem an, was bereits gesagt worden ist, ist sicher-
lich die Streichung dieser 100-Euro-Grenze bei zu-
sätzlichem Kindeseinkommen eine ganz wichtige 
Forderung, vor allen Dingen mit Blick auf Allein-
erziehende mit älteren Kindern, wie durch die 
Schnittstelle zum Unterhaltsvorschuss und Wohn-
geld immer noch Schlechterstellungen entstehen 
im Vergleich zum Status vor Ausweitung des Un-
terhaltsvorschusses. Das ist furchtbar kompliziert, 
aber es ist die familienpolitische Förderland-
schaft, mit der wir es zu tun haben.  

Wir könnten uns durchaus einen mutigeren Ab-
schmelztarif vorstellen. Konzepte wie das neue 
Kindergeld haben dies bereits vorgeschlagen, und 
natürlich weitere Verbesserungen im Bildungs- 
und Teilhabepaket, z. B. die sachgerechtere Be-
stimmung des Schulbedarfes, die Einbeziehung al-
ler Anbieter gemeinschaftlicher Mittagsverpfle-
gung – vor allen Dingen den Hort – in die Kosten-
übernahme, die Ausweitung des Globalantrages o-
der der integrierten Antragstellung, die Auswei-
tung der Lernförderung auch im Hinblick auf eine 
Förderung von Chancengerechtigkeit und auch 
die Erhöhung des Betrages für Teilhabeleistungen. 
Dazu vielleicht später noch mehr. 

Über das Gesetz hinaus fordern wir seit langem in 
einem weiteren Schritt die gemeinsame Auszah-
lung von Kindergeld und Kinderzuschlag und – 
da schließe ich mich den VorrednerInnen an – die 
sachgerechte Neubemessung des soziokulturellen 
Existenzminimums für Kinder. Langfristig fordern 
wir in einem breiten Bündnis – Frau Liebert hat 
das auch gesagt – die Einführung einer einkom-
mensabhängigen, sozial gerechten Kindergrundsi-
cherung.  

Zum Schluss verweise ich auf vier Leitsätze, die 
uns durch die Beurteilung des Gesetzentwurfes 
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getragen haben: Jedes Kind sollte unserer Gesell-
schaft gleich viel wert sein; und dies unabhängig 
von der Familienform, in der dieses Kind lebt. Ich 
blicke da auf diese Transferentzugsraten bei Ein-
Eltern-Familien. Wir brauchen eine Stärkung der 
Kommunen. Denn auch Bildungs- und Teilhabe-
leistungen sind nur so stark, wie die vorhandene 
kommunale Angebotsstruktur, die Kinder und Ju-
gendliche und auch arme Familien in Anspruch 
nehmen können. Ich sage bewusst „auch“. Auch 
arme Familien und ihre Mitglieder müssen wir 
endlich als Expertinnen und Experten in eigener 
Sache ernst nehmen.  

Dr. Insa Schöningh (evangelische arbeitsgemein-
schaft familie e. V. (eaf)): Sehr verehrte Vorsit-
zende, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch wir fin-
den, dass mit dem Starke-Familien-Gesetz ein 
Schritt vorwärts getan wird und begrüßen insbe-
sondere die Aufweichung der Abbruchkante und 
die Erhöhung und Dynamisierung des Kinderzu-
schlages, vor allen Dingen die Dynamisierung, 
ebenso die Zusammenfassung von Anträgen und 
den Wegfall der Zuzahlungen. Die größten Prob-
leme sehen wir bei der Durchführung und bei der 
finanziellen Unterlegung des Gesetzes. Entschei-
dend für den Erfolg ist aus unserer Sicht die Infor-
mationsverbreitung. Dazu hat Herr Bunk von der 
Familienkasse eben schon einiges gesagt. Fast 
noch entscheidender ist aber möglicherweise die 
Beratung in Bezug auf die persönliche Situation. 
Das ist in manchen Fällen nicht so leicht, beson-
ders wenn wir an die verdeckt Armen denken, die 
herausfinden müssen, ob für sie nun Leistungen 
nach dem SGB II oder der Kinderzuschlag und 
Zusatzleistungen besser wären. Das heißt, sie 
brauchen eine Beratung auch außerhalb üblicher 
Behördenzeiten. Ich habe mit Begeisterung von 
der Online-Beratung gehört, von der Sie gerade 
sprachen. Das wäre auch unsere Idee. Aber diese 
muss auch zu unüblichen Behördenzeiten erreich-
bar sein.  

Im Moment haben wir folgende Situation: Ich 
habe das mal für eine Familie bestehend aus zwei 
Elternteilen, zwei schulpflichtigen Kindern und 
einem KiTa-Kind durchgerechnet. Das ist sozusa-
gen die übliche Kinderzuschlagsfamilie. Es sind 
nämlich üblicherweise Mehr-Kinder-Familien, die 

bislang davon profitieren; das soll sich ja jetzt 
durch die Einbeziehung der Alleinerziehenden 
ändern; aber bislang ist es noch so. Diese Familie 
müsste, wenn sie alle Ansprüche realisieren 
wollte, sage und schreibe ungefähr 17 Anträge 
stellen, 17! Das hängt vom jeweiligen Landkreis o-
der von der Stadt ab, wie diese das handhaben. 
Aber grundsätzlich kann man da leicht hinkom-
men. Da ist noch kein Antrag auf zusätzliche 
Lernförderung dabei, es ist auch kein Antrag da-
bei, falls ein Kind gesundheitliche Einschränkun-
gen hat und spezielle Therapien braucht. Das hat 
mit dem Gesetz hier nichts zu tun, kommt aber für 
die Eltern dazu. Diese Antragsinflation entsteht 
vor allen Dingen durch das Bildungs- und Teilha-
bepaket. Von daher begrüßen wir sehr, dass ein 
Ansatzpunkt gemacht wurde, um diese Antrags-
flut wirklich zu begrenzen. Das Problem dabei ist, 
dass der Arm des Bundesgesetzgebers gar nicht so 
weit reicht, sondern auf die Kooperation der Kom-
munen angewiesen ist. Diese zahlen die Bildungs- 
und Teilhabeleistungen aus und entscheiden auch 
darüber, welche Formulare sie verwenden. Da soll 
ein Ansatzpunkt sein und da wird eine Art „gol-
dener Zügel“ angelegt und versucht, diesen Weg 
zu erleichtern und Formularsätze bereitzustellen, 
Umstellungskosten zu tragen usw. Das ist gut. 
Nichtsdestotrotz werden die Kommunen benötigt. 
Unserer Meinung nach könnte man noch viel wei-
ter gehen und alle Leistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets in einem Globalantrag zusammen-
fassen. Das haben ja einige schon gesagt, der Bun-
desrat sagt es auch und wir auch. Wir verstehen 
nicht so ganz, warum dieser Weg noch nicht ge-
gangen wurde, weil die Leistungen sowieso ge-
trennt beschieden werden sollen. Insofern ist es 
doch eigentlich naheliegend, alle Leistungen in 
diesem Antrag zusammenzufassen. Wenn das pas-
sieren würde, und man den Antrag noch so for-
muliert, dass für alle Kinder einer Familie Leis-
tungen gemeinsam beantragt werden können, 
dann käme diese Beispielsfamilie zukünftig mit 
vier Anträgen aus; wie gesagt, alle Bildungs- und 
Teilhabeleistungen gemeinsam und für alle Kin-
der, dann wären es nur noch vier Anträge. Das 
reicht dann eigentlich auch. Wenn das so bleibt 
wie im jetzigen Gesetz vorgesehen, dann sind es – 
immer für diese Drei-Kinder-Familie gedacht – 
etwa acht bis zehn Anträge. Bei Alleinerziehen-
den mit drei Kindern sind es übrigens eher noch 
mehr, weil dann noch der Unterhaltsvorschuss 
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und so etwas dazukommt. 

Zusammenfassend halten wir das Gesetz trotzdem 
für einen Schritt nach vorne, auch mit diesen kri-
tischen Anmerkungen. Da kann man ja vielleicht 
noch etwas machen. Wir wünschen uns natürlich 
weitere Vereinfachungen und Verbesserungen 
und haben auch den Appell an Sie als Abgeord-
nete, gewählt in Ihrem Wahlkreis: Sie haben 
durchaus die Gelegenheit, die kommunalen Stel-
len im Wahlkreis zu überzeugen, doch familienge-
rechte Antragsformulare zu verwenden und es 
den Familien so leicht wie möglich zu machen. 
Nutzen Sie diese Möglichkeit! 

Das Ziel des Gesetzes muss aber grundsätzlich 
ambitionierter sein. Nicht nur 30 Prozent der An-
spruchsberechtigten sollten erreicht werden, son-
dern 70 Prozent und 30 Prozent aus diesen oder 
jenen Gründen nicht oder vielleicht später. Aber 
70 Prozent wäre eigentlich das Entscheidende. 
Dann kommen wir natürlich mit den 1 bis 1,5 Mil-
liarden, die da veranschlagt sind, nicht mehr so 
ganz hin. Nun passiert die Inanspruchnahme auch 
nicht auf einen Schlag, sondern hoffentlich auf 
mittlere Sicht. Aber wir finden, das wäre das Ziel, 
wo Sie eigentlich hinkommen müssten. Das sollte 
uns die Bekämpfung von Kinder- und Familienar-
mut wert sein, und es ist ja auch ein deutliches 
Ziel des Koalitionsvertrages. Danke schön.  

Nikolas Schelling (Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände): Vielen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit zur Stellung-
nahme. Meine Vorrednerinnen und Vorredner ha-
ben schon entscheidende Aspekte angesprochen. 
Ich versuche jetzt, die Aspekte zu verstärken, die 
aus Sicht der Kommunen für Familien von ent-
scheidender Bedeutung sind. 

Der Ausbau vorrangiger Sozialleistungen ist aus 
unserer Sicht richtig und wichtig. Für erwerbstä-
tige Leistungsberechtigte im SGB II, also die soge-
nannten Aufstocker, sollte eine Existenzsicherung 
unabhängig von der Grundsicherung leichter mög-
lich werden. Zentral dafür sind die Schnittstellen 
zwischen den verschiedenen Sozialleistungen, so-
dass sie keine negativen finanziellen Auswirkun-
gen auf die Haushalte im Sozialleistungsbezug 

hervorrufen, und dass alle Haushalte im Sozial-
leistungsbezug von steigendem Einkommen finan-
ziell profitieren können. Die vorliegenden Vor-
schläge zur Neugestaltung des Kinderzuschlages 
und zur Verbesserung der Leistung für Bildung 
und Teilhabe nehmen diese Einschätzungen auf 
und werden von uns deshalb grundsätzlich be-
grüßt. 

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: Starke-
Familien-Gesetz und Kinderzuschlag wurde jetzt 
schon sehr viel erwähnt. Ich glaube der Tenor ist 
relativ einhellig, dass der Kinderzuschlag in Zu-
kunft deutlich häufiger in Anspruch genommen 
werden muss als bisher. Die aktuelle Inanspruch-
nahme ist relativ enttäuschend, und die anvisier-
ten Zielgruppen werden nicht erreicht. Einige 
meiner Vorredner haben das schon angesprochen. 
Ich möchte mich jetzt deswegen auf das Thema 
Alleinerziehende beschränken. 

Der bisherige Anteil der Alleinerziehenden im 
Kinderzuschlag ist nicht der Rede wert und muss 
in Zukunft stärker in Augenschein genommen 
werden. Da geht der Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung an die richtigen Stellschrauben heran. Ge-
rade im Hinblick auf die Anrechnung der Einkom-
men und die Anspruchshürden besteht ja das Po-
tential, dass die Inanspruchnahme des Kinderzu-
schlages verbessert wird. Allerdings – das wurde 
jetzt hier auch schon mehrmals erwähnt und da 
möchten wir uns auch anschließen – ist die Be-
grenzung des unberücksichtigten Einkommens 
des Kindes auf 100 Euro für Alleinerziehende 
schwierig. Deswegen würden wir an Sie appellie-
ren, im weiteren Gesetzgebungsverfahren diese 
Grenze von 100 Euro zu streichen. 

Zu den Änderungen bei den Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe möchte ich mich insgesamt 
zum Thema Verwaltungsvereinfachung Herrn Dr. 
Mempel vom Landkreistag anschließen. Er hat 
schon die zentralen Baustellen angesprochen. Ins-
gesamt ist es natürlich so – das haben auch viele 
schon gesagt –, dass es Vereinfachungen im Bil-
dungs- und Teilhabepaket geben muss. Der im-
mense bürokratische Aufwand steht im deutli-
chen Missverhältnis zu den Leistungsausgaben. 
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Einen Eindruck vermitteln zum Beispiel die Ar-
beitshilfen des Landes Nordrhein-Westfalen, die 
auf 100 Seiten erklären und Hinweise geben, wie 
man Bildung und Teilhabe umsetzen soll. Allein 
die Entscheidung über Lernförderung enthalten 
zehn Seiten Erläuterungen. Das zeigt im Endef-
fekt, was für ein Wahnsinn heutzutage vorliegt. 
Dazu muss man einfach sagen – das wurde hier 
auch herausgearbeitet –, dass der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung hierzu auch sinnvolle Verän-
derungsvorschläge enthält. Einzelne Hürden wer-
den abgeschafft und teilweise auch Verwaltungs-
vereinfachungen realisiert. 

Wir stimmen darin überein, dass der Wegfall des 
Eigenanteils an der Mittagsverpflegung bei der 
Schülerförderung sinnvoll ist. Allerdings haben 
einige Vorredner schon herausgearbeitet, dass hier 
die Konzentration auf schulische Verantwortung 
falsch ist. Wir würden deswegen auch vorschla-
gen, dass das Merkmal „in schulischer Verantwor-
tung“, aktuell in § 28 Absatz 6 Satz 2 SGB II nor-
miert, gestrichen wird, damit im Endeffekt alle 
Kinder im Sozialleistungsbezug, egal wo sie ein 
gemeinsames Mittagessen bekommen, keine Ei-
genanteile leisten müssen. 

Die Anhebung der Leistungen für den Schulbedarf 
auf 150 Euro pro Schuljahr begrüßen wir. Auch 
die Klarstellung bei der Lernförderung ist grund-
sätzlich positiv. 

Folgendes haben auch schon viele angemerkt: Der 
Globalantrag, den es jetzt geben soll, ist richtig. 
Allerdings ist unklar, warum die Themen Klassen-
fahrten und Lernförderung ausgenommen werden 
sollen. Hier würden wir uns dafür einsetzen, dass 
diese beiden Elemente ebenfalls in einem Antrag 
enthalten sein sollten. 

Ganz zum Schluss: Leistungen zur Teilhabe am 
soziokulturellen Leben in der Gemeinschaft wur-
den irgendwie vergessen. Hier ist natürlich klar, 
dass mit 10 Euro im Monat nicht viel gewonnen 
werden kann. Aktuell ist es eine Teilförderung: 
Eltern, die sich dafür entscheiden, müssen neben 
der benötigten Ausstattung auch noch Teile der 
Beiträge übernehmen, das erweist sich in der Pra-

xis als sehr hohe Hürde. Deswegen wären wir da-
für, dass man da etwas machen sollte. Vielen 
Dank.  

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Ich bedanke mich 
auch dafür, dass Sie die Zeit eingehalten haben. 

Wir kommen jetzt zur ersten Frage- und Antwort-
runde von 60 Minuten. Ich rufe die Fraktionen 
nacheinander auf. Es steht Ihnen sowohl für die 
Fragen als auch für die Antworten jeweils ein be-
stimmtes Zeitbudget zur Verfügung. Ich werde da-
rauf achten, dass diese Zeiten eingehalten werden. 
Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die 
Fragen an einen, bzw. maximal zwei Sachverstän-
dige stellen würden. Wir beginnen mit Herrn 
Beermann von der CDU/CSU.  

Abg. Maik Beermann (CDU/CSU): Vielen Dank 
Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren 
Sachverständige, erst einmal herzlichen Dank für 
Ihre durchaus kritische Begleitung dieses Gesetz-
entwurfes. Dafür ist eine Anhörung ja da. Wir 
nehmen gern Ihre Expertise in die letzten Beratun-
gen, sozusagen auf der Zielgeraden, auf, um sie 
hoffentlich weitestgehend berücksichtigen zu kön-
nen. Deswegen möchte ich auch gleich mit meiner 
ersten Frage zum Themenbereich Kinderzuschlag 
starten. Die Frage geht an Frau Dr. Fix. Sie haben 
in Ihren Ausführungen zum Thema Anrechnung 
des Kindeseinkommens etwas gesagt, auf jeden 
Fall steht dazu etwas in Ihrer Stellungnahme. Ich 
hätte gerne gewusst, ob es aus Ihrer Sicht sinnvoll 
ist, bei der Anrechnung des zu berücksichtigen-
den Kindeseinkommens zu 45 Prozent auf die der-
zeit im Regelentwurf enthaltene Begrenzung des 
anrechnungsfreien Einkommens auf 100 Euro zu 
verzichten. 

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): Ja, 
ich kann das nur sehr unterstützen. Wir sind auch 
der Meinung, dass diese 100-Euro-Höchstgrenze 
wegfallen sollte, denn die Situation ist so, dass 
insbesondere Alleinerziehende durch diese Rege-
lung in problematische Situationen kommen. Bei 
Alleinerziehenden wird beim Kindeseinkommen 
der Unterhaltsvorschuss angerechnet. Es ist so, 
dass ältere Kinder höhere Leistungen beim Unter-
haltsvorschuss haben, und die unterschiedlichen 



Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

19. Wahlperiode Protokoll der 25. Sitzung 
vom 11. März 2019 

Seite 26 von 165

Verrechnungsmodi – 45 Prozent bis zur Grenze 
von 100 Euro und 100 Prozent bei darüber liegen-
den Beträgen – führen dazu, dass ältere Kinder 
sehr, sehr wenig von diesem Kinderzuschlag pro-
fitieren. Wenn die Situation dann noch so ist, dass 
ein Bargeldunterhalt gezahlt wird, dann fallen sie 
sogar aus diesen Leistungen heraus. Deswegen 
sprechen wir uns deutlich dafür aus, diese Grenze 
zu streichen. 

Abg. Maik Beermann (CDU/CSU): Noch eine er-
gänzende Frage: Halten Sie es dementsprechend 
für unbürokratischer, wenn diese 100-Euro-
Grenze gestrichen würde? 

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): Na 
ja, mit der Bürokratie ist es so eine Sache. Das 
ganze System ist natürlich für die Menschen rela-
tiv bürokratisch, weil diese unterschiedlichen 
Einkommensgrenzen – Kindeseinkommen und El-
terneinkommen – für die Leistungsberechtigten 
relativ schwer zu durchschauen sind. Sie müssen 
im Gesetzesverfahren darauf achten, dass man zu 
einer Lösung kommt, sodass zumindest die Kin-
der zu guten Leistungen kommen. Da wäre es auf 
jeden Fall ein sehr guter Schritt, wenn man diese 
Höchstgrenze des Kindeseinkommens fallen ließe. 
Wir hätten uns persönlich gewünscht, dass man 
gar nicht zwischen Kindeseinkommen und Er-
wachseneneinkommen differenziert, sondern bei 
den Erwachseneneinkommen eine starke Ab-
schmelzrate macht. Dadurch würde sich natürlich 
der Leistungskreis der Person deutlich ausweiten, 
und ich habe in Ihrem Entwurf gesehen, dass Sie 
im Moment nur eine Milliarde ausgeben können. 
Wir wünschen uns da natürlich mehr. Das brau-
che ich an der Stelle nicht hinzuzufügen. Aber 
unter den derzeitigen Verhältnissen wäre es auf 
jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, die 100-
Euro-Einkommensgrenze fallen zu lassen.  

Abg. Kai Whittaker (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende, ich möchte mich auf das Bil-
dungs- und Teilhabepaket beschränken. Da ist ja 
in der Anhörung deutlich geworden, dass der Fo-
kus nicht nur auf der Leistungsausweitung liegt, 
sondern auch die Verwaltungsvereinfachung und 
Entbürokratisierung in den Blick genommen wer-
den. Da möchte ich doch noch mal auf ein paar 

Punkte eingehen, die hier auch mündlich genannt 
worden sind. 

Deshalb meine Frage an Sie, Herr Dr. Mempel: Sie 
haben ganz am Schluss gesagt, dass es hinsicht-
lich des Themas Sammelanträge bei Klassenfahr-
ten nicht zur Entbürokratisierung kommen würde. 
Da würde mich noch mal interessieren, ob Sie ei-
nen alternativen Vorschlag haben und wenn ja, 
welchen? 

Sie haben außerdem in Ihrer Stellungnahme aus-
geführt, – Frau Dr. Fix hat das auch als Forderung 
formuliert –, dass die Formulierung hinsichtlich 
der Fahrtkosten „zum Besuch der nächstgelege-
nen“ gestrichen werden solle. Da würde ich ganz 
gerne wissen, ob das auch in Ihrem Sinne wäre. 

Und Sie machen in Ihrer Stellungnahme deutlich, 
dass Sie bezüglich der Lernförderung im Rahmen 
des Bildungs- und Teilhabepakets ein begrenzen-
des Element in der Gesetzesformulierung wün-
schen. Frau Fix hatte ja unter anderem die Forde-
rung aufgestellt, dass man die Nachhilfe auch be-
kommen sollte, um auf die nächsthöhere Schul-
form wechseln zu können. Ich verstehe Sie so, 
dass das eher eingeschränkt werden sollte. Viel-
leicht könnten Sie das noch einmal klarstellen.  

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Vielen Dank. Wenn ich hinten anfangen 
darf, beginne ich mit der Lernförderung. Also, wir 
haben jetzt die Situation, dass der Regierungsent-
wurf darauf abzielt, das Bildungs- und Teilhabe-
paket um die Frage der Versetzungsfährdung zu 
erleichtern. Mit anderen Worten, dass sie den An-
wendungsbereich vergrößern wollen. Allerdings 
muss dann auch dafür Sorge getragen werden, 
und das ist unsere Befürchtung, dass nicht jegli-
che Notenverbesserung zur Inanspruchnahme des 
Bildungs- und Teilhabepakets Lernförderung 
führt. Wir erachten es als originäre Aufgabe der 
Schule, die Kinder so auszubilden und zu befähi-
gen, dass sie den jeweiligen Klassenwechsel ohne 
Zuhilfenahme des Jobcenters bewältigen können. 
Deshalb entspricht es sowohl unserer Auffassung 
als auch der Auffassung der Praxis, dass wir eine 
Art begrenzendes Element brauchen, sodass nur 
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die Fälle erfasst sind, in denen nicht mehr ausrei-
chende Leistungen erbracht werden. Hier könnte 
auf die Schulnote vier minus abgestellt werden. 
Das wäre dann zwar weniger als die derzeit maß-
gebliche Versetzungsgefährdung, die bei der zwei-
maligen Benotung mit der Note fünf oder der ein-
maligen Benotung mit der Note sechs gegeben 
wäre. Das wäre zwar einerseits eine Öffnung. An-
dererseits aber keine komplette Freigabe, sodass 
der Anreiz genommen wäre, zur normalen Noten-
verbesserung Leistungen des Jobcenters in An-
spruch zu nehmen. 

Zweite Frage: Fahrtkosten zur nächstgelegenen 
Schule. Wir sehen das so wie Frau Dr. Fix. Die 
bisherige Regelung sehen wir insbesondere im 
Hinblick auf die Erreichbarkeit einer spezialisier-
ten Schule wie beispielsweise einer Sportschule 
als zumindest interpretationsbedürftig an. Eine 
Bewilligung war in den Fällen eigentlich nicht 
möglich, in denen die nächstgelegene Schule eben 
nicht die etwas entfernt liegende aber immer noch 
nächstgelegene Sportschule war. 

Zur letzten Frage nach den Sammelabrechnungen: 
Das hatte ich in meiner einführenden Stellung-
nahme schon versucht zu erklären. Ich habe aller-
dings auch keine Alternative. Wir haben unsere 
Jobcenter mit diesem Vorschlag konfrontiert und 
haben dazu eine sehr direkte Reaktion erfahren. 
Der Ehrlichkeit halber muss man aber sagen, dass 
mir niemand eine bessere Möglichkeit präsentie-
ren konnte. Mir wurde allerdings ganz klar gesagt, 
dass da eigentlich gar nicht die Probleme liegen 
würden. Beim Thema Bewilligung von Schulaus-
flügen bestehen wohl keine Schwierigkeiten im 
Hinblick auf die Abrechnungen der Schulen. In 
den letzten Jahren wurden vor Ort ganz gute Modi 
entwickelt. So gibt es auch Schulen, die ihrer Ver-
antwortung nicht nur gerecht sondern über Ge-
bühr gerecht werden und Abrechnungen sammeln 
usw. Andere Träger machen das dann über das 
staatliche Schulamt etc. Also, es gibt da Lösungen, 
sodass ich sagen würde, wenn wir schon ir-
gendwo anfangen müssen, dann ist das nicht der 
Punkt. Ich sehe allerdings auch, dass der Koaliti-
onsvertrag einen entsprechenden Halbsatz enthält. 
Eine goldene Brücke kann ich Ihnen aber nicht 
bauen. 

Abg. Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): 
Aufgrund der Zeit springe ich schnell wieder zu-
rück zum Kinderzuschlag und beim Kinderzu-
schlag zu dem Punkt erweiterter Zugang. Hierzu 
eine Frage an Herrn Prof. Bonin: Ich glaube, die 
Begründung für den erweiterten Zugang ist klar. 
Man will dieses „Systemhopping“ reduzieren, wo-
nach man in dem Fall, dass man in einem Monat 
mal 30 Euro mehr oder weniger hat, einem ganz 
anderen System unterfällt. Vielmehr sollen auch 
diese Gruppen aufgefangen werden, die zwischen 
diesen beiden Systemen gefangen sind. Jetzt bein-
haltet der Gesetzentwurf eine Befristung. Ist diese 
Befristung aus Ihrer Sicht sinnvoll? Und mit Blick 
auf den erweiterten Zugang insgesamt: Was wäre 
weiter zu bedenken? 

Prof. Dr. Holger Bonin (IZA - Institute of Labor 
Economics): Die Befristung halte ich für sinnvoll, 
weil das durchaus eine mit Risiko behaftete Maß-
nahme ist. Sie kann ja nur für diejenigen greifen, 
die aktuell in der verdeckten Armut sind und 
nicht für diejenigen, die sich freiwillig aus dem 
SGB-II-Bereich verabschiedet haben, um den Kin-
derzuschlag in Anspruch zu nehmen. Welche 
Konsequenzen das hat muss man beobachten.  

Da können zwei Dinge passieren: Wenn die Eltern 
keinen Zugang zu SGB-II-Leistungen haben, dann 
werden sie möglicherweise auch nicht so gut 
durch die Jobcenter etwa zu Fragen der erwerbs-
unterstützenden Leistungen, sprich zu Reintegra-
tionsleistungen beraten. Daneben besteht auch 
schlichtweg ein Einkommensverlust für die El-
tern. Sie verzichten schließlich auf Geld, das 
ihnen eigentlich zustehen würde. Da muss man 
sehr genau hinschauen, dass man damit nicht zu-
sätzliche Härten erzeugt. 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die Wir-
kungen zu überprüfen. Erreicht man die höhere 
Inanspruchnahme? Bringt man Menschen also tat-
sächlich aus der verdeckten Armut? Wenn man 
das überprüfen will, ist natürlich eine ordentliche 
Begleitevaluation erforderlich. 

Die Vorsitzende: Danke schön, die letzten Sekun-
den schenken wir uns. Ich komme zu der Frage-
runde der AfD. Herr Reichardt, bitte.  
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Abg. Martin Reichardt (AfD): Ja, zunächst vielen 
Dank an alle Experten für ihre Ausführungen. 
Meine erste Frage geht an Herrn Liminski. Sie ha-
ben in Ihren Darstellungen ausgeführt, dass das 
Aufziehen von Kindern eine Leistung der Eltern 
ist, die dem Gemeinwesen zugutekommt. Aus den 
Kindern werden irgendwann Erwachsene, die zur 
Leistung des Gemeinwesens beitragen. Hieraus 
schöpft das Gemeinwesen überhaupt erst seine 
Fähigkeit, seine mannigfaltigen Leistungen zu er-
bringen. Daraus ergibt sich auch Ihre Forderung 
nach einem Paradigmenwechsel in der Familien-
politik: weg von Fragen der Bedürftigkeit und hin 
zur Leistungsfähigkeit. Warum ist dieser Paradig-
menwechsel nach Ihrer Einschätzung bisher nicht 
erfolgt? 

Jürgen Liminski (Sankt Augustin): Ich glaube, 
dass die Politik hier in der Falle der Selbstver-
ständlichkeit gesessen hat und immer noch sitzt. 
Man hat sich seit 1957 daran gewöhnt, dass das 
Familienmanagement oder die Arbeit, die zu 
Hause erbracht wird, gratis erbracht wird. Ich 
glaube, dass ein weiterer Grund darin besteht, 
dass die Leistungen, die Familien erbringen, zu 
wenig erforscht sind. Indem er sich mit dem Hu-
manvermögen und mit den Daseinskompetenzen 
auseinandersetzt, hat der fünfte Familienbericht 
sich mit diesem Thema beschäftigt. Auch andere 
Professoren haben gesagt, dass die Erzeugung soli-
darischen Verhaltens zum Beispiel eine Leistung 
sei, die in der Familie in einer auf andere Weise 
nicht erreichbaren Effektivität und Qualität er-
bracht werde. Das stammt von Lampert aus sei-
nem Buch „Priorität für die Familie“. Das ist lei-
der in Vergessenheit geraten. Deswegen hat dieser 
Paradigmenwechsel bisher noch nicht stattgefun-
den. 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Zweite Frage dazu: 
Sehen Sie im derzeitigen Gesetzentwurf denn Li-
nien, die wir fortführen sollten, um den genann-
ten Aspekt der Leistungsgerechtigkeit zu betonen? 

Jürgen Liminski (Sankt Augustin): Ich sehe da 
durchaus Ansätze wie etwa die Günstigerprüfung, 
die in dem Antrag der GRÜNEN gefordert wurde, 
oder auch die Existenzsicherung. Das sind durch-
aus Ansätze, die man weiterverfolgen kann, um 

diese Leistungsgerechtigkeit stärker zu betonen. 
Unabhängig von diesem Gesetz gab es ja auch frü-
her bestimmte Ansätze. Aber das war nicht Ihre 
Frage. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht weiter 
ein. 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Ich habe noch an 
die Herren Mempel und Bunk eine Frage. Dabei 
geht es um Folgendes: Man sieht ja gerade im Be-
reich der Teilhabe, dass diese von Menschen, die 
einen Asylbewerberhintergrund haben, deutlich 
leichter in Anspruch genommen werden kann, ob-
wohl man das ja eigentlich nicht erwarten muss. 
Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass die 
aufgrund von Sprachproblemen usw. noch viel 
mehr Schwierigkeiten haben als arme einheimi-
sche Familien. Offenbar ermöglichen die Beratun-
gen diesen Menschen einen verbesserten Zugang. 
Wäre es nicht ratsam, diese Leistungen auch auf 
von Armut bedrohte oder arme einheimische Fa-
milien auszuweiten, um denen einen besseren Zu-
gang zu ermöglichen? 

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Welche Leistungen sind gemeint? 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Also, da gibt es ja 
konkrete Zahlen zum Beispiel bei Schulausflügen 
etc. Diese ganzen Teilhabemaßnahmen werden 
mehr von den von mir genannten Menschen in 
Anspruch genommen als von Einheimischen. Und 
dafür muss es ja Gründe geben. 

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Darüber habe ich keine Kenntnis. Bildung 
und Teilhabe läuft ja überall anders. Die zu tref-
fenden Entscheidungen sind vom Einzelfall ab-
hängig und hängen stark von der Angebotsstruk-
tur vor Ort ab. Ich kann sagen, dass wir unter-
schiedslos beraten und unterschiedslos Leistun-
gen erbringen. Teilhabe richtet sich natürlich im-
mer danach, welche Infrastruktur vor Ort besteht, 
an der teilgenommen werden kann. Welche Sport-
vereine gibt es? Besteht die Möglichkeit, Musikun-
terricht zu nehmen? Gibt es sonstige Angebote? 
Dass Vereine in diesem Zusammenhang immer 
auch eine Reihe von kostenlosen Angeboten ma-
chen, belegt die nicht hundertprozentige Inan-
spruchnahmemöglichkeit, die man ja immer gerne 
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als potentiell erreichbar in den Mittelpunkt stellt, 
die aber unseres Erachtens nach völlig verfehlt ist. 

Ich habe dafür keinen Erklärungsansatz. Ich freue 
mich natürlich, dass die Hürden, um ins System 
hineinzugelangen, für Geflüchtete, die in unserer 
Muttersprache nicht so bewandert sind, doch 
nicht so hoch sind, wie wir dachten. Ich finde, 
das ist eher eine positive Aussage. Ich möchte 
mich darüber hinaus aber gegen den immanenten 
Eindruck verwehren, wir kümmerten uns nicht 
um arme Familien, die ihre Familiengründung 
hier vorgenommen haben. Diese Unterscheidung 
ist den Jobcentern fremd. 

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Ich 
fürchte ich kann fast noch weniger dazu sagen. 
Schließlich liegt die Administrationsverantwor-
tung für Bildung und Teilhabe eher im kommuna-
len Bereich der Jobcenter. Ich möchte aber trotz-
dem sagen, dass diese Leistungen bei der Integra-
tion dieser Menschen in die Gesellschaft einen er-
heblichen Beitrag leisten können, wenn die Men-
schen denn einen entsprechenden Rechtsan-
spruch und den dauernden Aufenthalt haben. Die 
Integration der Kinder findet sehr stark in der Zeit 
des Schulbesuchs statt. Insofern ist es nur zu be-
grüßen, wenn ein entsprechender Rechtsanspruch 
besteht, wenn diese Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden und damit die Integrationsleis-
tung insgesamt verbessert wird.  

Die Vorsitzende: Danke schön, Sie haben noch 
eine gute Minute, Herr Reichardt.  

Abg. Martin Reichardt (AfD): Die würden wir 
jetzt fallenlassen.  

Die Vorsitzende: Danke schön. Wir kommen zur 
Fragerunde der SPD-Fraktion. Herr Schwartze be-
ginnt. 

Abg. Stefan Schwartze (SPD): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende. Mein Dank erst einmal vorab an die 
Sachverständigen, die uns hier heute zur Verfü-
gung stehen und mit ihren Gutachten wichtige 
Beiträge für die Beratung geliefert haben. Wenn 

ich die Stellungnahmen so gelesen und heute die 
Statements noch einmal genau angehört habe, 
dann wird das ganze Gesetzespaket ja grundsätz-
lich erstmal begrüßt und als Schritt in die richtige 
Richtung bewertet, besonders die Erhöhung und 
Dynamisierung des Kinderzuschlags und auch der 
Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, 
die Streichung der Abbruchkante, die Verringe-
rung der Einkommensanrechnung und die erwei-
terten Zugangsmöglichkeiten. Aber wo Licht ist, 
ist meistens auch Schatten, und Sie haben noch 
ein paar Punkte angesprochen. Ich möchte meine 
erste Frage an Herrn Bonin und Herrn Nöhring 
richten. Wie werden sich die Verbesserungen 
beim Starke-Familien-Gesetz zusammen mit den 
weiteren Verbesserungen in dieser Wahlperiode 
z. B. beim Kindergeld oder im Kitabereich mittel- 
und langfristig auf die Familien mit kleinem Ein-
kommen auswirken? 

Prof. Dr. Holger Bonin (IZA - Institute of Labor 
Economics): Die Kindergelderhöhung wirkt sich 
nicht notwendigerweise aus, soweit es sich um 
Familien handelt, die noch im Grundsicherungs-
bereich sind und das Kindergeld angerechnet 
wird. Das ist das alte Problem des Kindergeldes, 
deshalb haben wir ja u. a. den Kinderzuschlag. 
Die Verbesserungen im Bereich der Qualität und 
des Zugangs zur Kindertagesbetreuung – das ist 
auch schon in der Gesamtevaluation der familien-
politischen Leistungen sehr deutlich geworden – 
kommen den Familien zugute, interessanterweise 
nicht unbedingt am ganz unteren Einkommens-
rand. Wenn man jetzt z. B. an einen kostenfreien 
Zugang denkt – der ist sicherlich sinnvoll, der ist 
aber in Teilen schon gegeben –, dann profitieren 
davon eher die nicht ganz einkommensschwachen 
Familien. Insofern ist das schon mal eine Grenz-
zone. Das kann durchaus armutsvermeidend sein, 
aber die ärmsten, bedürftigsten Familien erreicht 
man damit nicht unbedingt. Auch die Inanspruch-
nahmequoten bei der Betreuung von ganz kleinen 
Kindern sind zumindest im Moment – da gibt es 
gerade eine Studie von Katharina Spieß – nicht 
bei denjenigen am höchsten, die am bedürftigsten 
sind. Insofern hat man auch hier sicherlich noch 
einen weiteren Unterstützungsbedarf. Aber auch 
die Maßnahmen gerade bei der infrastrukturellen 
Betreuung sind sicherlich geeignet, und vielleicht 
sogar wichtiger als die weiteren Geldleistungen 
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und der allgemeine Aspekt, dass das Teilhabepa-
ket eine Rolle spielt. Also die Frage der guten 
Qualität und des Zugangs zu Infrastrukturen sollte 
man bei den ganzen Geldleistungen nicht außer 
Acht lassen.  

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Ich möchte mich gerne anschließen. Im Be-
reich des Kindergeldes ist durch die Koppelung 
des Kinderzuschlags an das sächliche Existenzmi-
nimum und die Dynamisierung des Existenzmini-
mums keine unbedingte Verbesserung oder ein 
Zusammenhang zu erwarten. Wir hätten uns im 
Gegenteil ja gewünscht – das haben wir in der Kri-
tik deutlich gemacht –, eher auf die Kindergeld-, 
auf eine Kinderfreibetragserhöhung in dieser Le-
gislaturperiode zu verzichten und eher mehr Geld 
in diese Kinderzuschlagsreform zu stecken. Hier 
sind weitere Reformoptionen auszubauen, weil 
die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderzu-
schlags ja eher in den oberen Einkommensberei-
chen wirkt und nach unten hin – ich will mal sa-
gen – verpufft oder in der Anrechnung verpufft.  

Zur Kita: Im Starke-Familien-Gesetz – das hatte 
ich vorhin nicht genannt – ist der kostenlose Kita-
besuch festgeschrieben. Das ist sicherlich eine 
Klarstellung. Ich glaube, in den meisten Kommu-
nen haben wir das bereits, aber nicht überall. Das 
ist jetzt die Klarstellung, dass der Kitabesuch auch 
für Kinderzuschlagsbeziehende kostenlos sein 
soll. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt 
auch in der Erreichbarkeit der Kindertagesstätten. 
Im Hinblick auf Armutsbekämpfung – auch da 
möchte ich mich Herrn Bonin anschließen – ist 
die Qualität ein entscheidender Faktor. Ich ver-
weise dazu auf Untersuchungen des Deutschen Ju-
gendinstituts, die sagen, dass solange wir nicht 
mindestens am Betreuungsschlüssel und an ande-
ren Faktoren etwas verbessern, wir keinen sozial-
kompensatorischen Effekt in der Kita haben wer-
den; d. h. Kinder profitieren vom Kitabesuch, sie 
profitieren langfristig, aber – überspitzt gesagt – 
reiche Kinder profitieren genauso wie arme. Das 
ist grundsätzlich erstmal schön, aber der Abstand 
wird nicht geringer. Und um diesen Abstand ge-
ringer zu halten, müssen wir noch stärker in die 
Betreuungsschlüssel, in die pädagogische Qualität 
investieren.  

Abg. Stefan Schwartze (SPD): Meine nächste 
Frage richtet sich noch einmal an Herrn Nöhring. 
In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie ganz be-
wusst diese 100-Euro-Grenze. Können Sie das hier 
noch einmal bitte ausführen?  

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Ich will das in der Komplexität noch ein-
mal versuchen. Diese 100-Euro-Grenze beim zu-
sätzlichen Kindeseinkommen führt dazu, dass vor 
allen Dingen Alleinerziehende – das ist auch 
schon genannt worden – mit älteren Kindern, also 
mit Kindern über oder ab 12 Jahren, in bestimm-
ten Konstellationen immer noch schlechter ge-
stellt sind als vor der Reform des Unterhaltsvor-
schusses. Denn in diesen Schnittstellenfragen, in 
dieser Trias von Unterhaltsvorschuss, Wohngeld 
und Kinderzuschlag haben wir unterschiedliche 
Anrechnungsmodalitäten. Diese 100-Euro-Grenze 
deckelt das Kindeseinkommen, d. h. der Bezug 
des Kinderzuschlags wird künftig geringer ausfal-
len, als wenn diese 100-Euro-Grenze nicht wäre. 
Diese erhöhte Unterhaltsvorschussleistung kann 
aber gleichzeitig unter Umständen zum Verlust 
des Wohngeldes führen. Denn dort haben wir 
durch das höhere Kindeseinkommen auch Trans-
ferentzugsraten. Beides kann dann, wenn man aus 
dem Kinderzuschlag herausfällt, auch noch zum 
Verlust des Anspruchs auf Bildungs- und Teilha-
beleistungen führen. So zeigen auch Berechnun-
gen, dass gerade Alleinerziehende mit zwei Kin-
dern über 12 Jahren hier immer noch schlechter 
gestellt sind als vor 2017. Die Berechnungen zei-
gen auch, dass wenn diese 100-Euro-Grenze nicht 
bestehen würde, wir ein gerechteres Auslaufen 
des Kinderzuschlags hätten.  

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Wir kommen zur 
Fragerunde der FDP und Herr Aggelidis hat das 
Wort.  

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende, vielen Dank auch an alle Sachver-
ständigen, die heute hier sind, um uns zu beraten 
oder die Fragen zu beantworten. Die ersten Fragen 
gehen an Frau Dr. Schöningh. Welches sind aus 
Ihrer Sicht vor allem unter dem Aspekt der Chan-
cengerechtigkeit und vor dem Hintergrund der 
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niedrigen Inanspruchnahmen die größten Kritik-
punkte am Starke-Familien-Gesetz und was wür-
den Sie da konkret ändern? Die zweite Frage 
hängt damit quasi zusammen: Ist der vorliegende 
Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht zielführend, um 
Kinderarmut zu bekämpfen, vor allem auch jen-
seits der – ich nenne es – materiellen Existenzsi-
cherung? Sie haben ja bemerkt, dass grundsätzlich 
die evangelische arbeitsgemeinschaft familie der 
Auffassung ist, dass insgesamt die Zugangs- und 
Beteiligungsstrukturen als solche zu verändern 
und deutlich zu verbessern sind.  

Dr. Insa Schöningh (evangelische arbeitsgemein-
schaft familie e. V. (eaf)): Die niedrige Inanspruch-
nahme hat natürlich viel damit zu tun, dass es 
kompliziert ist und hoffentlich etwas einfacher 
wird, und sie hat etwas damit zu tun, wie einfach 
man es macht. Darauf hatte ich auch den Schwer-
punkt meines Statements gelegt. Informationsver-
breitung und vor allen Dingen auch tatsächliche 
persönliche Beratung spielen aus meiner Sicht 
eine entscheidende Rolle, damit die Inanspruch-
nahme steigen kann; sicherlich vielleicht ein biss-
chen auch das Wording, also es weniger als spezi-
elles Liftingprogramm für arme Familien zu ver-
kaufen, sondern eher als ein Anspruch, den Men-
schen haben, deren Einkommen wirklich nicht 
ausreicht, um die Kinder mit zu ernähren. Aber 
das sind eher so Öffentlichkeitsdinge, das hat mit 
dem Gesetz gar nicht so viel zu tun. Eine wichtige 
Hürde finde ich ist das Einkommen des Kindes, 
das ist schon mehrfach angesprochen worden. Wir 
würden uns auch durchaus dafür aussprechen, 
die 100-Euro-Grenze zu streichen, weil sie gerade 
bei älteren Kindern, insbesondere bei Alleinerzie-
henden – aber im Zweifel auch bei Paarfamilien – 
nachteilig wirkt. Diese nehmen an der Dynamisie-
rung gar nicht teil, das ist dann bei 180 Euro gede-
ckelt und da ist Schluss. Das Unterhaltsrecht sieht 
ja durchaus vor, dass es mehr Geld gibt, wenn die 
Kinder älter werden – und das ist ja auch nötig, 
wie alle wissen, die Kinder haben –, und das bil-
det sich dort nicht ab. Von daher ist es wirklich 
nachteilig, diese 100 Euro beizubehalten. Wir wä-
ren da für eine Streichung. Zusatzargument außer 
dem Unterhaltsvorschuss – der schon häufiger ge-
nannt wurde – oder Unterhalt überhaupt, ist na-
türlich auch das selbstverdiente Geld der älteren 
Kinder und Schüler. Also wenn diese sagen, „ich 
möchte etwas daran tun, dass ich so wenig Geld 

habe, und ich suche mir einen Job“, dann wird 
auch das mit 45 Prozent dazugerechnet. Das ist 
nicht gerade motivierend und pädagogisch gera-
dezu verheerend, möchte ich behaupten. Die 
Schnittstelle zwischen Wohngeld und Kinderzu-
schlag ist auch noch nicht so richtig adressiert, da 
gibt es immer noch hohe ungünstige Überschnei-
dungen. Auch da könnte man noch etwas tun, um 
die Inanspruchnahme zu erhöhen. Den Globalan-
trag – das hatte ich auch schon in meinem State-
ment gesagt – fände ich eine wichtige Sache. Die 
nächstgelegene Schule – um eine Kleinigkeit her-
auszunehmen, aber davon war hier auch schon 
die Rede – würden wir sehr befürworten, zum ei-
nen wegen der Spezialitäten, die schon genannt 
wurden, zum anderen kann man sich schlimms-
tenfalls sogar einen forcierten Schulwechsel vor-
stellen: Wenn ein Schüler schon eine Schule be-
sucht, die etwas weiter weg liegt als die nächstge-
legene, und die Eltern in den Bereich dieses Bil-
dungs- und Teilhabepaketes und des Kinderzu-
schlags geraten, müsste er dann die Schule wech-
seln? Das kann man doch nicht wirklich wollen. 
Also es sollte unbedingt die Schule sein, die be-
sucht wird oder die besucht werden soll.  

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP): Zwei kurze Fra-
gen gehen an Frau Liebert, und zwar auch aus 
Sicht des Kinderschutzbundes. Zum einen, ist aus 
Ihrer Sicht gerade im Hinblick auf das Thema der 
Chancengerechtigkeit ausreichend für die Kinder 
jenseits der materiellen Existenzsicherung ge-
sorgt? Wenn nein, was fehlt? Was würden Sie sich 
da wünschen? Auch wenn das schon öfter ge-
nannt worden ist, aber ich will auf einen ganz be-
stimmten Punkt hinaus: Wird mit dem Gesetz vor 
allem die demotivierende Wirkung der bisherigen 
Regelung hinsichtlich des eigenen Einkommens 
von Kindern speziell älterer Kinder und Jugendli-
cher angegangen oder müssten da aus Ihrer Sicht 
notwendige Anpassungen vorgenommen werden. 
Wie müssten diese aussehen? 

Jana Liebert (Deutscher Kinderschutzbund Bun-
desverband e. V.): Ich würde mich da Frau Schö-
ningh anschließen, die das ja schon gesagt hat. Die 
100-Euro-Grenze kann für die älteren Kinder z. B. 
bei Schülerjobs oder ähnlichem zur Demotivation 
führen. Deswegen haben wir uns von vornherein 
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auch der Stellungnahme des Verbands alleinerzie-
hender Mütter und Väter angeschlossen, diese 
Grenze komplett zu kappen. Zur zweiten Frage 
zur materiellen Existenzsicherung: Wir begrüßen, 
dass der Kinderzuschlag an das sächliche Exis-
tenzminimum geknüpft ist; wir kritisieren aber, 
dass der Pauschalbetrag von 19 Euro Bildungs- 
und Teilhabepaket aufgrund der zusätzlichen Ge-
währung des Bildungs- und Teilhabepaketes her-
ausgerechnet wird. Da die Inanspruchnahme beim 
Bildungs- und Teilhabepaket so gering ist, würden 
wir dafür plädieren, dass der Pauschalbetrag auch 
als Geldleistung ausgezahlt wird. Daneben müs-
sen natürlich Stärkung der Infrastruktur und viel-
leicht auch Leistungen wie der Familienpass ste-
hen, der in einer Kommune für Kinder gewährt 
wird, die die Anspruchsberechtigung hierfür ha-
ben.  

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Noch 24 Sekunden, 
Herr Aggelidis, diese übernehmen wir in die freie 
Runde. Wir kommen zur Fragerunde der Fraktion 
DIE LINKE., Herr Müller hat das Wort. 

Abg. Norbert Müller (DIE LINKE.): Vielen Dank 
an die Sachverständigen für ihr Kommen, für ihre 
umfangreichen Stellungnahmen, die wir natürlich 
gelesen haben und für ihre Eingangsstatements. 
Ich hätte eine erste Frage an Prof. Klundt und –
wenn es dann noch zeitlich möglich ist – an Herrn 
Schelling zum Bildungs- und Teilhabepaket, auch 
zur Inanspruchnahme, aber darüber hinausge-
hend. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist auf-
grund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils ein-
geführt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat 
2011 festgestellt, dass ein Mindestmaß an Teil-
habe gewährleistet sein muss. Mich würde inte-
ressieren, wie angesichts der geringen Inanspruch-
nahme und der Nichtveränderung im außerschuli-
schen Bereich – deswegen auch die Frage an 
Herrn Schelling, weil Sie darauf hingewiesen hat-
ten – das Bildungs- und Teilhabepaket nach Ihrer 
Einschätzung überhaupt noch im Sinne des Ver-
fassungsgerichtsurteils ist, und inwiefern damit 
überhaupt noch Verfassungsmäßigkeit hergestellt 
ist oder ob der Gesetzentwurf eigentlich unter 
dem Limit bleibt. Ich will nur nochmal eine Zahl 
beisteuern. In der Evaluierung des BuT durch die 
Bundesregierung selbst war die Quote bei der In-
anspruchnahme des Mittagessens am höchsten 

und selbst die ist rückläufig. Die ist bei unter ei-
nem Drittel inzwischen, die ist auch noch rück-
läufig seit der Einführung. Das muss man sich mal 
auf der Zunge zergehen lassen. Bei der Lernförde-
rung liegt sie bei 8 Prozent. Das ist nicht mal jeder 
zehnte Berechtigte. Insofern würde mich die Ein-
schätzung von den beiden interessieren, inwiefern 
das Verfassungsgerichtsurteil überhaupt noch um-
gesetzt wird? 

Prof. Dr. Michael Klundt (Hochschule Magde-
burg-Stendal): Vielen Dank. In der Tat, es ist ja be-
kannt, es gab dieses Urteil. Es wurde selbstver-
ständlich festgestellt, dass die Kinderregelsätze 
verfassungswidrig sind, gegen Art. 1 und Art. 20 
des Grundgesetzes sprechen, gegen Menschen-
würde und Sozialstaatsgebot, weil sie ins Blaue 
hinein für die Kinder geschätzt wurden, weil will-
kürlich gekürzt wurde usw. Dann kam man nach 
einem Nachrechnen zu dem Ergebnis, dass doch 
noch ein bisschen mehr geleistet werden muss. 
Und schließlich kam eine enorm breite Debatte – 
das bitte ich wirklich nicht zu unterschätzen auch 
hier im Saal – über Missbrauchs- und Misstrau-
enslogik in dem Ganzen gegenüber Eltern, und 
zwar als kollektiver Vorwurf gegenüber 100 Pro-
zent aller Eltern, die arbeitslos sind. Der Vorwurf 
kam von unterschiedlichster Seite; medial, poli-
tisch, wissenschaftlich. Das hat dem BuT gelinde 
gesagt nicht gerade genutzt. Dass man praktisch 
mit einer solchen enormen Offensive der Miss-
trauenslogik gestartet ist; in der Süddeutschen 
Zeitung schrieb damals Heribert Prantl „Wenn 
man so startet und glaubt, man kann den Eltern 
das Geld nicht geben, weil die es ja sowieso ver-
saufen und für anderes ausgeben, was glaubt man 
eigentlich, was die dann mit Gutscheinen machen 
oder mit sonstigen Maßnahmen, die man ihnen 
dann anbietet?“ Wie kommt man aus dieser 
Schleife wieder heraus?  

Zuletzt dazu einfach nur: Das Schlimme daran ist, 
dass man sich immer wieder bewusst machen 
muss, seit acht Jahren ist das ja Teil des Existenz-
minimums der Kinder. Wir reden ja hier nicht 
über irgendein Geschenk, das die bekommen sol-
len, sondern es ist Teil des Existenzminimums 
des Kindes. Und wenn über 70 Prozent der Kinder 
das regelmäßig nicht bekommen und das jahre-
lang eher in Straßenbau oder sonstiges investiert 
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wurde, dann ist das eine so dermaßene Ver-
schwendung. Wenn Sie das wiederum vergleichen 
mit der Misstrauens- und Missbrauchsdebatte, die 
man zuvor bei ihrer Entstehung hatte, und das 
vergleichen mit den Studien, die wir kennen, bis 
zu den aktuellsten Studien von Bertelsmann über 
die Verwendung von den Geldern, kann man sich 
wirklich nur die Haare raufen und auch hier wie-
der nur sagen: „Wie absurd ist das denn?“ Vielen 
Dank. 

Nikolas Schelling (Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände): Sie haben ja zu Recht 
das Bundesverfassungsgericht angesprochen, das 
den Bedarf für Bildung und Teilhabe ausdrücklich 
als Teil des Existenzminimums anerkannt hat. Der 
Bundesgesetzgeber hat sich dann dafür entschie-
den, das sozusagen auszulagern und die Bildungs- 
und Teilhabeleistung zu schaffen. Jetzt geht es da-
rum: Wie wird das angenommen? Da haben Sie 
auf die Evaluation verwiesen. Aus städtischer 
Sicht habe ich ja hervorgehoben, wo mehr Teil-
habe wünschenswert ist, grundsätzlich in allen 
Bereichen. Aber aus städtischer Sicht ist es schon 
so, dass beim Thema „Lernförderung“ und beim 
Thema „soziokultureller Teilhabe“ die aktuellen 
Teilnahmen der Berechtigten zu wünschen übrig 
lassen. Da stellt sich die Frage, wie man das aus 
städtischer Sicht in diesem System, das jetzt exis-
tiert, umsetzen kann. 

Wir haben das Gefühl, dass der vorliegende Ge-
setzentwurf zumindest bei der Lernförderung die 
Chance ergreift, zu ermöglichen, dass man zumin-
dest frühzeitige Förderung akzeptieren, Anträge 
entgegennehmen und diese positiv bescheiden 
kann. Ob das Glück dann zu uns allen kommt und 
die Beteiligung stark ansteigt, können wir nicht 
prognostizieren. Aber wir haben die Hoffnung, 
dass zumindest das Antragsverfahren und der 
Wille der Leute, daran teilzunehmen und zum 
Schluss mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
möglich wären. 

Der andere Punkt, das hatte ich ja schon ange-
merkt: Es ist natürlich schwierig, mit 10 Euro im 
Monat an irgendeiner Sache teilzuhaben. Ich per-
sönlich bin ehrenamtlich im Sportverein tätig, 
Mannschaftssport. Der Beitrag kostet 20 Euro im 

Monat. Dazu kommen noch andere Ausstattungs-
merkmale, die man schon braucht. Da merkt man 
dann einfach, wo es aktuell hapert. 

Die Vorsitzende: Danke schön. Wir kommen zur 
Fragerunde von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Frau 
Dörner hat das Wort. 

Abg. Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank auch von meiner Seite an die Exper-
tinnen und Experten für ihre Stellungnahmen und 
ihre Ausführungen. Ich möchte in meiner ersten 
Frage an Frau Liebert nochmal auf die Quote der 
Inanspruchnahme, insbesondere beim Kinderzu-
schlag, zu sprechen kommen. Es wird ja prognos-
tiziert, dass diese Quote von rund 30 Prozent auf 
35 Prozent gesteigert werden soll durch die Maß-
nahmen im Gesetzentwurf. Ich muss sagen, das er-
scheint mir doch etwas mickrig. Insbesondere 
wenn man sieht, dass im Gesetzentwurf argumen-
tiert wird, dass so Familien und Kinder aus ver-
deckter Armut herausgeholt werden sollen. Des-
halb die Frage an Frau Liebert: Wie bewerten Sie 
diese Quote, diese 35 Prozent, die da avisiert wer-
den mit Blick auf die Ziele, die verfolgt werden 
sollen? 

Jana Liebert (Deutscher Kinderschutzbund Bun-
desverband e. V.): Im Koalitionsvertrag steht ja 
ausdrücklich, dass Kinderarmut bekämpft werden 
soll, und dass das Starke-Familien-Gesetz ein 
zentrales Element dafür ist. Deswegen stellt uns 
natürlich das Ziel, die 35 Prozent zu erreichen, 
nicht zufrieden. Dabei muss man dazu sagen, dass 
die 35 Prozent zunächst auf das kalkuliert sind, 
was an Ausgabemöglichkeiten in den nächsten 
zweieinhalb Jahren zur Verfügung steht.  

Ich möchte da noch einmal auf verschiedene As-
pekte eingehen. Das eine ist das Antragsverfahren 
und die Verwaltungsvereinfachung. Die werden 
sicherlich dazu beitragen, dass die Inanspruch-
nahme erhöht wird. Zum zweiten soll es eine grö-
ßere Informationsoffensive geben. Da ist Beratung 
wichtig. Da ist es wichtig, wie Frau Schöningh ge-
sagt hat, in der Kommunikation deutlich zu ma-
chen, dass es ein Anspruch ist, ein Rechtsan-
spruch, der eingelöst werden kann, und nicht nur 
darauf fokussiert wird, dass es eine Bedürftigkeit 
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ist, dass es für arme Familien ist, sondern auch 
die Familien anders anzusprechen sind. Grund-
sätzlich plädieren wir dafür, wenn es kindbezo-
gene Leistungen sind, Antragssysteme zu verän-
dern. Das ist ja auch in dem Antrag deutlich ge-
worden, der hier zum Gesetzentwurf eingereicht 
wurde. Das automatischer zu gestalten, das geht 
auch. Wir wissen, dass die zwei Millionen Fami-
lien, die mit dem Kinderzuschlag erreicht werden 
sollen, in irgendeiner Form schon Daten im Sys-
tem haben, also vielleicht nicht bei der Familien-
kasse, aber woanders. Es muss machbar sein, 
diese Familien auch anders zu erreichen, als über 
einen aktiven Antrag, der eben gestellt werden 
muss. Das sind immerhin Familien, die arbeiten, 
wo ein Erwerbstätiger arbeitet. Da muss es andere 
Möglichkeiten geben. 

Abg. Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Direkt anschließend daran würde ich gerne Herrn 
Bunk fragen, weil Sie ja in Ihrer Stellungnahme 
auch die Möglichkeit aufzeigen, die Beantragung 
des Kinderzuschlags mit der Beantragung anderer 
Leistungen wie Kindergeld oder auch anderer 
noch darüber hinausgehender Leistungen für Fa-
milien zu verbinden. Das finde ich natürlich sehr 
interessant. Deshalb meine Frage: Können Sie das 
weitergehend erläutern bzw. gibt es da auch sei-
tens Ihrer Behörde konkrete Vorschläge, die Sie 
uns mit auf den Weg geben könnten? 

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Wir ar-
beiten an entsprechenden Vorschlägen. Ich will 
auf ein Modellprojekt hinweisen, das wir mit Ge-
nehmigung der Ressorts in einer Region machen, 
in Hamburg. Das ist unser Projekt „Kinderleicht 
zum Kindergeld“. Dort wird zwar in der Tat keine 
Kombination von Kindergeld mit dem Kinderzu-
schlag praktiziert, aber im Kern ist die Idee, mit 
einem Kombiantrag alle staatlichen Leistungen, 
die unmittelbar mit der Geburt eines Kindes zu-
sammenhängen, zu bündeln. Also die Dinge, die 
sich dann im Standesamt, im Einwohnermelde-
amt und ähnlichem abspielen. Das Hemmnis bei 
solchen Dingen liegt nach wie vor im Recht. 
Denn, wenn unterschiedliche Behörden oder un-
terschiedliche staatliche Ebenen auf Basis eines 
Kombinationsantrages ihre Leistungen erbringen 
müssen, dann stellt sich immer erstmal die Frage, 

wie die Daten von einer Behörde legal zur ande-
ren geschickt werden können. Und genau das ist 
sozusagen die Grenze und die Begrenzung auch 
für so einen Antrag, denn im Wesentlichen sind 
die Kindergelddaten Daten aus dem Steuerrechts-
bereich und die Kinderzuschlagsdaten sind sozial-
rechtliche Daten. Aber wir wollen sehr bald auch 
einen Vorschlag machen, wie man Kindergeld 
und Kinderzuschlag kombinieren kann, wie man 
möglicherweise dann auch Bildung und Teilhabe 
damit auslösen kann oder Dinge wie den Unter-
haltsvorschuss. Nur, am Ende des Tages wird das 
dann auch rechtliche Einstellungen nötig machen. 
Wenn man schon die Leistungen nicht zusam-
menfassen kann und die Behörden sozusagen 
nicht zu einer Großbehörde zusammenfassen 
kann, dann kann das ein Weg sein, im Interesse 
der Menschen, Bürokratie zu reduzieren und am 
Ende des Tages die Daten und die Behörden arbei-
ten zu lassen und nicht zu sehr die Menschen sel-
ber. 

Die Vorsitzende: Danke schön, 30 Sekunden. Wir 
schließen die Fragerunde von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab und kommen wieder zur Fraktion der 
CDU/CSU. Herr Weinberg hat das Wort. 

Abg. Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): 
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne 
aufgreifen, was Herr Bunk erläutert hat, auch mit 
diesem Hamburger Modell. Da geht es ja um die 
Formalien, also um die Formulare, die man da zu-
sammenbringen kann. Ich würde das gerne auf-
nehmen und dann Prof. Bonin zwei Fragen stel-
len.  

Zum einen die Fragestellung, die wir gerade hat-
ten. Herr Bunk hat nochmal gesagt, datenschutz-
rechtlich gibt es Unterschiede. Es gibt ja auch bei 
der Zusammenführung von Leistungen, also Kin-
dergeld und Kinderzuschlag, einen tieferen Hin-
tergrund, warum es diese Leistungen gibt und wa-
rum es möglicherweise auch problematisch ist, 
diese zusammenzulegen. Das eine ist das Thema: 
verfassungsrechtlicher Art und steuerrechtlicher 
Art. Das andere ist eine familienpolitische Leis-
tung. Vielleicht können Sie erstens einmal sagen, 
wo Sie da Probleme sehen, wenn man solche ver-
schieden hergeleiteten Leistungen zusammenlegt. 
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Und die zweite Frage, auch mit Blick auf den 
Punkt der Leistung und der Auszahlung, es gibt ja 
diesen Ansatz der automatischen Auszahlung von 
familienpolitischen Leistungen. Können Sie uns 
mal erläutern, welche Vorteile, die wir, glaube 
ich, alle sehen, aber auch welche Nachteile es bei 
dieser automatischen Auszahlung gibt? 

Prof. Dr. Holger Bonin (IZA - Institute of Labor 
Economics): Ich fange mit der zweiten Frage an. 
Naja, das wünschen wir uns alle, aber der Teufel 
steckt halt im administrativen Detail. Ich glaube 
niemand hat zunächst einmal etwas gegen eine 
automatische Auszahlung, wenn wir denn eben 
die gesamten Anspruchsvoraussetzungen irgend-
wie automatisch leisten können. Das ist halt das 
Problem, dass wir jetzt möglicherweise an ver-
schiedenen Stellen, auch in unterschiedlichen 
Rechtskreisen und auch zu Recht in unterschiedli-
chen Logiken – Steuerrecht ist etwas anderes als 
Sozialrecht – vorliegende Daten haben, diese aber 
nicht zusammenführen können. Aber ich sehe 
erstmal grundsätzlich, wenn man die datenschutz-
rechtlichen Probleme gelöst hat – und das ist ein 
großes „Wenn“ – und wenn man eben, sagen wir 
mal, die Eitelkeiten der verschiedenen administra-
tiven Zweige hinsichtlich der Zuständigkeit damit 
lösen könnte, sehe ich erst einmal kein grundsätz-
liches Problem damit, die zusammenzuführen. 
Für die Familien oder auch für die Bürgerinnen 
und Bürger insgesamt ist es eigentlich ziemlich 
egal, welcher Rechtskreis es ist oder wer da ei-
gentlich zuständig ist. Wichtig ist, dass die An-
sprüche durchgesetzt werden können. Insofern, 
denke ich, dass es erst einmal eine sinnvolle Ge-
schichte ist. 

Einen Aspekt sollte man nicht außer Acht lassen, 
wenn es um die automatische Auszahlung geht. 
Wir reden ja nicht nur über Geld. Wenn am Ende 
Geld auf dem Konto ist, ist das schön, aber die 
Administrationen leisten daneben auch noch an-
dere Dinge. Es kann sinnvoll sein, dass Eltern in 
Kontakt mit einem Jobcenter stehen, weil sie da-
mit zum Beispiel Zugang zu Qualifizierungsmaß-
nahmen bekommen oder weil sie Zugang zu ande-
ren Informationen bekommen. Das könnte wegfal-
len, wenn man eine automatische Auszahlung nur 
der Leistungsberechnung hat. Wir sollten nicht 

einfach nur denken: „Es geht nur um Geld.“ Typi-
scherweise lässt sich das nicht entkoppeln. Das 
beantwortet im Prinzip auch schon die erste 
Frage, die Sie gestellt haben: „Wollen wir das 
tun?“ Ja, wir können die Leistungen nicht zusam-
menführen. Und solange wir Leistungen nicht zu-
sammenführen können wegen der unterschiedli-
chen Rechtslogiken, sollten wir es auch nicht un-
bedingt tun. Dann ist so eine Art Front-End, das 
das alles abnimmt, glaube ich, der beste Weg. 
Aber dann bitte dem Front-End auch denken, dass 
die Beratungs-, Informations-, Aktivierungsleis-
tungen und die Qualifizierungsleistungen, die da 
möglicherweise noch dranhängen – für die Eltern, 
nicht für die Kinder –, nicht verloren gehen. 

Abg. Kai Whittaker (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Ich möchte noch einmal auf das 
Thema der Rechtsvereinfachung und der Verwal-
tungspraxis im Bildungs- und Teilhabepaket kom-
men und da meine Frage an Herrn Bunk stellen. 
Zum einen haben wir im Gesetzentwurf jede 
Menge Entbürokratisierungsschritte drin. Da hätte 
ich gern grundsätzlich Ihre Einschätzung, ob Sie 
sagen: „Das geht schon in die richtige Richtung.“ 
Ich möchte es aber nochmal zu vier Aspekten de-
zidiert wissen. Einmal die Forderung, die hier 
schon aufkam, Herr Dr. Mempel hat gesagt, die 
Sammelanträge bei den Schulen nicht zu machen 
– ob Sie diese Forderung teilen? 

Weiterhin würde ich gern wissen, ob Sie die pau-
schale Auszahlung der Teilhabeleistungen eben-
falls unterstützen würden. Eventuell sogar dahin-
gehend, zu sagen, beim Auszahlungsbetrag kann 
man relativ großzügig sein, es noch einen zweiten 
Absatz gibt, der da lautet, dass es für Ausstattung 
eine Einzelfallbetrachtung gibt und die könne ge-
strichen werden. Also wäre das dann die eigentli-
che Vereinfachung? 

Dann die Frage: Wir zahlen die Beträge für den 
Schulbedarf immer zum 1. August und 1. Februar. 
Macht es Sinn, diese Stichtage zu behalten oder 
ein individuelles Stichdatum festzulegen oder 
einmal auszuzahlen an denjenigen und fertig? 

Und zum letzten Punkt noch die Frage: Inwieweit 
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gibt es aus Ihrer Sicht noch Vereinfachungsmög-
lichkeiten zwischen den Jobcentern und der Fami-
lienkasse, weil ja hier auch einige verwaltungsin-
terne Prozesse ablaufen.  

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Zur 
Frage der Prozesse im Bereich Bildung und Teil-
habe möchte ich noch mal vorwegschicken, dass 
die ja im Wesentlichen nicht in meinem Verant-
wortungsbereich liegen, sondern auf kommunaler 
Seite. Dennoch die Antwort: Die Forderung zu 
den Sammelanträgen, die der Landkreis nachfor-
muliert hat, teilen wir aus verwaltungspraktischer 
Sicht. 

Weitergehende Pauschalierungen im Bereich Bil-
dung und Teilhabe sind natürlich insofern 
schwierig, als wir uns dann tatsächlich über Gut-
scheine unterhalten und über Sachleistungen. Ge-
nerell aber gilt, das wird Ihnen jeder Verwaltungs-
praktiker sagen, dass Pauschalierung immer gut 
ist. 

Zu dem Thema „Schulbedarf“ und die Stichdaten 
1.8. und 1.2.: Da ist unsere Position, das Ganze 
differenzierter zu machen, weil die Schulferien in 
den Ländern ja unterschiedlich liegen. Wir haben 
sehr häufig Konstellationen, in denen ein Kind o-
der eine Familie in dem einen Bundesland wohnt, 
aber in dem anderen Bundesland betreut wird 
bzw. zur Schule geht. Deswegen da bitte weiter 
differenziert bleiben. 

Die letzte Frage, die Sie angesprochen haben, be-
rührt dann wieder das Thema „Kinderzuschlag“. 
Nach wie vor ist eine Position von uns im Raum, 
wie das Thema Überzahlungen und Erstattungs-
verfahren zwischen Jobcentern und Familienkas-
sen pragmatischer gelöst werden könnte. Diese 
Position haben wir auch in die Beratung des Mi-
nisteriums eingebracht. Im Kern soll immer dann 
auf ein Erstattungsverfahren verzichtet werden, 
wenn festgestellt wird, dass irrtümlicherweise zu 
viel und zu lange SGB-II-Leistungen gewährt oder 
vorausgezahlt wurden, weil es am Ende des Tages 
Bundesleistungen sind. Allerdings will ich an der 
Stelle auch einwerfen und berücksichtigen, dass, 
wenn Kosten der Unterkunft der Kommunen be-
troffen sind, sich das in der sauberen Zuordnung 

der Beträge unter Umständen zu Lasten der Kom-
munen auswirken könnte. Deswegen sind wir 
auch nicht mit ganz großer Verve weiter an dieser 
Forderung dran.  

Abg. Maik Beermann (CDU/CSU): Meine nächste 
Frage geht an Herrn Dr. Mempel vom Deutschen 
Landkreistag und betrifft das von Markus Wein-
berg schon angesprochene Thema der Kinder-
grundsicherung. 

Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine deutlich 
kritische Meinung zu diesem Thema geäußert. Ak-
tuell diskutieren wir über Kindergrundsicherung. 
Aber es liegen so viele unterschiedliche Modelle 
vor, die auch ganz verschiedene Ansätze haben, 
dass man eigentlich gar nicht weiß, wenn irgend-
jemand das Thema Kindergrundsicherung in den 
Mund nimmt, welches Modell er konkret damit 
meint. In Ihrer Stellungnahme äußern Sie Skepsis 
gegenüber den bislang geäußerten Ideen einer Kin-
dergrundsicherung. Können Sie uns bitte darle-
gen, worin genau und konkret Ihre Skepsis liegt? 

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Wir würden uns das Thema gern noch mit 
dem Faktor Zeit anschauen und sind auf ein Kon-
zept gespannt, das in sich schlüssig und homogen 
ist. Was wir bis jetzt zu dem Thema gesehen ha-
ben, ist noch sehr unausgegoren und fußt zum 
Beispiel darauf, dass man die Bedarfe des Kindes 
rausnimmt – jetzt sind wir im SGB II – aus der Be-
darfsgemeinschaft und die sozusagen separiert. 
Kindergrundsicherung hört sich gut an. Wenn 
man sich aber fragt, was denn da drinsteckt, also 
wie man die Bedarfe der Bedarfsgemeinschaft 
wieder abbilden will, dann kommt man wieder an 
Schnittstellenprobleme. Je nachdem, wie man es 
ausgestaltet, haben wir dann zum SGB II, zur Be-
darfsgemeinschaft, die dann um das Kind erleich-
tert ist, eine Schnittstelle. Wir haben zum Wohn-
geld eine Schnittstelle etc. 

Wir fürchten, dass dieses Konzept oder diese 
Überlegung über das Stadium des Schlagwortes 
nicht hinauskommt. Klar, jeder kann sich dem an-
schließen. Jeder würde sagen, Kinder müssen aus 
der Armut geführt werden und wir brauchen eine 
Existenzsicherung für Kinder. Natürlich kann da 
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erstmal niemand was dagegen haben. Genau wie 
Bildung und Teilhabe ist das etwas Positives. 
Aber es muss sich eben auch in unsere Regelungs-
logiken und die unterschiedlichen systemischen 
Logiken einfügen. Und da sehen wir das Problem, 
dieses Konzept mit der Konstruktion der Bedarfs-
gemeinschaft zusammen zu denken. Wir fürchten, 
dass man die für Kinderhaushalte dann ein Stück 
weit sprengen würde. 

Die Vorsitzende: Wir kommen zur Fragerunde der 
SPD, der Kollege Schwartze hat das Wort. 

Abg. Stefan Schwartze (SPD): Danke schön. 
Meine erste Frage geht noch mal an Frau Dr. Fix. 
Wir reden darüber, Menschen aus verdeckter Ar-
mut rauszuholen und wir reden über den erwei-
terten Zugang. Sie haben dazu einiges ausgeführt. 
Können Sie das bitte noch mal präzisieren? Und 
können Sie in dem Gesamtzusammenhang auch 
noch einmal erklären, welche Auswirkungen Sie 
für Alleinerziehende in dem ganzen Gesetzge-
bungsverfahren sehen? 

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): 
Hinsichtlich der verdeckten Armut ist jetzt im Ge-
setzesvorschlag die Regelung drin, dass man einen 
erweiterten Zugang ermöglichen möchte. Die Re-
gelung ist aber im Moment darauf beschränkt, 
dass es sich um Personengruppen handelt, die bis-
her noch keinen ALG-II-Antrag gestellt haben. 

Mit Blick auf die Alleinerziehenden hatte ich vor-
hin schon einmal ausgeführt, dass wir in der alten 
Regelung das Kleine Wahlrecht hatten, das jetzt 
abgelöst wird. Im Kleinen Wahlrecht wurden die 
Mehrbedarfe mit in den Blick genommen. Jetzt 
kann es sein, dass wir eine Alleinerziehende ha-
ben, die einen Mehrbedarf über die 100 Euro hat. 
In diesem erweiterten Zugang ist ja auch noch 
diese Deckelung mit den 100 Euro drin, das heißt 
diese Personengruppe würde wieder aus diesem 
Kinderzuschlag rausfallen. Das wäre natürlich 
eine problematische Konstellation. Deswegen 
würden wir dafür plädieren, dieses Wahlrecht 
weiter einzuführen, sodass man wirklich den Leu-
ten selber die Entscheidung überlässt, SGB II oder 
den Kinderzuschlag zu beantragen. Hintergrund 
ist, dass wir es in unserer Beratungspraxis sehr 

häufig erleben, dass Familien Angst haben, den 
SGB-II-Antrag zu stellen. Die Hürde ist sehr hoch. 
Man muss sehr viele Dinge darlegen. Und es gibt 
sehr, sehr viele Leute, die das System als sehr stig-
matisierend empfinden und aus dem Grund sa-
gen, nein, das machen wir nicht. Da wäre es na-
türlich eine bessere Lösung, ein richtiges Wahl-
recht zu haben, sodass zumindest der Kinderzu-
schlag beantragt wird und nicht die Gefahr be-
steht, dass gar keine Leistung bezogen wird und 
damit die Bedarfsunterdeckung noch viel größer 
ist, als wenn wenigstens der Kinderzuschlag bezo-
gen würde. 

Deswegen ein Plädoyer für ein richtiges Wahl-
recht, das aber durch eine gute Beratungssituation 
begleitet werden muss, damit die Familien die 
Leistungen in ihrer Komplexität und auch die 
Wirkungen wirklich überblicken. Was passiert, 
wenn ich SGB II in Anspruch nehme? Was pas-
siert in der Leistungshöhe, wenn ich den Kinder-
zuschlag in Anspruch nehme? Welche anderen 
Leistungen gehen mir möglicherweise verloren, 
wenn ich den SGB-II-Anspruch nicht erhebe? Es 
braucht eine komplexe Beratung, damit die Ent-
scheidung unter Berücksichtigung der entschei-
denden Optionen von den Familien sachgerecht 
getroffen werden kann. 

Abg. Stefan Schwartze (SPD): Die nächste Frage 
geht an Herrn Nöhring. Wir haben schon eine 
Frage zum Thema Kindergrundsicherung gehört. 
Wenn ich die Leistungen nehme, die wir jetzt ha-
ben bzw. mit dem neuen Gesetz entwickeln: Wie 
stellen Sie sich vor, wie sich das für die Zukunft 
aufstellen kann? 

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Vielen Dank für die Möglichkeit, zum 
Thema Kindergrundsicherung etwas zu sagen. Es 
hat mich gerade schon in den Fingern gejuckt. 
Also ich hatte zum Beispiel das Sozialstaatspapier 
der SPD, aber auch andere Konzepte. Viele Par-
teien auch hier im Deutschen Bundestag reden 
mittlerweile über eine Kindergrundsicherung. Sie 
versuchen, diese konzeptionell zu fassen. Da ist 
schon eine ganz gute Grundlage gelegt. Ich denke, 
dieses Starke-Familien-Gesetz ist, wie ich ein-
gangs sagte, in der Anerkennung des zumindest 
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sächlichen Existenzminimums als eine Basis für 
die Leistungshöhe schon mal ein ganz wichtiger 
Schritt, auf dem wir aufbauen können. 

Darüber hinaus würden wir uns der Kritik, die 
Frau Liebert vorgetragen hat, anschließen, dass 
die Ausgestaltung des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes bei weitem nicht ausreicht. Wir haben über 
die Inanspruchnahme aber auch über die Höhe ge-
sprochen. Das heißt, wir brauchen eine sachge-
rechte Bestimmung des tatsächlichen Bedarfs im 
Bereich Bildung und Teilhabe. Wir haben ja quasi 
die Spannbreite in der Anerkennung. Es ist nicht 
alles Förderung. Aber in der Anerkennung von 
19 Euro pauschal über Bildungs- und Teilhabe-
leistung und 220 Euro monatlichen Freibetrag im 
Steuerrecht. Mir ist klar, das ist keine Förderung. 
Aber es ist zumindest die Umsetzung quasi der 
verfassungsmäßigen Teilhabe im Steuerrecht. Und 
innerhalb dieser Bandbreite, da brauchen wir eine 
Debatte darüber. Wir sagen als Kindergrundsiche-
rung, das muss sozusagen auch an Geldleistungen 
obendrauf gezahlt werden, also diese 220 Euro, 
denn jedes Kind sollte gleich viel wert sein. 

Also nochmals zusammengefasst: Die Basis ist mit 
dem Starke-Familien-Gesetz sicherlich gelegt. 
408 Euro sächliches Existenzminimum werden 
sozusagen garantiert. Darüber hinaus müssen wir 
jetzt dringend den Teilhabebedarf sachgerecht be-
stimmen, empirisch ableiten, um auf eine Leis-
tungshöhe zu kommen, die Kindern und Jugendli-
chen dann wirklich ein gerechtes Aufwachsen er-
möglicht. 

Abg. Dagmar Schmidt (SPD): Ich nehme die ver-
bleibende Zeit, weil ich ganz schnell noch eine 
Nachfrage habe. Sie, Herr Nöhring, haben vom 
Bildungs- und Teilhabepaket und der Höhe der 
Leistungen gesprochen. Aber welche Höhe der 
Leistungen müsste man denn haben, wenn man 
auf der anderen Seite keine Angebotsstruktur hat. 
Daher meine Bitte: Adressieren Sie noch einmal 
eine Angebotsstruktur vor Ort, die man dann auch 
realistischerweise mit einem Bildungs- und Teil-
habepaket abdecken kann.  

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Eine Angebotsstruktur vor Ort? Also ich 

brauche natürlich die Kitas, die Schulen mit der 
entsprechenden Ausstattung. Ich muss das Mittag-
essen sicherstellen. Ich brauche die ausreichende 
Lernförderung, die durch gute Beratung dargebo-
ten wird. Ich brauche aber auch darüber hinaus so 
etwas wie Leistungen nach § 16 SGB VIII, also Fa-
milienbildung, Familienbegleitung, Familienerho-
lung, die Familien eng an die Hand nimmt und 
nach ihren Bedarfen im Aufwachsen begleitet. Die 
Liste lässt sich natürlich noch fortführen. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank, wir kommen jetzt 
zur zweiten Fragerunde von 60 Minuten und be-
ginnen mit der CDU/CSU-Fraktion, Herr Whitta-
ker hat das Wort.  

Abg. Kai Whittaker (CDU/CSU): Vielen Dank Frau 
Vorsitzende. Ich habe noch eine Frage als Nach-
trag an Herrn Dr. Mempel, die ich vorhin auch an 
Herrn Bunk gestellt hatte. Es geht um die Frage, 
ob bei der Pauschalierung oder bei der pauschalen 
Auszahlung des Teilhabebetrages auf den zweiten 
Absatz verzichtet werden sollte, wenn wir gleich-
zeitig dafür einen deutlich höheren pauschalier-
ten Betrag auszahlen. Würden Sie diese Forderung 
unterstützen? 

Die eigentliche Frage geht aber an Frau Dr. Fix 
und betrifft das Thema „Entbürokratisierung“. 
Wie bewerten Sie die Anstrengungen, die wir im 
Gesetz unternehmen, grundsätzlich aber auch vor 
dem Hintergrund der Forderung, die Teilhabeleis-
tung pauschal auszuzahlen? Das habe ich in Ihrer 
Aufzählung vermisst, oder ich habe es nicht be-
wusst wahrgenommen. 

Und dann möchte ich noch einmal auf eine Forde-
rung eingehen, die Sie in Ihrer Stellungnahme er-
heben. Darin möchten Sie den gesonderten Antrag 
auch für die Leistungen der Lernförderung und 
der mehrtägigen Klassenfahrten entfallen sehen. 
Da stellt sich mir die Frage, auf welcher Grund-
lage Sie diese Forderung erheben. Dahinter 
müsste ja Ihrerseits die Sorge stehen, dass Eltern 
auf Teilen der Kosten sitzenbleiben, wenn sie sie 
noch gesondert beantragen müssten. Deshalb 
meine Frage: Wie hoch sehen Sie die Gefahr, dass 
Eltern nicht den vollen Betrag erstattet bekommen 
oder haben Sie eine andere Basis, auf der Sie 
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diese Forderung erheben? 

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Das können wir uns auch vorstellen, dass 
man die Pauschalierung auf § 28 Absatz 7 Satz 2 
bezieht und damit im Grunde den ganzen Kom-
plex pauschal abdeckt. 

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): Ich 
fang mal mit dem Argument an, das Sie ganz zum 
Schluss gebracht haben. Die Frage, wenn man 
wirklich die Teilhabeleistungen alle mit einem 
Antrag beantragen würde, ob da die Problematik 
besteht, dass die Personen auf ihren Eigenanteilen 
sitzenbleiben. Ich glaube, das ist eine Frage der 
entsprechenden Beratung und auch der Beschei-
dung. Es ist ja so, wenn man einen globalen An-
trag stellt, dann ist der Antrag erst einmal gestellt, 
die Leistung grundsätzlich aber noch nicht im De-
tail bewilligt. Es folgen dann noch Abrechnungs-
verfahren, die an der Stelle erfolgen müssen. Ich 
denke, wenn man wirklich Lernförderung und 
Klassenfahrten mit in diese Leistungen reinneh-
men würde, müsste man im Bewilligungsantrag 
klar und meinetwegen auch mit Fettdruck darauf 
hinweisen „Passt auf, es sind Belege dafür erfor-
derlich. Bei den Lernförderungen sind spezifische 
Voraussetzungen gegeben. Es ist sinnvoll, mit dem 
Jobcenter vorher in Kontakt zu treten, ob die Vo-
raussetzungen für die Förderung gegeben sind.“ 
Das könnte man aber bei der Bewilligung mitre-
geln, indem einfach im Bewilligungsantrag noch-
mal ein deutlicher Hinweis enthalten ist. Es geht 
hier um die grundsätzliche Bewilligung. Im Detail 
müssen dann natürlich noch die Belege nachge-
reicht werden. Darüber hinaus müssen natürlich 
die Fördervoraussetzungen vorliegen, um diese 
grundsätzliche Bewilligung überhaupt in An-
spruch nehmen zu können. 

Worum es uns bei der Idee des Globalantrags 
grundsätzlich geht: Aus der Praxis haben wir zum 
einen klare Hinweise, dass den Menschen, die 
beim Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt wä-
ren, das Wissen fehlt, dass es diese Leistung gibt. 
Zum anderen wird der hohe bürokratische Auf-
wand für die Beantragung der Leistung gesehen. 
Diese beiden Aspekte würde man in den Griff be-
kommen, wenn in dem Erstantrag die Leistungen 

mitbewilligt würden, weil sowohl die Menschen 
dann über das Wissen hinsichtlich der Leistung 
verfügten als auch die Problematik des hohen 
Aufwands für die vielen Anträge, die auch vorher 
von Frau Dr. Schöningh beschrieben wurde, be-
wältigt werden könnte. 

Zum Thema Pauschalierung: Ich glaube nicht, 
dass alle Bildungs- und Teilhabeleistungen pau-
schalierbar sind. Insbesondere die Lernförderung 
und auch die Klassenfahrten hängen ja ganz stark 
von der Höhe der Bedarfe ab. Da kann man über-
haupt gar nicht mit einer Pauschalierung vorge-
hen. Eine Pauschalierung wäre aus meiner Sicht 
zum Beispiel bei den Teilhabeleistungen denkbar. 
Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man die 
Leistung mit in den Regelsatz aufnimmt. 

Dann hatten Sie noch gefragt, wie wir das Gesetz 
im Hinblick auf die Bürokratie beurteilen. Da 
würde ich gerne noch auf zwei Punkte kommen, 
die wir im Moment noch gar nicht angesprochen 
haben. Das eine ist die Thematik „Rücknahme 
rechtswidriger Bescheide“. Die dient ja nach dem 
Gesetzentwurf auch dazu, Bürokratie abzubauen. 
Das ist aber eine problematische Veränderung, 
weil zwar die Bürokratie auf Seiten der Behörden 
vereinfacht wird. Aber im alten Gesetz bestand 
die Möglichkeit, eine Ermessensentscheidung zu 
treffen, bei der die Situation der Familie in den 
Blick genommen werden konnte, etwa wenn Leis-
tungen bereits verausgabt wurden, das Geld aber 
rückwirkend zurückgefordert wird. Nach welchen 
Maßgaben kann die Familie die Leistungen zu-
rückgeben oder eine Aussetzung vornehmen? 
Diese Möglichkeit der Ermessensleistung ist mit 
dem Gesetz ausgeschaltet worden. Aus unserer 
Sicht geht da die Bürokratieentlastung zu Lasten 
der Betroffenen, weil sie keine sachgerechte Lö-
sung mehr bekommen. 

Das gleiche Problem stellt sich bei den vorläufigen 
Zahlungseinstellungen. Nach dem Gesetzentwurf 
soll es nicht mehr zu einem Anhörungsverfahren 
kommen, sondern die Zahlungen können vorläu-
fig eingestellt werden. Das mag für die Bürokratie 
in der Tat eine Entlastung sein. Aber für die Be-
troffenen kann es ein Problem sein, wenn die 
Leistung wegfällt und im Anhörungsverfahren 
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herauskommt, dass die Leistung doch weiter ge-
währt werden müsste. Also beide Regelungen, die 
Bürokratieabbau im Gesetz vorsehen, gehen ei-
gentlich zu Lasten der Betroffenen, weil ihnen 
Rechte verlorengehen und auch Möglichkeiten, 
ihnen besser zu helfen. 

Abg. Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): 
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn 
Prof. Klundt zu seinem Statement zu der Debatte 
über das Thema „Auszahlung Bildungs- und Teil-
habepaket“. Sie haben ja noch mal die ganze da-
malige Misstrauensdebatte skizziert. Ich glaube, 
wir sind uns einig, dass Missbrauch verhindert 
werden muss. Aber das führte in der damaligen 
Diskussion sehr stark zu einem Misstrauen gegen-
über den Eltern. Sie haben richtigerweise die Ber-
telsmann-Studie angesprochen. Deren Ergebnisse 
müsste man nochmal sehr differenziert betrach-
ten, aber mit dem Hinweis, dass man grundsätz-
lich mehr Eltern vertrauen müsse.  

Das Ansinnen war, Missbrauch zu verhindern. 
Bertelsmann, das ist meine Frage, schlägt eine Art 
Beweislastumkehr vor. Danach solle man den El-
tern einen finanziellen Transfer zukommen las-
sen. Und wenn es tatsächlich zu einem Miss-
brauch kommt und das Geld halt nicht bei den 
Kindern ankommt, dann sollten Erzieherinnen 
und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer dies 
anzeigen müssen. Solche Fälle gibt es. Das darf 
man nicht leugnen oder beschönigen. Halten Sie 
diese Beweislastumkehr und dies den Erzieherin-
nen und Lehrern zuzumuten für einen gangbaren 
Weg oder ist das aus Ihrer Sicht kein gangbarer 
Weg? 

Prof. Dr. Michael Klundt (Hochschule Magde-
burg-Stendal): Das ist aus meiner Sicht nicht adä-
quat. Es geht darum, sich noch einmal bewusst zu 
machen, wie diese ganze Sache um das Existenz-
minimum entstanden ist. Ich denke diese Miss-
trauenslogik gegenüber allen Familien ist äußerst 
problematisch. Die muss erst einmal zurückge-
nommen werden, auch rhetorisch. Das ist bisher 
nicht passiert. 

Und was die Studien betrifft: Auch AWO-ISS-Stu-

dien hatten ja vorher schon festgestellt, dass El-
tern sich krummlegen, wie sie nur können, und 
alles machen, um irgendwie für ihre Kinder eine 
Verbesserung hinzubekommen. Wenn jetzt aus Er-
zieherinnen und Erziehern Hilfspolizisten ge-
macht werden sollen, die bewerten sollen, ob es 
richtig oder falsch ist, dass das Kind in den Sport-
verein kommt, scheint mir das wirklich nicht ziel-
führend zu sein. Das Problem liegt an einer ande-
ren Stelle. Da stellt sich die Frage, wo kommt das 
BuT her. Wie sind diese Leistungen bemessen 
worden? Warum sind sie so problematisch bis 
heute bemessen worden? Und warum basieren un-
sere ganzen Kinderzuschlags- und BuT-Debatten, 
die wir hier führen, auf problematischen Grundla-
genwerten? Weil die Basis nicht bedarfsgerecht 
und nicht sachgerecht ermittelt wird! Bei der De-
batte um die Kindergrundsicherung und bei allen 
anderen Debatten haben wir das Problem, dass die 
Regelsätze bis jetzt nicht bedarfs- und sachgerecht 
ermittelt sind. Wenn wir das nicht korrigieren, 
bleibt es problematisch. Danke.  

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Wir kommen zur 
Fragerunde der AfD-Fraktion. Frau Harder-Kühnel 
bitte.  

Abg. Mariana Iris Harder-Kühnel (AfD): Ja, auch 
meinerseits noch mal ganz herzlichen Dank an die 
Sachverständigen. Ich hätte ein paar weiterfüh-
rende Fragen, zunächst an Herrn Liminski und 
dann an Herrn Prof. Dr. Bonin. 

Herr Liminski, Sie haben bei Ihren Ausführungen 
auch die Umsatzsteuer ins Spiel gebracht. Wäre 
aus Ihrer Sicht ein ermäßigter Umsatzsteuersatz 
zum Beispiel auf kinderbezogene Produkte und 
Dienstleistungen ein Weg, um Familien zu entlas-
ten? Gibt es vielleicht auch weitere steuerrechtli-
che Möglichkeiten, das zu tun? Wäre nicht gerade 
auch das Einkommenssteuerrecht ein Bereich, in 
dem man sehr wirksam der von Ihnen und vielen 
anderen geforderten Leistungsgerechtigkeit für 
kinderreiche Familien zum Durchbruch verhelfen 
könnte? Vielen Dank. 

Jürgen Liminski (Sankt Augustin): Geringere 
Sätze bei der Mehrwertsteuer helfen den Familien 
wenig. Sie werden nur nicht zusätzlich belastet. 
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Mit Blick auf dieses Gesetz wäre es sinnvoller, die 
Mehrwertsteuer zu vereinheitlichen und auch 
Grundnahrungsmittel wie Brot und Milch einzu-
beziehen. Familien könnte man dann eine Kom-
pensation etwa durch eine Erhöhung des Kinder-
zuschlages oder des Kindergeldes zukommen las-
sen. Wie schon vor Jahren der Finanzwissen-
schaftlicher Peffekoven gesagt hat, subventioniert 
man mit geringen Sätzen ja auch die Milch für die 
Katzen der Reichen. Insofern wäre es auch im 
Sinne der Entbürokratisierung sinnvoller, die 
Mehrwertsteuer einheitlicher zu gestalten und 
den Familien Kompensationen zukommen zu las-
sen. Zu der zweiten Frage nach der Einkommens-
steuer: Ja, da gibt es schon verschiedene Vor-
schläge, die in Richtung Familiensplittung gehen. 
Nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns hat 
es eine Art deutsches Familiensplitting gegeben. 
Weiterhin gab es einen Vorschlag von Kirchhoff, 
die Freibeträge zu erhöhen. Das würde in der Tat 
Familien helfen. Sinnvoller erscheint mir aller-
dings, die Vorschläge des Bundesverfassungsge-
richts ernst zu nehmen, den generativen Beitrag 
tatsächlich ins Kalkül der Umlagesysteme zu neh-
men. 

Prof. Dr. Holger Bonin (IZA - Institute of Labor 
Economics): Wir müssen erst einmal Folgendes 
auseinanderhalten: Wir sprechen jetzt über das 
Sozialrecht und nicht über Fragen des allgemei-
nen Familienlastenausgleiches. Insofern kommen 
wir sofort in diese Schwierigkeiten, die Herr Li-
minski in seiner Antwort angesprochen hat. Wenn 
wir über die Umsatzsteuer reden, können wir da-
mit erst mal gar nicht differenzieren, ob das Fami-
lien betrifft oder nicht. Die Umsatzsteuer bezahlt 
jeder Konsument. Dementsprechend sind solche 
Maßnahmen nicht sehr zielgenau. Da geht es um 
Konsumstrukturen, die je nach Familientyp sehr 
unterschiedlich sein können. 

Im Hinblick auf das Einkommenssteuerrecht gibt 
es Vorschläge, Familien steuerlich stärker zu ent-
lasten. Die Frage, ob entsprechende Maßnahmen 
den armutsgefährdeten Familien helfen würden, 
lässt sich relativ leicht verneinen. Die allermeis-
ten Familien zahlen überhaupt keine oder eine so 
geringe Einkommenssteuer, dass sie davon nicht 
profitieren würden. Gleiches gilt für ein privates 

Familiensplitting. Das hat die unangenehme Ei-
genschaft, dass der Steuervorteil pro Kind mit der 
Zahl der Kinder im Haushalt sinkt. Das könnte 
eine Sache sein, die schlichtweg nicht gewollt ist, 
weil sich die Steuerpflicht irgendwann erschöpft 
hat. 

Insofern sind das alles nicht sehr zielgenaue Leis-
tungen. Wir müssen sehr klar trennen, dass wir 
hier über bedürftige Kinder reden und dement-
sprechend diese steuerlichen Ansätze nicht wirk-
lich passen, um Armut zielgenau zu vermeiden. 

Abg. Mariana Iris Harder-Kühnel (AfD): Vielen 
Dank zunächst. Dann habe ich noch eine Frage an 
Herrn Liminski, wobei ich dazu auch gern die 
Meinung von Prof. Dr. Klundt und Dr. Mempel 
hören würde. 

Herr Liminski, Sie weisen darauf hin, dass das 
Bundesverfassungsgericht bereits in den 90er Jah-
ren eine Neugestaltung der Sozialsysteme unter 
dem Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit an-
gemahnt hat. Leider ist seitdem sehr wenig pas-
siert. Heißt das, dass der gegenwärtige Status ver-
fassungswidrig ist? Und sind wir heute, 30 Jahre 
später, nicht aufgefordert, endlich verfassungs-
konforme Zustände auf dem Weg der Gesetzge-
bung für Familien herbeizuführen? Oder ist diese 
gesamte Rechtsprechung inzwischen obsolet? 

Jürgen Liminski (Sankt Augustin): Ich mache es 
ganz kurz: Wo kein Kläger, da ist kein Urteil. Des-
wegen kann man diese Frage, ob wir in der Verfas-
sungswidrigkeit leben, nicht schlüssig beantwor-
ten. Es ist natürlich zu hoffen, dass es durch die 
Beschwerde der 3 000, die beim Bundesverfas-
sungsgericht anfängt, es eine Reform der Sozialge-
setzgebung geben wird. Diese könnte in der Tat 
dazu führen, dass dem generativen Beitrag bei den 
Umlagesystemen stärkere Geltung verschafft wird. 

Prof. Dr. Michael Klundt (Hochschule Magde-
burg-Stendal): Wenn es jetzt zum Beispiel um das 
Urteil zur Pflegeversicherung und die Forderung 
geht, ob man das nicht auch in der Rentenversi-
cherung schaffen könnte: Ich sehe das anders als 
Herr Liminski das vorhin dargestellt hat. Ich teile 
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die sogenannte Familienausbeutungstheorie nicht, 
die dem zugrunde liegt. Wenn man sich die ge-
setzliche Krankenversicherung ansieht, haben wir 
beispielsweise die Familienmitversicherung. Die 
führt dazu, dass eine fünfköpfige Familie bei-
spielsweise für zwei Personen die Beiträge be-
zahlt. Und auch zwei Singles oder zwei Personen 
ohne Kinder bezahlen Beiträge für zwei Personen. 
Insofern kann man nicht sagen, diese seien be-
nachteiligt. Es gibt ein paar neoliberale Wirt-
schaftsinstitute, die sich immer die kinderlosen 
Singles und deren Steuerbeiträge anschauen, um 
dann zu beweisen, dass bei uns die Steuern viel 
zu hoch sind. Das halte ich auch für problema-
tisch. Ich sehe das an einer anderen Stelle – das 
habe ich in meinem Gutachten auch ausgeführt –, 
nämlich dass wir – das hat auch die Staatsminis-
terin Dorothee Bär gesagt – in unserer Familien-
förderung eine sehr einseitige Förderung haben: 
einerseits zwischen arm und reich und anderer-
seits zwischen spezifischen Familientypen. Seit 
über 50, 60 Jahren wird nämlich ein spezifischer 
Alleinernährerfamilientypus hauptsächlich und 
alleine durch verschiedenste Maßnahmen syste-
matisch gefördert und subventioniert und die an-
deren müssen das bezahlen, profitieren aber nicht 
davon. 

Die Vorsitzende: Herrn Dr. Mempel schaffen wir 
nicht mehr. Wir kommen zur Fragerunde der SPD 
und Frau Schmidt hat das Wort. 

Abg. Dagmar Schmidt (SPD): Nach meiner kurzen 
Intervention vorhin, jetzt herzlichen Dank an Sie 
alle für die Zeit und die Mühe, die Sie sich mit 
dem Starke-Familien-Gesetz und unserer Anhö-
rung gemacht haben. Ich möchte noch einmal das 
Thema Bildungs-und Teilhabepaket in den Fokus 
nehmen und vor allem unter dem Gesichtspunkt 
der Chancengleichheit bewerten. Bildung ist an 
der Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Chancen-
gleichheit ist nicht nur die Frage von individuel-
len Möglichkeiten, es ist auch für uns als Gesell-
schaft wichtig, dass jedes Kind die bestmögliche 
Unterstützung erfährt, um alle Möglichkeiten, die 
vor ihm liegen, ausnutzen zu können. Deswegen 
beginne ich mit dem Thema rund um die Schule 
und frage Herrn Nöhring und Frau Schöningh da-
nach, wie sie die Erhöhung des persönlichen 
Schulbedarfs auf 150 Euro bewerten. 

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Die geplante Erhöhung auf 150 Euro begrü-
ßen wir natürlich. Jede Erhöhung in dem Bereich 
ist wichtig und richtig. Wir weisen in unserer 
Stellungnahme aber auch darauf hin, dass es Be-
rechnungen gibt, die sagen, dass diese 150 Euro 
trotzdem sehr wahrscheinlich bei Weitem nicht 
ausreichen werden. Das hängt u. a. damit zusam-
men, dass dieser Grundbetrag, von dem wir jetzt 
kommen – diese 100 Euro –, selbst relativ wenig 
empirisch hergeleitet und stattdessen relativ ge-
griffen ist. Das Sozialwissenschaftliche Institut 
der EKD hat 2016 für Niedersachsen berechnet 
und festgestellt, dass es sehr differenziert ist: Wir 
haben einen besonders teuren Schulbedarf bei 
Übergängen, also bei der Einschulung, bei dem 
Übergang in die weiterführende Schule; das Gym-
nasium übrigens ist am allerteuersten, da reichen 
150 Euro nicht aus. Würden wir diese 150 Euro 
Erhöhung des Schulbedarfspaketes bekommen, 
wäre das sehr zu begrüßen und dringend notwen-
dig. Das Gesetz ist – wie Sie, Herr Bonin, vorhin 
sagten – ein Schritt in die richtige Richtung. Ei-
gentlich bräuchten wir aber noch mehr, und zwar 
eine sachgerechte Bestimmung des Bedarfs, der si-
cherlich höher liegt als die 150 Euro. 

Dr. Insa Schöningh (evangelische arbeitsgemein-
schaft familie e. V. (eaf)): Viel Neues kann ich den 
Ausführungen meines Kollegen gar nicht hinzufü-
gen. Ich würde den Blick auch sehr auf die spezi-
fischen Übergänge werfen wollen, also sowohl auf 
die weiterführenden Schulen als auch auf den 
Schuleintritt, sprich 1. Klasse. Bei solchen spezi-
ellen Gelegenheiten wird ganz sicherlich mehr als 
die 150 Euro gebraucht und eine sachgerechte 
Herleitung wäre natürlich wünschenswert. Mir ist 
auch nur die Untersuchung aus Niedersachsen be-
kannt. Die kommt damit mal hin, mal nicht so. 
Das variiert ein bisschen und wird wahrscheinlich 
auch nach Bundesländern variieren. Ich bin mir 
bewusst, dass man damit die Sache weiter kom-
pliziert, aber möglicherweise wäre das der Weg, es 
nach Bundesländern zu staffeln. Zumindest ist die 
eingebaute Dynamisierung dringend erforderlich.  

Abg. Dagmar Schmidt (SPD): Die Idee, nach Bun-
desländern zu variieren, nehmen wir zur Kennt-
nis. Das würde sicher eine äußerst spannende Dis-
kussion nach sich ziehen. Aber bleiben wir beim 
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Thema Lernen. Meine Frage richtet sich an Herrn 
Nöhring, Frau Schöningh und Frau Fix. Frau von 
der Leyen hat damals beim Bildungs- und Teilha-
bepaket die Lernförderung mit in den Blick ge-
nommen. Wir verändern nun die Lernförderung 
und wollen die Lernförderung jetzt von der kon-
kreten, ganz direkten Versetzungsgefährdung ent-
koppeln. Wie wirkt sich das aus Ihrer Sicht auf 
die Praxis aus? 

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): Ich 
denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt, den Sie 
gehen, dass wir von der Versetzungsgefahr wegge-
hen und jetzt auch die Niveauerhöhung mit in 
den Blick nehmen. Ich glaube, der Gesetzentwurf 
geht aber an der Stelle noch nicht weit genug. 
Wenn man sich anschaut, wie wichtig es heute ist, 
einen guten und entsprechenden Schulabschluss 
zu haben, um in ein Ausbildungsverhältnis zu 
kommen, denn viele Ausbildungsverhältnisse set-
zen heute bereits das Abitur voraus, dann sieht 
man, dass das Thema Schulartversetzung und 
auch die Möglichkeit, in eine weiterführende 
Schule gehen zu können, eine ganz hohe Bedeu-
tung hat. Wir haben die Problematik, dass Eltern 
mit sehr geringem Einkommen, das sie im Sozial-
leistungsbezug beziehen, aber natürlich auch die 
Eltern – die das ja auch betrifft –, die im Wohn-
geldbezug sind und den Kinderzuschlag bekom-
men, oft Gruppen sind, die es sich im Unterschied 
zu Mittelschichtsfamilien nicht leisten können, 
ihre Kinder entsprechend zu fördern, damit diese 
in die bessere Schulart versetzt werden. Von da-
her fände ich es total wichtig, wenn man hier 
noch eine Erweiterung im Gesetz vornehmen und 
diesen Punkt auch noch mit umfassen würde.  

Dr. Insa Schöningh (evangelische arbeitsgemein-
schaft familie e. V. (eaf)): Ich halte es für sinnvoll, 
den Übertritt auf eine andere Schulart mit zu be-
rücksichtigen. Es muss natürlich realistisch sein. 
Vorhin war von diesen Noten „Vier minus“ die 
Rede, das ist sicherlich nicht die Voraussetzung, 
bei der man an die nächste Schulart denkt; aber in 
etwas günstigeren Konstellationen fände ich es 
eine Verwirklichung echter Chancengleichheit, 
wenn man auch diesen Kindern ermöglichen 
würde, diese zusätzliche Lernförderung in An-
spruch zu nehmen. 

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Ich kann dem nur beipflichten. Es geht 
nicht nur um die Versetzung in eine andere 
Schulart. Wir haben ja auch im mannigfaltigen 
Schulsystem verschiedene Zweige innerhalb einer 
Schule, auch hier kann eventuell ein Wechsel an-
stehen. Ich verweise an der Stelle nur darauf, dass 
Familien derzeit in Deutschland privat weit über 
eine Milliarde Euro für Nachhilfe ausgeben. Das 
ist Geld, das armen Familien – also den Familien, 
über die wir hier reden – bei Weitem nicht zur 
Verfügung steht. Wenn das Bildungs- und Teilha-
bepaket auch nur im Ansatz versuchen soll, Chan-
cengerechtigkeit herzustellen, dann wäre das ein 
ganz wichtiges Signal. Es kann natürlich – das ist 
vorhin ja schon passiert – darauf hingewiesen 
werden, dass es vielleicht auch Aufgabe des 
Schulsystems sein sollte, da besser zu fördern. 
Dem würde ich auch zustimmen, nur warne ich 
davor, diese Debatte auf dem Rücken der Familien 
auszutragen. Jetzt muss den Familien und Kin-
dern dringend geholfen werden. Bis wir 16 Bun-
desländer mit den Schulgesetzen überzeugt ha-
ben, Geld in die Hand zu nehmen, um Lernförde-
rung in den Schulen über das Schulsystem zu 
etablieren, halte ich es für einen deutlich schnel-
leren, zielgerichteteren Weg, hier bundesweit über 
das Sozialrecht zu kommen.  

Die Vorsitzende: Wir kommen zur Fragerunde der 
FDP, Herr Aggelidis hat das Wort.  

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP): Ich habe zunächst 
eine Frage an Frau Schöningh und Herrn Mempel. 
Wir haben hier die ganze Zeit über erhöhten Ab-
bau und über Vereinfachung für Familien gespro-
chen. Wie hilfreich wäre aus Ihrer Sicht eine Aus-
weitung des Bewilligungszeitraums auf zunächst 
mindestens ein Jahr? 

Dr. Insa Schöningh (evangelische arbeitsgemein-
schaft familie e. V. (eaf)): Für die Familien wäre es 
sicherlich hilfreich. Ob das administrativ umsetz-
bar ist und letztendlich doch für die Familienhilfe 
reicht, da bin ich nicht so ganz sicher, denn das 
würde ja auch die Nachweispflichten erhöhen. 
Von daher finde ich, man kann das gut im Kopf 
behalten, aber das sollten wir der Evaluation über-
lassen und schauen, wie es wirkt. Zunächst ist ein 
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fester Zeitraum schon ein großer Schritt nach 
vorne, weil es Unsicherheit beseitigt. Da würde 
ich zunächst im Austarieren von Interessen der 
Familien, der Interessen der Verwaltung und na-
türlich auch der Interessen der Politik, das zielge-
richtet einzusetzen, bei dem halben Jahr bleiben. 
Das entspricht ein bisschen dem Nachweiszeit-
raum, den man vorher nachweisen muss. Dann 
sollte man schauen, wie das wirkt. Und wenn es 
sich über einen längeren Zeitraum als nicht so 
zielgerichtet erweist, dann kann man in der Evalu-
ation nachsteuern, aber ich würde es jetzt zu-
nächst so lassen.  

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Hierzu wird uns von den Jobcentern teil-
weise zurückgemeldet, dass das doch wünschens-
wert wäre, gerade um eine Art Gleichklang der Be-
willigungszeiträume zwischen der einen und der 
anderen Leistung – mit Blick auf das SGB II – si-
cherzustellen.  

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP): Vielen Dank. Die 
Frage an Frau Schöningh und auch an Frau Lie-
bert, wie weit sehen Sie eigentlich die Differenz o-
der die Schere – wir haben eben kurz darüber ge-
sprochen, das blieb aber sehr nebulös – zwischen 
dem Schulpaket, so wie es jetzt ist, und den tat-
sächlichen Bedarfen einer durchschnittlichen 
Schulform? Wenn wir sagen, das Gymnasium ist 
noch teurer, dann wissen wir, dass dort die 
Schere im Zweifel noch weiter auseinander geht. 
Sind das 10 Prozent Unterschied, reden wir eher 
über 50 Prozent Unterschied? Über welchen Be-
trag, über welche Größenordnung reden wir da? 

Jana Liebert (Deutscher Kinderschutzbund Bun-
desverband e. V.): Es gibt nicht viele Untersu-
chungen zum Schulbedarf, das wurde ja schon an-
gesprochen. Die eine Studie von der Diakonie 
wurde schon erwähnt. Es gibt eine Studie, an der 
der Kinderschutzbund und die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein 
beteiligt waren, die der Landtag in Auftrag gege-
ben hat. Wenn man sich da die Bedarfe für das 
Schuljahr 2016/2017 anschaut, die über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket abgedeckt werden, 
dann liegt man ungefähr bei 400 Euro, die im Jahr 
gebraucht werden. Das ist etwas höher als in der 

Studie der Diakonie. Deswegen würden wir dafür 
plädieren, eine Bedarfserhebung zu machen, sich 
die Bedarfsposition z. B. in der Einkommens- und 
Verbraucherstichprobe anzuschauen, auch auf die 
Datenbasis zu schauen, ob das valide ist, und 
dann den Entwicklungsbedarf der Kinder neu zu 
bestimmen, weil es im Moment keine ausreich-
ende Studienlage dazu gibt. Also, wir begrüßen 
die 150 Euro-Anhebung, weil die 100 Euro seit 
Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets 
nicht angehoben worden sind, würden aber eine 
Neuberechnung begrüßen. 

Dr. Insa Schöningh (evangelische arbeitsgemein-
schaft familie e. V. (eaf)): Eine Bedarfserhebung 
wäre auf jeden Fall sinnvoll, da schließe ich mich 
Frau Liebert sofort an. Wenn man an den Bedarf 
für Computer denkt, den Kinder oder ältere Schü-
ler auf jeden Fall haben, dann kommen wir mit 
den 150 Euro ganz sicherlich nicht sehr weit. An-
dererseits fallen diese auch nicht jedes Jahr an; da 
müsste irgendwie eine Regelung gefunden wer-
den, dass solche speziellen und dann auch sehr 
hohen Bedarfe bezahlt werden können. Von daher 
wäre es ein sinnvoller Weg zu schauen, wie hoch 
eigentlich diese Schulbedarfe sind, in welchen 
Abständen es mal höher sein muss und wann es 
ein relativ normaler Betrag sein kann.  

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP): Diese Frage geht 
an Herrn Bunk. Sie haben von dem Modellver-
such gesprochen. Wir haben hier die ganze Zeit 
darüber gesprochen, dass es für die Familien ein-
facher sein soll, und im Zweifel auch – soweit es 
geht und sinnvoll ist – möglichst automatisiert. 
Dazu meine Frage: Schöpft aus Ihrer beruflichen 
Sicht und Erfahrung heraus die Regierung mit die-
sem Gesetzentwurf – aber auch darüber hinaus 
mit sonstigen Initiativen, die wir vielleicht so 
noch gar nicht kennen – eigentlich ausreichend 
und dynamisch und entschlossen genug die Mög-
lichkeiten aus, die sie hat, um gesetzliche Voraus-
setzungen zu schaffen, damit möglichst ein Antrag 
da ist; oder sehen Sie aus Ihrer Sicht Möglichkei-
ten, um weitere familienpolitische Leistungen o-
der Leistungen rund um das Kind jenseits des 
Kindergeldes wie Kinderzuschlag ggf. sogar Bil-
dungs- und Teilhabepaket und weitere Dinge 
möglichst in einem Antragsformular und sozusa-
gen in einem Antragsprozess zu haben? 
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Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Wir 
kommen jetzt in die Debatten darüber. Wir haben 
jetzt den Bedarf erkannt, dass Leistungen gebün-
delt werden können. Die politische Debatte ist 
nun auch da, ausgehend von solchen extremen 
Vorstellungen wie einer Kindergrundsicherung. 
Wir haben jetzt erst die Rahmenbedingungen mit 
dem Onlinezugangsgesetz und vorher mit der E-
Government-Initiative, dass die Ministerien, die 
Bundesregierung stringenter herangehen und mit 
den Verwaltungen zusammen auch Lösungen 
schaffen will und Lösungen schaffen kann. Wir 
sind jetzt in der Phase festzustellen, wenn wir 
Leistungen nicht zusammenlegen können oder 
wollen und Behördenstrukturen nicht zusammen-
legen können oder wollen, dass wir dann eben 
Verwaltungsprozesse zusammenlegen können und 
wollen sollten. Bei diesem Zusammenlegen von 
Verwaltungsprozessen, da stoßen wir jetzt – das 
arbeiten wir aber auch jetzt erst heraus, das haben 
wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt 
– auf die grundlegenden, in erster Linie daten-
schutzrechtlichen Themen, die dann die Frage 
aufwerfen, ob denn eine vorgelagerte Stelle für 
eine ganz andere Verwaltung, für einen ganz an-
deren Leistungszweck Daten erheben, entgegen-
nehmen und weiterleiten kann. Das kann man lö-
sen. Wir sind natürlich als die Verwaltungen, die 
das umsetzen sollen, auch sehr stark auf dem 
Weg, jetzt die Regierung und die Ministerien da-
hingehend zu beraten, das schneller und besser zu 
lösen. 

Die Vorsitzende: Danke schön. Wir kommen zur 
Fraktion DIE LINKE. Herr Müller hat das Wort. 

Abg. Norbert Müller (DIE LINKE.): Ich will zu-
nächst fürs Protokoll festhalten, weil das im Text 
nicht zu sehen ist, dass ich es schon bemerkens-
wert fand, dass hier nahezu alle Sachverständigen 
oder die große Mehrheit genickt hat, als Prof. 
Klundt feststellte, Zitat: „Die Regelsätze seien 
nicht bedarfsgerecht ermittelt worden.“ Ich 
glaube, das ist nochmal ein ganz spezielles Thema 
für sich. Daran schließt sich meine Frage an. Die 
würde ich zunächst an Prof. Klundt und auch an 
Frau Liebert vom Deutschen Kinderschutzbund 
richten wollen. Wir haben jetzt viel über die Be-
hördensituation und über die Eltern, die die An-
träge stellen, gehört. Was wird sich konkret am 

Lebensalltag der betroffenen Kinder aus armen Fa-
milien ändern, wenn das Starke-Familien-Gesetz 
in Kraft getreten ist?  

Etwas will ich noch nachschieben, damit Sie jetzt 
nicht irritiert sind. Ich muss um Viertel vor gehen, 
weil ich noch andere Verpflichtungen habe. Das 
ist bitte keine Respektlosigkeit, manchmal müssen 
wir uns ja einfach – Sie können sich das vorstel-
len – aufteilen. Danke. 

Prof. Dr. Michael Klundt (Hochschule Magde-
burg-Stendal): Vielen Dank. Kürzlich kam eine 
Studie von der Kollegin Andresen von der Uni 
Frankfurt heraus, die sich angesehen hatte, wie 
betrachten eigentlich Kinder ihren eigenen Haus-
haltskontext und ihre Familie. Das für die For-
schungen und für die öffentliche Debatte Bemer-
kenswerte der Studie war, dass die Kinder einen 
unglaublich, wie sagt man so schön, holistischen 
Blick hatten. Also praktisch für das Ganze die 
ganze Zeit nachdachten: Wie kann der Haushalt 
am besten funktionieren? Um die 50 Prozent übri-
gens machen sich Sorgen um die Finanzen des 
Haushaltes, auch eine Problematik, die in dieser 
Studie sichtbar wird. Aber eins wird vor allem 
sichtbar: Die Perspektive der Kinder kommt ers-
tens seit Jahren und Jahrzehnten zu kurz, zweitens 
ist sie, wenn sie denn vorkommt, außerordentlich 
beeindruckend, weil es keineswegs so ist, wie 
viele vermuten, nämlich „die denken nur an ihr 
eigenes iPhone“. Vielmehr ist ein unglaublich ho-
her sensibler Grad an Betrachtungsweise da. Das 
will ich einfach nur vorausschicken. Dazu haben 
wir in der letzten Zeit noch keine weiteren For-
schungen gemacht. 

Der zweite Punkt: Was passiert tatsächlich mit 
diesem Gesetz? Da, denke ich, ist es wichtig, sich 
bewusst zu machen: Was passiert jetzt zum Bei-
spiel mit den Kindern, die in SGB II-Haushalten 
leben? Was sind deren reale Verbesserungen? Die 
Maßstäbe, die wir jetzt anlegen müssen, natürlich 
auch an die zwei Anträge der Grünen, die ich 
beide vernünftig finde, an bestimmten Stellen 
aber noch Fragen hätte, die ich schon formuliert 
hatte, bzw. was wir fragen müssen, ist: Werden 
dadurch tatsächlich die Familien aus der Armut 
und aus der Hilfsbedürftigkeit herausgeholt? Das 



Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

19. Wahlperiode Protokoll der 25. Sitzung 
vom 11. März 2019 

Seite 46 von 165

ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage: Werden 
die Familien da tatsächlich rausgeholt? Wenn wir 
dann irgendwelche Spielchen machen und sagen, 
wir nehmen einfach nur die Kinder raus, die El-
tern interessieren uns nicht, dann haben wir zwar 
ein gutes Gewissen, aber was die Wirksamkeit be-
trifft, ist es immer noch fraglich. Deshalb, denke 
ich, ist einerseits wichtig: Forschungsbedarf in 
Richtung Kinderperspektive, Kindheitsforschung 
usw. Kindheitswissenschaften. Ich komme ja von 
einer Hochschule, wo wir einen Studiengang für 
angewandte Kindheitswissenschaften haben. An-
dererseits ist es tatsächlich wichtig, genau zu gu-
cken: Ziel-Mittel-Relation. Wie können wir die Fa-
milien, die Kinder aus der Bedürftigkeit und aus 
der Armut tatsächlich herausholen und nicht am 
Ende einfach nur feststellen: „Ja, die haben jetzt 7 
Euro mehr, ach so“. Das darf es nicht sein denke 
ich. 

Jana Liebert (Deutscher Kinderschutzbund Bun-
desverband e. V.): Ich würde mich anschließen 
und nur eine Anmerkung machen zur Existenzmi-
nimumberechnung und mich da Herrn Klundt an-
schließen. Wir kritisieren beim Regelbedarf-Er-
mittlungsgesetz jedes Mal wieder die methodi-
schen Grundlagen, die Datenbasis der EVS (Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe) und die 
Fallzahlen. Solange man hier nicht zu einer ver-
nünftigen Berechnung kommt, werden auch die 
abgeleiteten Regelsätze, das sächliche Existenzmi-
nimum, im Existenzminimumbericht unterdeckt 
sein. Deswegen ist unsere Forderung, angeknüpft 
an Herrn Klundt, die Neuberechnung zu wagen, 
weil man sonst im Alltag der Kinder wahrschein-
lich keine großen Verbesserungen sehen wird.  

Ich möchte aber noch einen Punkt machen zum 
Bildungs- und Teilhabepaket. Ich glaube, dass 
Kinder das schon vor Ort merken, wenn Verwal-
tungsvereinfachungen da sind. Das betrifft zum 
Beispiel den Bereich Schule. Im Moment ist es ja 
so, dass sie sich vielfach in der Schule outen müs-
sen, wenn sie eine Leistung in Anspruch nehmen 
müssen. Da ist es essentiell wichtig, dass sie mög-
lichst wenig Nachweise bringen müssen und sie 
in den Klassen nicht sagen müssen, dass sie eine 
Leistung in Anspruch nehmen wollen. Ich glaube 
mit dem Globalantrag ist es möglich, hier zu Ver-
besserungen zu kommen. 

Die Vorsitzende: Wir kommen zu BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Frau Dörner bitte. 

Abg. Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. Ich würde gerne Frau Dr. Fix zu dem 
Komplex Höhe Kinderzuschlag, Regelsätze und 
zur Frage der Berechnungen fragen. Sie haben ja 
schon in Ihrer Stellungnahme und auch hier die 
zukünftige Höhe des Kinderzuschlags kritisiert 
und gesagt: „Das ist eigentlich nicht adäquat.“ Sie 
fordern ein, die Regelsätze unter Einbeziehung der 
für Kinder und Jugendliche relevanten Faktoren 
zu erheben. Haben Sie da konkrete Vorstellungen 
und Vorschläge für uns? 

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): Ich 
kann mich da Herrn Prof. Klundt und Frau Liebert 
ziemlich anschließen. Wir sehen die gleiche Prob-
lematik, dass der Kinderregelsatz heute auf einer 
Grundlage berechnet wird, die eine viel zu kleine 
Stichprobe hat. Es sind die verdeckt armen Men-
schen mit drin. Wenn man sich diese Regelsatzbe-
rechnungen, die es das letzte Mal 2016 gab, im 
Detail anschaut, sieht man in sehr vielen Feldern, 
wo Verbrauchsangaben im Detail stehen sollten, 
dass da ein Strich steht. Das heißt, man kann 
überhaupt nicht erkennen, wie hoch denn der Be-
trag ist, der an der Stelle einfließt. Es stellt sich 
daher die Frage: Ist denn das, was hinter den Be-
rechnungen steht, so solide gedacht, dass die Kin-
der, die in diese Berechnung einfließen, wirklich 
bei dieser Leistung nicht selbst schon einen deut-
lichen Mangel haben? Anders ausgedrückt, dass 
man an der Stelle zu einer Unterschätzung 
kommt. Deswegen muss es aus unserer Sicht auf 
jeden Fall eine Überprüfung des Regelsatzes ge-
ben. Man muss mal gegenrechnen und auch durch 
Experten anschauen lassen, wie denn diese Sätze 
überhaupt zustande kommen. Und wir müssen 
jetzt auch einmal schauen, was in der neuen Re-
gelsatzberechnung in Bezug auf die Stichproben-
größe gemacht wird. Ich habe wahrgenommen, 
dass versucht wird, mehr Kinder in die Regelsatz-
berechnung reinzubekommen. Aber wir müssen 
wirklich mal schauen: Wird denn das dazu füh-
ren, dass wir in der nächsten Regelsatzberechnung 
validere Aussagen über die Ausgaben der Kinder 
haben? Wichtig ist, dass wir als Leitbild das gute 
Aufwachsen der Kinder nehmen. Im Moment wer-
den bei der Berechnung der Regelsätze für Kinder 
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die gleichen Verbrauchsausgaben wie für Erwach-
sene genommen. Auch das ist an der Stelle zu 
hinterfragen. Ich denke, wir müssen jetzt mal ab-
warten, was in dieser Regelsatzberechnung ge-
macht wird. Wenn das nicht ausreicht, müssen 
wir auf jeden Fall für die nächste Regelsatzberech-
nung Bemühungen unternehmen, wirklich kinder-
gerechte Bedarfe zu ermitteln, die auf der Grund-
lage des guten Aufwachsens, wie Sie es ja auch in 
Ihrem Antrag zu Recht formuliert haben, beruhen. 

Abg. Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau 
Liebert. Wir haben ja über einzelne Elemente des 
Bildungs- und Teilhabepakets gesprochen, deren 
Vor- und Nachteile. Ich würde mal ein bisschen 
grundsätzlicher fragen, ob Sie uns empfehlen wür-
den, an diesem Instrument „Bildungs- und Teilha-
bepaket“ mit all seinen auch bekannten Schwä-
chen festzuhalten oder ob Sie dazu Alternativen 
sehen? 

Jana Liebert (Deutscher Kinderschutzbund Bun-
desverband e. V.): Da kann ich mich an einige For-
derungen anschließen, die wir hier schon gehört 
haben. Ich würde die Posten, die pauschalisiert 
werden können, in den Regelsatz oder in das Exis-
tenzminimum zurückführen, sodass es eine Geld-
leistung gibt, die direkt bei den Kindern an-
kommt.  

Die größeren Einmalzahlungen für Klassenfahrten 
würden wir beibehalten, weil man da, das wurde 
auch schon gesagt, keine Pauschalisierung ma-
chen kann.  

Als Drittes würden wir definitiv empfehlen, die 
Infrastruktur für Kinder und Jugendliche vor Ort 
weiter zu stärken. Das hilft nicht nur armen Fami-
lien, sondern allen Kindern. Dort sollte gezielt un-
terstützt werden, zum Beispiel durch einen Fami-
lienpass oder eine Karte, die stigmatisierungsfrei 
ist, so wie das ja auch zu Beginn der Überlegun-
gen zum Bildungs- und Teilhabepaket angedacht 
war und dann verworfen wurde. 

Ich würde gern noch etwas sagen zu den Best-
Practice-Beispielen beim Bildungs- und Teilhabe-
paket. Das hatte die Studie vom Paritätischen Ge-
samtverband aus dem letzten Jahr gezeigt, aber 
auch viele Beispiele aus der Praxis, die an uns 
herangetragen werden. Überall da, wo es einen 
umfassenden Globalantrag gibt, wo es direkte Ab-
rechnungen in den Kommunen mit den Anbietern 
gibt, wo keine Eigenanteile erbracht werden müs-
sen und wo es zum Beispiel eine Karte gibt, die 
für alle Kinder ist, da zeigt sich, dass die Inan-
spruchnahme hoch ist. Das ist im Gesetz auch 
jetzt schon möglich und die Kommunen müssen 
das stärker nutzen. Ich glaube es ist gut, dafür zu 
werben, das nochmal bekannter zu machen, dass 
es schon Möglichkeiten gibt, und dass damit die 
Inanspruchnahme erhöht werden kann. 

Abg. Katja Dörner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Eine schnelle Frage an Herrn Nöhring mit Blick 
auf die Alleinerziehenden. Sind Sie der Auffas-
sung, dass die Schnittstellenproblematik beim 
gleichzeitigen Bezug von Unterhaltsvorschussleis-
tungen und Wohngeld mit dem jetzt vorgelegten 
Gesetzentwurf adäquat behoben wird? 

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Wie ich vorhin ausgeführt habe: Zum Teil 
kann sie behoben werden, aber eben nicht voll-
ständig, besonders bei Alleinerziehenden mit älte-
ren Kindern über 12. Insofern plädieren wir für 
die Streichung dieser 100-Euro-Grenze zusätzli-
chen Kindeseinkommens. Gleichzeitig sollte auch 
– das geht über diesen Gesetzentwurf hinaus – 
über die Einkommensanrechnung von Kindesein-
kommen im Wohngeld diskutiert werden. Aber 
die Wohngeldreform steht ja erst noch an. 

Die Vorsitzende: Das war eine Punktlandung. Und 
wir machen bei der CDU/CSU weiter. Herr Beer-
mann hat das Wort. 

Abg. Maik Beermann (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Da Herr Dr. Mempel die Ant-
wort auf meine letzte Frage abbrechen musste und 
er jetzt deutlich mehr Zeit für die Beantwortung 
seiner Frage bekommt, starte ich gleich mal mit 
ihm. Noch einmal zum Thema Kindergrundsiche-
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rung. Wir haben ja die Situation, dass möglicher-
weise in diesem Zusammenhang eine Zusammen-
führung von familienpolitischen Leistungen mit 
unterschiedlicher Zielorientierung stattfindet. Ein 
Teil ist gehaltsabhängig, andere familienpolitische 
Leistungen bekommt jeder. Da hätte ich von Ihnen 
gerne eine Einschätzung, ob das aus Ihrer Sicht 
sinnhaft ist und wenn ja, wie man so etwas umset-
zen könnte? 

Dr. Markus Mempel (Deutscher Landkreistag 
e. V.): Ja, wenn ich das so genau wüsste. Sie haben 
es zu Recht angesprochen. Es ist die Frage: Was 
soll eine Kindergrundsicherung abdecken, welche 
Leistungen, was soll da drin sein? Und wie ver-
hält sich diese Leistung dann zu den jetzt beste-
henden Leistungssystemen? Das ist die, wie ich 
finde oder wie wir finden, leistungsrechtliche 
Kernfrage.  

Wir haben ein manigfaltiges Sozialleistungssys-
tem und reden über ganz viele verschiedene Ein-
zelleistungen, die alle eine unterschiedliche 
Handlungslogik haben. Wir befürchten, dass in 
der Diskussion um die Kindergrundsicherung 
nicht eine neue Leistung geschaffen wird, die 
ganz viele von diesen kleinen Leistungen ersetzt, 
sondern dass sie hinzutritt mit neuen Schnittstel-
lenproblemen. Das ist unsere Generalschwierig-
keit oder unsere Generalskepsis bezogen auf die-
ses Thema. Und ich habe ehrlich gesagt dafür 
keine Lösung. Wir dürfen auch nicht vergessen, 
wir haben ja ein Grundsicherungssystem, wir ha-
ben SGB II und SGB XII. Die existenzsichernden 
Bedarfe für Kinder werden über Jobcenter, Sozial-
ämter etc. gedeckt. Es gibt unserer Auffassung 
nach gar keine Lücke, die es zu schließen gilt. 
Grundsicherung ist zunächst ein Begriff. Die Frage 
ist: Ist da anderes oder das gleiche drin, was jetzt 
schon vonseiten der Jobcenter gewährt werden 
darf? Zu Bildung und Teilhabe wurde beispiels-
weise gesagt, das könnte man auch in den Regel-
satz integrieren. Wäre das der Bestandteil der 
Grundsicherung? Uns ist der Mehrwert einer sol-
chen neuen Leistung noch nicht klar. Insofern 
habe ich auch kein Konzept, weil ich den Bedarf 
erstmal gar nicht sehe. 

Abg. Maik Beermann (CDU/CSU): Eine letzte 

Frage von mir an Herrn Bunk und zwar zu dem 
Pilotprojekt „Kinderleicht zum Kindergeld“, was 
aktuell in Hamburg ausgerollt ist. Jetzt wird disku-
tiert, ob es möglicherweise auch noch in anderen 
Ländern getestet werden soll. Haben Sie da nähere 
Informationen und wenn ja, in welchen Bundes-
ländern könnte das noch anlaufen? 

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Es gibt 
Vorgespräche mit der Hansestadt Bremen über ei-
nen dann auch größeren Piloten, also die Integra-
tion weiterer Leistungen auf Basis des Prototypen 
aus Hamburg. Auf jeden Fall aber mit einer ge-
meinsamen Anlaufstelle, die im Kern zu Beginn 
des Prozesses den Eltern eine Beratung über diese 
Dinge gewährleistet. Eine Beratung muss insbe-
sondere dann in den Prozess hinein, wenn Leis-
tungen ins Boot kommen wie etwa der Kinderzu-
schlag oder das Elterngeld, die nicht jeder bekom-
men kann oder will und wo Auswahlentscheidun-
gen zu treffen sind. 

Die zweite Region, in der auf Initiative der Bürger-
meisterin darüber nachgedacht wird, ist die Stadt 
Chemnitz. Die hat uns angefragt, ob wir nicht ge-
meinsam was machen können, um insbesondere 
in Sachsen und Chemnitz eine sichtbare Verbesse-
rung für die Bürger der Stadt zu schaffen. 

Die Vorsitzende: Danke schön. Gibt es noch eine 
Frage bei der CDU/CSU? Nein, dann kommen wir 
zur SPD-Fraktion. Frau Tack, bitte.  

Abg. Kerstin Tack (SPD): Meine ersten beiden 
Fragen gehen an Herrn Bunk. Bei der Beantwor-
tung der Frage des Kollegen Whittaker zur Aus-
zahlung des Schulstarterpaketes bezogen auf die 
Monate haben Sie sich für ein flexibleres Modell 
als das derzeitige ausgesprochen. Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme entnehmen wir aber eine an-
dere Position. Können Sie uns kurz sagen, welche 
jetzt die aktuelle ist, und woher jetzt eine unter-
schiedliche Einschätzung zu dieser Rechtslage 
kommt? 

Meine zweite Frage, die Sie dann vielleicht „by 
the way“ gleich mitbeantworten können, richtet 
sich auf eine Empfehlung des Bundesrates, zu der 
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ich gern Ihre Einschätzung hätte. Es geht um die 
Frage, ob es aus Ihrer Sicht administrativ leistbar 
ist und fachlich auch für sinnvoll erachtet wird, 
die Nachweispflicht der Mittelverwendung, so 
wie es der Bundesrat empfiehlt, auch auf Leis-
tungsfälle zu erstrecken, bei denen keine konkre-
ten Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Mit-
telverwendung vorliegt.  

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Hin-
sichtlich der ersten Frage muss ich erst einmal um 
Entschuldigung bitten. Ich habe vorhin im Rah-
men einer doppelten Verneinung genau falsch 
herum geantwortet, was mir aber erst hinterher 
bewusst geworden ist. Selbstverständlich ist und 
bleibt unsere Position, die beiden Stichtage aus 
Gründen der Verwaltungspraktikabilität beizube-
halten. Also, dafür bitte ich noch einmal um Ent-
schuldigung. Ich glaube, Herr Whittaker, der die 
Frage gestellt hat, hat mich auch so verstanden. 
Und zur zweiten Frage: Könnten Sie mir die noch-
mal stellen? Ich habe die jetzt nicht mehr. 

Abg. Kerstin Tack (SPD): Die zweite Frage bezog 
sich auf eine Empfehlung des Bundesrates. Da 
geht es darum, auch dann Nachweispflichten ein-
zuführen und Kontrollen durchzuführen, wenn es 
sich nicht um einen konkreten Anhaltspunkt han-
delt. Das war ja im Rahmen der Verwaltungsver-
einfachung auch von uns unterstützt, dass wir 
keine gesonderten Kontrollen einführen. Der Bun-
desrat empfiehlt aber, bei der Mittelverwendung 
auch auf Leistungsfälle zu schauen, die keinen 
konkreten Anhaltspunkt für missbräuchliches 
Verhalten bieten. Da würde ich Sie als administra-
tive Ebene gerne um eine Einschätzung bitten. 

Karsten Bunk (Bundesagentur für Arbeit): Meine 
Einschätzung ist die, das so zu belassen, wie wir 
das bisher haben und keine zusätzlichen Aktiv-
kontrollen einzuführen. 

Abg. Kerstin Tack (SPD): Ganz herzlichen Dank, 
das freut uns sehr. Dann geht mein nächster Fra-
genkomplex an Herrn Nöhring. Dabei geht es um 
die Frage der Mittagsversorgung für die Schulkin-
der und die Ausweitung auf die Horte. Ich habe 
Ihrer Stellungnahme entnommen, dass Sie drin-
gend empfehlen, auch die Mittagsversorgung der 

Schulkinder im Hortbereich in die Bezuschussung 
durch das Bildungs- und Teilhabepaket aufzuneh-
men. Ich würde Sie deshalb gerne um Ihre Ein-
schätzung zu dieser Thematik bitten. 

Alexander Nöhring (Zukunftsforum Familie 
e. V.): Herzlichen Dank. In der Tat besteht da ein 
Problem und ich war von der Frage überrascht. 
Ich bin immer davon ausgegangen, dass für Kin-
der, die im Transferleistungsbezug und im Sozial-
leistungsbezug sind, die Kosten für das Mittages-
sen vollständig bzw. im Rahmen dieses 1 Euros 
der Zuzahlung übernommen werden, wenn es 
sich, wie es ja im Gesetz heißt, um eine gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung handelt. Erfasst ist 
also nicht der privat gekaufte Döner, sondern nur 
die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Ich 
musste dann aber von einigen unserer Mitglieder 
– wir haben überwiegend Arbeiterwohlfahrtsglie-
derungen als Mitglieder – hören, dass sie immer 
mehr erfahren, dass hier die Kosten vor Ort in den 
Fällen nicht übernommen werden, in denen es 
sich um einen Hort in freier Trägerschaft handelt. 
Es reichen wohl bestimmte Kooperationsvereinba-
rungen mit der Schule nicht immer aus. Das wird 
wohl kommunal unterschiedlich ausgestaltet. Des-
wegen würden wir uns der Empfehlung des Bun-
desrates, der dies aufgegriffen hat, anschließen 
und sagen, es braucht hier eine gesetzliche Klar-
stellung. Der Bundesrat hat eine ganz gute Lösung 
vorgeschlagen: In § 28 Satz 2 SGB II solle ergän-
zend festgelegt werden, dass die Kosten für die 
Mittagsversorgung bei allen Einrichtungen nach 
§ 22 SGB VIII – das sind die Einrichtungen für Ta-
gesbetreuung – zu übernehmen seien.   

Abg. Kerstin Tack (SPD): Dann würde ich die Ein-
schätzung des Caritasverbandes zu dieser Frage 
auch gerne noch hören.  

Dr. Birgit Fix (Deutscher Caritasverband e. V.): 
Mir ging es ähnlich wie Herrn Nöhring. Wir waren 
eigentlich der Auffassung, dass es geregelt ist. Wir 
haben aber dann durch den Bundesrat und durch 
das, was von der AWO an Erfahrung kam, hier 
noch mal nachjustiert. Ich bin unbedingt der Mei-
nung, dass auch Kinder, die die Schulverpflegung 
in Horten erhalten, die nicht an die Schulen di-
rekt gekoppelt sind, diese Leistungen bekommen 
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müssen. Es geht um soziale Teilhabe. Da ist es 
vollkommen egal, ob das eine Elterninitiative oder 
die Schule selber macht. Es geht darum, gemein-
sam an diesem Mittagessen teilzunehmen, und als 
Kind im SGB-II-Bezug oder im Wohngeld und 
Kinderzuschlagsbezug nicht ausgeschlossen zu 
werden und vor der Tür mit einem Butterbrot zu 
stehen.  

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Damit sind wir am 
Ende unserer Anhörung. Ich danke vor allen Din-
gen den Sachverständigen, dass sie uns heute ihr 

Wissen zur Verfügung gestellt haben. Ich danke 
den Besucherinnen und Besuchern, dass sie heute 
da waren. Kommen Sie alle wieder gut nach 
Hause. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, 
und ich schließe damit die Anhörung.  

Schluss der Sitzung: 16:52 Uhr 

Sabine Zimmermann (Zwickau), MdB 
Vorsitzende 
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1.  Ausgangslage 

Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums und immer neuer Höchststände bei der Beschäftigung sind 

die Familien in Deutschland nach wie vor besonders von Armut bedroht. Gemäß den Ergebnissen des Mik‐

rozensus hatte  im Jahr 2015 fast  jeder  fünfte Haushalt mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren 

weniger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltseinkommens in der Bevölkerung zur 

Verfügung.  Rund  2,8 Millionen Minderjährige waren  demnach  einem Armutsrisiko  ausgesetzt.  Die  Ar‐

mutsrisikoquoten unterscheiden sich dabei ganz erheblich zwischen den Familientypen. Von den Familien 

mit zwei Erwachsenen und einem oder zwei Kindern lebte 2015 nur etwa jede zehnte von einem Einkom‐

men unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle. Von den Familien mit drei und mehr Kindern tat dies da‐

gegen jede Vierte. Bei den Alleinerziehenden erreichte die Armutsgefährdungsquote im Jahr 2015 sogar 

44 Prozent. Sie lag damit sieben Prozentpunkte höher als zehn Jahre davor und war viermal höher als bei 

den kleineren Paarfamilien. 
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Die besondere Armutsgefährdung der Familien speist sich systematisch aus zwei Quellen. Erstens wächst 

mit jedem Kind der Einkommensbedarf, um die Familie zu versorgen und abzusichern. Zweitens wird der 

wachsende Bedarf derzeit nur zum Teil durch die familienbezogenen staatlichen Leistungen ausgeglichen. 

Zugleich stoßen die Möglichkeiten der Eltern, den Bedarf ihrer Kinder durch die eigene Erwerbstätigkeit 

auszugleichen, selbst dann an Grenzen, wenn eine verlässliche Betreuung der Kinder während der Arbeit 

organisiert werden kann. Diese Problematik zeigt sich dort besonders scharf, wo sich die Eltern in einer 

schwachen Position am Arbeitsmarkt befinden. Dies gilt für viele alleinerziehende Mütter, die es in Folge 

einer Konzentration auf die Sorgearbeit während der Ehe nach Scheidung oder Verlust des Partners  in 

Deutschland häufig nicht mehr schaffen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende berufliche Karriere zu ma‐

chen. Besonders häufig betroffen sind aber auch viele Eltern mit mehr als zwei Kindern, die überdurch‐

schnittlich oft geringqualifiziert sind oder einen Migrationshintergrund haben.  

Die markant höhere Armutsgefährdung von Haushalten, in denen Kinder und Jugendliche leben, steht in 

einem unmittelbaren Widerspruch zu gleich mehreren erklärten Zielen der deutschen Familienpolitik, wie 

sie im Vorfeld der vor gut einem Jahrzehnt angestoßenen Gesamtevaluation ehe‐ und familienbezogener 

Leistungen formuliert wurden. Zu diesen Zielen gehören die Gewährleistung der wirtschaftlichen Stabilität 

und  der  sozialen  Teilhabe  von  Familien,  der  Nachteilsausgleich  gegenüber  den  Kinderlosen  sowie  das 

Wohlergehen und die Förderung von Kindern. 

Auch wenn die Armut von Kindern und Jugendlichen vielfach an der relativen Einkommensarmut der Fa‐

milie oder der Inanspruchnahme von Leistungen der sozialen Grundsicherung festgemacht wird, geht es 

um weit mehr als einen Mangel an Geld. Vor allem Kindern und Jugendlichen, die über längere Zeit von 

Armut betroffen sind, fehlt es häufig auch an gleichberechtigten Zugängen zu Bildung und sozialer Teil‐

habe. Sie erleben soziale Ausgrenzung und vielfältige strukturelle Benachteiligungen, etwa im Hinblick auf 

die Menge und Güte der sozialen Kontakte, die physische und psychische Gesundheit oder die allgemeine 

und altersgemäße Bildung. Darum kann Armut als prekäre Lebenslage zu einem zentralen Risikofaktor für 

das Kindeswohl und ein gelingendes Heranwachsen werden. Kinderarmut hinterlässt nicht selten biogra‐

fische Narben, sodass Betroffene in ihrem gesamten weiteren Entwicklungsverlauf erhöhten wirtschaftli‐

chen und sozialen Risiken ausgesetzt bleiben. 

In Deutschland gibt der Staat im internationalen Vergleich gesehen viel Geld für die Familien aus. Darum 

ist es kaum überraschend, dass die Familienleistungen alles in allem auch spürbar armutsvermeidend wir‐

ken. Sie sorgen gemäß Berechnungen, die für den Fünften Armuts‐ und Reichtumsbericht der Bundesre‐

gierung vorgenommen wurden, in immerhin fast der Hälfte aller Fälle dafür, dass Familien mit ihrem Ein‐

kommen über die Armutsrisikoschwelle kommen. Allerdings sind die vorhandenen Leistungen im Hinblick 

auf das Ziel der Armutsvermeidung von Kindern ganz unterschiedlich gut wirksam. So hat etwa die Ge‐

samtevaluation der ehe‐ und familienbezogenen Leistungen herausgearbeitet, dass das Kindergeld Fami‐

lien zwar in großer Zahl aus der sozialen Grundsicherung bringt, jedoch ihr Armutsrisiko wegen der Ein‐

kommensanrechnung im Endeffekt kaum verringert. Im Vergleich dazu ist der Kinderzuschlag für erwerbs‐

tätige Eltern mit geringem Einkommen als spezifische Familienleistung recht effizient. Er trägt in hohem 

Maß – vor allem bei Familien mit mehreren und jungen Kindern – zur Vermeidung von Armutsrisiken bei, 

auch wegen der mit der Leistung prinzipiell verbundenen Stärkung der Erwerbsanreize. 
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Allerdings ist der Kinderzuschlag derzeit durch komplexe Zugangsvoraussetzungen und ein administrativ 

kompliziertes Antrags‐ und Bewilligungsverfahren gekennzeichnet. Für viele Betroffene ist die vorzuneh‐

mende Abwägung zwischen Ansprüchen der Familie auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz‐

buch (SGB II) oder Ansprüchen auf Kinderzuschlag in Kombination mit dem Wohngeld ebenso schwer zu 

durchschauen wie die bei der Feststellung zu berücksichtigenden Einkommensgrenzen. Damit verbunden 

ist das Problem, das unter den derzeitigen Bedingungen geschätzt nur etwa 30 Prozent der Familien, die 

Anspruch auf den Kinderzuschlag hätten, diesen tatsächlich auch beanspruchen; zugleich wird ein hoher 

Anteil der gestellten Anträge auf Kinderzuschlag nicht positiv beschieden, weil die Anspruchsvorausset‐

zungen nicht erfüllt sind. 

2.   Zum Entwurf für ein Starke‐Familien‐Gesetz 

2.1. Neugestaltung des Kinderzuschlags  

Die  im Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  für  ein  Starke‐Familien‐Gesetz  geplanten Maßnahmen  zur 

Neugestaltung des Kinderzuschlags adressieren drei Ansatzpunkte, die jeweils zu einer Verringerung von 

offener oder versteckter Kinderarmut beitragen können: 1) direkte materielle Verbesserungen durch hö‐

here Leistungen für die Zielgruppen, 2) die Stärkung der Erwerbsanreize bei Leistungsbezug durch eine 

günstigere Behandlung von  zusätzlichem Elterneinkommen, und 3) die Absenkung von Zugangshürden 

durch einfachere administrative Prozesse. Die verschiedenen dazu im Gesetzentwurf vorgesehenen Instru‐

mente werden im Folgenden kommentiert und bewertet. 

a. Materielle Verbesserungen der Familieneinkommens 

Die geplanten Neuregelungen zum Kinderzuschlag umfassen zwei unterschiedliche Maßnahmen, die dafür 

sorgen können, dass Familien künftig im Vergleich zum Status quo besser gestellt werden. Zum einen wird 

der Höchstbetrag angehoben, den der Kinderzuschlag erreichen kann, in einem ersten Schritt von 170 Euro 

auf 183 Euro pro Monat und Kind. Zusammen mit dem Kindergeld nähern sich die laufenden Geldleistun‐

gen, die Eltern mit niedrigem Erwerbseinkommen außerhalb der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozi‐

algesetzbuch (SGB II) erhalten können, damit dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum 

von Kindern in Höhe von aktuell 415 Euro pro Monat und Kind an, allerdings ohne den vollständigen Betrag 

für notwendige Bildung und Teilhabe. Entsprechend ist es konsequent, den Höchstbetrag des Kinderzu‐

schlags künftig gekoppelt an den Kinderfreibetrag zu dynamisieren.  

Zum anderen kommt es zumindest für einen Teil der Familien zu einer finanziellen Besserstellung, wenn 

Kinder über ein nach den §§ 11 bis 12 SGB II zu berücksichtigendes Einkommen verfügen. Künftig werden 

Kindeseinkommen bis zu einer Grenze von 180 Euro pro Monat nur noch zu 45 Prozent auf den Kinderzu‐

schlag angerechnet. Erst bei darüber hinaus gehenden Kindeseinkommen kommt eine Anrechnungsrate 

von 100 Prozent zur Anwendung, wie sie im Status quo auf das gesamte Kindeseinkommen greift. Außer‐

dem ist noch eine Verdopplung des Freibetrags für Vermögen von Kindern geplant. Im Ergebnis wirken 

sich im Bereich des Kinderzuschlags Einkommen und Vermögen der Kinder spürbar weniger leistungsmin‐

dernd aus als im Bereich der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), in dem etwa 

vom Kindeseinkommen nur 100 Euro Kindeseinkommen anrechnungsfrei und darüber hinaus gehende Be‐

träge zu 80 Prozent angerechnet werden. 
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Somit können erwerbstätige Eltern, soweit sie mit ihrem Erwerbseinkommens die Mindesteinkommens‐

grenze für den Kinderzuschlag überschreiten und auch die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung 

des Kinderzuschlag erfüllen, eine noch größere finanzielle Besserstellung erreichen als im Status quo. Da‐

mit ist zu erwarten, dass sich auch die bisher mit dem Kinderzuschlag verbundenen Wirkungen verstärken 

werden. Es ist also bei einer Umsetzung des Gesetzesentwurfs damit zu rechnen, dass bedürftige Familien 

ihre Bemühungen verstärken, ein mehr als geringfügiges Erwerbseinkommen zu erzielen, und dass sowohl 

die Anzahl der Haushalte mit Kindern, die auf SGB II‐Leistungen angewiesen sind, als auch die Armutsrisi‐

koquote von Familien zurückgehen. Dabei stehen die bei diesen arbeitsmarkt‐, familien‐ und sozialpoliti‐

schen Zielen zu erreichenden Verbesserungen vermutlich in ein einer relativ günstigen Relation zum mit 

der Neugestaltung des Kinderzuschlags verbundenen finanziellen Aufwand für die öffentliche Hand. 

Es gilt jedoch auf zwei Implikationen der geplanten Neugestaltung des Kinderzuschlags hinzuweisen, die 

in verteilungspolitischer Hinsicht zumindest diskussionswürdig sind. 

Erstens knüpft der Kinderzuschlag auch nach der geplanten Neugestaltung zuvörderst an das Ziel an, Hil‐

febedürftigkeit im Sinne des SGB II infolge von Unterhaltsverpflichtungen gegenüber im Haushalt leben‐

den Kindern zu vermeiden. Hieraus leitet sich die Vorgabe einer dem Sozialversicherungssystem eigentlich 

fremden Mindesteinkommensgrenze ab, und der Kinderzuschlag ist dadurch streng genommen kein Ele‐

ment des allgemeinen Familienlasten‐ und Familienleistungsausgleichs. Im Ergebnis erhalten Kinder und 

Jugendliche, obwohl sie eigentlich denselben oder zumindest vergleichbare materielle Bedarfe haben, fi‐

nanzielle staatliche Leistungen in unterschiedlicher Höhe, je nachdem, ob ihre Eltern in der Lage oder wil‐

lens sind, die Mindesteinkommensverpflichtung zu erfüllen, die den Kinderzuschlag von den Leistungen 

nach SGB II trennt. Diese Ungleichheit nimmt natürlich mit jedem materiellen Ausbau des Kinderzuschlag‐

systems zu.  

Zweitens stellt die geplante großzügigere Anrechnung von Kindeseinkommen im Bereich des Kinderzu‐

schlags im Vergleich zum Status quo zwar niemand absolut schlechter. Relativ gesehen werden aber nicht 

nur die Kinder schlechter gestellt, die auch nach der geplanten Reform im Bereich der SGB II‐Leistungen 

verbleiben. Da Unterhaltszahlungen und der Unterhaltsvorschuss als Kindeseinkommen in die Anrechnung  

einzubeziehen sind, können sich  für Alleinerziehende komplizierte Tarifverläufe ergeben.  Insbesondere 

kann der Kinderzuschlag mit zunehmendem Alter des Kindes sinken oder ganz entfallen, weil die Unter‐

haltszahlungen  oder  Vorschussleistungen  altersbedingt  systematisch  höher  sind.  Dem  ließe  sich  etwa 

durch nach Alter gestaffelte Anrechnungsregeln oder die Zurechnung von Unterhalts‐ und unterhaltsähn‐

lichen Zahlungen als Elterneinkommen begegnen. Entsprechende Lösungen würden das ohnehin  kom‐

plexe System des Kinderzuschlags allerdings weiter verkomplizieren. 

   

Seite 55 von 165



– 5 – 

b. Stärkung der Erwerbsanreize 

Im Status quo ist der Kinderzuschlag in der Kombination mit Ansprüchen auf Wohngeld durch hohe Trans‐

ferentzugsraten charakterisiert. Die Gestaltung des Transferentzugs schwächt die Anreize für Kinderzu‐

schlagsbeziehende, ein höheres Erwerbseinkommen zu erzielen, weil dann im Gegenzug die Transferzah‐

lungen fast in der gleichen Höhe abnehmen. Darüber hinaus entsteht, weil der Kinderzuschlag nur an die‐

jenigen Haushalte gezahlt wird, die unter einer bestimmten Einkommensgrenze bleiben, eine „Abbruch‐

kante“, an der die Transferansprüche schlagartig entfallen. Damit verbunden ist das systematische Prob‐

lem, dass Familien, deren Erwerbseinkommen soweit steigt, dass sie die Abbruchkante überschreiten, da‐

mit finanziell gesehen absolut schlechter gestellt werden. Anders ausgedrückt liegt der implizite Steuer‐

satz, den der Staat auf einen zusätzlich verdienten Euro erhebt, im Zusammenspiel der Regelungen für den 

Kinderzuschlag und das Wohngeld bei über 100 Prozent. Diese Konstellation macht es äußerst unattraktiv, 

Anstrengungen zu unternehmen, sich durch Erwerbsarbeit etwas mehr dazu zu verdienen. 

Deswegen erscheint es insbesondere sinnvoll, wie es der Entwurf für das Starke‐Familien‐Gesetz vorsieht, 

die Einkommensobergrenze bei der Feststellung des Kinderzuschlags aufzuheben und damit die Erwerbs‐

anreize an der bisherigen Abbruchkante zu stärken. Auch der Plan, bei Inanspruchnahme des Kinderzu‐

schlags jeden zusätzlich verdienten Euro der Eltern nur noch mit 45 statt wie bisher 50 Prozent anzurech‐

nen  setzt  tendenziell  positive  Erwerbsanreize.  Allerdings  bringt  die  Kombination  der  Abschaffung  der 

Höchsteinkommensgrenze und niedrigerer Transferentzugsraten komplexe Veränderungen der Arbeitsan‐

reizstrukturen mit sich. 

Die folgende Abbildung illustriert die Veränderungen der effektiven Grenzbelastungen von Erwerbsein‐

kommen, die sich aus der Aufhebung der Einkommensobergrenze und die Absenkung der Transferent‐

zugsraten beim Kinderzuschlag ergeben, am Beispiel eines Alleinverdiener‐Paarhaushalt mit zwei Kindern 

im Alter von drei und acht Jahren. Es zeigt sich, dass die Reform die momentan vorhandene Grenzbelas‐

tungsspitze mit einem punktuellen Nettoeinkommensverlust an der Höchsteinkommensgrenze des Kin‐

derzuschlags beseitigt und die Grenzbelastungen im darunter liegenden Einkommensbereich absenkt. Al‐

lerdings liegen die impliziten Steuersätze bei in diesem Bereich anfallenden Mehrverdiensten, die in Kom‐

bination der zu entrichtenden Sozialbeiträge und geringer werdenden Kinderzuschlags‐ und Wohngeldan‐

sprüchen wirksam werden, immer noch oberhalb von 80 Prozent. 

Im Einkommensbereich oberhalb der bisherigen Abbruchkante sind die Grenzbelastungen im Zusammen‐

wirken des Transferentzugs bei Kinderzuschlag und Wohngeld nach der Reform sogar höher als derzeit. 

Erst nach Auslaufen des Wohngeldanspruchs (erkennbar an der verbleibenden Grenzbelastungsspitze) fal‐

len die effektiven marginalen Belastungen des Erwerbseinkommens deutlich. Nach Auslaufen des Wohn‐

gelds verschlechtern sich gegenüber dem Status quo die Erwerbsanreize gegenüber. Darin spiegelt sich 

die – durchaus intendierte – reformbedingte Verbreiterung des Kreises der Haushalte mit Anspruchs auf 

den Kinderzuschlag. 
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Effektive Grenzbelastungen nach Bruttoeinkommen pro Monat, Vergleich von Reformszenarien mit dem 
Status quo, Alleinverdiener‐Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von 3 und 8 Jahren, in % 

 

Anmerkungen: Berechnungen des  IZA mit dem IZAΨMOD‐Modell. Die effektive Grenzbelastung gibt an, wieviel Prozent 
eines zusätzlich verdienten Euro dem Haushalt durch Steuern, Sozialabgaben und einen Entzug von Transferzahlungen ins‐
gesamt entgehen. Die Berechnung legt den aktuellen Rechtsstand zugrunde. Effektive Grenzbelastungen über 100 Prozent 
zeigen an, das der Haushalt bei einem Mehrverdienst von einem Euro mehr als einen Euro an verfügbarem Einkommen 
verliert. Die Grenzbelastung ist zur besseren Darstellung bei 120 Prozent abgeschnitten. Wohngeld und Kinderzuschlag wer‐
den auf 5 Euro gerundet ausgezahlt. Die sich hieraus ergebenden Sprungstellungen sind in der Darstellung geglättet. Die 
unterstellte Warmmiete für den Paarhaushalt beträgt 600 €. 

Quelle: Holger Bonin, Eric Sommer, Holger Stichnoth und Florian Buhlmann (2018), Arbeitsangebotseffekte einer Reform 
des Kinderzuschlags, Forschungsbericht im Auftrag der Geschäftsstelle des Kompetenbüros „Wirksame Familienpoitik“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, IZA Research Report Nr. 85, Bonn. 

 

Die zum Vergleich ebenfalls dargestellten Resultate für ein Szenario, bei dem die Anrechnungsrate von 

Elterneinkommen auf 40 Prozent statt wie im Gesetzentwurf vorgesehen auf 45 Prozent reduziert wird, 

machen deutlich, dass sich auch mit einer noch großzügigeren Gestaltung kaum substanziellere Verbesse‐

rungen bei den Erwerbsanreizen ergeben würden. Zugleich würde der Kreis der Anspruchsberechtigten 

noch weiter bis in die mittleren Einkommensschichten ausgedehnt. 

Im Auftrag des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterhaltenen Kompe‐

tenzbüros „Wirksame Familienpolitik“ haben das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) und das Zentrum für 

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die potenziellen Wirkungen einer Beseitigung der Abbruchkante 

beim Kinderzuschlag sowie einer Absenkung der Transferentzugsraten für Paarfamilien vorausschauend 

abgeschätzt. Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass eine Beseitigung der Höchsteinkommensgrenze in Kom‐

bination mit niedrigeren Transferentzugsraten den Kreis der Anspruchsberechtigten gegenüber dem Sta‐

tus quo deutlich vergrößert. Bei den Paarfamilien scheint eine unmittelbare Zunahme der Kinderzuschlags‐

empfänger auf etwa 150.000 Haushalte möglich. Diese Rechnung geht allerdings davon aus, dass die Raten 

der Nichtinanspruchnahme des Kinderzuschlags auf dem heutigen Niveau bleiben, dass also – anders als 
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es der vorliegende Gesetzentwurf zum Starke‐Familien‐Gesetz vorsieht – keine gesonderten Maßnahmen 

ergriffen zur Absenkung von Zugangshürden ergriffen werden. 

Betrachtet man  allein  die  Aufhebung  der  Abbruchkante  und  die  Lockerung  der  Hinzuverdienstregeln, 

spricht gegen einen Anstieg der Nutzungsraten, dass viele der neuen Anspruchsberechtigten nur einen 

Kinderzuschlag in geringfügiger Höhe beziehen können und daneben auch keine Ansprüche an das Wohn‐

geld besitzen. Die häufig niedrigen Ansprüche bei Paarfamilien, die heute ein eigenes Einkommen ober‐

halb der Höchsteinkommensgrenze erwirtschaften, machen die Nutzung des Kinderzuschlags auch nach 

der Reform bei gegebenem Antragsaufwand eher unattraktiv. 

Fokussiert man auf die Erwerbsanreizte, lassen die Studienergebnisse in der Gesamtschau erwarten, dass 

die Maßnahmen zur Veränderung der Grenzbelastungen durch eine Neugestaltung des Kinderzuschlags, 

wie sie im Starke‐Familien‐Gesetz vorgesehen sind,  leicht positive Beschäftigungseffekte entfalten wer‐

den. Je nach Rechenmodell nehmen geschätzt 4.400 bis 4.900 Eltern aus Paarfamilien zusätzlich am Ar‐

beitsmarkt teil. Die vorausberechnete Ausweitung des Arbeitsangebots vollzieht sich hauptsächlich im Be‐

reich der Vollzeit, weil die effektiven Belastungen zusätzlichen Erwerbseinkommens bei Teilzeitbeschäf‐

tigten bei den  für Kinderzuschlagsbezieher  typischen Stundenlöhnen auch nach der Neugestaltung des 

Kinderzuschlags vielfach hoch sind. Insgesamt könnte das Arbeitskräfteangebot im Bereich der Arbeitszei‐

ten von 30 Stunden und mehr um 3.000 bis 4.000 Personen zunehmen. In dieser Größenordnung bewegt 

sich ungefähr auch die per Saldo simulierte Zunahme des Arbeitsvolumens in Vollzeitäquivalenten. 

Gemessen an der Gesamtzahl der arbeitenden Eltern aus Paarfamilien sind die vorausberechneten Ar‐

beitsangebotseffekte der Reformen sehr klein. Jedoch ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu beach‐

ten, dass die Reform nur einen deutlich kleineren Kreis von Anspruchsberechtigten adressiert. In Relation 

zur vorausberechneten Zahl von etwa 150.000 Paarfamilien, die den Kinderzuschlag unmittelbar nach der 

Reform nutzen, erscheint die mit den im Starke‐Familien‐Gesetz vorgesehenen Maßnahmen zur Stärkung 

der Erwerbsanreize zu erreichende Verbesserungen beim Arbeitsangebot jedoch durchaus nennenswert. 

c. Verringerung von Zugangshürden  

Wie oben beschrieben, wird der Kinderzuschlag derzeit nur von einem Teil derjenigen, die darauf Anspruch 

eigentlich Anspruch hätten, auch tatsächlich in Anspruch genommen. Zwar ist davon auszugehen, dass die 

Nichtinanspruchnahme in Teilen auch damit zusammenhängt, dass die Betroffenen eine rasche Verände‐

rung  Ihrer Einkommenssituation absehen können, oder dass nur geringfügige Ansprüche bestehen, die 

den mit einer Antragstellung verbundenen Aufwand nicht aufwiegen können. Aus solchen Gründen heraus 

wird niemals eine hundertprozentige Inanspruchnahme erreicht werden. Trotzdem erscheint es nicht nur 

aus Gründen der horizontalen Verteilungsgerechtigkeit, sondern –  in Anbetracht der zu erwartenden po‐

sitiven Wirkungen auf die Beschäftigung und ein gelingendes Heranwachsen der Kinder außerhalb von 

Armut – auch aus volkswirtschaftlichen Effizienzgründen sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, dass mehr 

Berechtigte den Kinderzuschlag auch beanspruchen. 

Ein Weg dazu ist es, den Aufwand zu verringern, den die Betroffenen betreiben müssen, um den Kinder‐

zuschlag zu erhalten. Hierzu kann die im Entwurf des Starke‐Familien‐Gesetzes angelegte Vereinfachung 

durch Einführung eines einheitlichen sechsmonatigen Bewilligungszeitraums der Leistung einen Beitrag 
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leisten. Jedenfalls entsteht mehr Transparenz und Statussicherheit, wenn im Entscheidungsprozess künftig 

keine Prognosegrößen mehr erforderlich sind, sondern feststehende Bezugsgrößen verwendet werden. 

Zwar haben diese vereinfachte Vorgehensweise und der Verzicht auf eine rückwirkende Überprüfung von 

Prognosefestlegungen zur Folge, dass eventuelle Änderungen in den relevanten Verhältnissen der Bedarfs‐

gemeinschaft, nicht mehr berücksichtigt oder korrigiert werden. Ein damit eventuell verbundener Verlust 

an horizontaler Gerechtigkeit erscheint jedoch akzeptabel, wenn dafür im Gegenzug ein positiver Vertei‐

lungseffekt erreicht wird, weil der Kinderzuschlag durch die Maßnahme bei mehr Familien greift. 

Als weiteres Instrument, um die Rate der Inanspruchnahme beim Kinderzuschlag zu erhöhen, sieht der 

Entwurf des Starke‐Familien‐Gesetzes vor, die Möglichkeit einzuräumen, den Kinderzuschlag auch dann 

zu erhalten, wenn der beantragende Haushalt mit der Summe aus eigenem Einkommen, Kinderzuschlag 

und gegebenenfalls Wohngeld bis zu 100 Euro unterhalb des Einkommens bleiben, dass zur Deckung des 

Regelbedarfs bzw. zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II erforderlich ist. Dieser soge‐

nannte „erweiterte Zugang“ zum Kinderzuschlag soll dabei auf Zielpersonen beschränkt bleiben, die bisher 

kein Arbeitslosengeld II beziehen oder beantragt haben. Das Ziel dieser Regelung ist, verdeckte Armut zu 

vermeiden, die dadurch entsteht, dass Personen, die eigentlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 

hätten, diese aus Furcht vor einer Stigmatisierung nicht beantragen. Die Vermutung, dass es eine entspre‐

chende Zielgruppe gibt, speist sich unter anderem aus der Beobachtung, dass Haushalte, die den Kinder‐

zuschlag beantragen und negativ beschieden werden, weil die Leistung der Höhe nach nicht ausreichen 

würde, um die die Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II zu überwinden, danach keinen entsprechenden An‐

trag auf SGB II‐Leistungen stellen. 

Ganz grundsätzlich lässt sich am Ansatz des erweiterten Zugangs kritisieren, dass die öffentliche Hand da‐

mit vor tatsächlichen oder gefühlten Stigmatisierungen, die mit dem Bezug von SGB II‐Leistungen einher‐

gehen,  teilweise  „kapituliert“.  Wirksamer  gegen  Stigmatisierungen  vorzugehen,  wäre  die  prinzipielle 

Handlungsalternative. Jenseits dieses fundamentalen Einwands erscheint der erweiterte Zugang zum Kin‐

derzuschlag in der geplanten Form noch aus anderen Gründen nicht unproblematisch: 

 Wenn man akzeptiert, dass der Bezug von Leistungen nach dem SGB II für Familien mit Stigmati‐

sierungen verbunden ist, die ökonomisch betrachtet einen finanziellen Wert haben müssen, da 

es sonst im Status quo nicht zum Abdriften in verdeckte Armut käme, erscheint es inkonsequent, 

den erweiterten Zugang  lediglich auf Haushalte zu beschränken, die sich bisher außerhalb des 

Systems der  SGB  II‐Leistungen bewegen.  Konsequenter und horizontal  gerechter wäre es,  die 

Wahlmöglichkeit, in der Summe auf bis zu 100 Euro monatlich an Haushaltseinkommen zu ver‐

zichten, um nicht länger unter die Regelungen des SGB II zu fallen, auch denjenigen Familien ein‐

zuräumen, die bisher SGB II‐Leistungen beziehen oder beantragt haben. 

 Bei der Wahl zwischen den beiden Leistungssystemen treffen die Familien möglicherweise nicht 

vollständig  informierte oder kurzfristige Entscheidungen, die sich nachhaltig negativ auswirken 

können. So könnten die Haushalte übersehen, dass es Leistungen der kommunalen oder Länder‐

ebene gibt, deren Bezug daran geknüpft ist, dass der Haushalt SGB II‐Leistungen bezieht, während 

der Kinderzuschlag nicht zur Inanspruchnahme berechtigt. Der Preis, die SGB II‐Leistungen zu ver‐
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meiden, könnte also höher sein als der unmittelbare Verzicht auf bis zu 100 Euro monatlich. Gra‐

vierender noch könnte sein, dass Eltern in Familien, die Kinderzuschlag statt Leistungen nach dem 

SGB II beziehen, in der Tendenz einen schlechteren Zugang zu Maßnahmen der Aktivierung und 

Qualifizierung haben, was sich auf Dauer negativ auf ihre Erwerbschancen auswirken könnte. Die‐

ser Einwand lässt sich zwar ganz generell gegen den Ansatz des Kinderzuschlags vorbringen, Fa‐

milien aus dem Umfeld des Rechtskreises SGB II heraus zu bringen; ein erweitertes Wahlrecht 

könnte dieses Problem allerdings noch verstärken.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es wünschenswert, die Einführung des erweiterten Zugangs mit umfas‐

sender  Information und Beratung  zu  flankieren und darüber hinaus  auch weiter  am Ziel  eines nieder‐

schwelligen und nicht‐stigmatisierenden Zugang zu SGB II‐Leistungen zu arbeiten. Unabhängig davon er‐

scheint es sehr sinnvoll, dass  im Entwurf des Starke‐Familien‐Gesetzes vorgesehen ist, den erweiterten 

Zugang zum Kinderzuschlag zunächst auf drei Jahre zu befristen. In diesem Erprobungszeitraum sollten die 

mit der Maßnahme erreichten Verbesserungen im Hinblick auf das Ziel, die verdeckte Armut zu senken, 

genauso wissenschaftlich evaluiert werden wie denkbare unerwünschte Nebenwirkungen. 

2.2. Verbesserung der Bildungs‐ und Teilhabeleistungen 

Kinder, die in Haushalten mit geringen finanziellen Ressourcen heranwachsen, brauchen auch Unterstüt‐

zung für einen adäquaten Zugang zu Bildung und sozialer Teilhabe. Um einheitliche Lebensverhältnisse für 

Familien und Kinder in den Ländern zu gewährleisten, und weil eine direkte Mitfinanzierungsmöglichkeit 

des Bundes für geldwerte Sach‐ und Dienstleistungen nicht gegeben ist, unterstützt der Bund Familien mit 

geringem Einkommen mit den Leistungen des Bildungs‐ und Teilhabepakets. Dieses Instrument leidet, wie 

etwa die Begleitevaluation im Auftrag des BMAS gezeigt hat, unter erheblichen Problemen. Vor allem gibt 

es Hinweise auf fehlende Klarheit und Transparenz der abgedeckten Leistungen sowie (auch administrativ) 

aufwändige Zugänge – im Ergebnis werden Leistungen von den Berechtigten vor Ort vielfach nicht abge‐

rufen. 

Der Entwurf des Starke‐Familien‐Gesetzes geht solche Probleme nicht grundlegend an, sondern umfasst 

vielmehr eine Reihe von sehr spezifischen Nachjustierungen im Bildungspaket. Diese erscheinen im Hin‐

blick auf die Lebenswirklichkeit der Betroffenen und die vorhandenen Bedarfe gut begründet und vor al‐

lem realitätsnäher. Positiv zu bemerken ist darüber hinaus, dass mit den geplanten Maßnahmen Verein‐

fachungen in administrativer Hinsicht verbunden sind, was die Umsetzung des Bildungspakets vor Ort er‐

leichtern  und  das  Verhältnis  von  Förderbeträgen  und  Verwaltungskosten  verbessern  dürfte,  wodurch 

mehr Kinder vom Bildungspaket profitieren könnten. Positiv hervorzuheben ist auch, dass die Leistungen 

– konkret die Unterstützung beim Schulbedarf – nun zum Teil dynamisiert werden, womit Preissteigerun‐

gen künftig zeitnäher aufgefangen werden dürften. 

Innerhalb des durch den Gesetzentwurf abgesteckten engen Rahmens wären noch gewisse kleinere Ver‐

besserungen denkbar. Sinnvoll erschiene mit Blick auf das Kindeswohl insbesondere 

 die  gemeinschaftliche Mittagsverpflegung  nicht  nur  in  Kindertageseinrichtungen  und  Schulen 

durch eine Streichung von Eigenanteilen stärker zu unterstützen, sondern auch  im Bereich der 

Horte; 
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 die Hilfen zur Lernförderung nicht nur unabhängig von einer Versetzungsgefährdung zu machen, 

sondern auch mit dem positiven Ziel eines Aufstiegs in höhere Schulformen zu verbinden. 

Kritisch ließe sich anmerken, dass die geplanten Verbesserungen sich ausschließlich auf das Bildungspaket 

beziehen, obwohl viele betroffene Familien und Kinder auch mehr Unterstützung zur Verbesserung der 

sozialen und kulturellen Teilhabe bräuchten.  Jedenfalls scheinen die dafür vorgesehenen Leistungen  in 

Höhe von zehn Euro pro Monat und Kind als Durchschnittswert kaum bedarfs‐ und praxisgerecht, und auch 

eine  Dynamisierung  der  Teilhabeleistungen müsste  in  Betracht  gezogen  werden.  Bevor  eine  entspre‐

chende Aufstockung des Teilhabepakets vorgenommen wird, wäre  jedoch zunächst eine systematische 

Bedarfsfeststellung zu betreiben. Zudem sollte in diesem Zusammenhang auch die Alternative reflektiert 

werden, die Regelbedarfe im Bereich des SGB II beziehungsweise den Höchstbetrag für den Kinderzuschlag 

um den Wert der Teilhabeleistungen anzuheben. 

3.   Zu den Anträgen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

3.1. Zum Antrag „Kinderzuschlag automatisch auszahlen – Verdeckte Armut überwinden“ 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt darauf ab, den bisherigen Kinderzuschlag abzulö‐

sen. Um von Armut gefährdete Kinder besser als bisher materiell abzusichern, sollen grundlegende Verän‐

derungen am System der finanziellen Hilfen für Familien vorgenommen werden, die im Kern auf die Ein‐

führung einer umfassenden Kindergrundsicherung hinauslaufen. Der Gutachter ist wegen der kurzen Vor‐

laufzeit an dieser Stelle nicht in der Lage, eine umfassende Stellungnahme zu einer Kindergrundsicherung 

abzugeben, zumal es für deren adäquate Bewertung auf die genauen Parameter der Ausgestaltung an‐

kommt. Die folgenden Ausführungen müssen sich auf wenige knappe Hinweise zu den im Antrag der Frak‐

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN skizzierten Einzelpunkten beschränken: 

 Grundsätzlich wäre es wünschenswert, eine quasi automatische Auszahlung finanzieller Leistun‐

gen für von Armut gefährdete Kinder zu erreichen, damit eine unter Verteilungs‐ und Effizienzge‐

sichtspunkten unerwünschte Nichtinanspruchnahme von Leistungen etwa infolge von bedingt ra‐

tionalem Verhalten oder unvollkommener Information vermieden wird. In der Praxis ist ein sol‐

ches administrative System allerdings nur ganz schwer zu implementieren, vorausgesetzt, Leis‐

tungen der sozialen Grundsicherung für Kinder sollen auch künftig dem Grunde nach individuell 

bedarfsgeprüft ausgezahlt werden. Die für die Berechnung der Leistungshöhe benötigten kom‐

plexen Daten kommen nämlich nicht automatisch bei einer Stelle – etwas den Finanzämtern oder 

der Familienkasse – gesammelt  zusammen; ohne Eigenerklärungen  lässt  sich eine Einzelfallge‐

rechtigkeit kaum herstellen. Die im Antrag von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschla‐

gene Pauschallösung, mit einem einfachen Selbstbehalt zu arbeiten, kann Probleme mit der ver‐

tikalen Gerechtigkeit mit sich bringen. Abgesehen von den erheblichen praktischen Schwierigkei‐

ten, die für das Ziel einer quasi automatischen Auszahlung überwunden werden müssten, sollte 

bedacht werden, dass sich damit der Kontakt zu Behörden lockern würde, die mehr leisten als 

eine reine Auszahlung von Geld, indem sie etwas Aktivierung und Qualifizierung (von Eltern) be‐

treiben. 
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 Da der Existenz sichernde Bedarf von Kindern altersabhängig ist, wäre es konsequent, den maxi‐

malen Auszahlungsbetrag einer zur Grundsicherung armutsgefährdeter Kinder dienenden Leis‐

tung nach Alter zu staffeln. Eine Verschwendung von Ressourcen wäre dagegen, den Höchstbe‐

trag einheitlich auf dem Existenz sichernden Bedarf für die Altersgruppe mit dem höchsten Bedarf 

festzulegen. Im Übrigen wird sich der Grundsicherungsbedarf immer am durchschnittlichen Be‐

darf orientieren. Von daher muss es im Gesamtsystem zusätzlich Möglichkeiten geben, um indi‐

viduelle Sonderbedarfe abzudecken, etwa bei unverschuldet hohen Kosten der Unterkunft oder 

in Fällen von erhöhten Aufwänden bei Kindern mit einer Behinderung. Diese Notwendigkeit setzt 

einer pauschalisierten und völlig automatisierten Berechnung von Kindergrundsicherungsleistun‐

gen ebenfalls Grenzen. 

 Der Entwurf des Starke‐Familien‐Gesetzes umfasst bereits die Maßnahme, die mit der Höchstein‐

kommensgrenze beim Kinderzuschlag verbundene Abbruchkante  zu beseitigen. Der Vorschlag, 

darüber hinaus auch die Mindesteinkommensgrenze zu beseitigen, erscheint beachtenswert, un‐

ter anderem, um der mit dem bisherigen Kinderzuschlag verbundenen, dem Prinzip des allgemei‐

nen Familienlasten‐ und Familienleistungsausgleichs widersprechenden, ungleichen Behandlung 

von Kindern mit vergleichbaren materiellen Bedarfen entgegen zu wirken, je nachdem, ob ihre 

Eltern die Mindesteinkommensbedingung erfüllen.  Jedoch verlangt eine Abschaffung der Min‐

desteinkommensgrenze die Bereitschaft, bei geringen eigenen Einkommen der Eltern hohe Trans‐

ferentzugsraten anzusetzen. Andernfalls würden die Ansprüche von Familien auf einen Kinderzu‐

schlag leicht bis weit in die Mitte der Einkommensverteilung oder gar darüber hinaus reichen. Das 

mit dem Kinderzuschlag verknüpfte Ziel, dass Familien nicht allein wegen nicht gedeckter Unter‐

haltsverpflichtungen gegenüber  ihren Kindern auf  Leistungen der Grundsicherung angewiesen 

sind, würde aber auch bei Festlegung einer hohen Transferentzugsrate bei niedrigen Erwerbsein‐

kommen erreicht. 

 Die Gestaltung des Kinderzuschlags ist mit Blick auf die besonderen Belange von Alleinerziehen‐

den  tatsächlich weiter  verbesserungsbedürftig. Dies  zeigt etwa die  relative Schlechterstellung, 

beziehungsweise. die geringere Verbesserung gegenüber dem Status quo, für Alleinerziehende 

mit älteren Kindern, wie sie im Entwurf des Starke‐Familien‐Gesetzes angelegt ist. Eine finanzielle 

Besserstellung von Alleinerziehenden gegenüber Paarfamilien ließe sich mit dem strukturell be‐

dingten extrem erhöhten Armutsrisiko dieser Zielgruppe rechtfertigen. 

3.2. Zum Antrag „Teilhabe für alle Kinder sicherstellen. Bürokratie abbauen“ 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt zum einen darauf, die Regelsätze in der Grundsi‐

cherung der Kinder zu überprüfen, um das soziokulturelle Existenzminimum bedarfsdeckend festzulegen, 

das heißt, auch unter Berücksichtigung sachlich angemessener Bildungs‐ und Teilhabebedarfe. Tatsächlich 

könnten bei einer entsprechenden Ausgestaltung der Regelsätze für Kinder die Familien in der Grundsi‐

cherung auch Angebote finanzieren, wie sie derzeit durch das Bildungs‐ und Teilhabepaket abgedeckt sind. 

Ein Vorteil dieses Ansatzes gegenüber dem Status quo wäre, dass der relativ hohe Aufwand für die oft 

geringen und kleinteiligen Hilfen des Bildungs‐ und Teilhabepakets vermieden würde. Zudem würden Be‐
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troffene quasi automatisch mehr Möglichkeiten bekommen, mehr für Bildung und soziale Teilhabe auszu‐

geben, während das Bildungs‐ und Teilhabepaket in vielen Fällen nicht abgerufen wird. Diesen Vorteilen 

stehen allerdings auch Nachteile gegenüber. Erstens werden manche individuelle Bedarfe, da sich die Re‐

gelbedarfe am Durchschnitt orientieren, eventuelle schlechter abgedeckt. Zweitens sind Transfers zur Ab‐

deckung des Regelbedarfs nicht zweckgebunden. Selbst wenn kinderbezogene Transfers zu einem sehr 

hohen Anteil auch bei den Adressaten ankommen, , wie es eine aktuelle Studie des ZEW im Auftrag der 

Bertelsmann‐Stiftung nahelegt, ist darum die Nutzung der Ressourcen für eine Förderung der Bildung und 

sozialen Teilhabe nicht gewährleistet. Drittens ginge die infrastrukturbildende Kraft verloren, die das Bil‐

dungs‐ und Teilhabepaket trotz aller offenkundigen Probleme im Vollzug vor Ort durchaus entfaltet hat. 

Darum erscheint die Fortführung des Bildungs‐ und Teilhabepakets durchaus eine valide Alternative – wo‐

bei bestehende Ineffizienzen durch bessere Information, vereinfachte Antragspraxis und niederschwellige 

Leistungsangebote deutlich reduziert und höhere Raten der Inanspruchnahme generiert werden sollten. 

Zum anderen – und hauptsächlich – zielt der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf ein ver‐

mehrtes Engagement des Bundes, in Kooperation mit Ländern und Kommunen die Infrastrukturen auszu‐

bauen, die junge Menschen in prekären Lebenslagen zur umfassenden Verbesserung ihrer Teilhabe‐ und 

Verwirklichungschancen benötigen. Angesichts der überragenden Bedeutung des infrastrukturellen Um‐

felds, in dem sozial benachteiligte junge Kinder und Jugendliche aufwachsen, und der zugleich großen Un‐

terschiede  in den  lokalen Infrastrukturen, die diese Zielgruppe vorfindet, erscheint dieses Anliegen gut 

begründet. Empirisch betrachtet sind die im Antrag hervorgehobenen konkreten Ansatzpunkte – Ausbau 

von Kinderganztagsbetreuung, Ganztagsschulen und Schulsozialarbeit – als Instrumente zur nachhaltigen 

Verbesserung der Bildungs‐ und sozialen Teilhabechancen von durch Armut gefährdeten Heranwachsen‐

den von erheblicher Bedeutung. Hierbei kommt es allerdings nicht nur auf die reine Verfügbarkeit ent‐

sprechender Angebote an, sondern vor allem deren hochwertige Qualität. Zentral ist darüber hinaus, dass 

die infrastrukturellen Bildungs‐ und Teilhabeangebote auch die Zielgruppe erreichen und nicht etwa be‐

vorzugt Kinder und Jugendliche, die ohnehin über vergleichsweise gute individuelle Entwicklungschancen 

verfügen. Andernfalls könnte ein Ausbau dieser Angebote soziale Ungleichheiten sogar noch verstärken. 

Allerdings ergeben sich durch das föderalen System Deutschlands erhebliche Herausforderungen, bei den 

benannten Infrastrukturzielen voranzukommen. Möchte man erreichen, dass der Bund zur Wahrung glei‐

cher Teilhabe‐ und Entwicklungschancen in von Armut betroffenen oder gefährdeten Familien den Län‐

dern und Kommunen weitere Aufgaben zuweist oder höhere Qualitätsstandards festlegt, müssen Wege 

gefunden werden, wie eine Finanzierung durch die Bundesebene sichergestellt werden kann. Hierzu sind 

unterschiedliche Wege vorstellbar. Üblicherweise sichert der Bund den Ländern bei Vorgabe neuer gesetz‐

licher Leistungen einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer zu. Die Länder schöpfen die zusätzlichen Bun‐

desmittel aber möglicherweise ab, statt sie an die Kommunen durchzureichen. Um dies zu verhindern, 

könnte man die grundgesetzlich vorgesehene Möglichkeit nutzen, dass ein bestimmter Anteil am Umsatz‐

steueraufkommen per Bundesgesetz direkt den Gemeinden zugeteilt wird. Für eine bedarfsgerechte Zu‐

teilung der Bundesmittel müsste dann allerdings eine Verständigung über einen Schlüssel im Rahmen des 

Gemeindefinanzreformgesetzes erreicht werden, um Kommunen mit vielen armen oder armutsgefährde‐

ten Familien stärker finanziell begünstigen zu können. 
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Ein anderer Hebel wäre, eine direkte Mitfinanzierungsmöglichkeit des Bundes  für geldwerte Sach‐ und 

Dienstleistungen schaffen, wie sie derzeit nur bei Bundesgesetzen besteht, die Geldleistungen gewähren 

und von den Ländern ausgeführt werden. Solche Geldleistungen darf der Bund ganz oder teilweise tragen. 

Übernimmt er mehr als die Hälfte der Ausgaben, erfolgt die Ausführung in Bundesauftragsverwaltung. Der 

Bund darf dann Vorschriften zur Ausführung erlassen, den ausführenden untergeordneten Behörden Wei‐

sungen erteilen, und die Zweckmäßigkeit der Ausführung beaufsichtigen. Um den Gültigkeitsbereich die‐

ser Regelungen auf Sozialleistungsgesetze auszuweiten, die Sach‐ und Dienstleistungen vorsehen, wäre 

allerdings zunächst eine Grundgesetzänderung unumgänglich. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung (StaFamG) 

 

I. Vorbemerkungen 

Die BA begrüßt die geplante Reform und die damit verbundene Intention einer 

zielgenauen Stärkung von Familien mit Kindern in den Leistungsbereichen Kinder-

zuschlag (KiZ) und Verbesserung der Chancen von Kindern durch die Leistungen 

für Bildung und Teilhabe, die in dem Gesetzesentwurf als sog. Bildungspaket ent-

halten sind.  

 

Die Neuregelungen zum KiZ enthalten deutliche Verbesserungen für die potentiel-

len Anspruchsberechtigten und aus Sicht der Administration wesentliche Verein-

fachungen für das Verwaltungsverfahren. Dabei sind in den Entwurf der Regelun-

gen zum KiZ sind u.a. auch Vorschläge der Familienkasse (FamKa) der BA zu 

notwendigen Rechts- bzw. Verfahrensvereinfachungen eingeflossen. 

 

Zum „Gelingen“ der KiZ-Reform wird es auch darauf ankommen, dass alle notwen-

digen Dispositionen für die administrative Umsetzung (Personal, IT-Verfahren, In-

formationsbereitstellung u. s. w.) zeitgerecht getroffen sein werden. Die FamKa BA 

hat diesbezüglich alles Notwendige geplant bzw. bereits disponiert (z. B. Einbrin-

gen zusätzlicher Stellen für Mitarbeiter/innen im Aufgabengebiet KiZ in den Perso-

nalhaushalt 2019 der BA). 

 

Eine wesentliche Zielrichtung der KiZ-Reform ist ein deutlich verbesserter und zu-

gleich vereinfachter Zugang potenziell anspruchsberechtigter Familien zum KiZ. 

Hierzu wird auch die Schaffung einer Online-Beantragungsmöglichkeit („Digitali-

sierung KiZ“) im Kontext der Reform gehören. Zugleich würden damit die Maßga-

ben des Onlinezugangsgesetzes für diese Leistung aufgegriffen.  

 

In einem solchen Vorhaben könnte aus Sicht der BA erstmals auch die schon im 

Koalitionsvertrag der Bundesregierung skizzierte und aktuell in den Forderungen 

verschiedener Parteien zum Ausdruck kommende Idee geprüft und ggf. umgesetzt 

werden, die Beantragung des KiZ mit der Beantragung der „Basisleistung“ Kinder-

geld oder anderer Leistungen für Familien zu verbinden (Leistungen aus einer 

Hand).  

 

Hinsichtlich der Umsetzung des Bildungspakets im Bereich der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende ist eine zeitnahe technische Umsetzung nur teilweise möglich. 

Die geänderten Beträge lassen sich kurzfristig binnen vier bis sechs Wochen in 

das IT-Fachverfahren einpflegen. Eine Anpassung an individuelle länderspezifi-

sche Auszahlungstermine je nach Schulhalbjahresbeginn ist jedoch nicht sinnvoll 

möglich: Die Gewährung des persönlichen Schulbedarfs wäre durch die Leistungs-

sachbearbeitung für jedes anspruchsberechtigte Kind mit Mehraufwänden verbun-

den. Sie müsste für jeden Einzelfall ermitteln – von besonderer Bedeutung bei ge-

meinsamen Einrichtungen an Bundesländergrenzen –, in welchem Bundesland 
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das anspruchsberechtigte Kind die Schule besucht. Darüber hinaus müssten die 

entsprechenden individuellen Daten zum Schulbesuch (Ort) von den Leistungsbe-

rechtigten erhoben werden. Dies erhöht den Bürokratieaufwand für die Betroffe-

nen. Die BA schlägt daher vor, die bisherigen Auszahlungstermine 01.02. und 

01.08. beizubehalten. 

 

II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

 

1.       zu E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Ausführungen im Gesetzentwurf hierzu wurden einvernehmlich zwischen 

BMFSFJ und BA abgestimmt. 

2. zu Artikel 1 

2.1. zu Artikel 1 Nr. 1a (§ 5 BKGG) 

Die gesetzliche Neuformulierung, dass das Kindergeld rückwirkend nur für die letz-

ten sechs Monate vor Antragstellung gezahlt wird, entspricht dem Rechtsvereinfa-

chungsvorschlag der FamKa BA. 

2.2. zu Artikel 1 Nr. 5b (§ 11 BKGG)  

Die entsprechende Anwendbarkeit der Vorschriften des Dritten Buches Sozialge-

setzbuch entspricht einem Rechts- und Verfahrensvereinfachungsvorschlag der 

FamKa BA. Insbesondere die Möglichkeit zur vorläufigen Zahlungseinstellung 

beugt Überzahlungen vor. 

3. zu Artikel 2  

3.1. zu Artikel 2 Nr. 2b (§ 6a BKGG)  

Die Reform des KiZ sieht ab dem 1. Januar 2020 zudem das neue Rechtskonstrukt 

der „erweiterten Zugangsmöglichkeit“ für bisher in verdeckter Armut lebende Fa-

milien vor. Die BA kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen, welche Auswir-

kungen sich hieraus für die Verwaltung ergeben. Jedoch führen sowohl die erhöhte 

Fallzahl, der qualifizierte Beratungsbedarf als auch die intensiv erforderliche Netz-

werkarbeit mit den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu einem ge-

steigerten Aufwand. Gleichwohl wird die weitere Öffnung des KiZ für geringverdie-

nende Familien auch aus Sicht der BA nach wie vor befürwortet.    

4. zu Artikel 3 – 8 

Die BA begrüßt die Neuregelungen. 

 

Die Erhöhung des Bedarfes für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf ent-

spricht der nachgeholten Fortschreibung der Entwicklung der Regelbedarfe seit 

der Systemumstellung. Diese wird durch die zukünftige Teilnahme der Leistungen 

für Bildung und Teilhabe an der Fortschreibung der Bedarfe künftig gewährleistet. 
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Sie trägt zudem der digitalen Bildungsoffensiven Rechnung. Der Gesamtbetrag 

dürfte zwar für die ggf. benötigte Ausstattung mit neuen Laptops oder Tablets als 

persönlichem Schuldbedarf nicht ausreichen. Die Betroffenen können aber im Hin-

blick auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf den Kauf ge-

brauchter Hardware verwiesen werden.  

 

Durch diese Neuregelung wird zum Teil auch der Problematik Rechnung getragen, 

dass die Lernmittelfreiheit in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet ist: 

Über den Regelbedarf nicht abgedeckte Aufwendungen für Schulbücher dürften 

durch die höhere Leistung für Bildung und Teilhabe teilweise kompensiert sein. 

 

Der Wegfall der Eigenanteile bei der Schülerbeförderung und bei gemeinschaftli-

cher Mittagsverpflegung führt zu Verwaltungsvereinfachungen, da aufwändige Ab-

rechnungen und eine Anrechnung des „privaten“ Fahranteils entfallen. Die Strei-

chung erleichtert zudem allen hilfebedürftigen Kindern die Teilnahme an Schüler-

beförderung und gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung. 

 

Durch die Klarstellung, dass der Bedarf an Lernförderung nicht von einer unmittel-

bar bevorstehenden Versetzungsgefährdung abhängt, besteht die Möglichkeit Kin-

der und Jugendliche bereits präventiv vor einer Versetzungsgefährdung zu unter-

stützen. Zukünftig genügt ein im Verhältnis zu den wesentlichen Lernzielen nicht 

ausreichendes Leistungsniveau. Dies kann z. B. aus dem bisherigem Leistungs-

bild des vergangenen und gegenwärtigen Schuljahres oder aufgrund einer päda-

gogischen Einschätzung ersichtlich sein.  

 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  Drucksache 19/1854 

Kinderzuschlag automatisch auszahlen – Verdeckte Armut überwinden 

 

I. Vorbemerkungen 

Bereits mit der geplanten Einführung des StaFamG wird eine wesentlich größere 

Gruppe anspruchsberechtigter Kinder erreicht werden können. Dies wird durch 

Gesetzesvereinfachungen, Antrags-und Verwaltungsvereinfachung sowie ent-

sprechender Öffentlichkeitsarbeit realisiert. Die Leistung KiZ wird derart umgestal-

tet, dass sowohl bisher in sogenannter „verdeckter“ Armut aufwachsenden Kindern 

die Leistung zugänglich gemacht wird als auch Familien, denen aufgrund der bis-

lang engen gesetzlichen Rahmenbedingungen der KiZ nicht als sichere monatli-

che Leistung zur Verfügung stand, von der Reform hinsichtlich Zugang, Kontinuität 

und Höhe profitieren können. Die BA wertet dies als einen wichtigen Schritt, die 

Vorgaben des BVerfG zur Ermittlung des sächlichen Existenzminimums zu erfüllen 

und Kinderarmut in Deutschland nachhaltig zu bekämpfen.  
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Antrags- und Verwaltungsvereinfachungen 

 

Eine einfache Antragstellung ist ein Schlüssel für die Inanspruchnahme von KiZ.  

Ein vereinfachter Antrag, in dem die Antragstellerinnen und Antragsteller keine 

Einkommensdaten selbst ermitteln müssen, würde eine bürokratische Hürde be-

seitigen. Diese weitgehende Entlastung der Antragstellerinnen und Antragsteller 

wird zusätzlich durch neu zu schaffende Digitalisierungsangebote unterstützt.  

Kurzfristig kann eine einfache Antragstellung in einem Onlineportal realisiert wer-

den, in dem alle notwendigen Nachweise in einem gängigen digitalen Dateiformat 

mittels einer Upload-Funktionalität der Verwaltung übergeben werden können.  

Die FamKa BA bietet seit Mitte des Jahres 2018 die Möglichkeit der antragsbeglei-

tenden Beratung über einen Videokanal an. Antragsteller und Leistungsbezieher 

können von zu Hause von ihrem PC, Tablet oder Handy mittels eines Webbrow-

sers oder alternativ von einem Kiosksystem in einer Dienststelle der FamKa BA 

Beratungsgespräche mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der FamKa BA 

durchführen. Damit hat die FamKa BA einen einfachen, digitalen Weg eröffnet, 

zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten, Terminen vor Ort oder per Telefon 

wahrzunehmen, persönliche Beratungen zu erhalten. Dieses Angebot kann bei 

weitgehender Digitalisierung mit den digitalen Antragsstellungen verknüpft wer-

den. 

Im Onlineportal wird neben diesen Angeboten noch ein Schnell-Check („KiZ-

Lotse“) angeboten werden, mit dem geprüft werden kann, ob grundsätzlich ein An-

spruch auf KiZ bestehen könnte. 

 

Mit dem Pilotprojekt „Kinderleicht zum Kindergeld“ erprobt die FamKa BA derzeit 

gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Hamburg die Realisierbarkeit von Kom-

biformularen. Ziele sind, den Bürgerinnen und Bürgern mit einem Formular die 

Möglichkeit zu eröffnen, die Namensvergabe, den Eintrag in das Geburtenregister, 

die Beantragung weiterer Geburtsurkunden, die Registrierung im Einwohnermel-

deamt, die Vergabe der Steueridentifikationsnummer sowie die Beantragung des 

Kindergelds bereits in der Geburtsklinik des Kindes zu ermöglichen. Für die Mo-

dellerprobung wurden Anträge einzelner staatlicher Institutionen im Umfang von 

über 60 Seiten auf 3 gemeinsame Antragsseiten reduziert. Die Rückmeldungen 

sind äußerst positiv. 

 

Die Digitalisierung des KiZ und die Schaffung von Kombianträgen können erheb-

lich zum Bürokratieabbau beitragen. Durch neue digitale Angebote, wie Beratungs-

angebote per Video und einfache digitale Antragstellungen, entsteht eine weitrei-

chende Transparenz über das staatliche Angebot und es entsteht ein für Bürgerin-

nen und Bürger neuer bürokratiefreier Zugang zu den familienpolitischen Leistun-

gen. 

 

 

 

Seite 69 von 165



BA Zentrale FL Stellungnahme  

6.3.2019  6 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Zur Erhöhung der Inanspruchnahmequote wird eine umfangreiche Informations- 

und Öffentlichkeitsarbeit geplant, um auf die Weiterentwicklung des KiZ mit seinen 

einzelnen Maßnahmen aufmerksam zu machen. So werden Informationen zur Re-

form des KiZ und den Anspruchsvoraussetzungen über das Internetangebot des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und auf den Seiten 

www.familienportal.de und www.infotool-familie.de zur Verfügung gestellt. Auf die-

sem Weg besteht auch die Möglichkeit, das Informationsangebot der FamKa BA 

wahrzunehmen, beispielsweise über Links zum Merkblatt „Kinderzuschlag“ sowie 

zu den Anträgen zum Kinderzuschlag. Darüber hinaus ist bei der Familienkasse 

eine verbesserte Zusammenarbeit an den Schnittstellen von KiZ, Wohngeld und 

Leistungen nach dem SGB II durch den Einsatz von Netzwerkmanagern vorgese-

hen.  

 

II. Stellungnahme zur Gesetzesinitiative 

 

Im Antrag wird gefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den bisherigen KiZ 

ersetzt und sicherstellt, dass  

 

1. alle Kinder, die einen Anspruch darauf haben, den KiZ auch erhalten. Die Aus-

zahlung dieser Leistung muss dafür genauso einfach sein, wie die automatische 

Günstigerprüfung zwischen Kindergeld und Kinderfreibeträgen im Rahmen der 

Steuererklärung. Anstelle des heute mit hohem Aufwand zu ermittelnden individu-

ellen sozialhilferechtlichen Bedarfs soll als Einkommensgrenze, ab der der KiZ ab-

geschmolzen wird, eine einfache Größe für den Selbstbehalt der Eltern, analog zu 

den Regelungen im Unterhaltsrecht, verwendet werden; 

2. der maximale Auszahlungsbetrag so erhöht wird, dass er zusammen mit dem 

Kindergeld für Kinder jeden Alters existenzsichernd ist; 

3. der Zugang erleichtert wird und harte Abbruchkanten vermieden werden. Die 

Mindest- und Höchsteinkommensgrenzen werden abgeschafft, damit sich (mehr) 

Erwerbsarbeit immer lohnt; 

4. Alleinerziehende, bei denen der andere Elternteil den Unterhalt für sein Kind 

nach einer Trennung nicht zahlt, sollen eine Leistung aus einer Hand erhalten. 

Dafür sollen Unterhaltsvorschuss und KiZ zusammengeführt werden und Alleiner-

ziehende den KiZ in voller Höhe erhalten. Analog zum Unterhaltsrecht wird nur die 

Hälfte des Kindergeldes angerechnet. 

 

Bewertung zu 1. 

 

Neben den o.g. mit der geplanten Reform geschaffen Voraussetzungen zum leich-

teren Bezug des KiZ erfordern weitergehende Reformen einen erheblichen Auf-

wand bis hin zu einem vollständigen Systemwechsel. Dazu zählen u.a. die Ent-

flechtung des steuerrechtlichen Kindergeldes und des sozialrechtlichen KiZ aus 
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dem Gesamtsystem der Familienleistungen und der zu Grunde liegenden Ge-

setze. Derzeit liegt kein Regelungsvorschlag hinsichtlich einer automatischen 

Günstigerprüfung zur Auszahlung des KiZ analog dem Kindergeld und dem Kin-

derfreibetrag vor, der seitens der BA konkret bewertet werden könnte. Eine Dis-

kussion über die kohärente Weiterentwicklung der Sozialleistungssysteme bezie-

hungsweise der Vielzahl familienpolitischer Leistungen und deren eventueller Ver-

schmelzung in einer sogenannten Kindergrundsicherung ist aber sicher notwen-

dig. Dabei sollten auch bundeseinheitliche und schlanke Governancestrukturen 

sowie die Verfügbarkeit notwendiger umfassender Datengrundlagen im Blick be-

halten werden. Allein durch die Kombination bisher sehr umfassender und schwer 

verständlicher Antragsvordrucke der verschiedenen Leistungen zu einem „Kombi-

Antrag“ – verbunden mit guter „Antragsbegleitungsberatung“ (z.B. analog der Vi-

deoberatung zum KiZ der FamKa BA) könnte eine erhebliche Bürokratiereduzie-

rung bewirkt und der Zugang der Familien zum Leistungsangebot erleichtert wer-

den. Die - auch nach dem für den gesamten öffentlichen Dienst verbindlichen Ge-

setz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen – gewollte 

Digitalisierung einer solchen „neuen“ Leistungen kann weitgehend auf bereits be-

stehende (OPAL für Kindergeld) oder absehbar entstehende (Digitalisierung KiZ) 

„Vorleistungen“ der BA aufsetzen. 

 

Bewertung zu 2. 

 

Die im Gesetzesentwurf StaFamG vorgesehene dynamische Kopplung der Höhe 

des KiZs an das sächliche Existenzminimum des Kindes verzahnt sowohl das 

steuerrechtliche Kindergeld mit dem sozialrechtlich zu ermittelnden Bedarf des 

Kindes bis zu seiner Existenzsicherung. Insofern wird bereits mit dem Geset-

zesentwurf des StaFamG der Forderung nach einem existenzsichernden Auszah-

lungsbetrag entsprochen.  

 

Bewertung zu 3. 

 

Eine Mindesteinkommensgrenze von 600 Euro für Alleinerziehende und 900 Euro 

für Paare entspricht der Intention des KiZ, Eltern, die ihren eigenen Bedarf mit 

eigenem Einkommen sichern können, jedoch aufgrund der Bedarfe der Kinder hil-

febedürftig werden, finanziell mit einer Sozialleistung zu unterstützen, so dass sie 

nicht auf SGB II - Leistungen angewiesen sind. 

 

Im SGB II entstehen Erwerbsanreize über die Erwerbstätigenfreibeträge, die bei 

einem bestimmten Bruttoeinkommen enden. Diese werden für Familien durch den 

neu gestalteten KiZ sachgerecht ergänzt, damit sich trotz ihres höheren Bedarfs 

zusätzliche Erwerbstätigkeit durchgehend auszahlt beziehungsweise nicht dazu 

führt, dass sich das verfügbare Einkommen verringert. Erwerbstätigkeit von Müt-

tern und Vätern ist der beste und nachhaltigste Schutz vor Familien- beziehungs-

weise Kinderarmut.  

 

Seite 71 von 165



BA Zentrale FL Stellungnahme  

6.3.2019  8 

Mit dem StaFamG wird die Höchsteinkommensgrenze abgeschafft. Durch die Ab-

schaffung der individuellen Höchsteinkommensgrenze wird der KiZ über die bis-

herige Einkommensgrenze hinaus fließend gemindert. Der schlagartige Einkom-

mensverlust wird durch ein kontinuierliches Auslaufen der Leistung bis auf 0 Euro 

ersetzt, um den Verlauf wie in anderen Rechtsbereichen leistungsgerecht zu ge-

stalten. Harte Abbruchkanten werden mit dem StaFamG somit vermieden. 

 

Bewertung zu 4. 

 

Die umfassende Gewährung von Familienleistungen aus einer Hand wird grund-

sätzlich von der BA begrüßt. Bereits jetzt wird von der FamKa BA im Rahmen der 

Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen des KiZ geprüft, ob vom Antragsteller vor-

rangige Leistungen, mithin Unterhalt und Unterhaltsvorschuss, vor der Sozialleis-

tung KiZ zu beanspruchen sind.  

 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 19/7451                      

Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen 

 

I. Vorbemerkungen  

 

Im Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergrei-

fen: 

 

1. die Regelsätze für Kinder in der Grundsicherung so zu ermitteln und zu erhöhen, 

dass sie das soziokulturelle Existenzminimum verlässlich und in bedarfsdeckender 

Höhe absichern; 

 

2. gemeinsam mit den Ländern und Kommunen den Ausbau und die Verbesserung 

infrastruktureller Bildungs- und Teilhabeangebote auf der kommunalen Ebene für 

Kinder und Jugendliche voranzutreiben, so dass diese auch bei den Kindern und 

Jugendlichen ankommen, und dafür zusätzliche anteilige finanzielle Mittel von 

Bundesseite zur Verfügung zu stellen; 

 

3. die Schulsozialarbeit zu stärken. Hierfür ist gemeinsam mit den Ländern und 

Kommunen die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule zu verbessern. 

Durch Bundesprogramme u. a. zum Ganztagsschulausbau und zur Stärkung von 

Brennpunktschulen sollen den Ländern zusätzliche finanzielle Mittel für eine Stär-

kung der Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden; 
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4. den qualitativen und quantitativen Ausbau sowohl von ganztägiger Kindertages-

betreuung als auch von Ganztagsschulen weiter voranzutreiben sowie den Wan-

del zu einem inklusiven Bildungssystem zu unterstützen und sich entsprechend an 

diesen Aufgaben finanziell zu beteiligen  

 

5. das Bildungs- und Teilhabepaket zu diesem Zwecke aufzulösen und stattdessen 

die Ansprüche in bedarfsdeckender Höhe zum Teil im Kinderregelsatz und zum 

Teil durch einen kostenlosen Zugang zu den Angeboten vor Ort direkt und unbü-

rokratisch zu gewähren 

 

6. solange das Bildungs- und Teilhabepaket existiert, wird in allen Rechtskreisen 

ein Globalantrag eingeführt und somit auf die gesonderte Antragstellung für die 

einzelnen Leistungen verzichtet. Diese administrativen Maßnahmen müssen mit 

einer intensiven Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit den 

Leistungsanbietern kombiniert werden, um die Leistungsberechtigten über ihre 

Ansprüche zu informieren.  

 

Stellungnahme zum Antrag:  

 

Die Nummern 1 und 5 bzw. 2 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs 

gemeinsam beantwortet. 

Bewertung zu 1. und 5. 

Die aktuell geltenden Vorschriften sehen für die Bestimmung der Regelbedarfe 

eine komplexe Struktur von Rollen und Altersstufen vor. Über die Mehrbedarfe 

nach § 21 und die Bedarfe nach § 28 SGB II sind individuelle Einzelfallentschei-

dungen zu treffen. Dem unstrittig bestehenden verfassungsrechtlichen Gebot, 

das soziokulturelle Existenzminimum sicherzustellen, ist damit Rechnung getra-

gen. 

Bereits im Jahr 2016 hat die BA die Pauschalierung der Bildungs- und Teilhabe-

leistungen bzw. alternativ die Pauschalierung der Bedarfe zur Teilhabe am so-

zialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 7 SGB II) vorgeschlagen. Dieses Ziel 

wird auch weiterhin von der BA verfolgt und mit dem BMAS diskutiert.  

Auch durch eine Erhöhung der Regelsätze kann eine Vereinfachung und Büro-

kratieabbau gewährleistet werden. Ob hierfür entsprechende Mehrausgaben er-

folgen sollen, ist allerdings eine politische Entscheidung. 

Ein Risiko bei der Erhöhung der Regelsätze ist jedoch, dass die Leistungen für 

die Teilhabeleistungen möglicherweise nicht mehr zweckentsprechend verwen-

det werden und eben nicht die gewünschte Wirkung (Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen) erzielen.  

Durch Pauschalierung der Bedarfe und Erbringung der Leistung auf Nachweis 

kann die gewünschte Wirkung besser erreicht werden. Die unbürokratische Be-

reitstellung kostenloser Zugänge zu Bildungs- und Teilhabeangeboten vor Ort 

wird von der BA begrüßt.  
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Bewertung zu 2. bis 4. 

Bei diesen Vorschlägen geht es nicht um die Gewährung der Bildungs- und Teil-

habeleistungen i. S. v. § 28 SGB II. Die Umsetzung dieser Vorschläge liegt in 

der Hoheit der Länder und Kommunen und sieht eine finanzielle Beteiligung des 

Bundes vor.  

 

Bewertung zu 6. 

Dieser Antrag wird im Gesetzentwurf zum StaFamG bereits weitgehend umge-

setzt. Aus der Begründung zu Artikel 3 Nummern 6 und 7 im Teil B-Besonderer 

Teil der BT-Drucksache 19/7504 (Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 

Starke-Familien-Gesetz) ergibt sich folgendes: 

 

Änderung des § 37 SGB II 

Die Änderung greift die Empfehlung 7 der „Evaluation der bundesweiten Inan-

spruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe“ im Auf-

trag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf. Sie führt dazu, 

dass künftig aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nur noch Leistungen für Klas-

senfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sowie für Lernförde-

rung gesondert zu beantragen sind. Zur Realisierung von Ansprüchen ist bislang 

– zusätzlich zum Antrag auf Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II – ein 

weiterer Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe erforderlich. Dies wird 

von nahezu allen befragten Akteuren der oben genannten Evaluation als ein be-

sonders gravierendes Hemmnis für eine Inanspruchnahme und den Aufbau ein-

facher Verwaltungsverfahren wahrgenommen: Leistungsberechtigte versäumen 

die Antragstellung, verwirken ihre Rechte oder verzichten auf Leistungen, weil 

sie über die Verfahrensanforderungen nicht im Bilde sind, weil sie Fristen ver-

säumen, weil sie Wege und Aufwände scheuen, weil sie sich von einem weiteren 

Antrag überfordert fühlen oder nicht immer wieder als Bittsteller vorsprechen 

wollen. 

Die Leistungen Schulausflüge, Schülerbeförderung, Aufwendungen für gemein-

schaftliche Mittagsverpflegung sowie Teilhabeleistungen nach § 28 Absatz 7 

SGB II sind deshalb künftig grundsätzlich von dem Antrag auf Leistungen zum 

Lebensunterhalt umfasst. Damit wird erreicht, dass die Inanspruchnahme dieser 

Leistungen nicht mehr an einem fehlenden Antrag scheitert. Durch die ergän-

zende Änderung des § 41 wird sichergestellt, dass im Rahmen des Bescheides 

über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Ar-

beitslosengeld II/Sozialgeld) gegebenenfalls auf die mit beantragten Leistungen 

für Bildung und Teilhabe hingewiesen wird. 

 

Änderung des § 41 SGB II 

Mit dem Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden 

künftig auch die Leistungen nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 3, 

4, 6 und 7 mit beantragt. Wird auf diesen Antrag über die Bewilligung von Ar-

beitslosengeld II und Sozialgeld entschieden, werden in der Regel gleichzeitig 
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auch Leistungen nach § 28 Absatz 3 mit bewilligt. Die übrigen mit beantragten 

Leistungen werden gesondert bewilligt. Dazu ist es häufig erforderlich, zunächst 

weitere Daten zu erheben. Eine Verwaltungsentscheidung über diese Teile des 

Antrages wird zunächst nicht getroffen.  

Die Änderung verpflichtet die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

deshalb, in dem Arbeitslosengeld II-Bewilligungsbescheid darauf hinzuweisen, 

dass die Entscheidung über diese Leistungen gesondert erfolgt (das ist dann der 

Fall, wenn in dem Antrag bereits Angaben enthalten waren) beziehungsweise 

darauf hinzuweisen, dass die mit beantragten Leistungen noch (durch initiative 

ergänzende Angaben) geltend gemacht werden können. Reagieren Leistungs-

berechtigte auf den Hinweis, dass weitere Leistungen noch geltend gemacht 

werden können, nicht, ist – wie bei anderen nicht geltend gemachten Bestand-

teilen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (wie zum Beispiel bei 

Mehrbedarfen) – keine weitere Verwaltungsentscheidung erforderlich. 
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Stellungnahme  
zum Entwurf eines Gesetzes zur zielge-
nauen Stärkung von Familien und ihren 
Kindern durch die Neugestaltung des 
Kinderzuschlags und die Verbesserung 
der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
BT-Dr. 19/7504 sowie zu den Anträgen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
BT-Dr.19/7451 und 19/1854  
 
 

Zusammenfassung  

„Starke Familien tragen maßgeblich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei“ – mit diesem 
Satz leitet das BMFSFJ sein Gesetzesvorhaben zur zielgenauen Stärkung von Familien und ih-
ren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags ein. Auch der Deutsche Caritasver-
band ist überzeugt: Familien tragen wesentlich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei; 
daher ist es richtig, sie in ihrer Erziehungsaufgabe zu stärken. Die mit dem Starke-Familien-
Gesetz vorgelegte Reform des Kinderzuschlags und des Bildungs- und Teilhabepakets kann 
dazu beitragen, dieses Ziel einer familienfreundlichen Gesellschaftspolitik zu erreichen. Das 
Starke-Familien-Gesetzespaket enthält dabei verschiedene  Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Armut von Kindern und ihrer Eltern. Die Anhebung und Dynamisierung des Kinderzuschlags ist 
ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien im unteren Ein-
kommensbereich. Die Ausweitung der Bildungs- und Teilhabeleistungen sowie die Vereinfa-
chung der Beantragungsverfahren werden dazu führen, dass zukünftig mehr Kinder und Ju-
gendliche bessere Teilhabechancen erhalten.  

Durch die veränderte Einkommens- und Vermögensprüfung beim Kinderzuschlag werden mehr 
Familien höhere Leistung bekommen. Positiv ist, dass durch den Wegfall der sogenannten Ab-
bruchkante und die Verringerung der Abschmelzrate beim Kinderzuschlag mehr Geld bei den 
Familien bleibt, wenn Eltern etwas mehr verdienen. Die neue Prüfung des Kindeseinkommens 
führt im Ergebnis allerdings dazu, dass Kinder und Jugendliche in Abhängigkeit vom Alter deut-
lich unterschiedlich profitieren. Die Regelung, wonach der Kinderzuschlag das Kindereinkom-
men um 45 Prozent mildert, soweit dadurch nicht mehr als 100 Euro monatlich vom Kinderein-
kommen unberücksichtigt bleiben, führt nämlich dazu, dass ältere (jugendliche) Kinder von Al-
leinerziehenden mit höheren Unterhaltszahlungen bzw. Unterhaltsvorschusszahlungen weniger 
Leistungen erhalten als jüngere. Ein grundsätzliches Problem der Neuregelungen beim Kinder-
zuschlag ist, dass die im Gesetzentwurf vorgesehenen neuen Freibetrags- und Anrechnungs-
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regelungen weiterhin für die Leistungsempfänger schwer nachvollziehbar sind. Ein echtes 
Wahlrecht zwischen ALG II und Kinderzuschlag wird nicht für alle Familien geschaffen. Vorge-
sehen ist nur eine Ausnahmeregelung für Familien, denen zu Vermeidung von SGB II-
Bedürftigkeit 100 Euro fehlen, sofern sie bisher kein Arbeitslosengeld II bezogen haben. Wich-
tig wird für die Anwendung dieser Regelung sein, dass den Familien eine qualifizierte Beratung 
zur Verfügung steht, damit sie die komplexen Wirkungsunterschiede und -verflechtungen der 
beiden Leistungen in Bezug auf die Zahlbeträge verstehen können. 

Neu geregelt werden mit dem Gesetzentwurf die Rücknahme von rechtswidrigen Bescheiden 
und die Möglichkeit der vorläufigen Zahlungseinstellung beim Kindergeld und Kinderzuschlag. 
Beide Regelungen sind Verwaltungsvereinfachungen zu Lasten der Betroffenen und werden 
deshalb abgelehnt.  

Im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets werden mit dem Wegfall der Eigenanteile bei der 
Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung, der Erhöhung der jährlichen Schulbedarfsleistun-
gen und dem Anspruch auf Lernförderung unabhängig von der Versetzungsgefahr Reformen 
auf den Weg gebracht, für die sich der Deutsche Caritasverband schon lange eingesetzt hat. 
Die geplante Vereinfachung der Antragsstellung, die zukünftig bei den meisten Leistungen kei-
ne getrennten Anträge mehr vorsieht, stellt eine deutliche Entlastung für die betroffenen Fami-
lien dar. Nicht nachvollziehbar ist, warum die Lernförderung und die Klassenfahrten weiterhin 
gesondert beantragt werden müssen. Notwendig wäre eine deutliche Erhöhung der Zahlbeträ-
ge der Teilhabeleistungen, die seit Einführung nicht mehr angehoben bzw. dynamisiert wurden. 
Der Katalog sollte nicht abschließend regeln, welche Leistungen beantragt werden können. Die 
Fahrtkosten zu den Teilhabeleistungen müssen zudem erstattet werden.  

Zur nachhaltigen Bekämpfung von Kinderarmut sind über den Gesetzentwurf hinaus weitere 
Schritte notwendig. Damit durch Kinderzuschlag, Kindergeld und dem Bedarf für Bildung und 
Teilhabe dauerhaft das steuerfrei zu stellende sächliche Existenzminimum eines Kindes ge-
deckt wird, ist eine bedarfsgerechte Erhöhung der Regelleistungen notwendig, wie im Antrag 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gefordert. Leitbild für einen kindgerechten Regelbedarf muss dabei 
das „gute Aufwachsen“ von allen Kindern sein. Auch der von Bündnis 90/Die Grünen geforderte 
qualitative und quantitative Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, der Schulsozialarbeit muss zü-
gig angegangen werden. Die ökonomische Stärkung der Familien und der Ausbau einer tragfä-
higen sozialen Infrastruktur für Familien, die – dem Gebot der Einheitlichkeit der Lebensver-
hältnisse entsprechend – im ganzen Land Unterstützungsangebote für Eltern und ihre Kinder 
gewährleistet, gehören zusammen, wenn das Ziel – Familien in ihrer gesellschaftlichen Bedeu-
tung für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken – erreicht werden soll. 

Die Erarbeitung eines umfassenden Starke-Familien-Konzepts stellt eine anspruchsvolle Auf-
gabe dar. Erreicht werden muss eine bessere Teilhabe von Kindern, die sich an den Bedarfen 
entsprechend der kindlichen Entwicklungsphasen orientiert und auch die digitale Teilhabe um-
fasst. Eine wirklich „Starke-Familien-Politik“ braucht zudem eine dynamische Einbindung von 
Wohngeldleistungen. Das System muss so transparent gestaltet werden, dass Familien die 
Leistungen auch bekannt und zugänglich sind. Dafür muss die Beantragung so einfach gestal-
tet werden, dass mittelfristig so viel Leistung wie möglich aus einer Hand und über einen An-
tragsweg kommen. Dabei ist der Spagat zu schaffen, dass die Mehrheit der Kinder, die heute 
ohne Transferleistungen auskommen, nicht mehr Bürokratie ausgesetzt werden. Kinder, die 
heute Transferleistungen erhalten, müssen hingegen unbürokratischer bedarfsdeckende Leis-
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tungen erhalten. Das System muss zudem so ausgestaltet sein, dass Eltern, die zur Überwin-
dung des Transferbezugs arbeiten, nicht für diese Mehrleistungen bestraft werden.  

 

A. Weiterentwicklung des Kinderzuschlags 

1. Anhebung des Kinderzuschlags (§ 6a Abs. 2, § 20 Abs. 2 BKGG Ges-E) 

Der Kinderzuschlag wird mit dem Gesetz zum 1. Juli 2019 auf 185 Euro angehoben und ab 
dem Januar 2021 entsprechend der Entwicklung des Existenzminimums dynamisiert. Er soll so 
ausgestaltet werden, dass er zusammen mit dem Kindergeld den durchschnittlichen Bedarf ei-
nes Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimums abzüglich des 
Betrags für Bildung und Teilhabe abdeckt. 

Bewertung 

Die Anhebung und Dynamisierung werden ausdrücklich begrüßt. Die Anpassung erfolgt jedoch 
aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes nicht in ausreichender Höhe. In die Berechnung 
des sächlichen Existenzminimums fließt nämlich der Regelbedarf ein. Bei den Regelbedarfsbe-
rechnungen werden die kindgerechten Bedarfe derzeit aber zu wenig abgebildet. Kinder sind 
keine kleinen Erwachsenen und haben spezifische Bedarfe. Auch die digitale Teilhabe ist nicht 
hinreichend abgebildet. Zudem ist die EVS bisher aufgrund der geringen Stichprobengröße für 
die Verbrauchsausgaben von Kindern nur eingeschränkt aussagefähig. Die Bedarfe der Kinder 
und Jugendlichen müssen bei der anstehenden Neubemessung der Regelbedarfe deshalb in 
einem sachgerechten und transparenten Verfahren erfolgen. Leitbild sollte dabei das „gute 
Aufwachsen“ von Kindern und die Stärkung der Familien sein.  
 

2. Minderung des Kinderzuschlags wegen Einkommen un d Vermögen des Kin-
des (§ 6a Abs. 3 BKGG Ges-E) 

Zukünftig soll der Kinderzuschlag nur um 45 Prozent das zu berücksichtigte Einkommen des 
Kindes monatlich mildern, soweit dadurch nicht mehr als 100 Euro monatlich vom Kindesein-
kommen unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus gehendes Kindeseinkommen wird wie bisher 
zu 100 Prozent angerechnet.  

Bewertung 

Die geplante Einkommensanrechnung beim Kind stellt grundsätzlich eine Verbesserung dar. 
Die vorgesehene Anrechnungsregelung ist jedoch sehr kompliziert. Sie wirkt sich je nach Alter 
der Kinder vor allem für Kinder alleinerziehender Eltern unterschiedlich aus. Während bei 
Paarfamilien der geleistete Unterhalt zahlenmäßig nicht beziffert wird, werden bei Alleinerzie-
henden Kinderunterhalt, Unterhaltsvorschussleistungen und Waisenrente vollständig als vor-
rangiges Kindeseinkommen auf den Kinderzuschlag angerechnet. Die Leistungen nach dem 
UVG führen in der Regel (zusammen mit dem Kindergeld) zum Wegfall des Anspruchs auf Kin-
derzuschlag. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Einkommensanrechnung wirkt dergestalt, 
dass das Kindereinkommen bis 180 Euro zu 45 Prozent angerechnet wird, ab 181 Euro jedoch 
zu 100 Prozent. Ältere Kinder, die höhere Unterhaltszahlungen bzw. Unterhaltsvorschussleis-
tungen bekommen, profitieren deutlich weniger vom Kinderzuschlag. Bei Kindern ab 12 Jahren 
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mit einem Unterhaltsvorschuss von 282 Euro würden nur 2 Euro bleiben. Verschärft zeigt sich 
die Problematik, wenn der Barunterhaltsschuldner tatsächlich Unterhalt zahlt, da diese Zahlung 
aufgrund der nur hälftigen Anrechnung des Kindergeldes höher ist, als der Unterhaltsvor-
schuss. Dadurch erhalten Kinder zwischen 0 und 5 Jahren mit einem Unterhalt von 252 Euro 
(100 % des Mindestunterhalts ab 1. Juli 2019) beispielsweise 32 Euro. Ältere Kinder, die Un-
terhalt nach der untersten Einkommensstufe der Düsseldorfer Tabelle erhalten, haben rechne-
risch keinen Anspruch auf KiZ.  

Der Deutsche Caritasverband regt an, dass Unterhaltszahlungen, Unterhaltsvorschuss und 
Waisenrente bei der Berechnung des Kinderzuschlags nicht mehr dem Kind, sondern dem kin-
dergeldberechtigen Elternteil wie dessen Erwerbseinkommen und Vermögen zugerechnet wird, 
wobei das Kindergeld und das Wohngeld weiterhin als Einkommen unberücksichtigt bleiben 
sollten. Wenn die 100-Euro-Grenze für unberücksichtigtes Kindereinkommen entfällt, können 
auch ältere Kinder von Alleinerziehenden vom KiZ profitieren.  
 

3. Bewilligungs- und Bemessungszeiträume (§ 6a Abs.  7,8 BKGG Ges-E) 

Das Gesetz sieht einen sechs Monate währenden Bewilligungszeitraum vor. Für die Einkom-
mensermittlung nach § 11 SGB II sind als Bemessungszeitraum die letzten sechs Monate vor 
dem Bewilligungszeitraum maßgeblich. Einkommensänderungen zugunsten oder zulasten der 
Berechtigten werden im Bezugsraum nicht mehr berücksichtigt, es sei denn die Zusammenset-
zung der Bedarfsgemeinschaft oder der Höchstbetrag des KiZ ändern sich. 

Bewertung 

Die neue Regelung soll der Verwaltungsvereinfachung dienen. Sie ist in ihrer Wirkung jedoch 
für die Betroffenen schwer durchschaubar, insbesondere, wenn es zu einer Verschlechterung 
des Status quo kommt. Bei gemessen an den tatsächlichen Verhältnissen zu niedrigen Leis-
tungen können die Betroffenen auf Antrag zwar ergänzend zum Kinderzuschlag Leistungen 
nach dem SGB II in Anspruch nehmen. Eine vollständige Ablehnung des KiZ gilt auch nur für 
einen Monat. Danach kann die Leistung erneut beantragt werden. Von beiden Regelungen 
müssen die Betroffenen aber Kenntnis haben, damit sie die Leistungen beantragen können. 
Das setzt eine gute Beratung voraus. Für die Betroffenen entsteht ein zeitlicher Aufwand, wenn 
SGB II-Leistungen beantragt werden müssen. Sinnvoll wäre es, dass Einkommensänderungen, 
die bei der Antragsstellung bereits absehbar sind, bei der Berechnung Berücksichtigung finden 
können.  
 

4. Abschaffung der Abbruchkante (§ 6a Abs. 1 Nr. 3 BKGG Ges-E) 

Die Abbruchkante, an der der Kinderzuschlag schlagartig entfällt, soll abgeschafft werden. Da-
zu werden die oberen Einkommensgrenzen aufgehoben. Das betrifft die sogenannte individuel-
le Höchsteinkommensgrenze sowie die Grenze zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit (obere 
Einkommensgrenze). Die bisherigen Voraussetzungen sollen ab dem 1. Januar 2020 gestri-
chen werden. 

Bewertung 

Die Änderung wird begrüßt.  
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5. Minderung des Gesamtkinderzuschlag wegen Einkomm ens der Eltern (§ 6a Abs. 6 
BKGG Ges-E) 

Zusätzliches Einkommen der Eltern soll den Gesamtkinderzuschlag ab dem 1. Januar 2020 nur 
noch um 45 Prozent, anstelle bisher zu 50 Prozent mindern.  

Bewertung 

Die Verringerung der Abschmelzrate ist zu begrüßen. Die vorgesehenen neuen Freibetrags- 
und Anrechnungsregelungen bei Eltern und Kinder sind im Zusammenwirken für die Leistungs-
empfänger schwer nachvollziehbar. Damit Familien vom Kinderzuschlag bei steigendem Ein-
kommen besser profitieren wäre eine einfachere nachvollziehbare Regelung sinnvoll. Der 
Deutsche Caritasverband schlägt hier vor, die Abschmelzrate beim Kinderzuschlag von derzeit 
50 Prozent auf 30 Prozent abzusenken. Auf die Abschmelzung von Kindereinkommen sollte 
verzichtet werden, soweit es den Unterhalt, den Kindesunterhalt und die Waisenrente betrifft, 
weil diese nach dem Vorschlag des Deutschen Caritasverbandes wie Einkommen der Eltern 
berücksichtigt und abgeschmolzen werden.  
 

6. Erweitere Zugangsmöglichkeit zum KiZ (§ 6a Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 BKGG Ges-E) 

Das bisher bestehende „kleine Wahlrecht“ für Personen mit bestimmten Mehrbedarfen gemäß 
§ 6a Abs. 1 Nr. 4 S. 3 BKGG alt wird durch einen erweiterten Zugang zum Kinderzuschlag für 
Familien, die in verdeckter Armut leben, ersetzt. Familien, die bisher keinen Kinderzuschlag 
beziehen und denen mit ihrem Erwerbseinkommen, dem Kinderzuschlag sowie gegebenenfalls 
dem Wohngeld höchstens 100 Euro zur Vermeidung von SGB II-Hilfebedürftigkeit fehlen, kön-
nen von der neuen Wahlmöglichkeit Gebrauch machen. Die Regelung ist zunächst auf drei 
Jahre befristet und soll bis zum 31. Juli 2022 evaluiert werden.  

Bewertung 

Die Einführung eines erweiterten Zugangs wird im Grundsatz begrüßt. Die Gruppe, die diesen 
Zugang erhält, ist aber begrenzt, da vorheriger SGB II-Bezug ein Ausschlusskriterium ist. Der 
Gesetzgeber begründet den Ausschluss damit, dass durch die Regelung gerade die Familien 
erreicht werden sollen, die bisher in verdeckter Armut gelebt haben. Die Ersetzung des bisheri-
gen „kleinen Wahlrechts“ führt aber dazu, dass z.B. Alleinerziehende, deren Mehrbedarf 100 
Euro übersteigt, zukünftig vom erweiterten Zugang nicht mehr profitieren können. 

Der Deutsche Caritasverband spricht sich für ein echtes Wahlrecht zwischen SGB II und Kin-
derzuschlag aus, bei dem weder Vorleistungen noch Einkommensgrenzen eine Rolle spielen. 
Die Evaluierung des Kinderzuschlags durch das BMFSFJ hat ergeben, dass bei einem echten 
Wahlrecht zwischen Arbeitslosengeld II und Kinderzuschlag sich eine große Mehrheit von 78 
Prozent für den Kinderzuschlag entscheiden würde. 66 Prozent der Leistungsbezieher_innen 
würden den Kinderzuschlag sogar dann vorziehen, wenn sie dadurch etwas weniger Geld als 
SGB II erhalten.“1 Das passt zu den Praxiserfahrungen aus unseren Beratungseinrichtungen. 
Zentral für die Wahrnehmung eines Wahlrechts ist, dass die Familien eine qualifizierte Bera-
tung erhalten. Eine Entscheidung für das persönlich geeignete Instrument setzt Kenntnis über 
die unterschiedliche Leistungshöhe voraus.  

                                                
1 BMFSFJ (2009): Evaluation des Kinderzuschlags - Ergebnisbericht, Berlin, S. 7. 
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7. Regelung zur Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 1 1 Abs. 6 Nr. 1 BKGG Ges-E)  

Vorgesehen ist eine Änderung bei der Aufhebung von Verwaltungsakten. Zukünftig müssen 
Verwaltungsakte auch mit Wirkung auf die Vergangenheit zwingend zurückgenommen werden. 
Die bisherige Ermessenregelung nach § 45 Abs. 1, Abs. 4 S. 1 SGB X wird gestrichen.  

Bewertung 

Ein Ermessen des Leistungsträgers ist zukünftig nicht mehr möglich, auch wenn z.B. die Leis-
tungen bereits verbraucht sind oder Vermögensdispositionen getroffen wurden, die nur mit er-
heblichen Nachteilen wieder rückgängig gemacht werden können. Die vorgesehene Verwal-
tungsvereinfachung lässt damit die Anwendung von Härtefalllösungen zugunsten der Betroffe-
nen nicht mehr zu. Die Regelung wird deshalb vom Deutschen Caritasverband abgelehnt. 
 

8. Vorläufige Zahlungseinstellung (§ 11 Abs. 6 Nr. 1 BKGG Ges-E) 

Nach geltendem Recht muss die laufende Leistung bei rechtlich erheblichen Änderungen wei-
tergezahlt werden, bis der Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, nach Anhörung des 
Betroffenen aufgehoben worden ist. Zukünftig sollen die Familienkassen die Zahlungen von 
laufenden Leistungen bereits vor Wirksamkeit des Aufhebungsbescheids einstellen können. 
Dadurch sollen zu erstattende Überzahlungen und der damit verbundene Aufwand für Betroffe-
ne und Verwaltung vermindert werden. 

Bewertung 

Die geplante Regelung reduziert zwar für die Familienkassen den Aufwand. Diese Verwal-
tungsvereinfachung geht jedoch zu Lasten der Betroffenen, da die Leistungen ohne vorherige 
Anhörung eingestellt werden. Die Regelung lehnt der Deutsche Caritasverband ab.  

 

B. Weiterentwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets  
1. Erhöhung des persönlichen Schulbedarfs (§ 28 Abs . 3 SGB II Ges-E, § 34 Abs. 

3 und 3a SGB XII Ges-E) 

Der Gesetzentwurf sieht eine Erhöhung des persönlichen Schulbedarfs von 100 auf 150 Euro 
pro Schuljahr vor. Ab 2021 erfolgt eine Fortschreibung entsprechend der Entwicklung der Re-
gelbedarfe. 

Bewertung 

Die Erhöhung des persönlichen Schulbedarfs wurde vom Deutschen Caritasverband lange ge-
fordert und wird begrüßt. Wir weisen darauf hin, dass der Bedarf bisher aber nicht empirisch 
ermittelt wurde. Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche im 
Auftrag der niedersächsischen Landeskirche2, die auf Grundlage einer Onlinebefragung von El-
tern, Schulen, Beratern und Lehren sowie von Schulmateriallisten empirisch Werte ermittelt hat, 
kommt zu dem Schluss, dass die Kosten je nach Einschulungsjahr schwanken: Durchschnittlich 
fallen Kosten von 150 Euro an. In Einschulungsjahren fallen jedoch deutliche höhere Kosten 
von 300 Euro an, wenn Ranzen, Hefte und Schreibsachen erstmals angeschafft werden müs-

                                                
2 www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2016/01/2016_01_25_2 
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sen. Beim Wechsel in eine weiterführende Schule ist von durchschnittlich 350 Euro auszuge-
hen. Wichtig wäre eine empirische Erhebung, auf deren Grundlage dann eine Fortschreibung 
entsprechend der Entwicklung der Regelbedarfe erfolgt. 
 

2. Abschaffung der Eigenanteil beim Mittagessen und  der Schülerbeförderung 
(§ 28 Abs. 4 SGB II Ges-E, § 34 Abs.4 SGB XII Ges-E , § 42b Abs.2 SGB XII Ges-
E)  

Die Eigenanteile für gemeinschaftliches Mittagessen sowie für Schülerbeförderung werden ab-
geschafft. Die gilt auch für die korrespondierenden Eigenanteile beim Mittagessen in Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung und vergleichbare Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.  

Bewertung 
Die Verwaltung der geringen Beträge bei den Eigenanteilen war in der Praxis mit hohem Ab-
rechnungsaufwand verbunden. Die Abschaffung ist sachgerecht.  
 

3. Klarstellung zur ergänzenden angemessenen Lernfö rderung (§ 28 Abs. 5 SGB 
II Ges-E, §34 Abs. 5 SGB XII Ges-E). 

Der Gesetzentwurf sieht eine Klarstellung vor, dass Lernförderung auch unabhängig von einer 
Versetzungsgefährdung in Frage kommt.  

Bewertung 
Bildungschancen dürfen nicht von der sozialen Herkunft der Kinder abhängig sein. Der Deut-
sche Caritasverband begrüßt deshalb die Klarstellung bei der Lernförderung ausdrücklich. Es 
ist wichtig, dass ein Bedarf für angemessene Lernförderung bereits dann anzuerkennen ist, 
wenn ein unzureichendes Leistungsniveau festzustellen ist. Einer frühzeitigen Intervention 
kommt hohe Bedeutung zu, damit eine Notenverbesserung gelingen kann.  
 

4. Erbringung der Bildungs- und Teilhabeleistungen durch Geldleistungen (§ 29 
SGB II Ges-E) und die Möglichkeit von Sammelabrechn ungen durch die Schu-
le (§ 36 Abs. 3 SGB II Ges-E) 

Der Gesetzentwurf erweitert die Möglichkeiten der Erbringung der Leistungen durch Geldleis-
tungen auf die § 28 Abs. 2 und 5 bis 7. Weiterhin entscheiden die kommunalen Träger über die 
Form der Leistungserbringung. Abs. 6 ermöglicht, dass die Leistungen für Schulausflüge direkt 
gesammelt an die Schulen ausgezahlt werden können, wenn die Leistungen beantragt, die 
Kosten zunächst verauslagt und die Schulen die Leistungsberechtigung der Schüler und Schü-
lerinnen nachgewiesen haben. Kommunale Träger können mit den Schulen eine Abschlags-
zahlung vereinbaren. Zuständig ist der Träger, in dessen Gebiet die Schule liegt.  

Bewertung 

Es ist positiv zu bewerten, dass die Bildungs- und Teilhabeleistungen zukünftig auch als Geld-
leistungen erbracht werden können. Die Änderung wird damit begründet, dass hierdurch Ver-
waltungsaufwand reduziert werden kann. Kommunale Träger habe es zukünftig damit aber 
auch in der Hand, die Autonomie und Verantwortung der Eltern zu stärken. Sammelanträge 
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und -abrechnungen durch die Schulen sind ein wichtiger Schritt, den Zugang zu dieser Leistung 
zu vereinfachen. Wichtig ist dabei allerdings, dass die Schulen bei der datenschutzrechtlichen 
und organisatorischen Abwicklung unterstützt werden. Es ist sinnvoll, dass die Schule jeweils 
nur mit einem kommunalen Träger abrechnen muss, auch wenn für einzelne Schüler ein ande-
rer kommunaler Träger zuständig ist.  
 

5. Möglichkeit zum Globalantrag für Bildungs- und T eilhabeleistungen mit Aus-
nahme von Klassenfahren und Lernförderung (§ 37 SGB  II Ges-E) 

Zukünftig werden alle Bildungs- und Teilhabeleistungen mit Ausnahme der Klassenfahren und 
der Lernförderung vom Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt umfasst.  

Bewertung 

Die Einführung eines Globalantrags entspricht einer langjährigen Forderung des Deutschen 
Caritasverbands und wird ausdrücklich begrüßt. Positive Erfahrungen der Kommunen, die bis-
her schon von der Möglichkeit des Globalantrags genutzt haben, legen nahe, dass sich der 
Leistungszugang hierdurch erheblich verbessern wird, da die Antragshürde auf diesem Weg 
beseitigt wird. Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber die Hürden nicht auch für den Zugang 
zu Leistungen für Klassenfahrten und schulische Lernförderung senkt. Der Deutsche Caritas-
verband schlägt vor, dass auch für diese beiden Teilhabeleistungen auf die gesonderte An-
tragsstellung verzichtet wird.  
 
6. Gesonderte Bewilligung mitbeantragter Bedarfe (§  41 Abs. 3 Ges-E) 

Wenn der Bescheid über die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts keine Entschei-
dung zur Deckung der Bildungs- und Teilhabeleistungen enthält, wird der Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende verpflichtet, im Bewilligungsbescheid auf die gesonderte Ent-
scheidung über diese Leistung hinzuweisen.  

Bewertung 

Die Regelung ist sachgerecht. Wichtig wäre es, dass alle Leistungsberechtigten durch die 
Kommunen umfassend und zielgerecht bezüglich der Förder-, Beantragungs- und Bewilli-
gungsmöglichkeiten informiert, beraten und unterstützt werden.  
 

7. Nachbesserungsbedarf: Anhebung der Teilhabeleist ungen und gesetzliche Veranke-
rung der Fahrtkosten 

Die Teilhabeleistungen sind seit ihrer Einführung in der Höhe nicht mehr angepasst worden. 
Sie sind zu niedrig bemessen und müssen nach Ansicht des Deutschen Caritasverbandes re-
gelmäßig angehoben werden. Problematisch ist, dass der 10 Euro-Pauschale für Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben keine Bedarfsermittlung zugrunde liegt. Aus der Praxis wissen 
wir, dass Kinder von Ferienfreizeiten tageweise abgemeldet werden, Vereinsmitgliedschaften 
und Freizeitaktivitäten aus finanziellen Gründen nicht möglich sind. Die Bedarfe lassen sich im 
Einzelfall auch schwer pauschalieren. Deshalb sollte es immer möglich sein, die Kosten im Ein-
zelfall zu übernehmen, wenn ansonsten eine Teilnahme nicht erfolgen kann.  
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Übernommen werden müssen aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes auch die Fahrtkos-
ten. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 23. Juli 2014 bereits klargemacht, 
dass Bildungs- und Teilhabeangebote für die Bedürftigen auch tatsächlich ohne weitere Kosten 
erreichbar sein müssen. § 28 Abs. 7 Satz 2 SGB II ist bisher jedoch als Ermessensentschei-
dung ausgestaltet und nicht als Anspruch auf Fahrtkosten.  
 
8. Antragserfordernis Bildungs- und Teilhabeleistun gen beim Kinderzuschlag 

und Wohngeld 
Auch beim Kinderzuschlag und beim Wohngeld ist darauf hinzuwirken, dass sämtliche Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen ohne gesonderten Antrag erbracht werden können.  

 
C. Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BT-Dr . 19/7451 und 

BT-Dr. 19/1854 

Die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zwei Anträge zur Beratung vorgelegt, 
die sich beide mit der Bekämpfung von Kinderarmut beschäftigen. Im Antrag BT-Dr. 19/7451 
„Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen“ wird gefordert, dass Kinder ihr 
Recht auf Teilhabe und Bildung besser verwirklichen können. Die Kinderregelsätze sollen er-
höht werden. Als notwendig erachtet werden Verbesserungen bei den infrastrukturellen Bil-
dungs- und Teilhabeangebote. Es wird darüber hinaus gefordert, dass   die Schulsozialarbeit 
ausgebaut wird; es soll ein qualitativer und quantitativer Ausbau der Ganztagsbetreuung erfol-
gen. Das Bildungs- und Teilhabepaket soll langfristig zugunsten höherer Regelleistungen und 
eines kostenlosen Zugangs zu Angeboten vor Ort abgeschafft werden. Kurzfristig sollen die 
Zugänge zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen durch einen Globalantrag erleichtert werden 
und Leistungsberechtigte durch Öffentlichkeitsarbeit besser informiert werden.  

Bezüglich des Kinderzuschlags wird im Antrag BT-Dr. 19/1854 ein einfacher Zugang gefordert. 
Anstelle von aufwändigen individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfsprüfungen soll als Ein-
kommensgrenze eine einfache Größe für den Selbstbehalt der Eltern verwendet werden. Der 
maximale Auszahlungsbetrag soll so erhöht werden, dass er mit dem Kindergeld für Kinder je-
den Alters existenzsichernd ist. Die Mindest- und Höchsteinkommensgrenze beim KiZ soll ab-
geschafft werden. Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag sollen zusammengeführt werden 
und Alleinerziehende den Kinderzuschlag in voller Höhe erhalten.  

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband teilt die Auffassung, dass Kinder besseren Zugang zu Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepaket erhalten müssen. Der Globalantrag ist hierfür ein geeignetes 
Instrument. Wichtig ist es auch, die Kinderregelsätze in einem transparenten und den Kinder-
bedarfen gerechten Verfahren zu bestimmen. Der Ausbau der Schulsozialarbeit und eines qua-
litativ und quantitativ besseren Betreuungsangebots ist dringend erforderlich. Eine nachhaltige 
Verbesserung der Situation von Familien in prekären Lebenslagen kann nur gelingen, wenn 
ökonomische Transfers und Angebote der sozialen Infrastruktur ineinander greifen und sich als 
Netz sozialer Absicherung verknüpfen.  

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen können unseres Erachtens  nur insoweit in den Regelbe-
darf einberechnet werden, als Leistungen pauschaliert werden können. Dies wäre z.B. beim 
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Schulmittagessen denkbar, nicht aber bei der Lernförderung oder den Klassenfahrten. Zudem 
ist zu bedenken, dass der Zugang zu Bildungs- und Teilhabeleistungen auch Gruppen offen 
steht, die keine Leistungen nach dem SGB II und SGB XII erhalten. Zu denken ist hier an die 
Kinder und Jugendlichen, welche die Leistung über das Wohngeld oder den Kinderzuschlag 
erhalten. Hier müssten Wege überlegt werden, wie die Leistungen auch bei diesen Gruppen 
ankommen, sollte das Bildungs- und Teilhabepaket durch höhere Regelbedarfsleistungen er-
setzt werden.  

Wir teilen die Auffassung, dass der Kinderzuschlag so ausgestaltet werden muss, dass eine 
einfache Berechnung und Auszahlung erfolgen kann. Der Antrag 19/1854 macht einige Vor-
schläge an der Schnittstelle Unterhaltsrecht und Kinderzuschlag. Diese sind im Detail schwierig 
zu bewerten, solange unklar ist, wie eine Gesamtlösung zur Vereinheitlichung der Leistungen 
aussehen soll. Der Kinderzuschlag weist in seiner jetzigen Konstruktion diverse Schnittstellen 
zum Unterhalts-, Steuer- und Sozialrecht auf. Eine einfachere Einkommensprüfung beim Kin-
derzuschlag löst nicht die Problematik, dass zur Prüfung der Vermeidung von SGB II-
Bedürftigkeit wiederum eine Einkommensprüfung nach diesem Leistungsgesetz erforderlich ist, 
die anderen Systematiken unterliegt. Eine Zusammenführung von Unterhaltsvorschuss und 
Kinderzuschlag löst die Problematik nicht, dass das Jugendamt von der Möglichkeit den Unter-
haltsanspruch gegenüber dem Barunterhaltspflichtigen verstärkt durchsetzen muss. Sinnvoll ist 
es die Höchsteinkommensgrenze beim Kinderzuschlag abzuschaffen. Dies wird mit dem vorge-
legten Gesetzentwurf gemacht.  

 

Berlin/ Freiburg 4. März 2019 

Deutscher Caritasverband e.V. 
Eva Welskop-Deffaa 
Vorstand Sozial- und Fachpolitik 
 

Kontakt 

Dr. Birgit Fix, Referentin für Armuts- und Arbeitsmarktfragen, DCV (Berliner Büro), Tel. 030 
284447-78, birgit.fix@caritas.de 

Karin Kramer, Referatsleiterin Koordination Sozialpolitik, DCV (Freiburg), Tel. 0761 200-676, 
karin.kramer@caritas.de 

Christiane Kranz, juristische Referentin Koordination Sozialpolitik, DCV (Freiburg), Tel. 0761 
200-683, christiane.kranz@caritas.de 
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           06.03.2019 

 

Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend des Deutschen Bundestages zu den Anträgen 

 Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und 

ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für 

Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG)“ (Drs. 19/7504 v. 01.02.2019) und 

„Kinderzuschlag automatisch auszahlen – Verdeckte Armut überwinden“ (Bündnis 90/Die Grünen; Drs. 

19/1854 v. 25.04.2018) und „Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen“ (Bündnis 90/Die 

Grünen; Drs. 19/7451 v. 30.01.2019) 

 am Montag, dem 11. März 2019, 14:00 bis 17:00 Uhr 

 

Vorwort 

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD von 2018 stellt unmissverständlich fest: „Wir werden ein 

Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Kinderarmut schnüren“ (CDU/CSU/SPD: Koalitionsvertrag 2018, S. 

19). Damit hatte die jahrelange Ablehnung von Anti-Armutskonzepten und die Nichtbeachtung von 

Kinderarmut in Koalitionsverträgen und Regierungsberichten ein zumindest verbales Ende. Auch der 

Koalitionsvertrag machte deutlich, dass es dabei nicht nur um Kinderzuschlag und Bildungs- und 

Teilhabepaket gehe, sondern erwähnt Kita-Ausbau, Ganztagsschul-Programme, Vereinbarkeitspolitik für 

Familie und Beruf, familienfreundliche Arbeitswelt, Arbeitsmarktpolitik, Kinderrechte, Kinderschutz usw. 

Der Gesetzentwurf zum StaFamG macht mit den jahrelangen Beschönigungen und Leugnungen der 

weitgehenden Wirkungslosigkeit von Kinderzuschlag und Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für die Mehrheit 

der berechtigten Kinder, deren Existenzminimum davon betroffen ist, endlich Schluss. Klar und deutlich heißt 

es zum Kinderzuschlag: „In seiner jetzigen Ausgestaltung greift der Kinderzuschlag (…) nur unzureichend.“ 

Prof. Dr. Michael Klundt 
FB Angewandte Humanwissenschaften 
 
 
 

 

e-mail: michael.klundt@hs-magdeburg.de 

Prof. Dr. M, Klundt, HS, Osterburger Str. 25, D-39576 Stendal 
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(19/7540, S. 1). Und weniger klar, aber durch die Blume immer noch deutlich, sagt der Gesetzentwurf zum 

BuT: „Die Evaluation des Bildungspakets hat gezeigt, dass die Inanspruchnahme der Leistungen durch eine 

Anpassung der Leistungsvoraussetzungen erleichtert werden kann.“ (19/7540, S. 20). Beide Leistungen 

wurden zu über 70 Prozent den berechtigten Kindern und Familien bislang vorenthalten – aus welchem Grund 

auch immer. 

Auch durch den aktuellen Gesetzentwurf scheint sich indes für Familien und Kinder in SGB II-Haushalten 

wenig bis nichts Vorteilhaftes zu entwickeln. Außerdem bedeuten die verspäteten Veränderungen beim 

Kinderzuschlag offenbar nur sehr geringe Verbesserungen bei den real Kinderzuschlag-Beziehenden (vgl. 

Vorgaben des 12. Existenzminimumberichts der Bundesregierung 2018, S. 9f.). Während immer noch viele 

Familien und Kinder in verdeckter Armut auch mit dem neuen Modell aus dem Kreis der formal Berechtigten 

ausscheiden (vgl. Johannes Steffen 2019),1 rechnet der Gesetzentwurf selbst nur mit einem guten Drittel der 

Berechtigten (35 Prozent), die ihre Leistung auch tatsächlich erhalten werden (19/7504, S. 26). Wie stark die 

Unterhaltsproblematik und systematische Benachteiligung von Ein-Eltern-Familien (v.a. mit älteren Kindern) 

gelöst worden ist, wird im Gesetzentwurf nicht erkennbar. Ebenso wird auf eine alters- und 

entwicklungsspezifische Verbrauchs- und Bedarfsdifferenzierung beim Kinderzuschlag offensichtlich weiterhin 

verzichtet. Der Frage, was ein Kind resp. ein/e Jugendliche/r (mit drei, neun oder 16 Jahren) braucht und wie 

dieser Bedarf sachgerecht sowie differenziert bestimmt (Existenzminimum) und im Kinderzuschlag abgebildet 

wird, geht der Gesetzentwurf damit aus dem Weg. 

Beim Bildungs- und Teilhabepaket lassen sich zudem scheinbar keine wirksamen Optimierungen für den 

nicht-schulischen Bildungs- und Teilhabebereich erkennen (s. Detailanalyse S. 6ff.). 

 

Jahrelange Ablehnung eines Anti-Armutskonzepts (kleiner Rückblick) 

Fragte man die Bundesregierung(en) und ihre Berichte der letzten Jahre, so wurde bislang eigentlich im 

Kampf gegen Kinderarmut immer alles richtig und erfolgreich gemacht. Wenn dann die entsprechenden 

Kinderarmutsquoten nicht sinken, müsste das eigentlich zum Nachdenken anregen. Erstaunlicherweise 

werden selbst kritische Evaluationen familienbezogener Leistungen (wie die des Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung/ZEW und der Heinrich Böll-Stiftung) wie Erfolgsberichte vorgestellt (s. BMAS 2017, S. 

267ff.). Fehlentwicklungen, Probleme oder gar Fehler existieren so gut wie nicht. So heißt es im 5. Armuts- 

und Reichtumsbericht etwa, dass die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Gesamtevaluation der 

ehe- und familienbezogenen Leistungen ergeben habe, dass „die Familienleistungen Eltern darin unterstützen, 

die Kosten zu tragen, die ihnen durch Kinder entstehen und so einen Ausgleich gegenüber Kinderlosen 

bewirken; die Familienleistungen vielen Familien ermöglichen, unabhängig von den 

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II zu leben (die Familienleistungen fungieren als der 

Grundsicherung vorgelagerte Leistungen); Leistungen mit einem großen Empfängerkreis und hohen 

Zahlbeträgen zwar große Wirkungen entfalten; zielgenaue, auf einen spezifischen Empfängerkreis 

ausgerichtete Leistungen im Verhältnis zu ihren Kosten aber sehr effizient wirken“ (BMAS 2017, S. 267). 

                                                 
1 http://portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2019/2019-01-29_Hintergrund_Kinderzuschlag_PS.pdf 
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In ihrer Kurzexpertise im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung kommen Holger Stichnoth und das Zentrum für 

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu deutlich kritischeren Ergebnissen. Demnach dokumentiert ein 

Blick auf die einzelnen Familienleistungen, „dass sie Armut zwar reduzieren, insgesamt aber breit streuen. Es 

entfällt sogar ein leicht überproportionaler Anteil der Ausgaben bzw. Mindereinnahmen auf die oberen 

Einkommensbereiche. Während 13% der Ausgaben an die reichsten 10% der Haushalte gehen, erhalten die 

ärmsten 10% lediglich 7% der Ausgaben.“ (Stichnoth/ZEW 2016, S. 3). 

Doch für die Bundesregierung(en) war bislang eine koordinierte Anti-Armutspolitik nicht nötig. Im 11. 

Menschenrechtsbericht der Bundesregierung von 2014 wird etwa unter anderem Bezug auf den 4. Armuts- 

und Reichtumsbericht (von 2013) und auf das sog. Bildungs- und Teilhabepaket genommen. Die 

Bundesregierung begründet darin, weshalb in Deutschland ein Anti-Armutsprogramm nicht nötig sei. „Eines 

spezifischen Anti-Armutsprogramms, wie vom Ausschuss der Vereinten Nationen für wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte gefordert, bedarf es nicht, da die existierenden Mindestsicherungssysteme, die 

Arbeitsförderung und die zusätzlichen sozial- und arbeitsmarktpolitischen Programme Armut und soziale 

Ausgrenzung wirksam bekämpfen.“ (Elfter Menschenrechtsbericht 2014, S. 21) Beschäftigt man sich etwas 

genauer mit der Entstehung und Entwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) und des 4. Armuts- und 

Reichtumsberichts (AuR), kommt man nicht umhin, die obige Aussage noch einmal zu überdenken. Gerade 

das Resultat des BuT ist ein riesiger sozialpolitischer Skandal und der beste Beweis für die Notwendigkeit 

eines koordinierten Anti-Armutsprogramms von Bund, Ländern und Gemeinden.2 So hatte selbst die 

Gesamtevaluation der Bundesregierung zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket von 2016 ergeben, dass die unterschiedlichen Leistungen durchschnittlich nur bei jedem 

zweiten berechtigten Kind ankommen.3 

Auch der sog. Sechste Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland von 2016 (nach Artikel 16 und 17 des 

Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über den Berichtszeitraum: 2008 bis 

Ende 2015; teilweise Mitte 2016) hält ein „‚umfassende(s) Armutsbekämpfungsprogramm‘ (für) nicht 

sachgerecht, da in Deutschland bereits ein umfassendes institutionelles Netz aus gesetzlichen Regelungen 

und individuellen Rechtsansprüchen, die sich an unterschiedlichen Lebenssituationen und Bedarfssituationen 

orientieren, existiert“ (Sechster Staatenbericht 2016, S. 49). Im gesamten Bericht kommt der Begriff 

„Kinderarmut“ kein einziges Mal vor. Konsequenter Weise wird ein koordiniertes Anti-Armutsprogramm oder 

ein umfassendes Armutsbekämpfungskonzept von der Bundesregierung somit abgelehnt, da sie ihre 

Instrumente und Maßnahmen für ausreichend, zufriedenstellend und erfolgreich erachtet, ohne sich jedoch 

wirklich mit den die Darstellung konterkarierenden eigenen Daten auseinander zu setzen. 

Nehmen wir nur einmal den „Beweis“ dafür, dass der deutsche Sozialstaat und die verschiedenen 

Familienleistungen einseitig eine Familienform, nämlich die Alleinernährer-Ehe samt Hausfrau, privilegieren. 

Dies bestätigt z.B. auch die CSU-Politikerin Dorothee Bär, wenn sie schreibt: „Unter unionsgeführten 

Bundesregierungen wurden in der Vergangenheit viele familienpolitische Leistungen eingeführt, die vor allem 

                                                 
2 Vgl. Paritätischer Gesamtverband, Gewinner und Verlierer. Paritätisches Jahresgutachten, Berlin 2015, S. 33f.  
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die Familien unterstützt haben, in denen ein Elternteil seine Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinder 

aufgegeben hat und die Alleinverdienerfamilien auch heute noch unterstützen. Dazu gehören das 

Ehegattensplitting, das die Union vehement gegen die Pläne anderer Parteien verteidigt, die kostenfreie 

Mitversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung, die Anrechnung der Kindererziehungszeiten bei der 

Rente, die Höherbewertung bestimmter Zeiten der Kindererziehung und die Hinterbliebenenversorgung.“ (Bär 

2010, S. 27) Damit gab die Politikerin zu, dass durch alle Steuerzahler/innen und gesetzlich Versicherten 

jährlich weit über 100 Milliarden Euro vorzugsweise an die Mitglieder sogenannter Alleinverdiener- und 

Hausfrauen-Ehen umverteilt werden, während die Angehörigen nicht-verheirateter Familien, Alleinerziehende 

usw. zwar zur Finanzierung dieser Leistungen beitragen, aber davon weniger bis gar nicht profitieren.  

 

Formen der Armuts-Verdrängung 

Der Gesetzentwurf und die oppositionellen Anträge beschäftigen sich also mit etwas, das es aus Sicht der 

Bundesregierung offenbar bis vor kurzem gar nicht gab. Denn, glaubt man etwa dem 5. Armuts- und 

Reichtumsberichts der Bundesregierung (BMAS 2017), so sind die Maßnahmen der Bundesregierung 

vollständig ausreichend, wirksam und erfolgreich. So heißt es dort: „Die Bundesregierung verbessert die 

Lebenslage von Kindern und Familien durch eine systematische Herangehensweise, die an Ursachen ansetzt, 

Zielgruppen in den Blick nimmt und Begleiterscheinungen von materieller Armut lindert. Diesem Ansatz 

folgend stärkt die Bundesregierung die Erwerbstätigkeit von Eltern, bietet spezielle Leistungen für 

Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern und fördert ein gutes Aufwachsen der Kinder von Anfang 

an.“ (ebd., S. 184). Somit ist offenbar alles in bester Ordnung, sodass sich die Frage stellt warum eigentlich 

noch etwas geändert werden muss, warum Alternativen zu entwickeln oder Gegenmaßnahmen anzustrengen 

sind. 

Die Wahrnehmung der Relevanz von Kinderarmut in politischen, publizistischen und wissenschaftlichen 

Äußerungen ist ein sehr wichtiger Aspekt von Kinderarmutsforschung. Zum Beispiel existiert „Kinderarmut“ als 

Begriff und Problem nicht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD von 2013 bis 

2017 und auch nicht im Regierungsteil des 14. Kinder- und Jugendberichts (2013). Diese Tatsache macht 

bereits Prioritäten deutlich. Was nicht existiert, muss auch nicht vermieden oder bekämpft werden. 

Stattdessen geht es Teilen der Bundesregierung darum „etwas weniger die Sozialleistungen (zu) erhöhen in 

dem einen oder anderen Jahr – und mal etwas mehr auf Verteidigungsausgaben (zu) schauen.“, wie der 

damalige Staatssekretär im Finanzministerium und heutige Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn (CDU) 

erklärte (in: BILD v. 21.2.2017). Aufrüstung erscheint offenbar wesentlich attraktiver als Armutsbekämpfung. 

 

Anlässe genannt – Ursachen unbekannt? 

In der IAB/Bertelsmann-Studie von 2016/17 werden insgesamt über 70 Kinderarmutsstudien für die 

zurückliegenden 15 Jahre gezählt. Die meisten davon ließen den Aspekt der gesellschaftspolitischen 

                                                                                                                                                             
3 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung 
der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Berlin, S. 8. 
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Zusammenhänge und Ursachen (weitgehend) außen vor. Stattdessen werden z.B. folgende Kausalitäten 

betont: „Als häufige Ursachen der Armut von Kindern können das Aufwachsen bei nur einem Elternteil, eine 

geringe Arbeitsmarktintegration der erwerbsfähigen Haushaltsmitglieder, ein geringes Bildungsniveau der 

Eltern sowie ein Migrationshintergrund benannt werden (…). Besonders von Armut betroffen sind daneben 

auch Familien mit vielen Kindern“ (Tophoven u. a. 2016, S. 18). Ähnlich äußert sich die Bundesregierung in 

ihrem „Fünften und Sechsten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland“ zur Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention von 2019. Am Beispiel Bayerns hebt sie etwa das dortige „Gesamtkonzept ‚CURA – 

Coaching von Familien zur Bekämpfung urbaner Arbeitslosigkeit‘“ besonders hervor, das „die Arbeitslosigkeit 

der Eltern als eine Ursache von Kinderarmut in den Blick“ nehme (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend BMFSFJ 2019, S. 60). Andere Ursachen von Kinderarmut kennt der über 400 Seiten 

lange Report leider kaum. 

In einer über hundert Seiten langen IAB/Bertelsmann-Studie zu Kinderarmut von 2018 findet sich der Begriff 

„Ursache(n)“ genau drei Mal. Einmal im Vorwort des Geldgebers, der Bertelsmann-Stiftung, das verspricht, 

dass Ursachen im Folgenden genannt werden (S. 6). Ein zweites Mal im Text, wo eine andere Studie referiert 

wird, die Ursachen von Kinderarmut in Alleinerziehung und/oder Arbeitslosigkeit der Eltern zu finden meint (S. 

32). Ein drittes Mal im Literaturverzeichnis, wo letztere Studie nochmal aufgeführt ist (S. 98). 

Armutsanlässe, wie Scheidung, Alleinerziehenden-Status, Migrationshintergrund oder Arbeitslosigkeit werden 

oft mit den zugrundeliegenden Ursachen im vorhandenen Wirtschafts- und Sozialsystem verwechselt. Denn 

eine sozial gerechte Familien- und Sozialpolitik und eine gute Bildungs-, Betreuungs- und Arbeitsmarktpolitik 

kann auch für Kinder von arbeitslosen, alleinerziehenden oder migrantischen Eltern ein armutsfreies Leben 

ermöglichen. 

Dabei ist es auch überhaupt kein Geheimnis, woher die seit Jahrzehnten gestiegene soziale Ungleichheit und 

die damit verbundenen Armutsrisiken kommen. In der Zeitschrift „Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte“ 

6/2016 beschreibt Wolfgang Merkel die gestiegene „Ungleichheit als Krankheit der Demokratie“. Der 

Politikwissenschaftler führt dazu folgendes aus: „Märkte wurden dereguliert, Steuern auf hohe Einkommen, 

Erbschaften, Vermögen und Unternehmensgewinne gesenkt. Die gesamtwirtschaftliche Lohnquote fiel, die 

Gewinnquote aus Unternehmens- und Kapitaleinkünften stieg. Die funktionelle Einkommensverteilung der 

reichen Volkswirtschaften hat sich damit verschoben. Kapitalbesitzer werden einseitig bevorteilt. Seit Beginn 

der 80er Jahre ist die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in der OECD-Welt gestiegen, gleichgültig 

welchen Indikator man verwendet. Der Anstieg der Ungleichheit war nicht die ‚natürliche‘ Folge von digitaler 

Revolution, Wissensökonomie und kühner schöpferischer Zerstörung. Er war vor allem eine Folge politischer 

Entscheidungen. Die Politik hatte der Steuerung der Märkte entsagt und schrieb die besondere Form der 

Marktermächtigung im sogenannten Washington Konsens von 1990 fest.“ (Merkel 2016, S. 14-19, hier: S. 14) 
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Geschichte des Kinderzuschlags seit Hartz IV 2005 und die Geschichte des Bildungs- und 

Teilhabepaketes seit dem BVerfG-Urteil von 2010 

Der Kinderzuschlag seit 2005 gehört genauso stark zu Agenda 2010 und Hartz IV, wie das Bildungs- und 

Teilhabepaket zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die grundgesetzwidrige (, also 

Menschenwürde und Sozialstaatsgebot nach Art. 1 und 20 GG widersprechende) und nicht bedarfsgerechte 

Bemessung der Regelleistungen besonders für Kinder in Hartz IV von 2010 sowie deren Konsequenzen.  

Der Kinderzuschlag (KiZ) nach § 6a Bundeskindergeldgesetz wurde mit dem Vierten Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) zum 1. Januar 2005 eingeführt. Es handelt sich dabei um eine 

gezielte Förderung von gering verdienenden Familien mit Kindern. Ziel ist es, diesen den Bezug von 

Arbeitslosengeld II (ALG II) zu ersparen sowie zugleich den Arbeitsanreiz für die Eltern zu erhöhen. Der 

Kinderzuschlag ist als ergänzende Maßnahme des „Hartz IV“-Gesetzes ein Teil der Agenda 2010. Die Ziele 

von Hartz IV und Agenda 2010 sind wirklich kein großes Geheimnis. Denn der damalige Bundeskanzler 

Gerhard Schröder forderte ja selbst schon 1999 freimütig: „Wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen“ (zit. 

nach Frankfurter Rundschau v. 25.7.2013) Und Hans-Ulrich Jörges feierte Ziele und Inhalte von Hartz IV: 

„Kein Arbeitsloser kann künftig noch den Anspruch erheben, in seinem erlernten Beruf wieder Beschäftigung 

zu finden, er muss bewegt werden, den Job nach überschaubarer Frist zu wechseln – und weniger zu 

verdienen. Die Kürzung des Arbeitslosengeldes, die Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau 

verfolgen exakt diesen Zweck. Und: Sozialhilfeempfänger müssen unter Androhung der Verelendung zu Arbeit 

gezwungen werden“ (Hans-Ulrich Jörges, in: Stern v. 11.9.2003). Diese Entrechtungs- und Lohndumping-

Dynamik war und ist demnach ein bewusst eingesetztes gesellschaftspolitisches Konzept. Wer sich also über 

die gravierende Kinderarmut aufregt, muss wissen, dass sie politisch befördert wurde. Eltern sollten durch zu 

niedrige Regelsätze bzw. -leistungen nach SGB II für sich und ihre Kinder sowie durch verschärfte Sanktionen 

dazu gezwungen werden, jede Arbeit anzunehmen, auch wenn sie von diesem Gehalt sich und ihre Familie 

nicht einmal ernähren konnten. Kein Wunder, dass der Bundeskanzler daraufhin stolz das Ergebnis seiner 

„Agenda 2010“ auf dem Wirtschaftsforum von Davos 2005 kundtat: „Wir haben unseren Arbeitsmarkt 

liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“ (zit. nach 

Frankfurter Rundschau v. 8.2.2010)4. Sofern also der Kinderzuschlag Eltern in den Niedriglohnsektor treiben 

und das Bildungs- und Teilhabepaket arme, prekäre sowie erwerbslose Familien dann auch noch mit 

kollektivem Missbrauchsverdacht und kolossaler Bürokratie diffamieren und demütigen sollten, hätten beide 

Gesetze seit 14 bzw. 8 Jahren erfolgreich ihren Zweck erfüllt. 

 

Zum Gesetzentwurf StaFamG 

Der Kinderzuschlag soll nach dem Willen der Bundesregierung ab dem 1. Juli 2019 von monatlich 170 Euro 

pro Kind auf 185 Euro steigen und ab dem 1. August 2019 sollen zudem die Leistungen des Teilhabe- und 

Bildungspakets verbessert und der Bezug entbürokratisiert werden. Ziel des Gesetzes ist es, Familien mit 

                                                 
4 Zur Misstrauenslogik in der Entstehung des Bildungs- und Teilhabepakets vgl. Prantl, Heribert: Hartz IV: Gutscheine. 
Die Sache hat einen Pferdefuß, in: Süddeutsche Zeitung v. 10.8.2010 
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Kindern und geringem Einkommen stärker zu unterstützen. Das ist zunächst mal eine gute, wenngleich nach 

14 bzw. 8 Jahren Gesetzesgeschichte auch eine späte oder überfällige Nachricht. Ob das Gesetz, wie 

Ministerin Giffey und Vertreter/innen der Koalitionsfraktionen behaupten, einen wichtigen Schritt im Kampf 

gegen Kinderarmut darstellt, wird zu überprüfen sein.  

Von 13 Millionen Kindern in Deutschland seien vier Millionen arm oder von Armut bedroht, so 

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey während der ersten Lesung im Plenum des Bundestages am 

14. Februar 2019 (Originalrede nach: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/dr--franziska-giffey-spricht-zum-

starke-familien-gesetz/133770; im Bundestagsprotokoll stehen nur noch zwei Millionen arme bzw. 

armutsgefährdete Kinder: vgl. Plenarprotokoll 19/80, S. 9281). Falls die Bundesregierung zwischen der 

gehaltenen Rede und der Manuskriptabgabe bereits die Kinderarmut halbiert haben sollte, wäre das eine 

bemerkenswerte Nachricht. Der derzeitige Kinderzuschlag werde nur von 30 Prozent der 

Anspruchsberechtigten abgerufen, diese Quote müsse deutlich erhöht werden. Deshalb werde das 

Antragsverfahren deutlich vereinfacht und der Kinderzuschlag zukünftig für sechs Monate bewilligt, die 

rückwirkende Überprüfung des Anspruchs entfalle. Zudem werde die harte Abbruchkante abgeschafft, um zu 

verhindern, dass Familien komplett aus dem Kinderzuschlag herausfallen, wenn ihr Einkommen nur 

geringfügig steigt.   

Die Abschaffung der Abbruchkante – gerade auch in Verbindung mit daran gekoppelte BuT-Leistungen – ist 

sinnvoll.  

Ob durch das Gesetz auch deutlich mehr alleinerziehende Eltern in den Genuss des Kinderzuschlags 

kommen, wie versprochen, wagt nicht nur der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) aus guten 

Gründen zu bezweifeln (s.u.).  

Den Kinderzuschlag will die Bundesregierung in zwei Schritten neu gestalten: Zum 1. Juli 2019 soll er wie 

gesagt von jetzt maximal 170 Euro auf 185 Euro pro Monat und Kind erhöht, für Alleinerziehende geöffnet und 

deutlich entbürokratisiert werden. Zum 1. Januar 2020 sollen die oberen Einkommensgrenzen entfallen. 

Einkommen der Eltern, das über deren eigenen Bedarf hinausgeht, soll nur noch zu 45 Prozent, statt heute 50 

Prozent auf den Kinderzuschlag angerechnet werden. Von dieser Maßnahme erhofft sich die Regierung nach 

eigener Aussage, dass keine Familie mehr aus dem Kinderzuschlag herausfällt, wenn die Eltern nur etwas 

mehr verdienen. 

Im Rahmen des Starke-Familien-Gesetzes (StaFamG) ist somit eine zweistufige Reform des Kinderzuschlags 

(KiZu) nach § 6a BKGG vorgesehen. Künftig soll der monatliche Höchstbetrag des KiZu zusammen mit dem 

für ein erstes Kind zu zahlenden Kindergeld (KiG) ein Zwölftel des steuerfrei zu stellenden sächlichen 

Existenzminimums eines Kindes entsprechend dem jeweils jüngsten Existenzminimumbericht der 

Bundesregierung decken – unter Abzug des Anteils für Bildung und Teilhabe. 

Zum 1. August 2019 soll auch das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung 

verbessert werden. Das „Schulstarterpaket“ soll von 100 Euro auf 150 Euro steigen und in den Folgejahren 

dynamisch angepasst werden. Die Eigenanteile der Eltern für das gemeinsame Mittagessen in 

Kindertagesstätte und Schule sowie für die Schülerbeförderung fallen dann weg. Darüber hinaus kann laut 

Seite 92 von 165



 
 
 
 
 
 
Hochschule Magdeburg-Stendal Standort Stendal, Osterburger Str. 25, D-39576 Stendal 

8 
 

dem Gesetz-Entwurf eine Lernförderung auch dann beansprucht werden, wenn die Versetzung nicht 

unmittelbar gefährdet ist. Mit der Maßnahme sollen die Eltern finanziell entlastet werden. Zudem soll so der 

Bürokratieaufwand für Eltern, Dienstleister und Verwaltung sinken.  

 

Beurteilung des Gesetzentwurfs: 

Richtig, aber auch seit 8 Jahren überfällig ist, dass beim Bildungs- und Teilhabepaket der Eigenanteil der 

Eltern für das Mittagsessen in Kitas und Schulen und für die Schülerbeförderung entfällt und das 

Schulstarterpaket von 100 auf 150 Euro pro Schuljahr erhöht wird, während Lernförderung zukünftig auch 

dann gewährt werden soll, wenn die Versetzung des Kindes in der Schule nicht unmittelbar bedroht ist. Die 

Anhebung des Schulstarterpakets ist jedoch deutlich zu gering, wie Studien der Diakonie und des Deutschen 

Kinderschutzbundes zeigen, die – gerade beim Schulstart – von Mindestkosten in Höhe von etwa 200 Euro 

ausgehen (vgl. BAGFW 2019, S. 3). Auch ist nicht nachvollziehbar, weshalb das BuT lediglich auf den 

schulischen Bereich beschränkt wird und der Freizeitbereich sowie andere Förderungs- und 

Teilhabemöglichkeiten etwa in Sportvereinen oder Musikschulen offenbar ausgeblendet werden. 

Die Aufhebung umständlicher Verrechnungen im Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich der Schulspeisung, 

der Schülermonatskarten und weniger Nachweise bei der Beantragung von Nachhilfe sowie beim 

Kinderzuschlag die Definition eines sechsmonatigen Bewilligungszeitraumes sind richtige und wichtige 

Schritte, um den berechtigten Kindern endlich auch die ihnen zustehende Leistung zu erbringen. Es bleibt 

jedoch unverständlich, weshalb – trotz aller vermeintlichen Versuche des Bürokratieabbaus – die Bildungs- 

und Teilhabeleistungen nicht Teil der Regelleistung sind, sondern extra beantragt werden müssen. Wie die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (BAGFW) in bedenkenswerter Weise vorschlägt, 

sollte auch für die Bedarfe für Klassenfahrten und die Lernförderung auf einen gesonderten Antrag verzichtet 

werden (vgl. BAGFW 2019, S. 16). 

Die Neuregelungen im Gesetzentwurf der Bundesregierung treten zu spät in Kraft und gehen nicht weit genug 

(vgl. BAGFW 2019, S. 2). Eltern dürften nicht in Armut geraten, weil sie Kinder haben, sagt Familienministerin 

Giffey zurecht (vgl. Plenarprotokoll 19/80, S. 9281). Eltern haben zwar ein Recht, nicht allein wegen ihrer 

Kinder hilfsbedürftig zu werden, aber Kinder haben auch ein Recht, nicht wegen der Niedriglöhne ihrer Eltern 

in Armut leben zu müssen. Leider wird dieses Problem vom Gesetzentwurf nicht ausreichend tangiert. Es ist 

ebenfalls bemerkenswert, dass der Gesetzentwurf bei der Kostenrechnung im Haushaltsansatz für den 

Kinderzuschlag nur von 35 Prozent der Berechtigten ausgeht, die zukünftig den Kinderzuschlag erhalten. So 

heißt es: „Bei den Schätzungen wird davon ausgegangen, dass etwa 35 Prozent der Berechtigten den 

Kinderzuschlag tatsächlich in Anspruch nehmen werden.“ (19/7504, S. 26) Damit wird von vornherein 

einkalkuliert, dass fast zwei Drittel der materiell Berechtigten nicht erreicht und weiter in verdeckter Armut 

unterhalb ihres Existenzminimums leben werden. Von den vier Millionen in Armut oder Armutsnähe lebenden 

Kindern, von denen die Familienministerin in der ersten Lesung des Gesetzes sprach, ist das jedoch 

himmelweit entfernt. 
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Das StaFamG ist ein überfälliger, erster, kleiner und längst nicht ausreichender Schritt nach acht Jahren bzw. 

sogar 14 Jahren fast wirkungsloser Gesetzgebungspraxis. Insofern ist es wirklich kein „Starke-Familien-

Gesetz“. Wenn die Änderungen helfen, nunmehr alle berechtigten Kinder mit den ihnen zustehenden 

Leistungen – nach 8 Jahren bzw. 14 Jahren mehrheitlicher Vorenthaltung – endlich zu erreichen, wäre das 

eine gute Nachricht. Leider spricht einiges dafür, dass auch dies mit dem Gesetzentwurf nicht erreicht wird. 

So bleiben etwa die ärmsten Familien im Hartz IV-Bezug weiterhin arm und die ein klein wenig weniger armen 

Familien, die bereits jetzt Kinderzuschlag beziehen, erhalten lediglich bis zu 15 Euro mehr im Monat zusätzlich 

der Verbesserung bei der Anrechnung des Kindeseinkommens (selbst der 12. Existenzminimumbericht der 

Bundesregierung 2018, S. 9ff. verlangt für 2020 höhere Beträge). Ob das schon als Befreiung der Familien 

von Armut betrachtet werden kann, ist zumindest fraglich. Ausreichend für ein umfangreiches Konzept gegen 

Kinderarmut wäre es deshalb aber natürlich trotzdem noch lange nicht. Ein, wie im Koalitionsvertrag 

angekündigtes umfassendes Konzept gegen Kinderarmut geht weit über Kinderzuschlag und BuT hinaus. 

Außerdem bleibt ein nicht bedarfsgerechtes Existenzminimum (vgl. BAGFW 2019, S. 5) als Basis aller 

Kinderzuschlags-Rechnungen und BuT-Leistungen5 genauso problematisch, wie der durch Hartz IV und 

Sanktionen erpresste Niedriglohnsektor, den sie weiterhin nur begleiten, aber nicht überwinden.  

Wie der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) hervorhebt, wird durch die Neuregelung die 

finanzielle Schlechterstellung von Einelternfamilien mit größeren Kindern seit dem Ausbau des 

Unterhaltsvorschusses 2017 nicht aufgehoben (VAMV 2018, S. 1). Zudem riskiere die Bundesregierung 

weiterhin „mit der gegenwärtigen Regelung für die betroffenen Kinder eine Unterdeckung des ohnehin 

systematisch zu geringen Existenzminimums.“ (VAMV 2018, S. 5) Auch kritisiert der VAMV 

nachvollziehbarerweise, dass die Höhe der im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets gewährten 

Pauschal- und Sachleistungen nach wie vor nicht den realen Bedarfen vieler Kinder entspricht. Die Erhöhung 

der jährlichen Schulbedarfsleistungen von 100 auf 150 Euro pro Jahr und deren jährliche Fortschreibung in 

Anlehnung an die Regelbedarfsstufen gemäß § 28a SGB XII sei ein guter Schritt in die richtige Richtung. 

Bereits in 2016 ergab eine Studie der Diakonie jedoch, dass für Kinder in bestimmten Schuljahrgangsstufen 

deutlich mehr Mittel für den Schulbedarf aufgewendet werden müssen.6 Insgesamt kommt der VAMV zu dem 

korrekten Ergebnis, dass „eine begrenzte Öffnung des Kinderzuschlags für Familien mit SGB II-Anspruch die 

Ursachen verdeckter Armut nicht beheben und insbesondere nicht überfällige Reformen im Bereich des SGB 

II und des Arbeitsmarkts ersetzen (kann), beispielsweise in Bezug auf einen existenzsichernden Mindestlohn 

und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ (VAMV 2018, S. 6) 

 

Anträge der Grünen 

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem einen Antrag „Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, 

Bürokratie abbauen“ unter anderem auf, die Regelsätze für Kinder in der Grundsicherung so zu erhöhen, dass 

                                                 
5 https://www.tagesspiegel.de/politik/tv-bericht-bund-rechnet-hartz-iv-satz-offenbar-systematisch-nach-
unten/22578470.html und https://www.tagesschau.de/inland/hartz-vier-regelsatz-101.html 
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sie das soziokulturelle Existenzminimum absichern. Mit Ländern und Kommunen sollen Bildungs- und 

Teilhabeangebote auf der kommunalen Ebene für Kinder und Jugendliche so verbessert werden, dass sie 

auch bei den Betroffenen ankommen. Die Fraktion tritt zudem für eine Stärkung der Schulsozialarbeit und für 

eine bessere Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule ein. Das Bildungs- und Teilhabepaket der 

Bundesregierung solle aufgelöst werden, heißt es weiter. Stattdessen sollten Leistungen zum Teil im 

Kinderregelsatz und zum Teil durch kostenlosen Zugang zu den Angeboten vor Ort gewährt werden. 

Außerdem sieht der Antrag „Kinderzuschlag automatisch auszahlen – Verdeckte Armut überwinden“ vor, dass 

nicht mehr die Eltern sich um Anträge und die Ämter bemühen sollen, sondern umgekehrt die Ämter 

verpflichtet werden, automatisch den Eltern bzw. Kindern die ihnen zustehenden Leistungen zu erbringen, was 

vernünftig scheint. 

 

Fazit zu den Anträgen der Grünen: 

Wichtig ist bei allen Überlegungen – auch in Richtung Kindergrundsicherung, dass Kinder und ihre Familien 

nach den anvisierten Maßnahmen auch wirklich aus Armut und Hilfsbedürftigkeit befreit werden. Dabei sollte 

man nicht der Illusion verfallen, Kinder als anscheinend „autonom“ aus dem Familienkontext fiktiv 

herauszulösen und mit einer „eigenständigen Kindergrundsicherung“ oder ähnlichem scheinbar aus der 

Bedürftigkeit zu holen, während der Rest der Familie weiterhin in der Hilfsbedürftigkeit verbleibt. Arme Kinder 

sind in der Regel Kinder armer Eltern und sollten nicht gegen sie ausgespielt werden. Überdies sollte jede 

Konzeption, die pauschal allen und damit auch vielen nicht bedürftigen Eltern und Kindern mit enormen 

Finanzmitteln unter die Arme greifen will, daraufhin kritisch unter die Lupe genommen werden, wie ihre 

effektiven Folgen für die Verhinderung und Verminderung von Kinderarmut aussehen. Das heißt, die Ziel-

Mittel-Relation bedarf einer präzisen Analyse. 

 

Alternativen 

Ein Gesamtkonzept bzw. ein wirkliches Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut wird weiterhin benötigt. 

Wie auch die Nationale Armutskonferenz angemahnt hat, lassen sich Kinder- und Familienarmut am besten 

vermeiden durch drei Maßnahmen. Als erstes braucht es eine Neuberechnung des Existenzminimums, da die 

momentane Ermittlung nachweislich nicht bedarfsgerecht ist (vgl. Parität 2017/2018). Zum Zweiten wird ein 

Abbau von Ungerechtigkeiten in der Familienförderung verlangt, da derzeit am meisten bekommt, wer am 

reichsten ist (vgl. Stichnoth/ZEW 2016). Drittens muss der Zugang zu Sozialleistungen durch Bündelung an 

einer Stelle einfacher gestaltet werden, um Bürokratie, Stigmatisierung, Demütigung und Unkenntnis zu 

vermeiden (vgl. Nationale Armutskonferenz 2016 in: http://caritas.erzbistum-koeln.de/export/sites/caritas/dicv-

koeln/.content/.galleries/downloads/diverses/erklaerung-kinderarmut.pdf). Das bundesweite Bündnis gegen 

Kinderarmut „Keine Ausreden mehr“ aus über 40 Verbänden und Nichtregierungsorganisationen sowie 

Expert(inn)en aus Wissenschaft und Kirchen konzentriert sich ebenfalls auf diese drei zentralen Forderungen, 

                                                                                                                                                             
6 In Niedersachsen mussten für den Schulbedarf bei sparsamer Mittelverwendung in 2016 bspw. im Einschulungsjahr und 
beim Übergang in Jahrgangsstufe 5 sogar 200 € aufgewendet werden, wie eine Studie ergab. vgl. Mayert, Andreas 
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um die materielle Situation von armen Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Dazu zählt es die realistische 

Ermittlung des soziokulturellen Existenzminimums, gerechte Familienförderung und eine einfache sowie leicht 

zugängliche Leistungsgestaltung (vgl. Bündnis gegen Kinderarmut, Keine Ausreden mehr, in: 

https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderarmut-in-deutschland/aufruf-an-parteien-schluss-mit-den-ausreden/). 

Zur Finanzierbarkeit notwendiger Gegenmaßnahmen setzt sich das Bündnis „Reichtum umverteilen – ein 

gerechtes Land für alle“, dem z.B. auch ver.di, AWO, GEW, Paritätischer Wohlfahrtsverband und Deutscher 

Kinderschutzbund angehören, dafür ein, dass steuerliche Voraussetzungen von Maßnahmen für eine 

gerechtere Politik hergestellt werden. Für: 

bessere soziale Absicherung und stärkere Rechte der Beschäftigten, der kleinen Selbstständigen, der 

Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner, der Kinder und Familien, der Menschen mit Behinderung und 

der Schutzsuchenden; mehr öffentliche Investitionen und mehr Personal, für Infrastruktur, 

Kindereinrichtungen, Schulen und Hochschulen, Gesundheitswesen und Pflege, Kultur, Jugend und Sport, 

soziale und Arbeitsmarkt-Integration; ökologisch nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung und einen 

sozial verträglichen ökologischen Umbau; Bereitstellung und Bau von ausreichend bezahlbaren Wohnungen; 

bedarfsdeckende Finanzausstattung besonders der hoch belasteten und verschuldeten Städte und 

Gemeinden fordern sie:  

finanzstarken Unternehmen und Reichen wieder höhere Beiträge zur Finanzierung des Gemeinwesens 

abzuverlangen; sehr hohe Einkommen stärker zu besteuern; Kapitalerträge nicht zu privilegieren; 

Steuerbetrug zu bekämpfen und Steuerschlupflöcher zu beseitigen in Deutschland, der EU und weltweit sowie 

mit einer Vermögenssteuer und einer reformierten Erbschaftsteuer Millionäre und Milliardäre angemessen an 

der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben zu beteiligen und soziale Ungleichheit abzubauen (vgl. 

Umverteilung ist machbar, in: Frankfurter Rundschau v. 29.3.2017 sowie www.reichtum-umverteilen.de; zur 

unternehmerorientierten Kritik an „zu hohen Steuern“ für kinderlose Singles vgl. Beznoska/Hentze 2017, S. 

112). 

Worum es geht, macht auch der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel in der Zeitschrift „Neue 

Gesellschaft – Frankfurter Hefte“ (6/2016, S. 19) deutlich: „Mindestlohn, familienpolitische Leistungen, 

Reregulierung der Leiharbeit, Gleichberechtigung der Geschlechter sind wichtig, genügen aber nicht. Es sind 

die Kernpolitiken, die substanziell auch die Verteilungslogik zwischen Arbeit, Kapital und Staat verändern, die 

aus ihren Tabuzonen geholt werden müssen. Diese wurden nicht zuletzt auch während der beiden rot-grünen 

Regierungskoalitionen unter Gerhard Schröder eingerichtet. Es geht nicht primär um eine 50 Euro-Erhöhung 

des Hartz IV-Regelsatzes. Es geht um die Steuerpolitik. Arbeitseinkommen dürfen nicht stärker als 

Kapitaleinkommen besteuert werden; Erbschafts- und Vermögensteuer für große Vermögen sollten endlich 

eingeführt werden; der Spitzensteuersatz auf hohe Einkommen wieder aus seinen komfortablen Niederungen 

herausgeholt werden. Da kann man sich ja am Steuersatz der Kohl-Ära orientieren. Der neoklassische Mythos 

des Trickle-down-Effekts einer undifferenzierten Wachstumspolitik muss durch gezieltes Wachstum mit 

effektiver Verteilung entzaubert werden. Auch die Diskussion um den einseitig neoliberalen Charakter der EU-

                                                                                                                                                             
(2016): Schulbedarfskosten in Niedersachsen. Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, S. 101.  
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Wettbewerbspolitik muss aufgenommen werden und darf nicht unter der einschüchternden Frage ‚Bist Du für 

oder gegen Europa?‘ begraben werden. Das jahrzehntelange Versprechen einer wirklich investiven 

Bildungspolitik, die sozialen Aufstieg effektiv ermöglicht, muss endlich umgesetzt werden“ (Merkel 2016, S. 

19). 

Wie auch der Wirtschaftswissenschaftler und Journalist Stephan Kaufmann zutreffend schreibt, ist 

Ungleichheit somit nicht bloß ein dummer Zufall: „Die Ungleichheit in Deutschland nimmt zu, das Armutsrisiko 

auch. Die neuen Berechnungen des Instituts DIW bestätigen einen Trend, der seit langem zu beobachten ist. 

Gleichzeitig widerlegen sie konservative Kreise, die Kritiker beschwichtigen möchten mit dem Hinweis, die 

Ungleichheit nehme seit dem Jahr 2005 gar nicht mehr zu, sondern stagniere bloß auf hohem Niveau. (…) 

Wachsende Ungleichheit und Armut – insbesondere seit dem Jahr 1999 – sind kein dummer Zufall, kein 

unglücklicher ‚Trend‘, gegen den sich die Politik erfolglos stemmt. Sie waren gewollt. Sozialkürzungen sollten 

die Staatskasse schonen. Mit Hartz IV sollte mehr Druck auf Arbeitslose ausgeübt werden. Mit der 

Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sollte ein Niedriglohnsektor aufgebaut und das Lohnniveau auf 

wettbewerbsfähiges Niveau gedrückt werden. Das ist gelungen. Das Ergebnis präsentiert das DIW: War Armut 

früher vor allem ein Problem von Arbeitslosen, so erfahren sie mittlerweile auch immer mehr Erwerbstätige. 

Damit hätte sich der früher so beliebte Spruch ‚Sozial ist, was Arbeit schafft‘ auch erledigt.“ Kaufmann nennt 

auch die notwendigen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. „Besteuerung des Reichtums, insbesondere von 

Kapitalgewinnen und Erbschaften. Erhöhung des Mindestlohns, Zurückdrängen prekärer Beschäftigung, 

insbesondere der Mini-Jobs und ihrer steuerlichen Privilegien. Stärkung der Gewerkschaften in Sachen 

Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Und so weiter. Das ist keine Magie“ (Stephan Kaufmann, in: 

Berliner Zeitung v. 26.01.2017). 

In diese Richtung sollten der Regierungs-Gesetzentwurf und die beiden Anträge noch überarbeitet werden 

(vgl. Michael Klundt (2019): Gestohlenes Leben. Kinderarmut in Deutschland, Köln i.E.). 
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Stellungnahme Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 

zum 

Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die 

Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und 

Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf, der dem Deutschen Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 

(DKSB)  am 18.02.2019 zugegangen ist, beinhaltet Veränderungen des Kinderzuschlages 

und des Bildungs- und Teilhabepaketes. Der DKSB bewertet in dieser Stellungnahme die 

vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. 

 

Gesetzesänderungen beim Kinderzuschlag 

Inkrafttreten am 1. Juli 2019: 

1. Der Kinderzuschlag soll so erhöht werden, dass er zusammen mit dem Kindergeld 

den durchschnittlichen Bedarf eines Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden 

sächlichen Existenzminimums mit Ausnahme des Betrages für Bildung und Teilhabe 

deckt. Die Bildungs- und Teilhabeleistungen werden den Kindern gesondert gewährt. 

2. Kindeseinkommen, wie z.B. der Unterhaltsvorschuss, soll den Kinderzuschlag nur noch 

zu 45 Prozent, statt bisher zu 100 Prozent, mindern, soweit dadurch nicht mehr als 

100 Euro vom Kindeseinkommen unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus gehendes 

Kindeseinkommen wird wie bisher zu 100 Prozent angerechnet. 

3. Die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags soll durch einen einheitlichen 

Bewilligungszeitraum von sechs Monaten und konkrete Bemessungszeiträume wesentlich 

vereinfacht werden. 

Inkrafttreten am 1. Januar 2020:  

4. Die Abbruchkante, an der der Kinderzuschlag schlagartig entfällt, soll abgeschafft 

werden. Dazu wird die obere Einkommensgrenze aufgehoben. Zusätzliches Einkommen 
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der Eltern soll den Gesamtkinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent, statt bisher zu 50 

Prozent, mindern. 

5. Familien sollen auch dann den Kinderzuschlag erhalten können, wenn sie bisher kein 

Arbeitslosengeld II beziehen und ihnen mit ihrem Erwerbseinkommen, dem 

Kinderzuschlag und gegebenenfalls dem Wohngeld höchstens 100 Euro fehlen, um 

Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu vermeiden. Dieser 

erweiterte Zugang zum Kinderzuschlag für Familien, die in verdeckter Armut leben, soll 

zunächst auf drei Jahre befristet werden. 

 

Gesetzesänderungen beim Bildungs- und Teilhabepaket 

Inkrafttreten am 1. Juli 2019: 

6. Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 

Euro auf 150 Euro, 

7. Wegfall der Eigenanteile bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und 

Schülerbeförderung und 

8. Regelung zur Unabhängigkeit des Anspruches auf Lernförderung von einer 

Versetzungsgefährdung. 

 

Durch die Änderungen beim Kinderzuschlag sollen zusätzlich rund 470.000 Kinder erreicht 

werden. Heute werden vom Kinderzuschlag nur rund 250.000 Kinder erreicht. Für die 

Reform sind für 2019 Netto-Kosten von 73 Mio. Euro, für 2020 von 464 Mio. Euro und 

für 2021 462 Mio. Euro eingeplant. Bei den Schätzungen wird davon ausgegangen, dass 

etwa 35 Prozent der Berechtigten den Kinderzuschlag tatsächlich in Anspruch nehmen 

werden. 

Für die Änderungen beim Bildungs- und Teilhabepaket werden im Jahr 2019 101 Mio. 

Euro, in 2020 und 2021 jeweils rund 221 Mio. Euro eingeplant. 
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Bewertung 

Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. hält eine grundlegende Reform des 

Kinderzuschlages und des Bildungs- und Teilhabepaketes für dringend notwendig. Bisher 

waren beide Leistungen weder in der Höhe ausreichend, da sie sich nicht systematisch am 

Existenzminimum orientierten und keiner kontinuierlichen Dynamisierung unterlagen, außerdem  

waren sie in der Beantragung zu kompliziert, sodass nicht alle Kinder erreicht werden. 

Der vorliegende Entwurf hat das Ziel Familien und insbesondere Kinder zielgenauer als 

bisher  zu stärken, auch tatsächlich zu erreichen und damit die Chancen der Kinder zu 

verbessern. Der DKSB stellt fest, dass der Anspruch mit diesem Gesetzesentwurf nicht in 

grundlegend erfüllt wird. Die Absicherung des vollen sächlichen Existenzminimums erfolgt für 

2020 nicht, Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden weiterhin nicht gedeckt und die 

Leistungen erreichen nicht alle Kinder. Positiv bewertet der DKSB die Kopplung der Höhe 

des Kinderzuschlages an das sächliche Existenzminimum und die dynamische Anpassung an 

den Existenzminimumbericht der Bundesregierung - auch wenn diese erst ab 2021 erfolgen. 

Damit wird der Kinderzuschlag das erste Mal systematisch an das kindliche Existenzminimum 

geknüpft.  

Der DKSB kritisiert jedoch grundsätzlich, dass bei begrenzten finanziellen Ressourcen die 

Verminderung von Kinderarmut nicht prioritäres Ziel der Bundesregierung ist, wie sie es im 

Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Das Finanzvolumen für die Ausgaben in 2019 und 

2020 für die im Entwurf vorgeschlagenen Änderungen beträgt nur knapp 1,5 Mrd. Euro. 

Demgegenüber stehen deutlich höhere eingeplante Finanzmittel von allein 3,295 Mrd. bis 

2021 für die Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages zur Verfügung. Dabei 

wird bereits jetzt mit einer geringen Inanspruchnahme von 35 Prozent beim Kinderzuschlag 

geplant, d.h. 65 Prozent – die große Mehrheit – lebt weiter in verdeckter Armut. 

Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. fordert daher folgende Anpassungen des  

vorliegenden Gesetzesentwurfes: 
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• Das sächliche Existenzminimum muss in voller Höhe garantiert werden. Die 

Bundesregierung muss den Kinderzuschlag auf Basis des aktuellen 12. 

Existenzminimumberichtes der Bundesregierung auch für das Jahr 2020 anpassen: 

für 2020 von 185 Euro auf 192 Euro. Nur so kann der Anspruch des Gesetzes 

das sächliche Existenzminimum abzusichern umgesetzt werden. Grundsätzlich fordert 

der DKSB eine transparente Neuberechnung der kindlichen Bedarfe in einem 

sachgerechten Verfahren.  

• Auch Bildung und Teilhabe gehören dazu. Der DKSB fordert erneut einen 

realitätsgerecht und transparent ermittelten sowie nachvollziehbar berechneten Betrag 

für den Schulbedarf und die Teilhabeleistung von Kindern. Dieser Betrag muss einer 

jährlichen Dynamisierung unterliegen. Die pauschalen Beträge müssen aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket herausgelöst werden und als Teil des sächlichen 

Existenzminimums als direkte Geldleistung bei allen Kindern ankommen. 

• Die Leistungen müssen bei allen Kindern ankommen. Nur mit einem echten 

Systemwechsel weg von der Antragsnotwendigkeit hin zu einer automatischen 

Auszahlung  können alle Kinder erreicht werden. Kleine Veränderungen im System 

reichen dazu nicht aus. 

Aus unserer Sicht braucht es eine  grundsätzliche  und nachhaltige Neuausrichtung bei der 

Förderung und Entlastung von Kindern und ihren Familien. Der DKSB hat dazu mit 

insgesamt 14 Verbänden und 13 Wissenschaftler*innen bereits 2009 im Bündnis 

KINDERGRUNDSICHERUNG den Vorschlag einer Kindergrundsicherung vorgelegt, die das 

Kindergeld, den Kinderzuschlag, das Bildungs- und Teilhabepaket, den Unterhaltsvorschuss 

und die Kinderfreibeträge zu einer einzigen Leistung zusammenfasst. Nur dies kann den 

notwendigen Zielen Rechnung tragen: sie ist in der Höhe neu und transparent berechnet 

sowie tatsächlich bedarfsgerecht, die Ausgestaltung ist sozial gerecht und die Auszahlung 

erfolgt einfach und unbürokratisch.  
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Die Kritik im Einzelnen:   

1.) Absicherung des sächlichen Existenzminimums 

Der DKSB bewertet die Kopplung der Höhe des Kinderzuschlages an die Höhe des 

sächlichen  Existenzminimums, welches alle zwei Jahre mit dem Existenzminimumbericht 

veröffentlicht wird, als richtig. Damit soll ebenso die kontinuierliche und automatische 

Anpassung an die jeweilige Veröffentlichung des Existenzminimumberichtes erfolgen. Geplant 

ist, dass der Kinderzuschlag gemeinsam mit dem Kindergeld und einem Pauschalbetrag des 

Bildungs- und Teilhabepaketes das gesamte sächliche Existenzminimum abdecken soll. 

Kritisch sieht der DKSB, dass das sächliche Existenzminimum aufgrund der konkreten 

Ausgestaltung jedoch für 2020 unterdeckt bleibt.  

a) Kinderzuschlag ist für 2020 zu niedrig 

Kritisch bewertet der DKSB, dass der monatliche Höchstbetrag des Kinderzuschlags 

vom 1. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2020 einheitlich auf 185 Euro festgelegt 

ist. Die Anpassung an den aktuellen 12. Existenzminimumbericht für das Jahr 2020 

erfolgt nicht – somit entsteht für 2020 eine Unterdeckung des sächlichen 

Existenzminimums. Erst ab 2021 soll das sächliche Existenzminimum tatsächlich 

erreicht werden.  

Im 12. Existenzminimumbericht, der im November 2018 veröffentlicht wurde, werden 

für 2019 408 Euro und für 2020 417 Euro (also +7 Euro) festgelegt. Es entsteht 

für das Jahr 2020 eine Unterdeckung von 7 Euro. Begründet wird dies damit, dass 

das Kindergeld ggf. 2021 erneut angehoben wird und dann, wenn das sächliche 

Existenzminimum in einem geringeren Maße ansteigen sollte, ggf. der Kinderzuschlag 

sinken müsste. Zwar ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart, dass 

das Kindergeld in zwei Schritten angehoben werden soll. Jedoch sind nur Mittel für 

die Kindergelderhöhung ab dem 1. Juli 2019 eingestellt. Da zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht klar ist, ob die zweite Kindergelderhöhung ab 2021 tatsächlich erfolgt und wie 

hoch das sächliche Existenzminimum ab 2021 ist, ist die jetzt geplante Unterdeckung 

des kindlichen Existenzminimums nicht zu akzeptieren.  
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Der DKSB fordert die Bundesregierung auf, den Kinderzuschlag auf Basis des 

aktuellen 12. Existenzminimumberichtes der Bundesregierung festzulegen: für 2020 

auf 192 Euro. Nur so kann der Anspruch des Gesetzes das sächliche 

Existenzminimum abzusichern umgesetzt werden. 

 

b) Pauschalbetrag für Bildung und Teilhabe wird direkt abgezogen 

Kritisch bewertet der DKSB, dass ein Pauschalbetrag von 19 Euro für Bildung und 

Teilhabe, der im sächlichen Existenzminimum enthalten ist, den Bezieher*innen des 

Kinderzuschlages nicht zusteht. Das sächliche Existenzminimum wird in der Höhe nur 

erreicht, wenn Kindergeld, Kinderzuschlag und der Betrag für Bildung und Teilhabe 

zusammengenommen werden. Nach dem 12. Existenzminimumbericht beinhaltet der 

Durchschnittswert je Kind monatlich 19 Euro für Schulausstattung, Schul- und KiTa-

Ausflüge sowie gesellschaftliche Teilhabe. Die Bundesregierung begründet die 

Anrechnung dieses Pauschalbetrages mit dem gleichzeitigen Bezug des Bildungs- 

und Teilhabepaketes. Dieses steht Kinderzuschlags-Berechtigten formal zu. 

Aus Sicht des DKSB wird mit diesem Abzug das sächliche Existenzminimum erneut 

unterdeckt. Zum Ersten, weil der Betrag in der Höhe nicht ausreichend ist und nie 

nachvollziehbar und transparent berechnet wurde. Zweitens, weil die einzelnen 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu viele Kinder nicht erreichen. 

Wenn der Betrag für Bildung und Teilhabe Teil des kindlichen Existenzminimums ist, 

muss dieser auch zu 100 Prozent beim Kind ankommen. Der DKSB fordert erneut 

einen realitätsgerecht und transparent ermittelten sowie nachvollziehbar berechneten 

Betrag für den Schulbedarf von Kindern. Dieser Betrag muss einer jährlichen 

Dynamisierung unterliegen. Perspektivisch müssen die pauschalen Beträge aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket herausgelöst werden und als Teil des sächlichen 

Existenzminimums als direkte Geldleistung bei allen Kindern ankommen. 
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Schulbedarf im Bildungs- und Teilhabepaket wurde nie berechnet 

Die Anhebung des Schulbedarfs ist längst überfällig. Viele Studien zeigen, dass der 

Bedarf die 100 Euro, die aktuell pro Jahr zur Verfügung stehen, weit übersteigt. 

Nach einer Studie des Landtags Schleswig-Holstein liegen die Ausgaben für den 

Schulbedarf  im Durchschnitt bei rund 1000 Euro im Jahr. Wenn nur die Kategorien 

herangezogen werden, die vom Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt werden, 

lagen die tatsächlichen Kosten bei 413,99 Euro. Familien in hohen 

Einkommensgruppen gaben bis zu fünfmal so viel für die gesamte Bildung aus wie 

Eltern aus unteren Einkommensgruppen.1  

Die Bundesregierung will nun den Schulbedarf von 100 Euro auf 150 Euro im Jahr 

anheben. Das erste Mal seit seiner Einführung 2009. Sie begründet den 

Erhöhungsbetrag mit der Orientierung an der Entwicklung der Regelbedarfe seit deren 

Systemumstellung in den Jahren 2010/2011 sowie zeitgemäßen schulischen 

Anforderungen. Der Regelbedarf hat demnach in diesem Zeitraum eine Steigerung 

um ca. 16 bis 18 Prozent erfahren. Aufgerundet ergibt sich somit beim Regelbedarf 

eine Steigerungsrate von 20 Prozent. Hieran angelehnt folgt daraus eine Erhöhung 

des bisherigen Schulbedarfsbetrags von 100 Euro auf 120 Euro pro Schuljahr. 

Zudem sollen auch neue oder geänderte schulische Rahmenbedingungen 

Berücksichtigung finden. Beispiel hierfür ist die zunehmende Bedeutung der digitalen 

Welt auch im schulischen Kontext, die eine digitale Bildungsoffensive erfordert. Alle 

Schülerinnen und Schüler sollen am modernen Lernen in der Schule teilhaben 

können. Um auch neuen oder geänderten schulischen Anforderungen gerecht werden 

zu können, wird der Betrag von 120 Euro daher um einen Betrag von 30 Euro 

ergänzt. Der Gesamtbetrag von 150 Euro wird auf die beiden Schulhalbjahre 

aufgeteilt, indem grundsätzlich zum 1. August eines jeden Jahres 100 Euro 

                                                 

1 Vgl. Schleswig-Holsteinischer Landtag: Lernmittelfreiheit in Schleswig-Holstein/Erhebung zu den 

Anteilen der Eltern an den schulischen Bildungskosten ihrer Kinder sowie Erhebung zu den 

Kostenanteilen der Schulträger pro Schüler/in und Schuljahr, Drucksache 18/4685, Kiel 2016, S. 19.  
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(erstmalig zum 1. August 2019) und zum 1. Februar eines jeden Jahres 50 Euro 

(erstmalig zum 1. Februar 2020) als Bedarf berücksichtigt werden. 

Der DKSB kritisiert, dass der Betrag seit seiner Einführung nie transparent und 

nachvollziehbar berechnet wurde, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinen 

Urteilen 2010 und 2014 vorgeschrieben hat. In seinem Urteil vom 9. Februar 2010 

stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass „der Gesetzgeber den notwendigen 

Schulbedarf eines Kindes bei Erlass des § 24a SGB II nicht empirisch ermittelt 

[hat]. Weder die Begründung des Entwurfs zum Familienleistungsgesetz noch die 

Stellungnahme der Bundesregierung geben an, wie sich der Betrag von 100 Euro 

pro Jahr zusammen setzt; er wurde offensichtlich freihändig geschätzt.“2 Dies setzt 

der Gesetzgeber mit dieser Anhebung des geschätzten Basisbetrages fort und macht 

damit nicht einmal den Versuch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu 

entsprechen. Es ist richtig, dass endlich eine jährliche Dynamisierung des seit 2009 

nicht erhöhten Betrages erfolgt. Der Betrag soll gleichzeitig mit der jährlichen 

Anpassung der Regelsätze erfolgen. Der DKSB kritisiert jedoch, dass diese 

Anpassungen erst ab 2021 erfolgen sollen. Dies ist nicht nachvollziehbar. Denn die 

Bundesregierung begründet die Notwendigkeit der jährlichen Anpassung explizit: „Da 

der Bedarf für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf grundsätzlich ebenso 

Preissteigerungen wie andere Ge- und Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs 

unterliegt, sieht die Neuregelung in Absatz 3a eine jährliche Anpassung des 

sogenannten Schuldbedarfspakets vor. Hierfür ist es sachgerecht die 

Fortschreibungsrate für die jährliche Anpassung der Regelbedarfsstufen nach § 28a 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch auf die Bedarfe für den persönlichen 

Schulbedarf entsprechend anzuwenden.“ (Referentenentwurf, S. 48). Da zu 

erwarten ist, dass der persönliche Schulbedarf auch im Jahr 2020 von 

Preissteigerungen betroffen ist und die Regelbedarfe auch für 2020 angepasst 

                                                 

2 Urteil vom 9. Februar 2010 (Aktenzeichen 1 BvL 1/09), Randziffer 203. 
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werden, ist es nicht nachvollziehbar, warum der persönliche Schulbedarf nicht 

gleichzeitig angepasst wird.  

 

Teilhabeleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket kommen nicht an 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil von 2010 definiert, dass zum 

kindlichen Existenzminimum neben den physischen Bedarfen auch ein Mindestmaß an 

Teilhabe gehört. Um dies sicherzustellen hat der Gesetzgeber 2011 den 10 Euro-

Teilhabegutschein für den Besuch eines Sportvereins oder der Musikschule eingeführt. 

Der Betrag wurde in der Höhe nie berechnet und seit seiner Einführung nicht 

dynamisiert. Daher sind Vorschläge diesen Betrag anzuheben und jährlich anzupassen 

ausdrücklich zu begrüßen. Neben dem eigenen Evaluationsbericht zur 

Inanspruchnahme von 2013 zeigen auch neue Auswertungen, dass die Leistung nicht 

bei den Kindern ankommt. Die Kurzexpertise des Paritätischen zeigt, dass die 

Inanspruchnahme des 10-Euro-Teilhabegutscheins bundesweit im Durchschnitt nur bei 

15 Prozent liegt – die Leistung erreicht also nur jedes 7. Kind. Wird die verdeckte 

Armut berücksichtigt – also diejenigen, die zwar materiell einen Anspruch hätten, die 

bedarfsauslösende Leistung wie den Kinderzuschlag oder Wohngeld aber nicht 

beantragen – liegt die tatsächliche Inanspruchnahme noch deutlich niedriger. Kritisch 

sieht der DKSB, dass die Inanspruchnahme je nach Kommune sehr stark variiert. 

Obwohl es den Kommunen möglich ist, die Beantragung und Abrechnung von 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket möglichst einfach und automatisch 

zu gestalten, tun das viele Kommunen nicht. Die Kurzexpertise des Paritätischen 

zeigt dies auch: Kommunen, die z.B. einen Globalantrag eingeführt haben und die 

Anbieter Leistungen automatisch abrechnen, haben hohe Quoten der 

Inanspruchnahme. In Kommunen, die dies nicht tun, kommen die Leistungen nicht 

bei den Kindern an. Die Teilhabequote reicht von 1,6 % in Lichtenfels in Bayern bis 

zu 91,3 % in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Dabei ist auch ersichtlich, dass zwei 

aneinander grenzende Landkreise völlig voneinander abweichende Teilhabequoten 

aufweisen können – z. B. in Niedersachsen der Landkreis Verden mit einer Quote 
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von über 91 % und der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit einer Quote von 5,4 

% oder in Brandenburg der Landkreis Oberhavel (65,8 %) und der Landkreis 

Uckermark (7,5 %).3 

Diese Probleme haben Union und SPD erkannt und in ihrem Koalitionsvertrag 

festgeschrieben:  „Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden wir 

verbessern, Hemmnisse der Inanspruchnahme beseitigen, die Wirkung prüfen und 

gezielt erhöhen. Leistungen sollen künftig möglichst pauschal abgerechnet werden. 

Dort wo es möglich ist, wollen wir Einzelanträge reduzieren und z. B. Schulen 

ermöglichen, gesammelte Anträge für die berechtigten Kinder diskriminierungsfrei zu 

stellen“ (S. 19).  

Mit der Veränderung des § 37 SGB II sind die Leistungen Schulausflüge, 

Schülerbeförderung, Aufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sowie 

Teilhabeleistungen nach § 28 Absatz 7 SGB II grundsätzlich bereits von dem Antrag 

auf Leistungen zum Lebensunterhalt (SGB II/Sozialgeld) umfasst. So soll die 

Inanspruchnahme dieser Leistungen nicht mehr an einem fehlenden Antrag scheitern.  

Zur besseren Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es unerlässlich, die im 

Koalitionsvertrag benannten Maßnahmen wie die Einführung eines Globalantrages auch 

für Klassenfahrten und die Lernförderung in allen Regelungsbereichen festzuschreiben. 

Dazu sollten die weitergehenden Vorschläge aus der Beschlussempfehlung des  

Bundesrates zur Änderung aufgegriffen und umgesetzt werden. In der Begründung zu 

der Empfehlung 10 sieht der Bundesrat keinen sachlichen Grund anders zu verfahren 

als bei den anderen Bildungs- und Teilhabeleistungen. Es ist nicht akzeptabel, dass 

Bildung und Teilhabemöglichkeiten von Kindern in Deutschland je nach Wohnort 

höchst unterschiedlich sind. Der Staat hat die Verantwortung, das Grundrecht auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in 

                                                 

3 Vgl. Paritätische Forschungsstelle 2018: Empirische Befunde zum Bildungs- und Teilhabepaket: 

Teilhabequoten im Fokus. Kurzexpertise Nr. 4/2018, S. 15.  
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Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG für alle Kinder in 

Deutschland zu sichern.  

 

Einige bürokratische Hürden beim Bildungs- und Teilhabepaket werden abgeschafft 

Gleichzeitig werden bürokratische Hürden beim Bildungs- und Teilhabepaket mit der 

Abschaffung der Eigenanteile beim Mittagessen in KiTa und Schule oder bei der 

Schüler*innenbeförderung reduziert, sowie die restriktive Gewährung der Lernförderung 

beendet. Lernförderung ist jetzt auch möglich, wenn die Versetzung nicht akut 

gefährdet ist, sondern die Nachhilfe auch  zur Erreichung eines besseren 

Leistungsniveaus möglich ist. Diese Veränderungen beim Bildungs- und Teilhabepaket 

waren überfällig und sind zu begrüßen. 

 

2.) Kinderzuschlag bleibt trotz vereinfachter Ausgestaltung kompliziert  

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf will die Bundesregierung die Inanspruchnahme durch 

Antrags- und Auszahlungsvereinfachungen erhöhen und Arbeitsanreize mit einem langsameren 

Auslaufen und der Abschaffung der bisherigen harten Abbruchkante verbessern. Zudem soll 

es einen erweiterten Zugang zum Kinderzuschlag geben, dieser soll zunächst für drei Jahre 

befristet erprobt werden. 

 

a.) Kinderzuschlag muss weiterhin beantragt werden  

Der Kinderzuschlag soll für einen einheitlichen Bewilligungszeitraum von sechs 

Monaten gewährt werden. Die Höhe des Kinderzuschlags wird zukünftig nicht mehr 

für jeden Antragsmonat neu bestimmt. Weitere Verwaltungsvereinfachungen sollen 

einen kontinuierlichen Bezug des Kinderzuschlags ermöglichen, mit möglichst 

geringerem bürokratischen Aufwand als bisher.  Der DKSB kritisiert, dass bei den 

Schätzungen zum Haushaltsansatz weiter davon ausgegangen wird, dass nur etwa 

35 Prozent der Berechtigten den Kinderzuschlag auch tatsächlich in Anspruch 

nehmen. Damit werden zwei Drittel der materiell Berechtigten nicht erreicht, sie 

leben weiter in verdeckter Armut unterhalb ihres Existenzminimums. Ein Grund bleibt 
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weiterhin, dass ein  Antragssystem – auch vereinfacht – hohe Hürden für eine 

Inanspruchnahme setzt. Die Bundesregierung benennt diese Hürden in verschiedenen 

Evaluationen4 zum Kinderzuschlag selbst: die Bekanntheit des Kinderzuschlags ist 

gering, die Transparenz für die Antragssteller über ihre Anspruchsberechtigung oft 

nicht vorhanden. Zudem beantragen viele Berechtigte die Leistung aufgrund von 

Scham und Angst vor Stigmatisierung nicht.   

Auch die neue Wahlmöglichkeit zwischen Kinderzuschlag und SGB II-Bezug reduziert 

verdeckte Armut nicht nachhaltig. Das bisher bestehende Wahlrecht für Personen mit 

bestimmten Mehrbedarfen wird durch einen erweiterten Zugang zum Kinderzuschlag 

für Familien aus der verdeckten Armut ersetzt. Berechtigte sollen nun auch dann 

den Kinderzuschlag bekommen können, wenn sie bisher keine SGB II-Leistungen 

beziehen und ihnen mit ihrem Erwerbseinkommen, Kinderzuschlag und ggf. Wohngeld 

höchstens 100 Euro zur eigenständigen Sicherung ihres Existenzminimum fehlen. 

Dieses Instrument soll zunächst auf drei Jahre befristet werden.  

Nach Erkenntnissen der Bundesregierung nehmen aktuell zwischen 50 und 60 

Prozent der Erwerbstätigen, die einen materiellen Anspruch auf ergänzende 

„aufstockende“ Leistungen nach dem SGB II hätten, diesen nicht wahr.5 Ein 

erheblicher Teil der Erwerbstätigen lebt aktuell in verdeckter Armut. Es ist nicht zu 

erkennen, dass mit dem neuen Instrument verdeckte Armut tatsächlich reduziert 

werden kann. Vor diesem Hintergrund kann die ansonsten sinnvolle Regelung den 

damit verbundenen Anspruch verdeckte Armut zu reduzieren nicht erfüllen.  

Auch Sicht des DKSB müssen Zugänge zu Leistungen, insbesondere kindbezogene 

Leistungen, so einfach und automatisch wie möglich gestaltet sein. Der DKSB hat 

bereits 2010 im Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG Vorschläge für eine 

automatische Auszahlung einer neuen Leistung wie der Kindergrundsicherung gemacht. 

                                                 

4 Vgl. u.a. BMFSFJ 2008: Dossier Kinderzuschlag – Gesetzliche Regelung und Möglichkeiten der 

Weiterentwicklung. Kompetenzzentrum für familienbezogene Leistungen, S. 14. 
5 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage „Erwerbstätige Arme in Deutschland“, 

Drucksache 19/2804,  S. 10. 
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Diese orientieren sich an den Arbeiten von Dr. Irene Becker und Prof. Dr. Richard 

Hauser6, weitere Erläuterungen dazu sind auch in dem Fragen-Antworten-Katalog7 

des Bündnisses zu finden. Nur wenn es einen echten Systemwechsel weg von der 

Antragsnotwendigkeit hin zu einer automatischen Auszahlung gibt, können alle Kinder 

erreicht werden. Bei höheren Einkommen ist dies bereits jetzt möglich, die 

Günstigerprüfung zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag erfolgt automatisch. Bei 

kleinen Einkommen sind weiterhin Anträge nötig. Aus unserer Sicht müssen einfache 

Lösungen für alle Familien gefunden werden. Eine Inanspruchnahme von nur 35 

Prozent wie jetzt beim Kinderzuschlag geplant reicht nicht aus.  

 

b.) Harte Abbruchkante wird abgeschafft 

Nach derzeitigem Recht mindert zusätzliches Einkommen der Eltern den 

Kinderzuschlag zu 50 Prozent, von 10 Euro bleiben bisher also nur 5 Euro übrig. 

Zudem darf das Einkommen der Eltern zusammen mit dem Kinderzuschlag nicht 

oberhalb einer starren Höchsteinkommensgrenze liegen. Bei Überschreiten dieser 

Grenze entfällt der Kinderzuschlag schlagartig um Beträge von 85 Euro und mehr 

pro Kind. Diese sogenannte Abbruchkante führt bei steigendem Erwerbseinkommen 

dazu, dass der Kinderzuschlag wegfällt, sobald ein Euro mehr verdient wird. Die 

Familie hat danach deutlich weniger als vorher. Der vorliegende Entwurf will nun 

eine bessere Abstimmung im Steuer- und vor allem im Transfersystem erreichen. Ab 

dem 1. Januar 2020 wird die Höchsteinkommensgrenze abgeschafft. Zudem soll sich 

der Kinderzuschlag nun maßvoll verringern, statt 50 Prozent werden nun nur 45 

Prozent des zusätzlichen Einkommens angerechnet. Der DKSB kritisiert, dass durch 

eine Anrechnung von 45 Prozent des ersten anzurechnenden Euros eine 

Abbruchkante weiter bestehen bleibt. Er verweist auf das Konzept des Bündnisses 

                                                 

6 Vgl. Becker/Hauser 2010/2012: Kindergrundsicherung, Kindergeld, Kinderzuschlag: eine 

vergleichende Analyse aktueller Reformvorschläge. WSI-Diskussionspapier Nr. 180, S. 28f.  
7 Vgl. Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG 2018: Fragen-Antworten-Katalog zum Konzept 

Kindergrund-sicherung „Kinder brauchen mehr!“, S. 5, zu finden auf www.kinderarmut-hat-folgen.de.  
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KNDERGRUNDSICHERUNG, das eine gleitende Anrechnung vom ersten Steuersatz in 

Höhe von 19 Prozent entsprechend der Steuerprogression auf 45 Prozent ansteigend 

vorschlägt, welches zu einer tatsächlichen Abschaffung der Abbruchkante führen 

würde. Vormalige Konzepte, wie das Neue Kindergeld des BMFSFJ, gingen zudem 

weiter als die jetzige Regelung. Für 10 Euro Einkommen, die die Familie selbst 

mehr verdient, verringert sich der zusätzliche Betrag nur um 4 Euro. Zusätzliche 

Erwerbstätigkeit und zusätzliches Einkommen sollten sich auch und gerade für 

Familien mit kleinen Einkommen lohnen. Daher hätte sich der DKSB hier mutigere 

Schritte gewünscht.  

 

3.) Bessere Unterstützung von Alleinerziehenden 

Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes 2017 hat für Schnittstellenprobleme mit anderen 

Leistungen wie dem Kinderzuschlag geführt. Nach der Reform hatten viele Alleinerziehende 

aufgrund der vollen Anrechnung des Kindeseinkommens beim Kinderzuschlag und die 

gleichzeitige Verminderung des Wohngeldes weniger Geld zur Verfügung als vor der Reform. 

Daher ist es richtig, dass dieser Konstruktionsfehler nun behoben werden soll. Zukünftig soll 

das Kindeseinkommen nur noch zu 45 Prozent statt zu 100 Prozent angerechnet werden. 

Jedoch sollen in der Summe nicht mehr als 100 Euro vom Kindeseinkommen 

unberücksichtigt bleiben. Mit der vorgesehenen Minderung des Kinderzuschlags um 4,50 

Euro je 10 Euro des Kindeseinkommens sollen die Nachteile – jedenfalls bei Einkommen 

des Kindes von bis zu 180 Euro – vermieden werden. Die Festlegung auf eine Grenze 

von 180 Euro führt dazu, dass z.B. der Betrag des Unterhaltsvorschuss für ältere Kinder 

(205 Euro bzw. 273 Euro) weiterhin zu einer Verschlechterung führt. Der 2017 erweiterte 

Unterhaltsvorschuss kann damit für Alleinerziehende mit kleinen Einkommen und älteren 

Kindern nicht seine volle Wirkung entfalten. Daher muss die Grenze von 100 Euro 

wegfallen. Der DKSB schließt sich in der Bewertung und den Forderungen zur Verbesserung 

der Situation von Alleinerziehenden vollumfänglich der Stellungnahme des Verbandes 

alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) sowie der Forderung des Bundesrates in 

seiner Beschlussempfehlung vom 15.02.2019 an. 
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Anlagen: FAQ des Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG (2018) „Kinder brauchen mehr! 

Unser Vorschlag für eine Kindergrundsicherung“  

 

Berlin, den 04.03.2019 

 
Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) – Für die Zukunft aller Kinder! 

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) – Für die Zukunft aller Kinder! 

Der DKSB, gegründet 1953, ist mit 50.000 Mitgliedern in über 400 Ortsverbänden die 
größte Kinderschutzorganisation Deutschlands. Der DKSB setzt sich für die Interessen von 
Kindern sowie für Veränderungen in Politik und Gesellschaft ein. Schwerpunkte seiner Arbeit 
sind Kinderrechte, Kinder in Armut, Gewalt gegen Kinder sowie Kinder und Medien. 

 

Kontakt: 

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 

Schöneberger Str. 15 

10963 Berlin 

Tel (030) 21 48 09-20 

Fax (030) 21 48 09-99 

Email info@dksb.de 

www.dksb.de 
 
 
© Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 
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Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG hat sich 2009 zusammengeschlossen, um 

eine Reform in der gegenwärtigen monetären Kinder- und Familienförderung herbei-

zuführen, um soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen und jedem Kind, unabhängig 

von seiner sozialen Herkunft, Teilhabe zu ermöglichen.

DAS AKTUELLE FÖRDERSYSTEM IST INTRANSPARENT, BÜROKRATISCH UND SOZIAL 
UNGERECHT, WEIL…

>> �DAS KINDERGELD AUF DAS SOZIALGELD ANGERECHNET WIRD,  
faktisch erhalten Kinder im SGB II-Bezug also kein Kindergeld.

>> �ZU WENIGE FAMILIEN DEN KINDERZUSCHLAG ERHALTEN,  

da er zu kompliziert ist und viel zu wenige Kinder erreicht.

>> ��SEHR GUT VERDIENENDE FAMILIEN UM CA. 100 EURO PRO KIND UND MONAT MEHR ENTLASTET WERDEN  

(ca. 300 Euro durch Kinderfreibeträge) als Normalverdienende mit einem Kindergeld von 194 Euro für das erste Kind.

Unser Vorschlag lautet deshalb, künftig Kinder mit einer Kindergrundsicherung in Höhe von 628 Euro monatlich abzusichern.  

Sie orientiert sich dabei am aktuellen soziokulturellen Existenzminimum1 und soll stetig an die Inflationsrate angepasst werden. 

Um die Kindergrundsicherung sozial gerecht bzw. der finanziellen Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechend zu gestalten, soll 

sie mit dem Grenzsteuersatz des elterlichen Einkommens abgeschmolzen werden. Im Ergebnis erhalten Kinder und ihre Familien 

den Mindestbetrag von ca. 300  Euro, der in etwa der maximalen Entlastung durch die derzeitigen Kinderfreibeträge entspricht. 

Je niedriger das Familieneinkommen ist, desto höher fällt der Betrag der Kindergrundsicherung aus. Familien ohne oder mit ge-

ringem Einkommen erhalten die gesamte Leistung in Höhe von 628 Euro.

Die Kindergrundsicherung soll weitgehend vorrangig vor anderen Sozialleistungen sein, damit Kinder aus dem stigmatisierenden 

Bezug, insbesondere von SGB II-Leistungen, und aus der verdeckten Armut herausgeholt werden.

Unser Modell sieht vor, dass nur pauschal bemessene Transfers ersetzt werden. Für Sonder- oder Mehrbedarfe (atypische und 

einmalige Leistungen) im Falle behinderter oder kranker Kinder oder bei überdurchschnittlichen Wohnkosten, Umzügen und 

Klassenreisen soll weiterhin der Grundsicherungsträger zuständig sein. Neben dem Aufgehen der bisherigen Leistungen (Kinder-

geld, Kinderzuschlag, Sozialgeld, Unterhaltsvorschuss, etc.) in die Kindergrundsicherung und deren Besteuerung, soll ein weite-

rer Baustein der Finanzierung die Abschaffung des Ehegattensplittings sein.

Uns ist bewusst, dass der quantitative und qualitative Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur für Kinder und Jugend-

liche eine weitere dringende Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit ist. Geld- und Infrastrukturleistungen dürfen keines-

falls gegeneinander ausgespielt werden. Kinder und deren Familien benötigen beides und für beides ist gleichermaßen Geld nötig.

BAUSTEINE UND ZIELE

EINER KINDERGRUNDSICHERUNG

1 	 Das soziokulturelle Existenzminimum eines Kindes besteht aus dem sächlichen Existenzminimum und dem darüber hinausgehenden Aufwand für 
Betreuung, Erziehung bzw. Ausbildung. Die Höhe des Existenzminimums wird im alle zwei Jahre von der Bundesregierung vorzulegenden Existenz
minimumbericht festgestellt.
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I. ECKPUNKTE UNSERES KONZEPTES:

Inwiefern bedeutet die Kindergrundsicherung eine Reform? 
Viele bisherige einzelne Förderleistungen (Sozialgeld, Kinderzuschlag, Kindergeld, Kinderfreibetrag, Unterhaltsvorschuss, etc.) 

werden durch eine Leistung für alle Kinder ersetzt. 

Folgen: 
>> arme Kinder werden besser unterstützt 

>> mittel- bis gutverdienende Familien werden ebenfalls stärker als im Status Quo entlastet 

>> die Beantragung für alle Eltern wird einfacher 

>> nur eine Behörde ist zuständig 

>> Politik und Verwaltung können Ausgaben besser kalkulieren und planen

Wie hoch soll die Kindergrundsicherung sein? Welche Berechnungen liegen dieser Summe zugrunde? 

Verfassungsrechtlich notwendiger Betrag für das sächliche Existenzminimum: 			  408 Euro 

+ Betrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung					     220 Euro 

										          628 Euro 2 
Erhalten letztendlich alle Kinder die gleiche Summe? 

Nein. Familien ohne oder mit geringem Einkommen erhalten die gesamte Leistung in Höhe von 628 Euro. Mit steigendem 

Einkommen wird die Leistung gemäß dem Einkommensteuertarif bis zum Mindestbetrag von ca. 300 Euro bei Spitzenein

kommen abgeschmolzen.

Bis zu welchem Alter soll die Kindergrundsicherung gezahlt werden? 

Die Leistung wird für alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr gewährt. Junge Erwachsene, die sich über das  

18. Lebensjahr hinaus in allgemeiner Schulbildung befinden, erhalten die Kindergrundsicherung weiter bis zum Abschluss ihres 

ersten Bildungsweges. Junge Erwachsene in Ausbildung oder Studium erhalten analog zum Kindergeld bis zum 25. Lebensjahr 

den Mindestbetrag von ca. 300 Euro als Pauschale. Gleichzeitig bleibt der Anspruch auf BAföG und ähnliche Förderleistungen 

neben dem pauschalen Betrag der Kindergrundsicherung bestehen.

Die Herleitung des aktuellen kindlichen Existenzminimums steht seit Jahren in der Kritik. Bedarf es perspektivisch einer 
Neuberechnung des gesamten kindlichen Existenzminimums?
Ausgehend von verschiedenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hat das kindliche Existenzminimum eine hohe 

Bedeutung und ist ein zentraler Baustein im deutschen Familienlasten- und leistungsausgleich. Allerdings kommt es durch 

verschiedene gesetzliche Regelungen und Schnittstellen zu unterschiedlichen Höhen des kindlichen Existenzminimums im 

Sozial-, Steuer- und Unterhaltsrecht. Wie zuletzt z.B. in den Neuberechnungen für die Regelsätze ab 2017 deutlich wurde, weist 

das methodische Gerüst, auf dem die Kinderregelsätze – und daraus abgeleitet das Existenzminimum – basieren, Schwächen 

auf und ist nicht nachvollziehbaren politischen Setzungen unterworfen. Dies führt dazu, dass das kindliche Existenzminimum 

nicht für alle Kinder auch tatsächlich gedeckt ist. 

Daher fordern wir als einen ersten grundlegenden Schritt das kindliche soziokulturelle Existenzminimum im Hinblick auf die 

Frage, was  ein  Kind  wirklich braucht, realitäts- und bedarfsgerecht zu ermitteln. Dieses Existenzminimum muss auch den Be-

darf für Bildung und Teilhabe einschließen, wenn dieser pauschalisierbar ist. Die Ermittlung muss transparent und nachprüfbar 

2 	 Für die Kindergrundsicherung ergibt sich aus dem 12. Existenzminimumbericht die verfassungsrechtlich notwendige Höhe von 628 Euro, Drucksache 19/5400. 

I. ECKPUNKTE
UNSERES KONZEPTES
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sein. Staatliche Eingriffe z.B. in Form von Kürzungen und Streichungen von Ausgaben 

dürfen nicht erfolgen. Grundlage der Berechnung muss eine  Vergleichsgruppe sein, 

die nicht selbst arm ist. Verdeckt Arme müssen somit konsequent ausgeklammert 

werden.  Sonst wird Mangel zur Grundlage für die Berechnung des kindlichen Exis-

tenzminimums. Das so neu ermittelte kindliche Existenzminimum soll durch unser 

Modell der Kindergrundsicherung für alle Kinder gewährleistet werden.

Wie viel Geld investiert der Staat bisher pro Jahr in die Familienförderung? 

Er investiert mehr als 200 Mrd. Euro in ehe- und familienbezogene Leistungen und 

Maßnahmen, davon sind rund 46 Mrd. Euro reine Familienförderung. Ehebezogene 

Leistungen wurden 2010 mit rund 75 Mrd. Euro beziffert. Den größten Anteil daran 

hatten die Witwen- und Witwerrente mit mehr als 37 Mrd. Euro und das Ehegatten-

splitting mit 20 Mrd. Euro3.

Welche Kosten entstehen insgesamt bei der Kindergrundsicherung? 

Die Gesamtkosten betragen 108,9 Mrd. Euro pro Jahr.

Welche Gegenfinanzierung gibt es? 

Wegfall bisheriger Familienleistungen 	 49 

+ Rückfluss durch Steuereinnahmen	 26,5 

+ Wegfall Ehegattensplitting	 11,5 	 		

	 87

Wie viel muss der Staat netto in die Kindergrundsicherung investieren? 

Von den Gesamtkosten von ca. 108,9 Mrd. Euro können ca. 86,9 Mrd. Euro gegenfinanziert werden. Es bleibt eine Finanzie-

rungslücke von etwa 22 Mrd. Euro übrig. 

 

22 Mrd. Euro Nettokosten sind eine hohe Summe. Gibt es weitere Möglichkeiten der Refinanzierung? 

Zur Schließung der verbleibenden Finanzierungslücke von etwa 22 Mrd. Euro stehen der Politik zahlreiche Möglichkeiten offen:

>> Wiedereinführung einer moderaten Vermögenssteuer 

>> Anhebung der Erbschaftssteuer 

>> Einführung einer Börsenumsatzsteuer 

>> „Kinder-Soli“ auf große Vermögen

Ferner wären mit der Einführung einer Kindergrundsicherung ein Abbau der hohen Bürokratiekosten und eine Stärkung der Bin-

nennachfrage, mit der Folge positiver Beschäftigungsimpulse, verbunden5. Zudem gehen wir davon aus, dass durch die Kinder-

grundsicherung viele negative Auswirkungen von Armut auf Bildung, Gesundheit und soziale Teilhabe gar nicht erst entstehen, 

die wir aktuell mühsam und kostenintensiv wieder zu bekämpfen versuchen.

I. ECKPUNKTE
UNSERES KONZEPTES

3 	 Vgl. BMFSFJ/BMF (2014): Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen und Leistungen in Deutschland, S. 3
4	 Vgl. Irene Becker (2017): Aktualisierung der Kostenschätzung für die Kindergrundsicherung. S. 5; zu Einzelheiten der ursprünglichen Schätzungen  

vgl. Becker/Hauser (2010), S. 37 f.
5	 Vgl. Becker/Hauser (2010), S. 27.

Mrd. Euro
Mrd. Euro
Mrd. Euro

Mrd. Euro 4
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Soll die Kindergrundsicherung immer gleich hoch bleiben?  
Nein. Die Höhe der Kindergrundsicherung soll sich am aktuellen soziokulturellen Existenzminimum orientieren und dabei stetig 

an die Inflationsrate angepasst werden.

Auf welcher Ebene soll die Kindergrundsicherung ausgezahlt werden?  
Die Auszahlung soll die Familienkasse und damit der Bund übernehmen. 

Wie sieht eine verteilungspolitische korrekte und zeitnahe Besteuerung der Kindergrundsicherung aus?  
Die Kindergrundsicherung soll gerecht bzw. der finanziellen Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechend gestaltet und besteuert 

werden.  Dabei soll die KINDERGRUNDSICHERUNG nicht in das zu versteuernde Einkommen  einbezogen werden, da sich dadurch 

die Steuerlast für kleinere und mittlere Einkommen überproportional erhöhen könnte. Wir schlagen daher vor, den Grenzsteuer-

satz, der sich für das elterliche Einkommen ohne Kindergrundsicherung ergibt, auf die KINDERGRUNDSICHERUNG anzuwenden. 

So sorgen wir dafür, dass mehr von der KINDERGRUNDSICHERUNG in den Familien bleibt und gerade kleinere und mittlere Ein-

kommen stärker profitieren. Familien ohne oder mit geringem Einkommen erhalten die gesamte Leistung in Höhe von 628 Euro. 

Bei Einkommen oberhalb des elterlichen Existenzminimums wird die Kindergrundsicherung gemäß dem Einkommensteuertarif 

allmählich abgeschmolzen, bis sie bei Höchsteinkommen, die dem Reichensteuersatz von 45% unterliegen, den Mindestbetrag 

von ca. 300 Euro erreicht.

Bei Arbeitnehmer/innen wird die Besteuerung der Kindergrundsicherung an das Lohnsteuerabzugsverfahren gekoppelt. Dies 

könnte entweder durch Übermittlung des Grenzsteuersatzes vom Arbeitgeber an die Familienkasse erfolgen oder durch Über-

weisung der Bruttokindergrundsicherung an den Arbeitgeber, der die Steuer darauf wie die Lohnsteuer abführt. Bei Selbststän-

digen wird diese Steuer in die Einkommensteuervorauszahlung einbezogen und damit an das Vorjahreseinkommen geknüpft. 

Eine vorläufige Anpassung der Steuer an die Kindergrundsicherung sollte möglich sein, um gravierende Verschlechterungen der 

Einkommenssituation auszugleichen6.

Ab welchem Einkommen unterliegt die Kindergrundsicherung der Besteuerung? 

Die Lohnsteuer und damit auch die Besteuerung der Kindergrundsicherung setzen bei einem verheirateten Paar mit zwei Kin-

dern bei einem Bruttojahreseinkommen von 17.600 Euro ein (Splittingtabelle 2017).

Bei wem soll die Kindergrundsicherung versteuert werden, beim Vater oder der Mutter?  
Wenn beide Elternteile Arbeitnehmer/in sind, besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber jeweils die Hälfte der Kindergrund-

sicherung im Zuge der Gehaltsabrechnung versteuert7. Denkbar ist auch eine proportionale Zurechnung der Kindergrundsiche-

rung entsprechend des Anteils der Eltern am Gesamteinkommen. Bei Selbständigen passt das Finanzamt die Einkommensteu-

ervorauszahlung entsprechend an.

Diese Regelung ist auch deshalb konsequent, da unserem Konzept die Abschaffung des Ehegattensplittings und damit die 

Einführung einer Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag inhärent sind. Eine Individualbesteuerung stellt 

Frauen und Männer im Steuerrecht gleich, d.h. dass jede/r Ehepartner/in weitgehend unabhängig von der Erwerbstätigkeit und 

damit dem Grenzsteuersatz des Partners/der Partnerin besteuert wird. Dies hat positive Auswirkungen auf die Erwerbsbeteili-

gung von Frauen und trägt zu einer steuerrechtlichen Gleichbehandlung von Ehen mit anderen Lebensgemeinschaften bei.

I. ECKPUNKTE
UNSERES KONZEPTES

6	 Vgl. Becker/Hauser (2010), S. 24.
7 	 Vgl. Dr. Karl Bronke [u.a.] (2011): Konzeptentwurf für eine Kindergrundsicherung, Stand: 5. Mai 2011, S. 9.
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Warum gibt es im Vergleich zum SGB II keine Altersstaffelung der Kindergrundsicherung? 

Die Kindergrundsicherung soll eine einfache und transparente Leistung sein. Sie will die Autonomie der Eltern stärken und 

ihnen damit selbst überlassen, wie sie mit dem Geld, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Entwicklungs-

möglichkeiten ihres Kindes, umgehen. Gegen eine Altersstaffelung spricht zudem, dass sie bei einer Kindergrundsicherung, die 

über einen langen Zeitraum gezahlt wird, im Durchschnitt keine Auswirkungen hat.

Warum gibt es keine Staffelung nach Anzahl der Kinder wie aktuell beim Kindergeld? 

Die Kindergrundsicherung soll eine einfache und transparente Leistung sein. Außerdem steigen die Kosten für jedes zusätzliche 

Kind nicht so stark an, dass eine Erhöhung beim zweiten oder dritten Kind zwingend notwendig wäre.

II. SCHNITTSTELLEN MIT ANDEREN LEISTUNGEN/ GESETZEN:

Soll die Kindergrundsicherung auch die Ausbildungsförderung (z.B. BAföG) ersetzen? 

Die Kindergrundsicherung wird für alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr gewährt und ersetzt daher auch das 

Schüler-BAföG. Junge Erwachsene, die sich über das 18. Lebensjahr hinaus in allgemeiner Schulbildung befinden, erhalten 

die Kindergrundsicherung weiter bis zum Abschluss ihres ersten Bildungsweges. Junge Erwachsene in Ausbildung oder im 

Studium erhalten analog zum Kindergeld bis zum 25. Lebensjahr den Mindestbetrag von ca. 300 Euro als Pauschale. Für alle 

Auszubildenden oder Studierenden, deren Unterhaltsverpflichtete über ein geringes Einkommen verfügen, bleibt der Anspruch 

auf BAföG und ähnliche Förderleistungen bestehen.

Gleichzeitig fordern wir im Rahmen unseres Konzepts Anhebungen der BAföG-Leistungen, der Ausbildungsvergütungen  

(z.B. im SGB III) und eine Vergrößerung des Berechtigtenkreises für Ausbildungsförderungsinstrumente.

Welche Auswirkungen hat die Kindergrundsicherung auf das Unterhaltsrecht? 

Grundsätzlich bleibt die Unterhaltspflicht beider Elternteile gegenüber dem Kind bestehen. Die Kindergrundsicherung wird 

jedoch auf den unterhaltsrechtlichen Bedarf des Kindes – jeweils zur Hälfte bei beiden Elternteilen – angerechnet.

Damit wird sichergestellt, dass ein finanzieller Interessenausgleich zwischen den getrennt lebenden Eltern stattfindet. Im Übri-

gen bleiben Unterhaltsansprüche gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil bestehen. Dies betrifft sowohl den Sonder- und 

Mehrbedarf als auch den über die Kindergrundsicherung hinausgehenden Anspruch auf Kindesunterhalt8. 

Was passiert mit dem Unterhaltsvorschuss? 

Auch der Unterhaltsvorschuss geht in der Kindergrundsicherung auf. Die Gewährung des Existenzminimums für ein Kind durch 

die Kindergrundsicherung deckt bei niedrigem Einkommen den Anspruch auf Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss ab. In Anleh-

nung an die Düsseldorfer Tabelle wird ein Unterhaltsanspruch, der über den Zahlbetrag der Kindergrundsicherung hinausgeht, 

weiterhin zivilrechtlich geltend gemacht.

Der Unterhaltsvorschuss liegt aktuell durch die volle Anrechnung des Kindergeldes generell unter dem rechtlichen Unterhalts-

anspruch. Unterhaltsansprüche können zudem in vielen Fällen nicht (gerichtlich) durchgesetzt werden. Die Kindergrundsiche-

rung trägt somit entscheidend bei, die bislang nicht gedeckten Unterhaltsansprüche von Kindern zu sichern. Dafür wird in Kauf 

genommen, dass die Unterhaltsverpflichteten in Höhe der Kindergrundsicherung entlastet, die Solidargemeinschaft hingegen 

belastet werden.

II. SCHNITTSTELLE MIT 

ANDEREN LEISTUNGEN/GESETZEN

8	 Vgl. VAMV Konzept für eine Kindergrundsicherung (2009): „500 Euro für jedes Kind!“.
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Soll durch die Kindergrundsicherung auch die kostenlose Mitversicherung der 
Kinder in der gesetzlichen Krankenkasse wegfallen?  
Nein. Das Konzept unterstellt, dass Kinder weiterhin beitragsfrei bei ihren Eltern in 

der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sind. Andernfalls müsste die 

Transferzahlung entsprechend höher ausfallen.

Ersetzt die Kindergrundsicherung auch das Elterngeld?  
Nein. Das Elterngeld soll unabhängig von der Einführung einer Kindergrundsicherung 

bestehen. Denn es ist gemeinsam mit dem Betreuungsausbau ein zentrales Element 

einer modernen und gleichstellungspolitisch ausgerichteten Familienpolitik.

Allerdings soll der Progressionsvorbehalt auch bei der Berechnung der Steuer auf die Kindergrundsicherung gelten. Der Nettobe-

trag fällt damit in einigen Fällen geringer aus als ohne Berücksichtigung der Höhe der Lohnersatzleistung Elterngeld9.

Welcher Einkommensbegriff wird bei der Besteuerung der Kindergrundsicherung zugrunde gelegt? 

Das Familieneinkommen kann in Anlehnung an den Jahreseinkommensbegriff des Wohngeldgesetzes definiert werden. Damit 

könnten z.B. die auf erhöhte Absetzung entfallenden Beträge, alle ausländischen Einkünfte, der Sparerfreibetrag, aber auch die 

steuerfreien Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sowie die Einkommen aus Minijobs einbezogen werden10. 

Ist eine Besteuerung der Kindergrundsicherung verfassungswidrig, da laut Bundesverfassungsgericht das 
Existenzminimum generell von der Einkommensteuer befreit sein muss? 

Das Existenzminimum von Kindern unterliegt einer strengeren verfassungsrechtlichen Prüfung als das Existenzminimum von 

Erwachsenen. Bleibt jedoch nach einer Besteuerung der Kindergrundsicherung mit dem Spitzensteuersatz (derzeit 45%) noch 

die maximale Entlastungswirkung einer steuerlichen Freistellung des kindlichen Existenzminimums erhalten, ist eine Besteue-

rung der Kindergrundsicherung verfassungsrechtlich bedenkenlos11. 

Kinderarmut lässt sich schwer von der Armut der Eltern trennen. Fordert das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG auch Maß-
nahmen, die das Armutsrisiko von Erwachsenen abschwächen? 

Das Bündnis hat sich zusammengeschlossen, um eine Reform in der gegenwärtigen monetären Familienförderung zu fordern, 

um soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen und so jedem Kind, unabhängig von seiner sozialen Herkunft, Teilhabe zu ermögli-

chen. Das Konzept beinhaltet Forderungen nach Mindeststandards bei der Zeitarbeit, allgemeiner Beschäftigungsförderung, der 

Abschaffung von Mini-Jobs sowie nach Möglichkeiten zur Weiterbildung. Ebenso setzen wir uns für ausreichende und qualitativ 

hochwertige Betreuungsmöglichkeiten, familienfreundliche Arbeitszeiten und andere Maßnahmen für eine bessere Vereinbar-

keit von Familie und Beruf ein.

Die Umsetzung der Kindergrundsicherung erfordert verschiedene Reformen, u.a. die Abkehr vom Ehegattensplitting.  
Ist gewährleistet, dass alle Reformen zeitgleich umgesetzt werden? 

Bei der Kindergrundsicherung geht es um eine grundlegende Reform der Familienförderung: Weg von der Eheförderung, weg 

von der Förderung über Steuern hin zu einer kindzentrierten Förderung.

II. SCHNITTSTELLE MIT 

ANDEREN LEISTUNGEN/GESETZEN

9	� Vgl. Irene Becker/Richard Hauser (2010): Kindergrundsicherung, Kindergeld und Kinderzuschlag: Eine vergleichende Analyse aktueller Reformvorschläge. 
Abschlussbericht zum Projekt „Vom Kindergeld zu einer Grundsicherung für Kinder. Fiskalische und Verteilungswirkungen eines Existenz sichernden und zu 
versteuernden Kindergeldes“, gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung, S. 24.

10 	 Ebenda, S. 29.
11	� Vgl. Anne Lenze (2008): Die Verfassungsmäßigkeit eines einheitlichen und der Besteuerung unterworfenen Kindergeldes. Rechtsgutachten im Auftrag der 

Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Arbeitspapier 151 der Hans-Böckler Stiftung. Düsseldorf.
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Dies spiegelt sich auch in unseren Forderungen nach einer sozial- und geschlechter-

politisch gerechteren Steuerpolitik wider. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass 

politisch alle Maßnahmen gleichzeitig umgesetzt werden.

Das Konzept einer Kindergrundsicherung stellt eine Reform der Familienförderung 
dar und kann als langfristiges Ziel angesehen werden. Verfolgt das Bündnis auch 
kurzfristige Ziele, die innerhalb des gegenwärtigen Systems verbleiben? 

Wir halten kurzfristige Maßnahmen für notwendig und sinnvoll. Hierzu gehört eine 

Anpassung der Kinderregelsätze an den tatsächlichen Bedarf von Kindern. Ebenso 

müssen die tatsächlichen Kosten einer gelingenden Bildungsteilhabe von Kindern 

und Jugendlichen überprüft werden. 

Auch einen Ausbau des Kinderzuschlags, wie ihn der DGB vorschlägt oder die Zu-

sammenlegung von Kindergeld und Kinderzuschlag, unterstützen wir. Aber all diese 

Verbesserungen müssen in einer Kindergrundsicherung münden!

III. WEITERE FRAGEN UND ANTWORTEN 

Kommt die Kindergrundsicherung auch bei den Kindern an?  
Ja. Bis auf Ausnahmefälle, die nicht als Maßstab für alle armen Familien genommen werden dürfen, kommt das Geld genau dort 

an, wo es benötigt wird: bei den Kindern. Seit vielen Jahren belegen Studien immer wieder, dass zusätzliches Geld vor allem 

in einkommensarmen Haushalten bei den Kindern ankommt. Wie eine aktuelle Untersuchung der Bertelsmann Stiftung zeigt, 

erhöht die finanzielle Sicherheit sogar die Bildungsbeteiligung und die Erwerbsmotivation der Eltern12.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Studien aus Nürnberg und Berlin13. Sie geben Einblicke in die Lebenssituation von Sozial

leistungsbezieher/innen mit Kindern. Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild. In 93 % der befragten Familien verzichten die 

Eltern selbst. Bei den Kindern wird selten gespart, schon gar nicht bei Lebensmitteln und Ausgaben für die Schule. Auch die 

AWO-ISS Kinderarmutsstudie14  kommt zu dem Ergebnis, dass arme Eltern meist überlastet sind, aber sehr wohl Erziehungs

kompetenzen haben. Sie und ihre Kinder brauchen niedrigschwellige, räumlich nahe und professionelle Beratungs- und 

Bildungsangebote.

Führt diese Vorgehensweise zu einer isolierten Armutspolitik? Sollten nicht alle Kinder im Mittelpunkt stehen? 

Mit unserem Konzept betreiben wir Kinderpolitik und keine isolierte Armutspolitik: Zwar erhalten Familien ohne oder mit gerin-

gem Einkommen den Höchstbetrag, gleichzeitig werden aber mittel- bis gutverdienende Familien, die bisher nicht in den Genuss 

der vollen Freibeträge kamen, im Vergleich zum Status Quo besser gestellt. Bezieher/innen von Spitzeneinkommen werden nach 

wie vor in Höhe der bisherigen Freibeträge (ca. 300  Euro monatlich) entlastet. 

III. WEITERE FRAGEN 

UND ANTWORTEN 

12	 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)/ ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 2018: Kommt das Geld bei den Kindern an?, Gütersloh.
13 	Vgl. Wüstendörfer, Werner (2008): „Dass man immer nein sagen muss“, eine Befragung der Eltern von Grundschulkindern mit Nürnberg-Pass; Berliner Beirat für 

Familienfragen (Hrsg.)/Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) 2015: „Lebenslagen und Potentialen armer Familien in Berlin“.
14 	Vgl. Holz, Gerda/Richter, Antje/Wüstendörfer, Werner/Giering, Dieter (2005): Zukunftschancen für Kinder. Wirkung von Armut bis zum Ende der Grundschulzeit. 

Endbericht der 3. AWO-ISS Kinderarmutsstudie im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
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�Führt das Konzept einer Kindergrundsicherung zu einer Verfestigung der SGB II-Abhängigkeit der Eltern? 

Die Kindergrundsicherung stellt zunächst nur eine Sicherung des kindlichen Existenzminimums dar. Eine Existenzsicherung 

für Erwachsene kann und will unser Konzept nicht leisten. Darüber hinaus steht nicht die Ersetzung von SGB-II Leistungen im 

Vordergrund. Vielmehr soll eine deutliche, unbürokratische, von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten losgelöste Verbesserung 

der Situation von Familien – insbesondere in prekären Einkommensverhältnissen – erreicht werden.

Kinderarmut ist häufig eine Folge von Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung der Eltern. Deshalb müssen vermehrt Instru-

mente eingesetzt werden, die helfen, den SGB II-Bezug der Eltern zu vermeiden.

Bei einigen kindbedingten Transferbestandteilen bleibt jedoch die Notwendigkeit der Harmonisierung der Kindergrundsicherung 

mit weiter bestehenden Sozialleistungen. So ist zur Bemessung der Grundsicherungsleistung der Eltern die Bestimmung des 

kindbedingten Wohnkostenanteils in der Kindergrundsicherung notwendig. Zum Beispiel können die Kosten der Unterkunft 

(KdU) aus den faktischen Wohnkosten der Familie abzüglich des Wohnkostenanteils aus der Kindergrundsicherung berechnet 

werden. Die Kindergrundsicherung enthält dann die Mehrkosten, die dem Haushalt durch Kinder entstehen (Grenzkosten). Die-

se Grenzkosten sollen als Pauschalbetrag in Höhe von 87 Euro abgegolten werden (analog zum ausgewiesenen Wohnkostenan-

teil von Kindern im 12. Existenzminimumbericht). Sonder- und Mehrbedarfe bei überdurchschnittlichen Wohnkosten sollen wei-

terhin vom Grundsicherungsträger übernommen werden, denn andernfalls wäre eine Existenzsicherung nicht gewährleistet.

Für Bezieher/innen von Wohngeld soll eine Modifizierung des wohngeldrelevanten Einkommens erfolgen und zwar in Form einer 

Anhebung um den in der Kindergrundsicherung enthaltenen Betrag15.

Die Kindergrundsicherung wird besteuert. Ist dies möglich? Stichwort: Besteuerung von Sozialleistungen? 

Die Kindergrundsicherung soll mit dem Grenzsteuersatz des elterlichen Einkommens versteuert bzw. abgeschmolzen wer-

den. So können unerwünschte Progressionsverläufe im unteren Einkommensbereich, die sich bei einer Einbeziehung in die 

steuerliche Bemessungsgrundlage ergeben würden, vermieden werden16. Bei fehlendem zu versteuernden Einkommen der 

Eltern wird zudem die Steuerfreiheit der Kindergrundsicherung gewährleistet. Die Besteuerung der Kindergrundsicherung kann 

entsprechend der einkommensabhängigen Bemessung vieler Sozialleistungen interpretiert werden: Die einkommensabhängige 

Festsetzung von Wohngeld sowie die Einkommensanrechnung beim Kinderzuschlag und bei Leistungen nach dem SGB II bzw. 

SGB XII mit Transferentzugsraten implizieren, dass diese Sozialleistungen indirekt besteuert werden.

Senkt das Modell einer pauschalierten Kindergrundsicherung das soziale Existenzsicherungsniveau,  
da der Hilfebedarf mancher Kinder und Jugendliche mehr als 600 Euro beträgt?  
Nein. Unser Modell sieht vor, dass nur pauschal bemessene Transferzahlungen ersetzt werden. Für Sonder- oder Mehrbedarfe 

bei behinderten oder kranken Kindern oder bei überdurchschnittlichen Wohnkosten, Umzügen oder Klassenreisen soll weiter-

hin der Grundsicherungsträger zuständig sein.

Besteht die Gefahr, dass durch die Einführung einer Kindergrundsicherung der Ausbau der Infrastruktur vernachlässigt wird? 

Der Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ist im Konzept enthalten. Ein Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungs-

system, das niemanden zurücklässt, ist aus unserer Sicht eine zwingende Voraussetzung für mehr Chancengleichheit. Dies 

ist nicht über die Gewährung von Bildungsgutscheinen zu erreichen, sondern drückt sich neben der Abschaffung der Kita-

Gebühren auch im qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung und der flächendeckenden Präsenz von 

Ganztagsschulen aus. Zur Bekämpfung von Armut sind sowohl Geld als auch Bildung notwendig. Um Teilhabe zu gewährleisten, 

15	 Vgl. Becker/Hauser (2010), S. 24 f.
16 	Ebenda, S. 21 f.

III. WEITERE FRAGEN 

UND ANTWORTEN 
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braucht es eine bedarfsgerechte Infrastruktur im direkten Lebensumfeld von Kindern und Familien. Freizeitangebote, Spielorte 

sowie  Treffpunkte sollten allen Kindern, egal wo sie leben, zur Verfügung stehen. Kinder und Jugendliche brauchen offene, freie 

Räume zur Entfaltung eigenständigen Engagements, um eine aktive partizipationsorientierte Rolle in der Gesellschaft zu ent-

wickeln. Daraus folgt, dass jeder politische Ansatz und jede Diskussion zur Bekämpfung von Armut beide Seiten im Blick haben 

muss. Eine Konzentration nur auf Infrastrukturausbau oder nur auf finanzielle Unterstützung berücksichtigt nicht die Tatsache, 

dass in beiden Bereichen Förderung notwendig ist. Nur ein mehrdimensionaler Ansatz der Armutsbekämpfung wird der Realität 

gerecht werden.

Hat eine Kindergrundsicherung Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit der Eltern? 

Die Zahlung eines, im Vergleich zum derzeitigen Kindergeld, höheren Transfers für das Kind bzw. die Kinder könnte den Druck 

zur Aufnahme bzw. Ausweitung einer Erwerbstätigkeit etwas vermindern. Diesem möglichen Teileffekt stehen allerdings neue 

Erwerbsanreize, insbesondere im unteren Einkommensbereich, gegenüber: Aufgrund der im Vergleich zu den gegenwärtigen 

Transferentzugsraten sehr moderaten Abschmelzung der Kindergrundsicherung „lohnt“ sich Arbeit mehr als im Status quo. 

Momentan ist der Erwerbswunsch von Eltern, zunehmend auch der junger Mütter, vor allem durch eine nicht ausreichende 

Infrastruktur zur Kinderbetreuung behindert und führt zu unerwünschtem Rollenverhalten.

Fördert eine Kindergrundsicherung ein traditionelles Rollenmodell und setzt dadurch falsche geschlechterpolitische Signale? 

Die Zahlung der Kindergrundsicherung entspricht der Vorstellung, dass Kinder das Recht auf die Absicherung ihres Existenz-

minimums durch die Gesellschaft haben. Damit wird ihre individuelle Existenz gestärkt. Das Konzept beinhaltet zudem die 

Abschaffung des Ehegattensplittings, womit nach vorliegenden Studien die Frauenerwerbstätigkeit gefördert würde17.

Ist die Einführung einer Kindergrundsicherung der Einstieg in ein „Bedingungsloses Grundeinkommen“? 

Nein. Es geht um eine Leistung für Kinder, nicht für deren Eltern. Eltern sollen weiterhin eine existenzsichernde Erwerbsarbeit 

ausüben. Wir sind gegen ein „Bedingungsloses Grundeinkommen“, denn alle erwerbsfähigen Menschen sollen Verantwortung 

für ihr Leben übernehmen. Dafür benötigen sie Zugang zu Beschäftigung und müssen dabei mindestens bei Vollzeiterwerbs

tätigkeit Entgelte erzielen, die für einen Lebensstandard oberhalb der Armutsgrenze ausreichen.

17 � Vgl. 1. Gleichstellungsbericht (2011): „Neue Wege – gleiche Chancen. Gleichstellung im Lebensverlauf von Frauen und Männern“; Prof. Dr. Ute Sacksofsky 
(2010): Rechtsgutachten zur Frage „Vereinbarkeit des geplanten Betreuungsgeldes nach § 16 Abs. 4 SGB VIII mit Art. 3 und Art. 6 GG“.

III. WEITERE FRAGEN 

UND ANTWORTEN 
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Statement Jürgen Liminski zur Anhörung am 11.3.19 
 
Das Starke-Familie-Gesetz orientiert sich wie die Zusatzanträge der Fraktion Bündnis 90/Grüne 
an der Bedürftigkeit der Familien. Die Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Erhöhung des 
Kindergeldzuschlags sind in der Tat nötig und schon deshalb zu begrüßen. Im Antrag der 
Grünen zum Beispiel heißt es: „Nur 30 Prozent der Eltern, die einen Anspruch auf den 
Kinderzuschlag haben, nehmen diesen auch tatsächlich in Anspruch. Die anderen stellen keinen 
Antrag, scheitern an dem komplizierten Antragsverfahren oder geben irgendwann einfach auf.“ In 
diesem Sinn handelt es sich um ein Gesetz zur Verbesserung des Kindergeldzuschlags.  
 
Den Anspruch, die Kinder- und Familienarmut ursächlich zu beheben, erfüllt es nicht. Die 
Ursachen liegen woanders. Nach Angaben des Kinderschutzbundes leben 4,1 Millionen Kinder 
in Armut, also fast jedes dritte Kind. Die meisten der armen Kinder, etwa die Hälfte, lebt in 
Familien von Alleinerziehenden, 36 Prozent in Familien mit drei und mehr Kindern. Die 
Alleinerziehenden und die kinderreichen Familien sind am stärksten von Armut und prekären 
Verhältnissen betroffen. Früher hieß es immer, das läge an der Arbeitslosigkeit der Eltern. Aber 
die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren ständig gesunken, auch in diesen Gruppen, die 
Kinderarmut aber stieg. Und auch die Erwerbstätigkeit von Frauen, die man für eine 
Hauptursache der Kinderarmut hielt, ist gestiegen. Deutschland gehört bei der 
Frauenerwerbsquote heute zur Spitzengruppe in Europa. Die Ursachen der Verarmung von 
Kindern und Familien müssen woanders liegen.  
 
Der Unterhalt von Kindern ist heute teurer als früher. Paul A. Samuelson hat diesen Trend vor 
Jahrzehnten gesehen und deshalb in seiner Theorie von der „Wohlstandsmöglichkeitskurve“ das 
Elternsein als Risiko bezeichnet. Heute müssen de facto beide Eltern arbeiten, das gängigste 
Modell ist: Er-Vollzeit, sie-Teilzeit und das in Funktion des Alters der Kinder. Vater Staat 
unterscheidet nur bei der Steuer zwischen Familie und Einzelperson. Bei den Sozialsystemen 
unterscheidet er nicht. Mehrköpfige Familien zahlen – bei gleichem Einkommen – genau so viel 
an Sozialabgaben wie Singles. Es ist über die Jahrzehnte eine erstaunliche Parallelität zwischen 
dem Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge und dem Anstieg der Kinderarmut zu beobachten.  

Das Kindergeld  ist  mit den Jahren immer wieder mal um ein paar Euro erhöht worden, aber das 
waren im Wesentlichen nur gesetzlich vorgeschriebene Anpassungen an das steigende 
Existenzminimum, auch die zehn Euro für 2019 sind keine Wohltat sondern Anpassung. Aber die 
Anpassungen hielten über die Jahre mit den Preisen nicht Schritt. So stiegen die Stromkosten 
um über 60 Prozent seit 1998, heute kostet eine kWh Strom 27,80 Cent, im Jahr 1998 waren es 
noch 17,11 Cent. Hauptgrund ist die Entwicklung von Steuern, Sozialabgaben, Preisen. Allein 
die Ökostromumlage und Netzentgelte machen über 50 Prozent des Strompreises aus. Auch 
Mieten und Krankenversicherung legten im selben Zeitraum um mehr als 60 Prozent zu. Die 
Gehälter aber stiegen langsamer, die Kaufkraft nahm ab. Generell lässt sich sagen: Das 
Kindergeld deckt bei Paaren mit einem Kind maximal ein Viertel und bei Paaren mit zwei Kindern 
nur knapp ein Drittel der Konsumausgaben für Kinder ab. Auch in Familien ab drei Kindern deckt 
das Kindergeld im Schnitt maximal 35-40 Prozent des Konsumbedarfs der Kinder ab.  

Für Familien ist vor allem eine Größe relevant: Die Kaufkraft. Die misst sich am Netto-
Einkommen. Der Familienlastenausgleich machte in den sechziger Jahren sehr viel mehr 
Arbeitsstunden aus als heute. Damals waren auch die Sozialabgaben geringer. Dann stiegen die 
Löhne, Gehälter und Preise, aber der Ausgleich für die Leistungen von Familien blieb zurück. 
Das System vollzog seine Logik. Der Sozialwissenschaftler Xaver Kaufmann sprach in diesem 
Zusammenhang schon vor Jahren von der „strukturellen Rücksichtslosigkeit“ gegenüber 
Familien. Dazu gehören auch  die Sozialsysteme. Das Bundesverfassungsgericht hat darauf 
hingewiesen und eine entsprechende Neugestaltung der Sozialsysteme in seinen Urteilen 
(29.5.1990, BVerfGE 82,60 sowie 12.6.1992, BVerfGE 82,198) für geboten erklärt. Der 
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Schlüsselbegriff ist der „generative Beitrag“, also Zeugung und Erziehung als Leistung der Eltern, 
die in den Umlagesystemen ihren Niederschlag finden müssten. Diesen Paradigmenwechsel von 
der Bedürftigkeit als Kriterium hin zur Leistungsgerechtigkeit hat die Regierung Kohl ebenso 
wenig vollzogen wie die Regierungen danach. Insbesondere die Große Koalition ab 2005 hat 
den wirtschaftlichen Spielraum der Familien erheblich eingeschränkt, z.B. die Eigenheimzulage 
gestrichen, das Kindergeld um zwei Jahre gekürzt, die Mehrwertsteuer erhöht. Die 
Mehrwertsteuer belastet Familien besonders, weil sie konsumieren müssen. Die Nichterhöhung 
bei Brot und Milch und Büchern etc. hilft den Familien wenig. Sie werden nur nicht zusätzlich 
belastet. Sinnvoller wäre es in der Tat, auch diese Waren mit der höheren Mehrwertsteuer zu 
belegen und den Familien eine Kompensation – etwa über das Kindergeld – zukommen zu 
lassen. Sonst subventioniert man, wie der Finanzexperte Rolf Peffekoven richtig sagte, „auch die 
Milch für die Katzen der Reichen“. Der Verband der kinderreichen Familien forderte deshalb auf 
seiner Jahrestagung Ende September eine Erhöhung des Kindergeldes um 100 Euro für das 
dritte und 150 Euro für das vierte und jedes weitere Kind. Eine Maßnahme allerdings hilft den 
Familien schon jetzt: Das Baukindergeld. Es ist de facto die Wiedereinführung der 
Eigenheimzulage. Sie macht das Wohnen bezahlbarer und ist außerdem ein Stück 
Altersvorsorge. 

Das Bundesverfassungsgericht hat wegen der Weigerung der Exekutive konzeptuelle Arbeit 
geleistet und mit seinen Urteilen einen Forderungskatalog aufgestellt. Dazu gehört das Gebot, 
die wirtschaftliche Benachteiligung von Eltern gegenüber Kinderlosen schrittweise bei allen 
familien-, steuer-, und sozialpolitischen Maßnahmen zu verringern; die institutionelle und 
familiäre Kinderbetreuung zu verbessern; einen Erziehungsfreibetrag einzuführen, der die 
steuerliche Verschonung des minimalen Sachbedarfs für den Lebensunterhalt (Ernährung, 
Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung), des Betreuungsbedarfs und des 
Erziehungsbedarfs („Aufwendungen der Eltern, die dem Kind die persönliche Entfaltung, seine 
Entwicklung zur Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ermöglichen“, zum Beispiel 
Mitgliedschaft in Vereinen, Erlernen moderner Kommunikationstechniken) gebietet. Die Politik 
hat sich aber nur ungenügend an diesen Forderungen orientiert, auch das Starke-Familie-Gesetz 
tut es nicht und man darf gespannt sein, was das Bundesverfassungsgericht  zu der Beschwerde 
von 3000 Familien sagen wird, die eine Berücksichtigung des „generativen Beitrags“ der Eltern in 
den Sozialversicherungssystemen fordern, wie es schon bei der Pflegeversicherung der Fall ist.  

Noch ein Wort zur Erziehungsleistung in Familien. Es ist vor allem das Humanvermögen. Der 
fünfte Familienbericht der Bundesregierung trägt den Titel „Familien und Familienpolitik im 
geeinten Deutschland – Zukunft des Humanvermögens“. In diesem Bericht versteht man unter 
Humanvermögen „die Gesamtheit der Kompetenzen aller Mitglieder einer Gesellschaft... und das 
Handlungspotential des Einzelnen“. Der erste Ort für die Bildung von Humanvermögen ist die 
Familie. Das Humanvermögen macht die grundlegenden Fähigkeiten des Menschen, seine 
Daseinskompetenzen aus. Das ist das Lernenkönnen, das Miteinander-Umgehen-Können, 
Ausdauer haben, Gefühle erkennen und einordnen, Sprachbewußtsein, Ausdauer, Integrität, 
Bindungsfähigkeit, - es ist die soziale Kompetenz und die Fähigkeit emotionale Intelligenz zu 
steuern. Das ist weit mehr als faktisches Wissen. Der amerikanische Nobelpreisträger Gary 
Becker, ein neoliberaler Ökonom, sagte es auf einem Kongress 2002 in Berlin so: „Das 
grundlegende Humanvermögen wird in der Familie erzeugt. Die Schule kann die Familie nicht 
ersetzen“. Es ist bezeichnend, daß „die Erzeugung solidarischen Verhaltens“ als ein Grund für 
den verfassungsrechtlichen Schutz der Familie genannt wird. Es sei eine Leistung, schreibt 
Heinz Lampert, die in der Familie „in einer auf andere Weise nicht erreichbaren Effektivität und 
Qualität“ erbracht werde (Priorität für die Familie, 1996, S.10). Dieses solidarische Verhalten ist, 
nebenbei bemerkt, eine Voraussetzung für Integration. Wer die Integrationsfähigkeit eines 
Landes erhöhen will, der sollte deshalb in die Familie investieren. 

Jürgen Liminski ist Publizist (www.liminski.de) und GF des Instituts für Demographie, Allgemeinwohl und 
Familie e.V. (www.i-daf.org)    
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Öffentliche Anhörung am 11.3.2019 zu den Vorlagen 
 
• Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern 
durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) 
(BT-Drs. 19/7504) 

• Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Kinderzuschlag automatisch auszahlen – Verdeckte Armut überwinden 
(BT-Drs. 19/1854) 

• Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen  
(BT-Drs. 19/7451) 

 
 
Sehr geehrte Frau Schauws, 
 
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung am 11.3.2019. Wie bereits mitgeteilt, wird der 
Deutsche Landkreistag durch den Unterzeichner vertreten werden. Vorab nehmen wir wie 
folgt schriftlich Stellung: 
 
 
I. Zusammenfassung 
 
Die beabsichtigten Änderungen beim Kinderzuschlag sowie bei den Bedarfen für Bil-
dung und Teilhabe werden einen notwendigen Beitrag dazu leisten, diese Leistungen 
wirksamer auszugestalten und in gewissem Maße Verwaltungsvereinfachungen zu 
realisieren. Insofern greift der Referentenentwurf vor allem mit der Abschaffung der 
verwaltungsaufwendigen Eigenanteile eine Forderung des Deutschen Landkreistages 
auf. 
 
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens müssen allerdings darüber hinausgehende 
Verbesserungen realisiert werden, um zu weiteren, deutlicheren Erleichterungen für 
die Träger zu gelangen. Besonders effektiv wäre die Einführung einer Bagatellgrenze 
für geringfügige Rückforderungen von SGB II-Leistungen. 
 

Ulrich-von-Hassell-Haus 
Lennéstraße 11 
10785 Berlin 
 
Tel.:  030 590097-312 
Fax:  030 590097-412 
 
E-Mail:  Markus.Mempel 
 @Landkreistag.de 
 
AZ: IV-423-11/5 
 IV-423-05/2 
 
Datum:  4.3.2019 
 

Deutscher Landkreistag, Postfach 11 02 52, 10832 Berlin 

 

Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend 
Stellvertretende Vorsitzende 
Frau Ulle Schauws 
 
per E-Mail:  familienausschuss@bundestag.de 
 

Seite 127 von 165

verseifferma
Ausschussstempel



2 
 

 
II. Zum Kinderzuschlag (KiZ) 
 
1. Regierungsentwurf für ein „Starke-Familien-Gesetz“ 
 
Die Erhöhung des KiZ, der Wegfall der Abbruchkante, die Verringerung der Einkommensan-
rechnung auf den KiZ-Anspruch und die Erweiterung der Zugangsmöglichkeit für Familien in 
„verdeckter Armut" sind zu begrüßen. 
 
Der nicht mehr auf den monatlichen Bedarf ausgerichtete Kinderzuschlag kann bei Änderun-
gen allerdings zur Folge haben, dass in einzelnen Monaten ergänzend zum Kinderzuschlag 
SGB II-Leistungen gewährt werden müssen. Das Jobcenter muss bei schwankenden Ein-
kommen ausgleichen und gegebenenfalls monatlich Ansprüche prüfen und Leistungen bewil-
ligen, die durch die nicht mehr mögliche Anpassung des KiZ-Anspruchs bei Änderung der 
Verhältnisse entstehen können. Damit erhalten die Kinder gleichzeitig KiZ von der Familien-
kasse und SGB II-Leistungen vom Jobcenter. Die Vereinfachung bei der Familienkasse führt 
daher zu einer Mehrarbeit für die Jobcenter. Zwar ist ein Parallelbezug von KiZ und SGB II-
Leistungen auch bereits nach derzeitiger Rechtslage möglich. Dies bezieht sich aktuell je-
doch nur auf den Fall, dass einmalig Kosten der Unterkunft und Heizung (Betriebs-/Heiz-
kostenabrechnungen) entstehen. Mit der Neuregelung dürften insbesondere Personen mit 
schwankendem Einkommen regelhaft in einzelnen Monaten aufstockend zum Kinderzu-
schlag SGB II-Leistungen benötigen.  
 
Vor demselben Hintergrund einer erforderlichen Verwaltungsvereinfachung wäre es zudem 
sinnvoll, den Bewilligungszeitraum beim Kinderzuschlag entsprechend dem SGB II und auch 
dem Wohngeldgesetz auf ein Jahr auszudehnen. Ansonsten kann die bereits nach sechs 
Monaten erforderliche Neuprüfung des Kinderzuschlages durch das zugrundezulegende 
Einkommen dazu führen, dass ähnlich einem Dominoeffekt der Kinderzuschlag und in Kon-
sequenz der Wohngeldanspruch wegfallen und stattdessen wieder SGB II (mit allen Antrags-
formalitäten) zu gewähren wäre. 
 
Nicht eindeutig ist aus unserer Sicht die beabsichtigte Regelung zur Höchstgrenze. Soweit 
geregelt werden soll, dass ein Teil des Einkommens des Kindes nur dann anrechnungsfrei 
bleibt, wenn es den Betrag von 180 € nicht überschreitet, dürfte eine Ungleichbehandlung 
vorliegen, denn höheres Einkommen hätte – dem Gesetzestext und den Ausführungen nach 
– eine volle Anrechnung des Einkommens auf den KiZ-Höchstbetrag zur Folge. 
 
Die Regelung über die Teilanrechnung des Kindereinkommens erhöht überdies die Komple-
xität des Berechnungsgangs. Der KiZ-Anspruch lässt sich unter vertretbarem Zeitaufwand 
weiterhin nur mit einem Berechnungsprogramm ermitteln. Erschwerend kommt hinzu, dass 
der KiZ-Anspruch künftig auf der Basis des Durchschnittseinkommens der vorangegangenen 
sechs Monate ermittelt werden soll. Für die Familienkasse mag dies eine Vereinfachung dar-
stellen, für die Jobcenter erschwert dies insbesondere bei SGB II-Neuanträgen die Identifi-
zierung der KiZ-Fälle. Das vor der Antragsstellung erzielte Einkommen spielt für die SGB II-
Gewährung keine Rolle, müsste aber für eine valide Identifizierung des KiZ-Anspruches 
gleichwohl erhoben werden. Hinzu kommt, dass der KiZ (weiterhin) davon abhängt, ob die 
Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II beseitigt wird und hierzu parallel ein ggfls. bestehender 
Wohngeldanspruch abzuklären ist.  
 
Insgesamt ist aus Sicht des Deutschen Landkreistages festzuhalten, dass der Anwendungs-
bereich für den Kinderzuschlag durch die Gesetzesänderung etwas vergrößert werden soll, 
dennoch aber von mehreren Faktoren abhängig bleibt. Mit der Festlegung eines sechsmona-
tigen Gewährungszeitraumes und der Betrachtung eines Durchschnittseinkommens soll zwar 
dem Hin- und Herwechseln der 
 
Leistungsbezieher entgegengewirkt werden. Dies wird aber auf diese Weise nicht zu errei-
chen sein. 
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Der enorme Verwaltungsaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Aufsplittung der Fürsor-
geleistungen auf mehrere Rechtskreise und ist daher systembedingt. Zu bedenken ist, dass 
Aufwand nicht nur in den Verwaltungen entsteht, sondern auch bei den Betroffenen. Das 
System wirkt für die leistungsberechtigten Personen undurchsichtig und ist kaum zu verste-
hen. Durch marginale Änderungen der Vorschriften wird man hieran nichts Grundlegendes 
verbessern können. 
 
2. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/1854) 
 
Vor dem Hintergrund des Gesagten erachtet es der Deutsche Landkreistag im Hinblick auf 
den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter BT-Drs. 19/1854 ebenfalls für 
wünschenswert, den Kinderzuschlag als wirksames Instrument zur Vermeidung von Alg II-
Bezug weiter zu stärken. 
 
Soweit im Antrag davon gesprochen wird, „die Reform des Kinderzuschlags ist ein erster 
Schritt hin zu einer umfassenden Kindergrundsicherung“, ist zu sagen, dass die diesbezügli-
chen Konzepte noch nicht hinreichend bestimmt und ausgearbeitet sind, um eine gesamthaf-
te Bewertung vorzunehmen. Aus Sicht des Deutschen Landkreistages ist jedenfalls im aktu-
ellen Stadium der Diskussion nicht erkennbar, welchen Mehrwert es bieten soll, wenn die 
Existenzsicherung von Kindern außerhalb des SGB II stattfindet. Hier würde letztlich das 
Modell der Bedarfsgemeinschaft aufgehoben mit komplizierten Folgen für die Schnittstellen 
zu den angrenzenden sozialen Sicherungssystemen.  
 
Auch ist und bleibt es so, dass Kinder Teil des elterlichen Haushaltes bleiben, auch wenn 
ihre Grundsicherung über andere Kostenträger und Leistungssysteme als z. B. über die Job-
center sichergestellt würde. Insofern wird es auch in Zukunft maßgeblich darauf ankommen, 
wie viel Einkommen oder existenzsichernde Leistungen einem Haushalt insgesamt zur Ver-
fügung stehen. Vor diesem Hintergrund besteht unsererseits zumindest eine grundlegende 
Skepsis, was mit einer wie auch immer zu konzipierenden Kindergrundsicherung im Ver-
gleich zum Status Quo sozialpolitisch gewonnen werden kann. 
 
 
III. Zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 
 
1. Eigenanteile bei Mittagessen und Schülerbeförderung 
 
Die beabsichtigten Änderungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und 
SGB XII werden seitens des Deutschen Landkreistages begrüßt. Der Wegfall des Eigenan-
teils beim Mittagessen sowie bei der Schülerbeförderung greift eine unserer langjährigen 
Forderungen auf und wird zu einer echten Verwaltungsvereinfachung führen. Zwar ist die 
Erhebung des Eigenanteils systematisch richtig, da die Bedarfe bereits über den Regelsatz 
erfasst werden. Allerdings ist der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand für alle Beteilig-
ten unverhältnismäßig hoch. Dies gilt ebenso für den Eigenanteil bei der Schülerbeförde-
rung. 
 
In diesem Zusammenhang ist erneut zu fordern, dass die Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
auch Leistungen für Kinder einbeziehen sollten, die das Mittagessen im Hort einnehmen. Ein 
sachgerechter Grund zum Ausschluss dieser Kinder ist nicht ersichtlich, zumal auch im 
Rahmen der Kindertagespflege die Kosten für Mittagessen übernahmefähig sind. Insofern 
begrüßen wir das dementsprechende Votum des Bundesrates, diese Gesetzeslücke zu 
schließen. 
 
2. Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung im SGB XII 
 
Die Regelung § 42b SGB XII zu weiteren Mehrbedarfen soll nur im 4. Kapitel (Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung) angesiedelt werden, was zur Folge hat, dass dem 
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Personenkreis der nicht dauerhaft erwerbsunfähigen Personen (3. Kapitel, Hilfe zum Le-
bensunterhalt) diese Mehrbedarfe nicht zugänglich sind, obwohl sie bspw. als Besucher ei-
ner Tagesstätte unter gleichen Bedingungen leben wie Grundsicherungsempfänger nach 
dem 4. Kapitel SGB XII, die eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder eine Ta-
gesstätte besuchen. Dies sollte korrigiert werden. 
 
Die Einführung des Mehrbedarfs bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung bereits im Au-
gust dieses Jahres zudem wäre aus Verwaltungssicht sehr kurzfristig, da nicht hinreichend 
Zeit für Vertragsanpassungen bliebe. Die Vereinbarungen mit den Leistungserbringern der 
WfbM und der Tagesstätten beinhalten die Kosten für das Mittagessen, die über die fachli-
chen Hilfen durch die Sozialhilfeträger finanziert werden. Folglich erhielten die betroffenen 
Leistungsempfänger sowohl ein kostenfreies Mittagessen und darüber hinaus noch einen 
Mehrbedarf dafür, obwohl sie 2019 noch keine Mehraufwendungen haben dürften. Daher 
sollte der Zeitpunkt des Inkrafttretens auf den 1.1.2020 verschoben werden. 
 
3. Schulbedarf 
 
Zu begrüßen ist des Weiteren die Erhöhung des Schulbedarfs auf 150 €, genauso die ange-
strebte Anpassungsmöglichkeit an die jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen. We-
sentlich ist uns hier ein Gleichklang der Formulierungen zu den Auszahlungszeitpunkten im 
SGB II und im SGB XII. 
 
4. Antragserfordernisse 
 
Es ist vorgesehen, dass der an sich zu begrüßende Wegfall von Antragserfordernissen nicht 
auch für mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB II) und Ausflüge von Kinder-
tageseinrichtungen (§ 28 Abs. 2 S. 2 SGB II) gelten soll. Dies erachten wir für misslich, zu-
mal der Wegfall dieser Antragserfordernisse nicht auch beim SGB XII und AsylbLG vorgese-
hen ist. Die daraus resultierenden unterschiedlichen Antragserfordernisse bei BuT-
Leistungen im Rahmen des SGB II im Vergleich zu Hilfen nach dem SGB XII und dem 
AsylbLG werden bei den Betroffenen zu Irritationen führen und ziehen einen erhöhten Bera-
tungsbedarf nach sich. 
 
5. Lernförderung ohne Versetzungsgefährdung 
 
Die laut Regierungsentwurf beabsichtigte Abkoppelung des Anspruchs auf außerschulische 
Lernförderung von einer Versetzungsgefährdung ist insofern problematisch, als dass bisher 
Leistungen zur Lernförderung ausgeschlossen waren, sofern es hierbei lediglich um die Ver-
besserung der Schulnoten gegangen ist. Mit dem Zusatz „auf eine bestehende Versetzungs-
gefährdung kommt es dabei nicht an“ wird aber gerade der Eindruck vermittelt, dass grund-
sätzlich auch die Verbesserung der Schulnoten gefördert wird, ohne dass ein unzureichen-
des Leistungsniveau Voraussetzung ist. 
 
Daher sollte eine genauere Gesetzesformulierung gefunden werden, die auch ein begren-
zendes Element enthält. Denkbar ist Folgendes: 
 

„Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene 
Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die 
nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 
Dies ist dann der Fall, wenn die Leistung der Schülerin oder des Schülers nicht mehr ausrei-
chend ist. Die Förderung soll einen Stundenumfang von 50 vom Hundert der Pflichtstunden 
des maßgebenden Unterrichtsfachs nicht überschreiten.“ 

 
Mit dieser Formulierung würde klargestellt, dass zumindest das nicht mehr ausreichende 
Leistungsniveau (mithin mind. die Note 4-) nachgewiesen sein sollte. 
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Generell meint der Deutsche Landkreistag aber, dass die außerschulische Lernförderung in 
die Verantwortung der Schulen gehört und nicht ins Bildungspaket. Diese bedauerliche 
Grundentscheidung von vor vielen Jahren ist aber wohl nicht mehr zurückzudrehen. 
 
Dabei hätte es durchaus Vorteile, die außerschulische Lernförderung in die Verantwortung 
der Schulen zu stellen. Zum einen würde hier ein enormer Aufwand für die Jobcenter, Sozial- 
und Jugendämter wegfallen (Antragstellung unter Beteiligung der Schulen, da eine Bestäti-
gung erforderlich ist; Festsetzung der Höchstgrenzen; Abrechnung mit den verschiedenen 
Anbietern), zum anderen könnte dann eine Förderung auch Kinder aus sozial schwachen, 
aber nicht leistungsberechtigten Familien erreichen. Allein die Umwandlung der bisherigen 
tatsächlichen Ausgaben für außerschulische Lernförderung und die damit verbundenen Ver-
waltungskosten bildeten ein so hohes Budget, dass diese Mittel deutlich mehr Kinder errei-
chen könnten, wenn diese direkt in den Schulsektor fließen würden. 
 
6. Besuch der nächstgelegenen Schule 
 
Die Formulierung in § 28 Abs. 4 S. 1 SGB II „Besuch der nächstgelegenen Schule des ge-
wählten Bildungsganges“ sollte weiter gefasst werden. Nach geltender Rechtslage erfolgt 
eine Kostenübernahme für die Schülerbeförderung für den „Besuch der nächstgelegenen 
Schule des gewählten Bildungsganges“. Diese Formulierung sollte erweitert werden und im 
Ergebnis auch ermöglichen, dass beispielsweise die Beförderungskosten bei Wahl einer 
weiterführenden Schule nach dem jeweils geltenden Landesrecht gemäß des jeweiligen 
Schulprofils und der eigenen Bildungspräferenzen übernommen werden können, wenn diese 
nicht die örtlich nächstgelegene ist. Die aktuelle Regelung bereitet in dieser Hinsicht in der 
Praxis Schwierigkeiten, da solche Konstellationen einer (obligatorischen) Schulwahl vom 
Wortlaut nicht gedeckt sind. Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe sollten die Beförderung zu 
der Schule umfassen, die im Einklang mit dem landesspezifischen Schulrecht besucht wird. 
 
Vor diesem Hintergrund unterstützt der Deutsche Landkreistag den diesbezüglichen Be-
schluss des Bundesrates, diesem Aspekt gesetzlich Rechnung zu tragen. 
 
7. Sammelabrechnung bei Schulausflügen 
 
Aus Sicht der Praxis völlig ungeeignet ist die vorgeschlagene Einführung der Möglichkeit für 
Schulen, die Leistungen für Schulausflüge für leistungsberechtigte Kinder gesammelt mit 
einem zuständigen Jobcenter abzurechnen. Damit würden Jobcenter u. a. für örtlich unzu-
ständige Personen zur Leistung verpflichtet (Schulbesuch in einem anderen Landkreis oder 
einer anderen kreisfreien Stadt, z. B. Sportschule). 
 
Diese Regelung soll in Umsetzung des Koalitionsvertrages erfolgen. Sie führt aber zu vielen 
Folgefragen – auch bezogen auf eigentlich ja auf ein Minimum zu begrenzende Erstattungen 
zwischen den Jobcentern – sowie zur Doppelverwaltung. Für Schüler aus anderen Landkrei-
sen müsste nämlich, um eine ordnungsgemäße Auszahlung und Verbuchung sicherstellen 
zu können, ein neuer Fall im IT-Fachverfahren angelegt werden. Gleichzeitig existierte bei 
dem für die sonstigen Leistungen zuständigen Landkreis oder der kreisfreien Stadt dieser 
Fall im dortigen Jobcenter bereits (weil ansonsten der Schüler gegenüber der Schule keine 
Leistungsberechtigung nachweisen könnte). Es erfolgt insoweit also eine doppelte Fallfüh-
rung. 
 
Auch der Aufwand für die Schulen würde sich deutlich erhöhen (Grundantrag zur Erbringung 
dieser Leistungen, Kostenverauslagung der Schule, Zusammenstellung aller Einzelnachwei-
se, Einreichung beim zuständigen Träger etc.). Die Schulen müssten außerdem verschiede-
ne Sammelanträge stellen; denn für gewöhnlich ist es so, dass die meisten bedürftigen 
Schüler einer Schulklasse nach dem SGB II leistungsberechtigt sind, ein Teil aber nach dem 
BKGG (Abwicklung durch die Wohngeldstelle, falls BuT-Bearbeitung nicht für alle Rechts-
kreise beim Jobcenter konzentriert) und wenige nach dem SGB XII (Abwicklung durch das 
Sozialamt, falls BuT-Bearbeitung nicht für alle Rechtskreise beim Jobcenter konzentriert). 
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Das heißt, auch nach der vorgesehenen Neuregelung müsste die Schule unter Umständen 
mit drei verschiedenen örtlichen Trägern abrechnen. 
 
Hinzu kommt, dass Einkommensänderungen regelmäßig dazu führen, dass Bewilligungsbe-
scheide geändert bzw. Aufhebungsbescheide erlassen werden müssen. Es gibt keine Ge-
währ dafür, dass ein aktueller, gültiger Bescheid vorgelegt wird. Somit besteht die Gefahr, 
dass in Rechnung gestellte Beträge nicht vom kommunalen Leistungsträger beglichen wer-
den können, da zum Zeitpunkt des Klassenausfluges keine Leistungsberechtigung besteht. 
Den Schulen entsteht dadurch ein erheblicher Aufwand für die Beitreibung verauslagter Gel-
der. Nachdem der jeweilige Schüler zudem auch selbst einen Anspruch auf Leistungen für 
Schulausflüge geltend machen kann, ist im Rahmen von Sammelabrechnungen nicht auszu-
schließen, dass Leistungen für die gleiche Schulfahrt doppelt bewilligt und abgerechnet wer-
den. Um dies zu verhindern, würden Rückfragen zwischen den BuT-Trägern bzw. mit der 
Schule erforderlich. 
 
Gegen die Regelung bestehen schließlich auch datenschutzrechtliche Bedenken. In den 
vorzulegenden Bewilligungsbescheiden sind auch personenbezogene Daten anderer Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft enthalten (insbesondere auch hinsichtlich Leistungshöhe 
und Einkommen), die für die Prüfung durch die Schule nicht relevant sind. 
 
Aus den vorgenannten Gründen sprechen wir uns gegen die beabsichtigte Regelung aus. 
Jedenfalls aber rechnen wir nicht damit, dass die kommunalen Träger von der Möglichkeit, 
Leistungen für Schulausflüge gesammelt an eine Schule auszubezahlen, Gebrauch machen 
werden. 
 
Stattdessen haben sich bspw. Gutscheine bzw. Kostenübernahmebestätigungen bei den 
Landkreisen bewährt. Mit der Vorlage in der Schule können diese entweder für jedes Kind 
gesondert oder auch in einer Sammelabrechnung mit dem zuständigen kommunalen Träger 
abgerechnet werden. Derartige Kostenübernahmebestätigungen werden von Familien, Schu-
len und Anbietern als einfache Möglichkeit der Bekanntgabe eines Leistungsanspruches und 
der Abrechnung unter Berücksichtigung des Datenschutzes – nur notwendigste Angaben 
werden gemacht – verstanden und akzeptiert. 
 
8. Weitere Vereinfachungsvorschläge für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Die beabsichtigten Änderungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe bleiben insge-
samt hinter dem zurück, was für eine weitere deutliche Vereinfachung dieser Bedarfe not-
wendig wäre.  
 
a) Monatlicher Bedarf bei Mittagsverpflegung 
 
Die Regelung des § 28 Abs. 6 S. 3 SGB II sollte als Kann-Bestimmung auch auf Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege entsprechend der Öffnungstage dieser Einrichtun-
gen erweitert werden. Bei der Mittagsverpflegung an Schulen besteht die Möglichkeit, für den 
monatlichen Bedarf die Anzahl der Schultage zugrundezulegen (§ 28 Abs. 6 S. 3 SGB II), so 
dass z. B. Erkrankungen oder Unterrichtsausfälle nicht extra berücksichtigt werden müssen. 
Eine entsprechende Regelung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege fehlt bis-
lang. 
 
b) Pauschalierung der Teilhabeleistungen 
 
Bislang werden bis zu 10 € monatlich etwa für Mitgliedsbeiträge im Sportverein übernom-
men, § 28 Abs. 7 SGB II. Hierbei muss stets genau ermittelt werden, wie hoch der konkrete 
Beitrag ist. Das bedeutet, dass bei Kosten von z. B. 7,50 € auch nur diese Summe über-
nommen wird. Dies ist verwaltungsaufwendig. Deshalb sollte diese Leistung pauschaliert 
werden – zusätzlich fordern die Länder eine Erhöhung auf 15 €, alternativ eine Dynamisie-
rung. 
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Eine Pauschalierung hätte folgende Vorteile: 
 
• geringerer Verwaltungsaufwand, 

• deshalb sollte die Pauschalierung auch alle sonstigen weiteren Bedarfe im Einzelfall für 
z. B. Sportschuhe/Sportgeräte nach § 28 Abs. 7 S. 2 SGB II mit abdecken, 

• Anreiz zur Inanspruchnahme, weil noch immer aus Schamgründen Leistungen nicht be-
ansprucht werden, da Dritte (Sportverein, Sportkameraden) über den Leistungsbezug 
Kenntnis erlangen, 

• keine Gefahr der Zweckentfremdung, da der Nachweis über die Mitgliedschaft z. B. alle 
sechs Monate (parallel zur Leistungsbewilligung) erbracht werden muss. 

 
Zwar handelt es sich hierbei um eine relativ überschaubare Maßnahme, da die Teilhabeleis-
tungen nur einen geringen Teil des Verwaltungsaufwands für das Bildungspaket ausmachen. 
Gleichwohl könnte damit ein Schritt in Richtung einer Verwaltungsvereinfachung gegangen 
werden. Ausweislich der Evaluation des BMAS zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe 
geht der Zeitaufwand vor allem der Jobcenter für diese Leistungsart sogar über finanzinten-
sive Leistungen wie Klassenfahrten oder Schulausflüge hinaus; für die Leistungsberechtigten 
ist dieses Missverhältnis sogar noch größer1.  
 
c) Großer Wurf: Bagatellgrenze für Rückforderungen  
 
§ 40 Abs. 6 S. 3 SGB II, der eine Erstattung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entbehr-
lich macht, wenn die Aufhebungsentscheidung allein wegen einer Bildungs- und Teilhabe-
leistung zu treffen wäre, sollte durch eine Bagatellgrenze für alle geringfügigen Rückforde-
rungen von SGB II-Leistungen ersetzt werden. Bei sämtlichen SGB II-Leistungen sollte da-
her auf Rückrechnungen/Erstattungen in einer Größenordnung von 30 oder 40 € verzichtet 
werden, da bislang auch Centbeträge nach § 48 SGB X zu einem Änderungsbescheid füh-
ren. Würde dies wegfallen, wäre ein großer und in den Jobcentern spürbarer Schritt in Rich-
tung einer Verwaltungsvereinfachung getan. 
 
Die jetzige Regelung in § 40 Abs. 6 S. 3 SGB II führt außerdem zu ungewollten Konsequen-
zen, wenn z. B. Mittel für eine teure Klassenfahrt gerade in solchen Fällen nicht zurückerstat-
tet werden müssen, in denen der Bewilligungsbescheid nur deswegen aufgehoben wird, weil 
er zum Beispiel auf Angaben beruht, die der Begünstigte vorsätzlich unrichtig oder unvoll-
ständig gemacht hat. 
 
9. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 19/7451) 
 
Abschließend ist zum zweiten Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unter BT-Drs. 
19/7451 zu sagen, dass wir eine Ablösung der Leistungen für Bildung und Teilhabe durch 
„Ansprüche in bedarfsdeckender Höhe zum Teil im Kinderregelsatz und zum Teil durch ei-
nen kostenlosen Zugang zu den Angeboten vor Ort“ nicht für angezeigt halten. 
 
Eine wesentliche Grundlinie des Gesetzgebers ist hierbei, dass die BuT-Leistungen gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen soll. Damit ist gemeint, dass sich dies im Rahmen beste-
hender Angebote und Strukturen bewegen muss. Forderungen bis hin zu einer allgemeinen 
infrastrukturellen Verpflichtung der Kommunen, nach einer – ebenfalls teilweise geforderten 
– Überführung des Bildungspakets in das SGB VIII breite Angebote im Rahmen der kommu-
nalen Daseinsvorsorge zu schaffen, auf die dann jedes Kind einen Rechtsanspruch haben 
soll, weisen wir entschieden zurück. 
 

                                                
1 Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe, 
Schlussbericht, 2016, S. 27. 
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Die Formulierung im Antrag ist vor diesem Hintergrund zum einen vage, was diese Anspr
che genau umfassen sollen, wohingegen die Ansprüche des Bildungspakets konkret form
liert sind und auch wirken. Diese Leistungen erreichen am Ende nichts anderes als eine tei
weise kostenlose, teilweise bezuschusste Möglichkeit für Kinder hilfebedürftiger Familien, 
etwa an Klassenfahrten teilzunehmen oder in Sportvereinen aktiv zu sein. Zum anderen sind 
bereits vielfach kostenlose Angebote vor Ort vorhanden, bspw. Sozialtickets oder kostenfreie 
Mitgliedschaften in Vereinen. In solchen Fällen, die in Anbetracht des weiteren Ausbaus der 
sozialen Infrastrukturen vor Ort zunehmen, besteht somit sogar erst gar kein
dungspaket zu deckender Bedarf.
 
Dabei ist immer mit zu beachten, dass Haushalte mit geringfügig über den 
kommensgrenzen liegendem Verdienst
Klassenfahrten, Schulbeginn, 
Allein die Kostenübernahme 
(100 €) summiert sich nach derzeitiger Rechtslage 
jährlich. So wesentlich daher 
ist es auch, in Bezug auf das 
nigen Familien nicht aus dem Blick verliert, die sämtliche aus dem Bildungspaket gewährten 
Leistungen aus ihrem geringen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Dr. Mempel 
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Die Formulierung im Antrag ist vor diesem Hintergrund zum einen vage, was diese Anspr
che genau umfassen sollen, wohingegen die Ansprüche des Bildungspakets konkret form

irken. Diese Leistungen erreichen am Ende nichts anderes als eine tei
weise kostenlose, teilweise bezuschusste Möglichkeit für Kinder hilfebedürftiger Familien, 
etwa an Klassenfahrten teilzunehmen oder in Sportvereinen aktiv zu sein. Zum anderen sind 

ts vielfach kostenlose Angebote vor Ort vorhanden, bspw. Sozialtickets oder kostenfreie 
Mitgliedschaften in Vereinen. In solchen Fällen, die in Anbetracht des weiteren Ausbaus der 
sozialen Infrastrukturen vor Ort zunehmen, besteht somit sogar erst gar kein
dungspaket zu deckender Bedarf. 

zu beachten, dass Haushalte mit geringfügig über den 
m Verdienst keinen Anspruch auf die Kostenübernahme z. B. bei 

Schulbeginn, Schulausflügen oder Mitgliedschaften im Sportverein haben. 
für Klassenfahrt (200 €), Sportverein (120 €) 

nach derzeitiger Rechtslage geschätzt auf pro Kind mehr als 4
die Einhaltung eines wirksamen „Lohnabstands“ ist, 

in Bezug auf das Bildungspaket einen „Teilhabeabstand“ einzuhalten, der diej
nigen Familien nicht aus dem Blick verliert, die sämtliche aus dem Bildungspaket gewährten 

ihrem geringen Einkommen ansparen müssen. 

Die Formulierung im Antrag ist vor diesem Hintergrund zum einen vage, was diese Ansprü-
che genau umfassen sollen, wohingegen die Ansprüche des Bildungspakets konkret formu-

irken. Diese Leistungen erreichen am Ende nichts anderes als eine teil-
weise kostenlose, teilweise bezuschusste Möglichkeit für Kinder hilfebedürftiger Familien, 
etwa an Klassenfahrten teilzunehmen oder in Sportvereinen aktiv zu sein. Zum anderen sind 

ts vielfach kostenlose Angebote vor Ort vorhanden, bspw. Sozialtickets oder kostenfreie 
Mitgliedschaften in Vereinen. In solchen Fällen, die in Anbetracht des weiteren Ausbaus der 
sozialen Infrastrukturen vor Ort zunehmen, besteht somit sogar erst gar kein durch das Bil-

zu beachten, dass Haushalte mit geringfügig über den jeweiligen Ein-
keinen Anspruch auf die Kostenübernahme z. B. bei 

im Sportverein haben. 
€) und Schulbedarf 

geschätzt auf pro Kind mehr als 420 € 
die Einhaltung eines wirksamen „Lohnabstands“ ist, so wichtig 

„Teilhabeabstand“ einzuhalten, der dieje-
nigen Familien nicht aus dem Blick verliert, die sämtliche aus dem Bildungspaket gewährten 
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Stellungnahme des  

Zukunftsforum Familie e.V. 

 
anlässlich der öffentlichen Anhörung im Aus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend des Deutschen Bundestages am 11. 
März 2019 zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung „Entwurf eines Gesetzes zur zielge-
nauen Stärkung von Familien und ihren Kin-
dern durch die Neugestaltung des Kinderzu-
schlags und die Verbesserung der Leistungen 
für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-
Gesetz – StaFamG)", zum Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen "Kinderzuschlag 
automatisch auszahlen, verdeckte Armut 
überwinden" und zum Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen "Teilhabe für alle Kin-
der sicherstellen, Bürokratie abbauen" 

 

04. März 2019 
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1. Anlass  

Der Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages hat 

den ZFF Geschäftsführer, Alexander Nöhring, mit Schreiben vom 18. Februar als Sachver-

ständigen für die Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Geset-

zes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des 

Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke -

Familien-Gesetz – StaFamG)", zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Kinderzu-

schlag automatisch auszahlen, verdeckte Armut überwinden" und zum Antrag der Frak tion 

Bündnis 90/Die Grünen "Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen" geladen 

und das ZFF für die Vorbereitung der Ausschusssitzung darum gebeten, bis zum 4. März 

2019 zu den Vorlagen Stellung zu nehmen. Das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) bedankt 

sich für diese Möglichkeit und nimmt hiermit die Gelegenheit wahr.  

Im Folgenden äußert sich das ZFF zunächst zum Gesetzesentwurf und anschließend zu 

den beiden Anträgen von Bündnis 90/Die Grünen. 

2. Die vorgelegten gesetzlichen Änderungsvorschläge 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, Kinder und ihre Familien entsprechend ihrer Le-

benssituation zu stärken und verlässlich zu unterstützen. Dafür soll der Kinderzuschlag er-

höht und von Konstruktionsfehlern befreit werden. Der Kinderzuschlag ist eine einkom-

mensabhängige Ergänzung zum Kindergeld und trat 2005 zusammen mit den Hartz IV Ge-

setzen in Kraft. Zweck dieser Leistung ist die Vermeidung der SGB II-Bedürftigkeit der El-

tern allein auf Grund des Bedarfs ihrer Kinder. Seit seiner Einführung wurde der Kinderzu-

schlag schon mehrmals reformiert.  

Der Kinderzuschlag soll in zwei Teilschritten reformiert werden.  

Folgende Maßnahmen sind zum 1. Juli 2019 geplant:  

1. Erhöhung: Der Kinderzuschlag soll so erhöht werden, dass er zusammen mit dem Kin-

dergeld den durchschnittlichen Bedarf eines Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellen-

den sächlichen Existenzminimums (408 Euro auf Grundlage des 12. Existenzminimum-

berichts) mit Ausnahme des Betrags für Bildung und Teilhabe (derzeit 19 Euro) deckt. 

Der Betrag wird für die Jahre 2019 und 2020 auf zunächst 185 Euro festgeschrieben. 

Eine regelmäßige Dynamisierung mit dem Existenzminimumbericht soll ab 2021 erfol-

gen. 

2. Anrechnung Kindeseinkommen: Kindeseinkommen soll den Kinderzuschlag nur 

noch zu 45 Prozent, statt bisher zu 100 Prozent mindern, soweit dadurch nicht mehr 

als 100 Euro vom Kindeseinkommen unberücksichtigt bleiben. Das bedeutet rechne-

risch, dass Kindeseinkommen, das über 180 Euro hinausgeht, wie bisher zu 100 Pro-

zent angerechnet wird. 

3. Verwaltungsvereinfachung/Bürokratieabbau: Die Inanspruchnahme des Kinderzu-

schlags soll durch einen einheitlichen Bewilligungszeitraum von sechs Monaten ohne 

spätere rückwirkende Prüfung sowie verlässliche Bemessungszeiträume vereinfacht 

werden.  

Zum 1. Januar 2021 sollen weitere Maßnahmen eingeführt werden:  

4. Wegfall Abbruchkante: Die Abbruchkante, an welcher der Kinderzuschlag schlagartig 

entfällt, soll in Zukunft wegfallen. Dazu werden die oberen Einkommensgrenzen aufge-

hoben. 

5. Erhöhung Erwerbsanreize: Zusätzliches Einkommen der Eltern soll den Gesamtkin-

derzuschlag nur noch zu 45 Prozent, statt wie bisher zu 50 Prozent, mindern.  

6. Abbau verdeckter Armut: Familien sollen auch dann den Kinderzuschlag erhalten 

können, wenn sie bisher kein SGB II beziehen und ihnen mit ihrem Erwerbseinkom-

men, dem Kinderzuschlag und gegebenenfalls dem Wohngeld höchstens 100 Euro feh-

len, um Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu vermeiden. 
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Dieser erweiterte Zugang zum Kinderzuschlag für Familien, die in verdeckter Armut le-

ben, soll zunächst auf drei Jahre befristet werden. Dieses ersetzt allerdings das derzeit 

bestehende „Wahlrecht“ für Alleinerziehende, für die bei einem Wechsel -Wunsch von 

SGB II zum KiZ bei der Berechnung die Mehrbedarfe weggelassen werden. 

Der Gesetzesentwurf sieht ebenfalls vor, das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern 

und Jugendlichen durch Verbesserungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zielge-

richteter zu sichern. Dafür werden Änderungen in § 28 SGB II ab Juli 2019 vorgenommen:  

1. Die Erhöhung des Schulbedarfspakets von 100 Euro auf 150 Euro, 

2. der Wegfall des Eigenanteils beim gemeinschaftlichen Mittagessen,  

3. der Wegfall des Eigenanteils bei der Schülerbeförderung, 

4. die Klarstellung, dass Lernförderung auch unabhängig von einer Versetzungsgefähr-

dung gewährt werden kann, 

5. darüber hinaus Verwaltungsvereinfachungen mit dem Ziel einer Erhöhung der Inan-

spruchnahme: 

• Der Wegfall gesonderter Anträge für die Leistungsarten Schulausflüge, Schülerbe-

förderung, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung und Teilhabeleistungen und somit 

die Schaffung eines Globalantrages bzw. der Mitbewilligung mit dem Antrag auf Le-

bensunterhalt (integrierte Antragstellung), 

• die Ausweitung der Entscheidungsfreiheit der kommunalen Träger, künftig alle Leis-

tungen auch durch Geldleistungen (neben Sach- oder Dienstleistungen oder durch 

Direktzahlungen an Anbieter) zu regeln; dies bezieht u.U. auch eine nachträgliche 

Erstattung mit ein, 

• die Einführung der Möglichkeit für Schulen, die Leistungen für Schulausflüge für 

leistungsberechtigte Kinder gesammelt mit einem zuständigen Träger abzurechnen.  

3. Bewertung des ZFF 

Als familienpolitischer Fachverband setzt sich das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) für 

eine gute Politik für Familien ein, die der Vielfalt von Famil ienformen gerecht wird, Familien 

solidarisch fördert und Sorgearbeit absichert. Von dieser Grundsatzperspektive ausgehend 

ist es für das ZFF besonders wichtig, dass Kinder kein Armutsrisiko für Familien darstellen 

und der Staat die Voraussetzungen für ein Aufwachsen aller Kinder und Jugendlichen in 

Wohlergehen schafft. Hierzu gehört für uns auch, dass Leistungen für Familien nicht an be-

stimmte Formen des Zusammenlebens geknüpft werden. 

Die Verbesserung der Situation armer und von Armut gefährdeter Familien und die damit 

einhergehende Forderung nach einer ausreichenden Existenzsicherung für alle Kinder ste-

hen seit vielen Jahren im Fokus der Arbeit des ZFF.  

Auf Grundlage dieser Perspektive begrüßt das ZFF den vorliegenden Gesetzesent-

wurf als einen wichtigen Schritt. Insbesondere ist es aus unserer Sicht zu begrüßen, 

dass das kindliche Existenzminimum künftig als Richtschnur für die Höhe der Leis-

tung gilt. Darüber hinaus können die Veränderungen und Klarstellungen im Bildungs- 

und Teilhabepaket (BuT) dazu führen, die sozio-kulturelle Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen zu verbessern. Der Gesetzgeber sollte sich jedoch aus Sicht des ZFF 

bei der Existenzsicherung von Kindern nicht auf eine Minimallösung konzentrieren. 

Insbesondere bei Kindern sind die Kosten für ein auskömmliches soziokulturelles 

Existenzminimum, das die Bildungs- und Teilhabechancen sichert, auch als Investi-

tion in die Zukunft zu sehen, die hohe gesellschaftliche Folgekosten von Armut ver-

meiden hilft.  
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Kinderzuschlag 

Grundsätzlich begrüßt das ZFF den Ausbau des Kinderzuschlags zu einem den Sozialge-

setzbüchern II und XII vorgelagerten Sicherungssystem. Anders als der Bezug von Grundsi-

cherungsleistungen wird der Bezug von Kinderzuschlag von Familien nicht als stigmatisie-

rend erlebt. Das ZFF hat jedoch auch immer wieder kritisiert, dass durch das komplizierte 

Antragsverfahren, die aufwendige Einkommensprüfung und die starren Einkommensgren-

zen nur wenige anspruchsberechtigten Familien den Kinderzuschlag überhaupt erhalten. 1 

Die nun geplante Leistungserhöhung und die Befreiung von einigen Konstruktionsfehlern 

entsprechen langjährigen Forderungen des ZFF: Wenn Eltern ihr Einkommen bspw. durch 

mehr Arbeit erhöhen, dann soll der Bezug nicht mehr abrupt enden und durch eine geän-

derte Anrechnung von Unterhalt und Unterhaltsvorschuss sollen künftig auch Alleinerzie-

hende Anspruch auf den Kinderzuschlag haben. Laut Aussagen im Gesetzesentwurf wer-

den die geplanten Änderungen dazu führen, dass bis 2021 ca. 470.000 Kinder zusätzlich 

erreicht werden. Rund 40.000 dieser Kinder und ihre Familien werden dabei zudem den 

SGB II Bezug vermeiden können. Derzeit profitieren vom Kinderzuschlag nur rund 250.000 

Kinder. 

Das ZFF zweifelt jedoch daran, ob die neue Höhe der Leistung tatsächlich ausreicht, um das 

kindliche Existenzminimum zu sichern. Der nun vorliegende Entwurf nimmt an einigen Stellen 

unnötigen Streichungen vor und geht weiterhin von einer geringen Inanspruchnahme aus. Es 

entsteht daher der Eindruck, ein Gesetz nach Kassenlage entworfen zu haben, denn für die 

Jahre 2019, 2020 und 2012 werden nur rund 1 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Eine zukünftige 

Existenzsicherung für alle anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen stellen wir daher in 

Frage. 

Ebenfalls werden Alleinerziehende durch eine geänderte Anrechnung von Kindeseinkom-

men zwar etwas besser unterstützt, unnötige Deckelungen der Freistellung (100 Euro maxi-

males zusätzliches Kindeseinkommen) machen das Antragsverfahren aber weiterhin kom-

pliziert und führen zu einer Schlechterstellung von Alleinerziehenden mit älteren Kindern. 

Das ZFF mahnt hier dringend Nachbesserungen an.  

Darüber hinaus würde nach Auffassung des ZFF erst die automatische Auszahlung des 

Kinderzuschlags gemeinsam mit dem Kindergeld in voller Höhe des sächlichen Existenzmi-

nimums dazu führen, dass bürokratische Hürden beseitigt und wirklich alle anspruchsbe-

rechtigten Familien erreicht werden. Davon nimmt der Gesetzesentwurf aber Abstand. Zwar 

wird in Aussicht gestellt, den Kinderzuschlag perspektivisch auch digital beantragen zu kön-

nen, jedoch sehen wir den Staat in der Pflicht, Familien aktiv über Leistungen aufzuklären, 

die ihnen ggf. zustehen und diese so zugänglich zu machen, dass alle, die Anspruch ha-

ben, diesen auch umsetzen können. 

 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

Auch die Verbesserungen beim Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) begrüßt das ZFF. Je-

doch bewirkt die im Zuge des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes eingeführte Leistung nur 

dann eine Verbesserung der Teilhabechancen von armen und einkommensschwachen Fa-

milien, wenn diese tatsächlich auch bei diesen ankommt. Viele Studien weisen immer wie-

der auf die geringe Inanspruchnahme hin.2 Wir hoffen, dass die Einführung eines Globalan-

trages bzw. der integrierten Beantragung mit den Grundsicherungsleistungen vereinfachte 

Zugangsvoraussetzungen schafft.  

Das ZFF hat von Beginn des BuT an kritisiert, dass dieses in großen Teilen über die Aus-

gabe von Sachleistungen konzipiert wurde. Kinder/Familien müssen sich durch die Vorlage 

eines Gutscheins zwangsläufig mit ihrer Einkommensarmut "outen". Wir unterstreichen da-

her die Bedeutung des Vorschlags, künftig stärker als bisher Geldleistungen auszuzahlen. 

                                                      
1 Das BMFSFJ selbst geht davon aus, dass nur rund 30% der anspruchsberechtigen Familien vom Kinder-
zuschlag profitieren. BMFSFJ (2017): Familienreport 2017. Leistungen, Wirkungen, Trends, S. 61. 
2 Vgl. Bartelheimer, P. et al. (2016): Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der 
Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schlussbericht. Soziologisches Forschungsinstitut, Institut für Ar-
beitsmarkt-und Berufsforschung, Statistisches Bundesamt, Göttingen, Nürnberg, Wiesbaden; Paritäti-
sche Forschungsstelle (2018): Empirische Befunde zum Bildungs- und Teilhabepaket: Teilhabequoten im 
Fokus. Kurzexpertise. 
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Denn wir wissen, dass das Geld bei den Kindern ankommt: Eine von der Bertelsmann Stif-

tung beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) beauftragte Studie stellt 

zum widerholten Male fest, dass Geld für Kinder, welches einkommensarme Familien erhal-

ten, den Kindern zu Gute kommt, die sozio-kulturelle Teilhabe erhöht und die Erwerbsmoti-

vation der Eltern stärkt.3 

Das ZFF kritisiert die unterschiedlichen Maßstäbe, die für verschiedene Zielgruppen in der 

Familienförderung angelegt werden: Die jüngst beschlossenen Erhöhungen des Kindergel-

des und der Kinderfreibeträge, die umso besser finanziell wirken, je höher das Einkommen 

der Familie ist, kosten ca. 3,5 Mrd. Euro für 2 Jahre. Für eine zielgerichtete und armutsver-

meidende Reform des Kinderzuschlags und Verbesserungen beim BuT stehen dem gegen-

über gerade etwas mehr als 1 Mrd. Euro für einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren zur Verfü-

gung. Auch für das Baukindergeld, welches v.a. besser verdienende Familien unterstützt, 

werden für die Jahre 2018 bis 2021 insg. 2,7 Mrd. Euro veranschlagt.  

 

Im Folgenden äußert sich das ZFF zu den Bausteinen der Gesetzesreform im Einzel-

nen.  

 

3.1 Reform des Kinderzuschlags 

 

Zu 1. Erhöhung: § 6a Abs. 2, 20 Abs. 2 BKKG 

Der Kinderzuschlag soll so erhöht werden, dass er zusammen mit dem Kindergeld den 

durchschnittlichen Bedarf eines Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden sächlichen 

Existenzminimums (408 Euro für 2019 auf Grundlage des 12. Existenzminimumbericht) mit 

Ausnahme des Betrages für Bildung und Teilhabe (derzeit 19 Euro) deckt. Der Betrag wird 

für die Jahre 2019 und 2020 auf zunächst 185 Euro festgeschrieben. Eine regelmäßige Dy-

namisierung mit dem Existenzminimumbericht soll ab 2021 erfolgen. 

Bewertung des ZFF:  

Das ZFF begrüßt grundsätzlich eine Erhöhung des Kinderzuschlags als bessere Ausgestal-

tung einer zielgerichteten Leistung zur Verhinderung von Armut. Ebenso bewerten wir es 

als positiv, dass gegenüber dem Referentenentwurf nachgebessert wurde, so dass die im 

Gesetzentwurf eingestellte Erhöhung des Kinderzuschlags nun zusammen mit dem Kinder-

geld die Höhe des sächlichen Existenzminimums erreicht.  

Allerdings erfüllt der Gesetzesentwurf nur in Teilen unsere langjährigen Forderungen und 

geht uns nicht weit genug: Der Auszahlungsbetrag des Kinderzuschlags wird nicht, wie 

ursprünglich angedacht, zusammen mit dem Kindergeld die Höhe des sächlichen 

Existenzminimums entsprechen, sondern mit dem Verweis auf den Anspruch des Bil-

dungs- und Teilhabepakets um einen Betrag von 19 Euro reduziert. Diese Reduktion 

ist ungerecht, denn Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket schaffen 

keine automatische Teilhabe von Kindern. Die Inanspruchnahme des BuT ist in den 

meisten Fällen bürokratisch sowie stigmatisierend und wird von vielen Familien nicht wahr-

genommen.4 Darüber hinaus wird sich die Unterdeckung des Existenzminimums im Jahr 

2020 noch verschärfen: Der 12. Existenzminimumbericht, der seit Oktober 2018 vorliegt, 

geht für das Jahr 2020 von einem Betrag für das steuerfrei zu stellenden sächliche Exis-

tenzminimum von 417 Euro aus. Grundsätzlich positiv bewerten wir hingegen die Dynami-

sierung der Leistung ab 2021. Diese Anpassung ist besonders wichtig, da mit steigendem 

sozialrechtlichem Bedarf Hilfebedürftigkeit mit dem Kinderzuschlag sonst häufiger nicht 

mehr überwunden werden könnte.  

                                                      
3 Bertelsmann Stiftung / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (2018): Kommt das Geld 
bei den Kindern an? 
4 Vgl. Bartelheimer, P. et al. (2016): Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der 
Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schlussbericht. Soziologisches Forschungsinstitut, Institut für Ar-
beitsmarkt-und Berufsforschung, Statistisches Bundesamt, Göttingen, Nürnberg, Wiesbaden. 
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Zu 2. Anrechnung Kindeseinkommen: § 6a Abs. 3 BKKG  

Kindeseinkommen soll den Kinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent, statt bisher zu 100 Pro-

zent mindern, allerdings mit der Einschränkung, dass höchstens 100 Euro Kindeseinkom-

men zusätzlich übrig bleiben dürfen. Das bedeutet rechnerisch, dass Kindeseinkommen, 

das über 180 Euro hinausgeht, wie bisher zu 100 Prozent angerechnet wird.  

Zudem wird der Vermögensfreibetrag für Kinder auf das Zweifache des Grundfreibetrags 

nach § 12 Abs. 2 SGB II verdoppelt, d.h. auf 6.200 Euro. 

Bewertung des ZFF: 

Für Alleinerziehende wirkt der Kinderzuschlag durch die volle Anrechnung von Unterhalt 

und Unterhaltsvorschuss bisher kaum armutsvermeidend. Durch die Erhöhung des Unter-

haltsvorschusses im Jahr 2017 kam es in einigen Alleinerziehendenhaushalten sogar zu ei-

ner Verschlechterung der Einkommenssituation, da das erhöhte Kindeseinkommen dazu 

geführt hat, dass Ansprüche auf Kinderzuschlag und damit auch auf Wohngeld und BuT-

Leistungen entfallen sind. Das ZFF begrüßt daher die vorgesehene Reduzierung der An-

rechnung von Kindeseinkommen. Nicht nachvollziehbar ist jedoch für uns , warum Kindes-

einkommen über 180 Euro wieder zu 100 Prozent angerechnet werden soll. Dadurch erge-

ben sich vor allem Verschlechterungen bei Alleinerziehenden mit älteren Kindern. Diese 

würden zwar mit einem geringen Betrag im System des Kinderzuschlags verbleiben und 

dadurch den Anspruch auf Wohngeld und But-Leistungen nicht verlieren, aber das erhöhte 

Kindeseinkommen würde weiterhin den Wohngeldanspruch mindern - und zwar mitunter so, 

dass sie nach wie vor finanziell schlechter gestellt sind im Vergleich zum Status vor der Re-

form des Unterhaltsvorschusses. Damit werden Schnittstellen durch das Zusammentreffen 

von Leistungen und dadurch entstehende Verschlechterungen für Alleinerziehende weiter-

hin nicht wirklich behoben.  

Darüber hinaus hält es das ZFF für nicht sachgerecht, wenn in § 6a Absatz 3 die Bewilli-

gung des Kinderzuschlags an die Bedingung geknüpft wird, dass "zumutbare Anstrengun-

gen" zur Erhöhung des Kindeseinkommens unternommen werden. Im konkreten Fall könnte 

dies bedeuten, dass Kinder bei Alleinerziehenden nicht vom Kinderzuschlag profitieren, 

wenn ihre Mütter bzw. Väter nicht auf Unterhalt klagen. Zum einen können Kinder diese Si-

tuation nicht beeinflussen, sind jedoch die Leidtragenden, wenn kein Kinderzuschlag bewil-

ligt wird. Zum anderen sind die Gründe für ein Nicht-Eintreiben des Unterhaltes vielschich-

tig5 und bedürfen eher einem Ausbau von Beratung und Begleitung als zusätzlichem Druck.  

Die Verdoppelung des Vermögensfreibetrages begrüßt das ZFF ausdrücklich. 

Das ZFF fordert, die Höchstgrenze von 100 Euro zusätzlichem Kindeseinkommen zu 

streichen. Hierdurch wird zum einen die Berechnung unnötig kompliziert und es wer-

den Verrechnungen vorgenommen, die zu einer Schlechterstellung von älteren Kin-

dern führen können, die bei Alleinerziehenden leben. Dies hat auch der Bundesrat in 

seiner Beschlussempfehlung vom 15.02.2019 ausdrücklich betont.6 Zusätzlich fordert 

das ZFF, die Förderregelungen beim Wohngeld, wie beispielsweise die Einkommens-

grenzen für den Anspruch unter besonderer Berücksichtigung der Situation von Ein-

elternfamilien, regelmäßig zu überprüfen.   

 

Zu 3. Verwaltungsvereinfachung/Bürokratieabbau: § 6a Abs. 7, 8 BKKG  

Die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags wird durch einen einheitlichen Bewilligungszeit-

raum von sechs Monaten ohne spätere rückwirkende Prüfung und konkrete Bemessungs-

zeiträume wesentlich vereinfacht. Bisher muss teilweise monatlich der Bedarf nachgewie-

sen werden.  

                                                      
5 Vgl. Wersig, Maria (2016): Alleinerziehende besser unterstützen. Reformbedarf beim Unterhaltsvor-
schussgesetz. Eine Publikation der Heinrich-Böll Stiftung, S. 6 f.  
6 Vgl. Stellungnahme des Bundesrates: Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien 
und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserungen der Leistungen 
für Bildung- und Teilhabe vom 15.02.2019, S. 2. 
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Bewertung des ZFF: 

Die Verwaltungsvereinfachung und der damit einhergehende Bürokratieabbau sind aus un-

serer Sicht zu begrüßen. Für das ZFF ist es wichtig, dass sich einkommensschwache Fami-

lien nicht weiter gegängelt fühlen durch die komplizierten Prüfungen und monatliche Bewilli-

gungszeiträume. Jedoch muss verstärkt darauf geachtet werden, dass es während des 

Bewilligungszeitraumes von sechs Monaten nicht zu einer Unterdeckung des kindli-

chen Existenzminimums kommt, wenn das Familieneinkommen in dieser Zeit sinkt. 

Die Möglichkeit der Veränderungsmeldung seitens der Eltern muss demnach offen 

gehalten werden. Der Gesetzesentwurf sieht dem gegenüber vor, dass solche Verände-

rungen grundsätzlich unberücksichtigt bleiben und es vertretbar sei, für den Bewilligungs-

zeitraum Unterdeckungen in Kauf zu nehmen. Dem wiederspricht das ZFF deutlich. Zwar 

besteht die Möglichkeit bei einer ausreichenden Unterdeckung ergänzende SGB II Leistun-

gen zu erhalten. Dies muss jedoch mit ausreichender Information, Beratung und Begleitung 

geschehen, damit Familien überhaupt diesen Anspruch geltend machen.  

 

Zu 4. Wegfall Höchsteinkommensgrenze und Grenze zur Vermeidung von Hilfebedürf-

tigkeit: § 6a Abs. 1 Nr. 3 BKKG  

Die Abbruchkante, an der der Kinderzuschlag schlagartig entfällt, wird abgeschafft. Eben-

falls kann der Kinderzuschlag nun auch beantragt werden, wenn auch ohne Kinderzuschlag 

keine Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II/XII besteht, der Bedarf der Familie also gerade so 

gedeckt werden kann. Hier besteht dann jedoch im Einzelfall ein deutlich abgeschmolzener 

Betrag zur Verfügung.  

Bewertung des ZFF: 

Derzeit fällt schon bei geringer Überschreitung der Höchsteinkommensgrenze der Kinderzu-

schlag nach geltender Regelung weg und das Einkommen der Familie reduziert sich trotz 

höherem Erwerbseinkommen. Zudem entfallen damit ggf. auch Ansprüche auf ergänzende 

Leistungen, die an den Bezug von Kinderzuschlag gekoppelt sind, wie z.B. das Bildungs- 

und Teilhabepaket. Dies stellt einen deutlichen negativen Anreiz zur Aufnahme oder zum 

Ausbau von Erwerbsarbeit dar. Der Wegfall der Höchsteinkommensgrenze entspricht 

daher einer langjährigen Forderung des ZFF und wird von uns ausdrücklich begrüßt. 

 

Zu 5. Erhöhung Erwerbsanreize: § 6a Abs.6 BKKG  

Neben dem Wegfall der Höchsteinkommensgrenze soll zusätzliches Einkommen der Eltern 

den Gesamtkinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent, statt bisher zu 50 Prozent,  mindern. 

Als Begründung für diese Abschmelzrate wird die Reichensteuer genannt, bei der ebenfalls 

mehr als die Hälfte des Einkommens unberührt bleibt.  

Bewertung des ZFF:  

Die Absenkung der Abschmelzrate für Einkommen aus Erwerbstätigkeit von 50 Prozent auf 45 Pro-

zent wird vom ZFF unterstützt. Es werden dadurch positive Erwerbsanreize gesetzt, denn das ver-

fügbare Einkommen von Familien in niedrigen Einkommensbereichen steigt bei Aufnahme oder 

Ausbau der Erwerbsarbeit real. Außerdem wird der Kinderarmut in diesen Fällen, wie angestrebt, 

mit einem dem SGB II vorgelagerten Instrument begegnet. Es ist jedoch für das ZFF nicht nachvoll-

ziehbar, warum hier nur eine Reduktion von 5 Prozent vorgenommen werden soll. Der Verweis auf 

die Reichensteuer erscheint uns zwar grundsätzlich richtig, da dieser Hinweis auf Gleichbehandlung 

einen wichtigen Aspekt sozialer Gerechtigkeit berührt, jedoch zu kurz gegriffen. Denn: Das BMFSFJ 

bleibt hinter früheren Vorschlägen zurück: Mit dem "Neuen Kindergeld" sollte die Leistungen nur 

noch zu 40% angerechnet werden.7  

Das ZFF fordert mehr Mut, indem die Anrechnung von Erwerbseinkommen den Kinderzu-

schlag nur noch um 40 Prozent mindert. Das würde bedeuten, dass je 10 Euro mehr Einkom-

men, das die Familie verdient, sich der Kinderzuschlag nur noch um 4 Euro und nicht wie 

bisher um 5 Euro verringert.  

                                                      
7 Vgl. BMFSFJ (2017): Das neue Kindergeld einführen, Armutsrisiken von Kindern abwenden. Notwendig-
keit, Ausgestaltung und Wirkung des neuen Kindergeldes.  
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Zu 6. Abbau verdeckter Armut: § 6a  Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 BKKG  

Familien sollen auch dann den Kinderzuschlag erhalten können, wenn sie bisher keine 

Leistungen nach dem SGB II beziehen und ihnen mit ihrem Erwerbseinkommen, dem Kin-

derzuschlag und gegebenenfalls dem Wohngeld höchstens 100 Euro fehlen, um Hilfebe-

dürftigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu vermeiden. Dieser erweiterte Zu-

gang zum Kinderzuschlag für Familien, die in verdeckter Armut leben, soll zunächst auf drei 

Jahre befristet werden. Dieses ersetzt allerdings das derzeit bestehende „kleine Wahlrecht“ 

für Alleinerziehende, für die bei einem Wechsel-Wunsch von SGB II zum Kinderzuschlag 

bei der Berechnung die Mehrbedarfe weggelassen werden. 

Bewertung des ZFF:  

Bisher führt die Tatsache, dass durch den Kinderzuschlag Hilfebedürftigkeit im Sinne des 

SGB II vermieden werden muss, dazu, dass Familien, die diese (knapp) nicht erreichen, im-

mer noch alternativlos auf die Grundsicherung nach dem SGB II verwiesen werden. Aus un-

serer Sicht sollte darüber nachgedacht werden, Familien grundsätzlich die Wahl zu geben, 

ob sie zu Gunsten des Kinderzuschlags auf Leistungen nach dem SGB II verzichten und   

die damit verbundenen Restriktionen, Auflagen und Ängste vermeiden wollen. 

Das ZFF befürwortet grundsätzlich die nun vorgeschlagene Regelung. Da allerdings 

eine Bedarfsunterdeckung in Kauf genommen wird, muss darauf geachtet werden, 

dass Familien weiterhin engmaschig betreut und auf ihre ggf. weiter gehenden An-

sprüche hingewiesen werden. Vor allem muss verstärkt über den Kinderzuschlag infor-

miert werden, um Familien in verdeckter Armut überhaupt zu erreichen. Darüber hinaus 

sollten alle Familien, die knapp unterhalb der Einkommensgrenze zum Kinderzuschlag lie-

gen und SGB II/XII-Leistungen empfangen, die Wahl haben, in den Bezug des Kinderzu-

schlags zu wechseln. 

 

Für das ZFF ist die nun angestrebte Reform des Kinderzuschlags und die damit ver-

bundenen Orientierung am sächlichen Existenzminimum ein guter und wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung. Insgesamt geht für das ZFF die Reform jedoch nicht 

weit genug: Wir kritisieren die die Minimallösung einzelner Bausteine. Darüber hinaus 

wird der Kinderzuschlag eine komplizierte Leistung bleiben. Darauf weist auch der 

Bundesrat in seiner Beschlussempfehlung vom 15.02.2019 hin.8 Es fehlen uns daher 

konkrete Vorschläge für eine Zusammenlegung von Kinderzuschlag und Kindergeld 

und einer einkommensabhängigen und automatschen Auszahlung. Aus unserer Sicht 

könnten nur so bürokratische Hürden beseitigt und wirklich alle anspruchsberechtig-

ten Familien erreicht werden. Dies könnte Wirkung zeigen: Eine Zusammenlegung 

würde fast 4 Millionen Kinder erreichen. Rund 400.000 Kinder würden kein SGB II 

mehr benötigen (an Stelle von 40.000, von denen in diesem Gesetzesentwurf ausge-

gangen wird) und rund 2 Millionen Kindern würden oberhalb der SGB II Schwelle er-

reicht werden.9 

 

3.2 Reform des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) 

 

Das ZFF begrüßt die Reformen des Gesetzgebers. Dort, wo das Bildungs- und Teilhabepa-

ket in Anspruch genommen wird, schaffen die Neuerungen bessere Chancen für eine gelin-

gende Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 

Ebenso begrüßt es das ZFF, dass zusätzliche Kosten, die durch den Ausbau der Bildungs - 

                                                      
8 Vgl. Stellungnahme des Bundesrates: Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien 
und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserungen der Leistungen 
für Bildung- und Teilhabe vom 15.02.2019, S. 25.   
9 Vgl. BMFSFJ (2017): Das neue Kindergeld einführen, Armutsrisiken von Kindern abwenden. Notwendig-
keit, Ausgestaltung und Wirkung des neuen Kindergeldes.  
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und Teilhabeleistungen auf die Kommunen zukommen werden, durch eine Erhöhung der 

Bundesmittel für die Kosten der Unterkunft kompensiert werden sollen. So werden den 

Kommunen keine Handlungsspielräume genommen, um vor Ort gute Systeme der Armuts-

bekämpfung wie Präventionsketten für gutes und gesundes Aufwachsen oder Bildungsver-

bünde aufzubauen. 

 

Zu 1. Erhöhung des Schulbedarfspaketes:  

§ 28 Abs. 3 SGB II, § 34 Abs. 3 und 3a SGB XII 

Für das Schuljahr 2019/2020 wird die Unterstützung für den persönlichen Schulbedarf 

von 100 Euro auf 150 Euro erhöht. In Zukunft wird der Betrag jährlich in gleichem Maß wie 

der Regelbedarf erhöht.  

Bewertung des ZFF: 

Zwar begrüßen wir die vorgesehene Erhöhung des Schulbedarfspaketes, dessen Wert 

bleibt aber weiterhin willkürlich gesetzt, denn an keiner Stelle wird eine Berechnungsgrund-

lage dargelegt. Wir wissen aus vielen Studien, dass die tatsächlichen Kosten deutlich 

höher liegen.10  

 

Zu 2. Wegfall des Eigenanteils beim gemeinschaftlichen Mittagessen :  

§28 Abs. 6 SGB II, § 34 Abs. 6 SGB XII 

Beim gemeinschaftlichen Mittagessen werden die Familien vom bisher zu leistenden Ei-

genanteil in Höhe von einem Euro pro Tag/Mittagessen befreit.  

Bewertung des ZFF: 

Die Streichung des Eigenanteils beim Mittagessen entspricht einer langjährigen Forderung 

des ZFF und wird daher von uns ausdrücklich begrüßt. Aus den Erfahrungen unserer Mit-

glieder wissen wir aber, dass derzeit einige Kommunen die Regelungen dahingehend aus-

legen, dass das Mittagessen in einem Hort in freier Trägerschaft (bspw. AWO) nicht erstat-

tungsfähig ist, da es sich nicht um ein Angebot in direkter schulischer Trägerschaft handelt. 

In Anlehnung an die Beschlussempfehlung des Bundesrates vom 15.02.2019 empfeh-

len wir eine gesetzliche Klarstellung dahingehend, § 28 SGB II Satz 2 durch den Zu-

satz "oder in Verantwortung von Einrichtungen nach § 22 des Achten Buches" zu er-

gänzen.11 

 

Zu 3. Wegfall des Eigenanteils bei der Schülerbeförderung :  

§ 28 Abs. 4 SGB II, § 34 Abs. 4 SGB XII 

Ebenso sollen die Familien bei den Kosten für die Schülerbeförderung vom Eigenanteil in 

Höhe von derzeit fünf Euro pro Monat befreit werden.  

Bewertung des ZFF: 

Diese weitere Befreiung vom Eigenanteil begrüßt das ZFF ausdrücklich. Der Anteil, der bis-

her für die Schülerbeförderung zugezahlt werden musste, weil davon ausgegangen wurde, 

dass dieser für private Fahrten genutzt wird, ist nun künftig ebenfalls staatlich abgesichert. 

Um die Mobilität und damit die soziale Teilhabe armer Kinder und Jugendlicher zu 

verbessern sollte aus Sicht des ZFF in einem weiteren Schritt ein ÖPNV-Ticket über 

Schulzeiten hinaus zuzahlungsfrei zur Verfügung gestellt werden.   

.  

Zu 4. Klarstellung zur Lernförderung:  

§ 28 Abs. 5 SGB II, § 34 Abs. 5 SGB XII 

Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf soll klargestellt werden, dass Lernförderung auch 

                                                      
10 Vgl. Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD im Auftrag des Diakonischen Werk evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (2016): Schulbedarfe, 
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. 
11 Vgl. ebenda, S. 11. 
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dann genutzt werden kann, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist.  

Bewertung des ZFF: 

Auch die explizite Klarstellung, dass Lernförderung auch unabhängig von einer konkreten 

Versetzungsgefährdung gewährt werden kann, wird von uns begrüßt. Wir schlagen dar-

über hinaus vor, Lernförderung auch auf diejenigen Schüler*innen auszuweiten, die 

dadurch ggf. die Möglichkeit erhalten, in Schulzweige bzw. die Schulart zu wechseln, 

um einen höherwertigen Schulabschluss zu erreichen. Dies wäre ein wichtiger Schritt in 

Richtung Chancengerechtigkeit. 

 

Zu 5. Verwaltungsvereinfachung und Erhöhung der Inanspruchnahme 

Darüber hinaus sind Verbesserungen geplant, die zu einer Verwaltungsvereinfachung auf 

der einen und der Erhöhung der Inanspruchnahme auf der anderen Seite beitragen sol-

len: Die integrierte Antragstellung mit den Grundsicherungsleistungen ("Globalantrag"), die 

Ausweitung der Möglichkeit alle Leistungen auch in Geld auszuzahlen sowie die Schaffung 

der Möglichkeit für Schulen, die Leistungen für Schulausflüge für leistungsberechtigte Kin-

der gesammelt mit einem zuständigen Träger abzurechnen. 

Bewertung des ZFF:  

Wir begrüßen die Einführung einer Bewilligung der BuT-Leistungen dem Grunde nach ohne 

gesonderte Beantragung für alle Haushalte, die eine der anspruchsauslösenden Sozialleis-

tungen beziehen bzw. beantragen ("Globalantrag"). Dies kann dazu beitragen, dass die 

Leistungen auch tatsächlich von den Kindern- und Jugendlichen in Anspruch genommen 

werden und entspricht einer langjährigen Forderung des ZFF. Es ist aus unserer Sicht je-

doch nicht einsichtig, weshalb sich dieser Globalantrag nicht auch auf die Lernförde-

rung und mehrtägige Klassenfahrten beziehen soll. Auch der Bundesrat weist in seiner 

Beschlussempfehlung vom 15.02.2019 auf diesen Sachverhalt hin.12  

Wir unterstützen zudem den Vorschlag, alle BuT-Leistungen künftig auch als Geldbetrag 

auszahlen zu können. Familien sind Expert*innen in eigener Sache und wissen selbst am 

besten, an welcher Stelle sie Geld, welches sie für ihre Kinder erhalten, konkret einsetzen 

sollten.  

Schließlich ist die Möglichkeit für Schulen, Leistungen für Schulausflüge gesammelt mit ei-

nem zuständigen Träger abzurechnen, aus unserer Sicht ein weiterer guter Schritt zur Ver-

ringerung von Verwaltungskosten und schafft vor allem grundsätzlich bessere Zugangsvo-

raussetzungen für Schuler*innen. 

 

Weitere Anregungen des ZFF: 

Zwar wird mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf versucht, die Inanspruchnahme der BuT-

Leistungen zu erhöhen, dennoch bleibt der Betrag, der für die Teilhabe am sozialen und 

kulturellen Leben zur Verfügung gestellt wird, mit monatlich 10 Euro viel zu niedrig. Als ZFF 

fordern wir daher eine Erhöhung dieses Betrages auf mindestens 15 Euro  und dieses - 

in Abweichung von den Empfehlungen des Bundesrates - für alle Altersstufen. Darüber 

hinaus befürworten wir die Empfehlung des Bundesrates, den Zusatz zu streichen, 

der einen Eigenanteil vorsieht, sofern dieser aus dem Regelsatz bestritten werden 

kann.13 Da dieses in den wenigsten Fällen möglich scheint, würde eine solche Streichung 

auch zu einer Verwaltungsvereinfachung beitragen.  

Darüber hinaus bestehen grundlegende Gerechtigkeitsdefizite: Werden arme Familien über 

das Bildungs- und Teilhabepaket mit derzeit durchschnittlich 19 Euro pro Monat und Kind 

gefördert, so erhalten gut situierte Haushalte einen steuerlichen Freibetrag für Bildung, Er-

ziehung und Ausbildung (BEA) von derzeit 220 Euro pro Monat und Kind.  Auch darf sich 

                                                      
12 Vgl. Stellungnahme des Bundesrates: Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien 
und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserungen der Leistungen 
für Bildung- und Teilhabe vom 15.02.2019, S. 3.    
13 Vgl. ebenda S. 14. 
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eine zukünftige Berechnung der Bildungsausgaben nicht nur am untersten Quintil der Ein-

kommenspyramide orientieren.14 Um eine realistische Größe der Bildungsausgaben zu be-

kommen, müssen alle Einkommensquintile einbezogen werden. Ebenfalls führen erhebliche 

bürokratische Hürden zu unverhältnismäßig hohen öffentlichen Kosten. Sie verhindern au-

ßerdem einen niedrigschwelligen Zugang der Betroffenen zu den Leistungen.  

Grundsätzlich bleibt zum BuT festzuhalten, dass die Inanspruchnahme der Leistungen auch 

davon abhängt, wie viele Angebote vor Ort vorhanden sind und ob Kindern, Jugendlichen 

und Familien bei der Beantragung sowie der Inanspruchnahme Beratung unterstützend zur 

Seite steht. Auch nach der aktuell vorliegenden Reform werden weiterhin große regionale 

Unterschiede bestehen bleiben. Dort also, wo die infrastrukturellen Voraussetzungen nicht 

gegeben sind, können auch die Leistungen nicht abgerufen werden und der staatliche Auf-

trag, Bildung und Teilhabe aller Kinder sicherzustellen, wird nicht erfüllt . So lange den Fa-

milien nicht auch mehr Geld zur Verfügung steht, welches sie individuell für ihre Kinder und 

Jugendlichen einsetzen können, bleiben Chancen unterschiedlich verteilt. 

 

Das ZFF fordert seit langem eine sofortige Überprüfung der tatsächlichen Kosten ei-

ner gelingenden Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen. Wir fordern, die 

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zu erhöhen, direkt auszubezahlen oder 

in den Regelsatz zu integrieren. Denn Gutscheinsysteme, in welcher Form auch im-

mer, schränken individuelle Entscheidungsspielräume, die für die persönliche Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen von großer Bedeutung sind, ein.  

4. Die Anträge von Bündnis 90/Die Grünen 

4.1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Kinderzuschlag automa-
tisch auszahlen, verdeckte Armut überwinden" 

Der vorliegende Antrag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 

der den bisherigen Kinderzuschlag ersetzt und sicherstellt,  

1. dass alle Kinder, die einen Anspruch darauf haben, den Kinderzuschlag auch erhal-

ten. Die Auszahlung dieser Leistung muss dafür genauso einfach sein, wie die auto-

matische Günstigerprüfung zwischen Kindergeld und Kinderfreibeträgen im Rahmen 

der Steuererklärung. Anstelle des heute mit hohem Aufwand zu ermittelnden indivi-

duellen sozialhilferechtlichen Bedarfs soll als Einkommensgrenze, ab der der Kin-

derzuschlag abgeschmolzen wird, eine einfache Größe für den Selbstbehalt der El-

tern, analog zu den Regelungen im Unterhaltsrecht, verwendet werden;  

2. der maximale Auszahlungsbetrag so erhöht wird, dass er zusammen mit dem Kin-

dergeld für Kinder jeden Alters existenzsichernd ist; 

3. der Zugang erleichtert wird und harte Abbruchkanten vermieden werden. Die Min-

dest- und Höchsteinkommensgrenzen werden abgeschafft, damit sich (mehr) Er-

werbsarbeit immer lohnt; 

4. Alleinerziehende, bei denen der andere Elternteil den Unterhalt für sein Kind nach 

einer Trennung nicht zahlt, eine Leistung aus einer Hand erhalten. Dafür sollen Un-

terhaltsvorschuss und Kinderzuschlag zusammengeführt werden und Alleinerzie-

hende den Kinderzuschlag in voller Höhe erhalten. Analog zum Unterhaltsrechts 

wird nur die Hälfte des Kindergeldes angerechnet. 

 

  

                                                      
14 Für die Regelsatzberechnung relevanten Bildungsausgaben werden innerhalb der EVS die Ausgaben 
der unteren 20% der Paarhaushalte mit Kindern (Referenzgruppe) herangezogen. Dies führt aus Sicht 
des ZFF nicht zu einer realitätsgerechter Abbildung der durchschnittlichen Ausgaben für Kindern in die-
sem Bereich.   
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Bewertung des ZFF: 

Aus Sicht des ZFF fehlt dem Gesetzentwurf der Bundesregierung konkrete Vorschläge für 

eine Zusammenlegung von Kindergeld und Kinderzuschlag und dessen einkommensabhän-

gige und automatische Auszahlung. Wir begrüßen daher den Vorschlag der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen, die Auszahlung des Kinderzuschlags zu automatisieren und dessen 

komplizierte Bedarfsberechnung zu vereinfachen.  

Die vorgeschlagenen Verbesserungen für Alleinerziehende in den Konstellationen, in denen 

ein barunterhaltspflichtiges Elternteil seiner Pflicht nicht nachkommt - konkret die Vorge-

schlagene Zusammenführung von Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag - halten wir für 

nachdenkenswert. Insbesondere die Forderung, analog zum Unterhaltsrecht künftig nur 

noch die Hälfte des Kindergeldes beim Unterhaltsvorschuss anzurechnen, unterstützen wir 

seit langer Zeit. Die Auszahlung des Höchstbetrages des Kinderzuschlags bei Alleinerzie-

henden, deren Kinder Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben, halten wir dem gegenüber 

für unsystematisch. Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf (der allerdings erst längere 

Zeit nach dem Antrag von Bündnis90/Die Grünen vorgelegt wurde) soll die Höchsteinkom-

mensgrenze und damit die harte Abbruchkante abgeschafft werden. Dieses - in Verbindung 

mit der von uns dringend geforderten Streichung der 100 Euro Grenze für unberücksichtig-

tes Kindeseinkommen - könnte die derzeitige Schlechterstellung von Alleinerziehenden zu-

nächst beenden und sich in die Logik des Kinderzuschlages integrieren. 

 

4.2 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Teilhabe für alle Kinder si-
cherstellen, Bürokratie abbauen" 

 

Der folgende Antrag fordert die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass alle Kinder und 

Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dazu hat die Bundesregie-

rung folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1. die Regelsätze für Kinder in der Grundsicherung so zu ermitteln und zu erhöhen, 

dass sie das soziokulturelle Existenzminimum verlässlich und in bedarfsdeckender 

Höhe absichern; 

2. gemeinsam mit den Ländern und Kommunen den Ausbau und die Verbesserung inf-

rastruktureller Bildungs- und Teilhabeangebote auf der kommunalen Ebene für Kin-

der und Jugendliche voranzutreiben, so dass diese auch bei den Kindern und Ju-

gendlichen ankommen, und dafür zusätzliche anteilige finanzielle Mittel von Bun-

desseite zur Verfügung zu stellen; 

3. die Schulsozialarbeit zu stärken. Hierfür ist gemeinsam mit den Ländern und Kom-

munen die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule zu verbessern. Durch Bun-

desprogramme u. a. zum Ganztagsschulausbau und zur Stärkung von Brennpunkt-

schulen sollen den Ländern zusätzliche finanzielle Mittel für eine Stärkung der 

Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden; 

4. den qualitativen und quantitativen Ausbau sowohl von ganztägiger Kindertagesbe-

treuung als auch von Ganztagsschulen weiter voranzutreiben sowie den Wandel zu  

einem inklusiven Bildungssystem zu unterstützen und sich entsprechend an diesen 

Aufgaben finanziell zu beteiligen; 

5. das Bildungs- und Teilhabepaket zu diesem Zwecke aufzulösen und stattdessen die 

Ansprüche in bedarfsdeckender Höhe zum Teil im Kinderregelsatz und zum Teil 

durch einen kostenlosen Zugang zu den Angeboten vor Ort direkt und unbürokra-

tisch zu gewähren; 

6. solange das Bildungs- und Teilhabepaket existiert, wird in allen Rechtskreisen ein 

Globalantrag eingeführt und somit auf die gesonderte Antragstellung für die einzel-

nen Leistungen verzichtet. Diese administrativen Maßnahmen müssen mit einer in-

tensiven Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit den Leistungsan-

bietern kombiniert werden, um die Leistungsberechtigten über ihre Ansprüche zu 

informieren. 
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Bewertung des ZFF: 

Die Sicherstellung der Teilhabe für alle Kinder und der Abbau von Bürokratie in Bezug auf 

das System der Familienförderung sind langjährige Forderungen des ZFF. Wie begrüßen 

daher, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen diese Forderungen in ihrem Antrag auf-

greifen. Wir sehen ebenfalls Verbesserungen bei der Neuermittlung des kindlichen Exis-

tenzminimums (siehe 4.1.) als dringend notwendig an und darauf aufbauend die direkte 

Ausbezahlung oder Integration der BuT-Leistungen in den Regelsatz. Durch die vorgeschla-

gene Ausweitung der Möglichkeit, Leistungen auch in Geld auszuzahlen, kann hierfür durch 

den Gesetzesentwurf eine Grundlage geschaffen werden. Ebenso wird durch den Geset-

zesentwurf die Forderung nach einem Globalantrag erfüllt. 

5. Weitere gesetzlicher Änderungsbedarf15 

 

4.1. Neuermittlung des kindlichen Existenzminimums  

 

Bereits in früheren Stellungnahmen hat das ZFF auf die problematische Ermittlung des so-

ziokulturellen Existenzminimums für Kinder hingewiesen. Diese Ermittlung ist insofern be-

deutend, als dass sie sowohl die sozialrechtlichen Ansprüche von Kindern absichert, als 

auch für andere rechtsgebiete ausschlaggebend ist: Im Steuerrecht gilt dieses Existenzmi-

nimum als Untergrenze der freizustellenden Kinderfreibeträge. Im Unterhaltsrecht orientie-

ren sich die Sätze für den Mindestbedarf an diesem Existenzminimum. Und nicht zuletzt ori-

entiert sich die Höhe des monatlich gezahlten Kindergeldes indirekt daran, da dieses steu-

errechtlich eine vorgezogene Rückzahlung von Steuern darstellt, die auf das kindliche Exis-

tenzminimum zu Unrecht erhoben wurden.  

Aus Sicht des ZFF besteht dringender Korrekturbedarf bei der Feststellung des kindlichen 

Existenzminimums bzw. des familiären Regelbedarfs, u.a. durch: 

• die Ableitung des Existenzminimums für Eltern und Kinder aus einer Referenz-

gruppe (Paare mit einem Kind) und damit auf Grundlage einer konsistenten Berech-

nung des Familienbedarfs, 

• die Herausnahme von verdeckt Armen aus der Referenzgruppe, z.B. in dem die un-

tersten zehn Prozent der Einkommen nicht mit einbezogen werden, 

• die Überprüfung und Rücknahme der Streichung von Ausgabepositionen, ggf. durch 

die Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für Streichungen, 

• die Modifizierung der bisherigen Verteilungsschlüssel. 

Das ZFF fordert, dass Korrekturen an der Bemessung des kindlichen Existenzmini-

mums vorgenommen werden. Ausgaben für Bildung und Teilhabe und der Betreu-

ungs- und Erziehungsaufwand müssen in einem neu bestimmten kindlichen Existenz-

minimum Berücksichtigung finden. Dieses kindliche Existenzminimum ist als einheit-

liche Grundlage den verschiedenen Rechtsgebieten (Steuer-, Sozial- und Unterhalts-

recht) und einer Reform des Familienlastenausgleichs zu Grunde zu legen. 

 

4.2 Einführung einer Kindergrundsicherung 

 

Das ZFF fordert gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus Verbänden und Gewerkschaf-

ten mittel- bis langfristig die Einführung einer Kindergrundsicherung in Höhe des soziokultu-

rellen Existenzminimums im Steuerrecht (aktuell 628 Euro), um den Familienlastenaus-

gleich vom Kopf auf die Füße zu stellen, gegen Kinderarmut vorzugehen sowie Kinder und 

                                                      
15 Vgl. hierzu auch: ZFF-Positionspapier (2018): Die Familienförderung vom Kopf auf die Füße stellen. 
Existenzsicherung für alle Kinder und Jugendlichen! 
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Jugendliche aus dem stigmatisierenden Bezug von SGB II-Leistungen herauszuholen. Die 

Kindergrundsicherung soll einkommensabhängig ausgestaltet werden, indem allen ein So-

ckel in Höhe der maximalen Entlastungswirkung aus dem Kinderfreibetrag (derzeit ca. 300 

Euro pro Kind/Monat) zur Verfügung steht und diese Leistung mit  sinkendem Haushaltsan-

kommen ansteigt, bis maximal 628 Euro. Die Kindergrundsicherung durchbricht den Dualis-

mus aus Kindergeld und Kinderfreibeträgen und ersetzt alle bisherigen pauschalen monetä-

ren Einzelleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderregelsätze und die steuerrecht-

lichen Kinderfreibeträge. Mehrfache Behördengänge und komplizierte Beantragungsverfah-

ren fallen weg. So könnte verdeckte Armut sowie Bürokratiekosten reduziert und größere 

Transparenz erreicht werden. Die Kindergrundsicherung deckt nicht nur das sächliche Exis-

tenzminimum, sondern sichert auch den Bildungs- und Teilhabebedarf von Kindern ab. Bei 

besonderen kindlichen Bedarfen, die sich einer Pauschalierung entziehen, sollen die Kos-

ten auf Antrag und gegen ggf. vorzulegenden Nachweis weiterhin vom Grundsicherungsträ-

ger finanziert werden. So kann sichergestellt werden, dass das gleiche soziokulturelle Exis-

tenzminimum für alle Kinder gilt und nicht nur für diejenigen, deren Eltern Steuern zahlen 

(weitere Informationen unter www.kinderarmut-hat-folgen.de). 

 

 

Berlin, den 04. März 2019 
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STELLUNGNAHME 

Berlin, den 5. März 2019 

Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen Stärkung 
von Familien und ihren Kindern durch die Neuge-
staltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung 
der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
(Starke-Familien-Gesetz – StaFamG) - Regierungsentwurf 

 

Die eaf begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem Starke-Familien-Gesetz – StaFamG – mehr 

Familien erreichen will, die finanziell an der Armutsgrenze leben und trotz eigenen Einsatzes 

für die Einkommenserzielung sonst unter Armut oder Armutsgefährdung leiden würden. Von 

der Neugestaltung des Kinderzuschlags (KiZ) und der Verbesserung der Leistungen für Bildung 

und Teilhabe (BuT) werden mehr Familien – hoffentlich auch solche in verdeckter Armut, wie 

beabsichtigt – erreicht. 

Bislang ist vor allem für Alleinerziehende der Zugang zum Kinderzuschlag wegen der Anrech-

nung von Unterhaltsleistungen als Kindeseinkommen erschwert. Da diese Gruppe neben den 

Familien mit mehreren Kindern besonders häufig von Armut betroffen ist, soll ihnen der Zu-

gang erleichtert - in vielen Fällen überhaupt erst ermöglicht - werden. 

Begrüßenswert ist auch die Absicht, die Anstrengungen von Familien, ihr Erwerbseinkommen 

zu erhöhen, stärker zu unterstützen: zum einen durch die Abschaffung der sogenannten Ab-

bruchkante, zum anderen durch die geringfügig gesenkte Anrechnung von Erwerbseinkommen.  

 

Positiv wertet die eaf die neue Ausgestaltung bei der Gewährung von einzelnen Leistungen der 

Bildung und Teilhabe – hier waren Veränderungen überfällig, wie die geringe Quote der Inan-

spruchnahme in der Vergangenheit überdeutlich gezeigt hat. Es ist erfreulich, dass die Bundes-

regierung hieraus einige Konsequenzen gezogen hat und mehr Kinder nun hoffentlich frühzei-

tig ihre Chancen in der Gesellschaft besser nutzen können.  

 

Die Intention des Gesetzentwurfs, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen – z. B. durch Anknüp-

fung beim KiZ an bereits feststehende Fakten (wie Einkommen und KdU) und mit einer festen 

Bezugsdauer (6 Monate) und damit viele vorläufige Entscheidungen und rückwirkende Prüfun-

gen zu vermeiden - ist zu begrüßen. 
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Neben den grundsätzlich positiv bewerteten Absichten und Maßnahmen gibt es aber auch 

einige grundsätzlich problematische Absichten und Wirkungen: 

 

Trotz der geplanten Verbesserungen – auch im Bereich der Verwaltungsvereinfachung – geht 

die Bundesregierung laut Begründung zum Gesetzentwurf davon aus, dass nur ca. 35 Prozent 

der Berechtigten den Kinderzuschlag tatsächlich in Anspruch nehmen werden (S. 26 GE der 

Bundesreg.). Gegenwärtig beträgt die Inanspruchnahme etwa 30 Prozent1, es handelt sich also 

nur um eine erwartete Steigerung von fünf Prozent! Bei diesen fünf Prozent würde es sich in 

absoluten Zahlen trotzdem um eine Verdreifachung der Inanspruchnahme handeln. Gleichwohl 

werden etwa Zweidrittel der potentiell Berechtigten voraussichtlich weiterhin nicht erreicht. 

Die gesetzgeberischen Anstrengungen, Verbesserungen und Vereinfachungen mit dem neuen 

Gesetz zu etablieren, sollten allerdings auch durch deutliche Bemühungen begleitet sein, dass 

der anspruchsberechtigte Adressatenkreis dann tatsächlich von den Veränderungen profitiert,  

z. B. durch deutlich leichteren Zugang und Informationsangebote als bisher (s. u.). 

 

Die eaf setzt sich seit langem für die Erhöhung des Kindergeldes ein, einhergehend mit einer 

Aufhebung der Doppelstruktur von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Aufgrund verfassungs-

rechtlicher Vorgaben ist eine tatsächliche Aufhebung allerdings nicht möglich, wohl aber der 

Wirkung nach: Daher fordert die eaf die Erhöhung des Kindergeldes bis zur verfassungsrecht-

lich gebotenen Höhe des maximalen steuerlichen Entlastungsbetrags. Das würde gegenwärtig 

einem Betrag von ca. 300 Euro monatlich entsprechen. Dadurch würden besonders Familien in 

prekären Einkommenssituationen unterstützt - also gerade die Zielgruppe, die mit diesem auf-

wändigen Gesetzentwurf nur um geschätzte fünf Prozent weitergehend erreicht werden wird.  

(s. o.) 

 

Deutlich ist auch nach den – im Einzelnen – intendierten Verbesserungen für die entsprechen-

den Zielgruppen, dass das derzeitige (finanzielle) Unterstützungssystem für Familien in seiner 

Komplexität, mit seiner Vielzahl von Schnittstellen und den überfordernden Antragsgegeben-

heiten und –verfahren nach wie vor tiefgreifende Unzulänglichkeiten und Gerechtigkeitslücken 

aufweist – diese sollten perspektivisch mit Hilfe eines durchgängigen, konsistenten Kindergeld-

systems überwunden werden. 

 

Informationszugang 

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen beruht die geringe Inanspruchnahme des KiZ zum 

einen auf Unkenntnis über das Bestehen dieser Leistung und zum anderen auf der komplizier-

ten Antragstellung. D. h. neben der geplanten Vereinfachung fehlt es an einem deutlich besse-

ren Zugang zu Informationen und Hilfe bei der Antragsstellung. Gerade bei kinderzuschlagsbe-

                                                   
1 BT-Drucksache 18/12156 vom 26.4.2017, S. 5 
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rechtigten Familien handelt es sich um sehr beanspruchte Familien, die regelmäßig besonders 

vielen Herausforderungen gegenüberstehen: Sie sind erwerbstätig, häufig in Berufen, die zeit-

lich wenig Gestaltungsfreiheit ermöglichen; sie kümmern sich um ihre Kinder und müssen für 

ein auskömmliches Einkommen sehr komplexe Anträge bei verschiedenen Stellen einreichen. In 

aller Regel gehört dazu das Beibringen von Nachweisen, deren Beschaffung auch Zeit kostet. 

Das ist schon für Paarfamilien kaum zu schaffen, noch weniger für Alleinerziehende.2 

 

Sofern man das Gesamtsystem nicht verändern will, sind wenigstens leicht zugängliche In-

formationen zu familienunterstützenden Leistungen in verständlicher Sprache zur Unter-

stützung dieser belasteten Familien unbedingt notwendig. Das Familienportal des BMFSFJ ist 

ein guter erster Schritt. Wichtig ist zunächst, dass Anspruchsberechtigte überhaupt von den 

Unterstützungsmöglichkeiten erfahren und sie ggf. Alternativen einschätzen können. Wün-

schenswert und entlastend ist auch die geplante Online-Antragstellung. Darüber hinaus bedarf 

es allerdings auf jeden Fall weiterer Unterstützung: z. B. eine Online-Chat-Funktion oder eine 

                                                   
2 Ein kinderzuschlagsberechtigtes Paar muss zurzeit folgende Anträge stellen, z. T. mehrmals jährlich zu 

jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten bei unterschiedlichen bewilligenden Stellen.  

Die lt. Gesetzentwurf zukünftig möglicherweise entfallenden Anträge sind kursiv gesetzt. 

  Unabhängig von Institutionen, die Kinder besuchen: 

 Antrag auf Kinderzuschlag 

 Wohngeldantrag 

 Zusätzl. bei Alleinerziehenden: Antrag auf Unterhaltsvorschuss bzw. Sorge bzw. Engagement 

(einschl. gerichtlicher Durchsetzung) dafür, dass Kindesunterhalt gezahlt wird (Kindesunterh. 

wird häufig unregelmäßig oder gar nicht gezahlt). 

Bei Kitakindern: 

 Antrag auf Befreiung der Zuzahlung von den Kitagebühren, wenn das Gute-Kita-Gesetz seine 

Wirkung entfaltet (d. h. bis alle Bundesländer mit dem Bund Vereinbarungen unterzeichnet ha-

ben)  

   - Antrag auf Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen (BuT) 

   - Antrag auf Teilhabeleistungen wie Sport, Musik (BuT) 

Bei Schulkindern: 

   - Antrag auf Beförderung zur nächstgelegenen Schule (BuT) 

   - Antrag auf Unterstützung bei eintägigen Schulausflügen (BuT) 

   - Antrag auf Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen (BuT) 

   - Antrag auf soziale Teilhabe (z. B. Sport, Musik) 

(Diese o. g. vier Einzelleistungen sollen zukünftig entweder vom Antrag auf Sicherung des Le-

bensunterhalts oder von einem Globalantrag dieser vier Leistungen bei Kinderzuschlags- und 

Wohngeldempfänger/innen zusammengefasst werden – sofern alle Kommunen den „einheitli-

chen Formularsatz“ des Bundes übernehmen.)  

 Antrag auf Unterstützung bei Klassenfahrten (BuT)  

(kann ggf. als Sammelantrag von der Schule übernommen werden) 

 Antrag auf finanzielle Unterstützung für Lernmittel 

 Ggf. Antrag auf zusätzliche Lernförderung (Nachhilfe) (BuT) 
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telefonische Beratung als Informationsmöglichkeiten, die auch unbedingt in den Abendstunden 

und am Wochenende zur Verfügung stehen sollten. In der Begründung des Gesetzentwurfs wird 

eine Video-Beratung erwähnt (S. 27), allerdings ohne weitere Konkretisierung. Das kann sicher-

lich hilfreich sein.  

 

Notwendig bleibt aber auch weiterhin eine Servicestelle vor Ort, die persönlich aufgesucht 

werden kann: Denn der digitale Zugang ist regional sehr unterschiedlich vorhanden und damit 

nur eingeschränkt nutzbar. Trotz großer Verbreitung digitaler Kommunikation gibt es darüber 

hinaus auch Menschen, die nicht über die notwendigen Fertigkeiten verfügen. 

 

Transparenz 

Die Überschneidungen mit anderen Rechtsgebieten - z. B. unterschiedliche Definitionen glei-

cher Begriffe (s. u.) oder komplexe Anrechnungsmodalitäten und Schnittstellen - bedarf sogar 

unter Experten längerer Diskussionen und der Verständigung; sie sind für die meisten Men-

schen kaum nachvollziehbar. Hier müssen die Informationen für die Anspruchsberechtigten 

„runtergebrochen“ und in ihre Terminologie „übersetzt“ werden. Dies gilt nicht zuletzt auch für 

die Mitarbeitenden der bewilligenden Behörden – nur dann sinkt der Verwaltungsaufwand wie 

beabsichtigt. Meint es der Gesetzgeber wirklich ernst mit seiner erklärten Zielsetzung, deutlich 

mehr Familien aus der Armut bzw. aus dem Bereich der Armutsgefährdung holen zu wollen, so 

bedarf es an dieser Stelle deutlich größerer Anstrengungen! 

 

Zu einzelnen Regelungen: 

Abschaffung der Höchsteinkommensgrenze - „Abbruchkante“ (§ 6a Abs. 6 BKKG - 

StaFamG3) 

Ab 1. Januar 2020 sollen die Einkommensgrenzen aufgehoben werden. Insbesondere der glei-

tende Übergang statt einer harten Höchsteinkommensgrenze ist für die Empfänger/innen zum 

einen nachvollziehbarer und zum anderen motivierender im Hinblick auf die Steigerung von 

eigenem Erwerbseinkommen (positiver Erwerbsanreiz). Diese Änderung wurde schon lange 

angemahnt und wird von der eaf uneingeschränkt begrüßt. 

 

Die Erweiterung des bereits bestehenden Wahlrechts für Familien in verdeckter Armut wird 

seitens der eaf grundsätzlich begrüßt. Nicht verständlich ist jedoch die Beschränkung auf die-

jenigen, die bislang kein ALG II beantragt oder bezogen haben – es ist nicht nachvollziehbar, 

warum dies Hinderungsgründe für eine „Wahl“ des KiZ sein sollten, wenn die neue Gesetzesre-

gelung tatsächlich die „Schwellenhaushalte“ erreichen will. Zudem stellt es auch eine zu große 

Anforderung für die entsprechenden Haushalte dar, sich in dieser komplexen Regelungsge-

mengelage einen belastbaren Überblick für eine „Wahl-Entscheidung“ zu verschaffen. Dafür ist 

                                                   
3 Die folgenden gen. Paragrafen sind solche des StaFamG.  
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auf jeden Fall eine fundierte Beratung erforderlich. Dazu verweisen wir auf die Ausführungen 

unter Informationszugang in dieser Stellungnahme. 

 

Anhebung des KiZ und Dynamisierung (§ 6a Abs. 2, § 20 Abs. 2) 

Der KiZ wird nun – nach Maßgabe des im Existenzminimumsberichts genannten Betrages und 

das jeweilige (Erst-)Kindergeld berücksichtigend – auf den monatlichen Höchstbetrag von mo-

natlich 185 Euro angehoben. Zudem ist eine Dynamisierung vorgesehen. 

 

Bei der Festlegung der Höhe des KiZ ist der jeweils aktuelle Existenzminimumsbericht der Bun-

desregierung der Maßstab. Damit soll gewährleistet sein, dass die Ausgestaltung des KiZ den 

durchschnittlichen Bedarf des Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenz-

minimums deckt; dies dann zusammen mit dem Kindergeld (Kindergeld ab 1.7.2019: 204 Euro 

+ 185 Euro KiZ + 19 Euro Bildung und Teilhabe: 408 Euro) und ohne den gesondert gewährten 

Betrag für Bildung und Teilhabe (BuT). 

Hilfsweise – liegt der Existenzminimumsbericht nicht oder noch nicht vor – soll aus Gründen 

der Rechtskontinuität an die Unterhaltsmindestverordnung angeknüpft werden.  

 

Die eaf begrüßt grundsätzlich die Erhöhung und Dynamisierung. Damit ist eine realistische 

Anknüpfungsbasis vorhanden und die Höhe des Kinderzuschlags passt sich der allgemeinen 

Kostenentwicklung an: Nicht zuletzt ist dadurch die Sicherung des Existenzminimums des Kin-

des zukünftig gewährleistet. 

 

Nach wie vor setzt die Festlegung des steuerfreien sächlichen Existenzminimums (für Erwach-

sene und Kinder) an den Regelbedarfen im SGB II an. Die Grundlage der Berechnung – die Ein-

kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) – geht an mehreren Stellen von zu niedrig ange-

setzten und nicht realistischen Bedarfen und dem untersten Quintil aus, was seit langem kriti-

siert wird, auch von der eaf. Hier ist ein wirklich bedarfsgerechtes und – wie auch von der 

Rechtsprechung gefordert – transparentes Verfahren zur Bedarfsermittlung erforderlich. 

 

Eine Dynamisierung des KiZ in Verbindung mit einer für alle Seiten weniger aufwendigen Bean-

tragung kann sicherstellen, dass der Kindes-Bedarf kontinuierlich gedeckt ist und ein zeitweili-

ger und wiederum ressourcenbindender Wechsel in einen Leistungsbezug nach SGB II vermie-

den wird. 

An dieser Stelle soll dennoch angemerkt sein, dass die regelmäßige Vorlage des Existenzmini-

mumsberichts als wesentlicher und unerlässlicher Anknüpfungspunkt für wichtige Sozialleis-

tungen pünktlich erfolgen sollte. 
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Minderung des Kinderzuschlages wegen Einkommen und Vermögen des Kindes 

(§ 6a Abs. 3) 

Die eaf bewertet es positiv, dass nunmehr bei der Anrechnung von Vermögen des Kindes (i. S. v. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SGB II) die Verdoppelung des Grundfreibetrages abzusetzen ist. Damit kann 

auch ein Beitrag geleistet werden, dass Kinder etwas weniger durch die finanziell schwache 

Situation belastet sind. Allerdings zeigen die Modalitäten der Anrechnungsgegebenheiten un-

gerechte Wirkungen insbesondere bei Unterhalts– und Unterhaltsvorschusszahlungen in den 

verschiedenen Altersstufen der Kinder von Alleinerziehenden. Daher bittet die eaf um erneute 

Prüfung, ob diese nicht sachgerechten Wirkungen tatsächlich gewollt sind; hier erscheint Kor-

rekturbedarf. Dies gilt gleichermaßen für die fehlende Transparenz, die sich zulasten der Be-

rechtigten auswirkt. 

 

Ausschluss des Anspruches auf KiZ (§ 6a Abs. 3) 

Für den Fall, dass die Eltern/der Elternteil „zumutbare Anstrengungen unterlassen“ haben/hat, 

Einkommen des Kindes zu erzielen, entfällt der Anspruch auf KiZ für die entsprechenden Zeit-

räume (S. 9). 

Hier ist nicht deutlich, welche Einkommensarten im Blick sind: Halbwaisenrente und Ausbil-

dungsvergütung fallen zwar eindeutig unter Einkommen des Kindes [die Halbwaisenrente wird 

im EStG als eigenes Einkommen des Kindes bei der Berechnung des (Unterhalts-)Bedarfs be-

rücksichtigt]. Unklar ist, ob bei der Anstrengung der Eltern im Blick auf die Halbwaisenrente die 

Antragstellung durch den überlebenden Elternteil gemeint ist. Ausbildungsvergütung “erzielt“ 

wiederum das Kind. Welche Anstrengungen sollen Eltern im Falle des Ausbleibens ggf. unter-

nehmen? Eine Klarstellung sollte nicht erst der Rechtsprechung überlassen werden. 

 

Dem Gesetzestext ist nicht zu entnehmen, welcher Einkommensbegriff in Bezug auf das Kind 

zugrunde gelegt wird. Einkommen aus kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen oder einmali-

ge Einnahmen sind als Einkommen zu berücksichtigen, wenn sie im maßgeblichen Bemes-

sungszeitraum zufließen (§ 11 Abs. 2 u. 3). 

 

An dieser Stelle zeigt sich die oft kritisierte, durch Schnittstellen und durch unterschiedliche 

Definitionen gleicher Begriffe gegebene Unübersichtlichkeit von Gesetzesregelungen. Die 

Schwierigkeit, Regelzusammenhänge zu durchschauen und notwendige Erkenntnisse zu ziehen, 

trifft sogar Fachleute – wie sollen sich Bürger/innen mit in der Regel durchschnittlichen 

Kenntnissen der sie betreffenden Rechtsmaterie darin zurechtfinden? Beispielsweise ist bislang 

beim Kinderzuschlag alles, was das Kind als Einnahme oder auch Geldwert erhält, dem Grund-

satz nach zu berücksichtigen – unabhängig von der Herkunft und unabhängig davon, ob es sich 

um steuerpflichtige oder unterhaltsdeckende Einnahmen handelt. BuT-Leistungen sind im vor-

liegenden Gesetzentwurf nicht als Einkommen zu berücksichtigen (§ 6b Abs. 2 S. 6 des RegE). 
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Im Einkommenssteuergesetz gilt Unterhalt hingegen nicht als Einkommen des Kindes. Die Er-

satzleistung des Unterhaltsvorschusses wird wiederum dem Einkommen des Kindes zugerech-

net. Sofern ältere Kinder selbstverdientes Geld durch Schülerjobs oder eine Ausbildungsvergü-

tung erhalten, wird ebenfalls alles 100 Euro übersteigende Geld dem Familieneinkommen zuge-

schlagen und damit den Jugendlichen abgezogen. Das ist – auch in pädagogischer Hinsicht – 

ein problematischer „Nicht-Erwerbsanreiz“. 

 

Für die Leistungsberechtigten kann Unklarheit über die maßgeblichen Einkommensarten folg-

lich sehr nachteilige Folgen haben – und es trifft gerade diejenigen, die jegliche (finanzielle) 

Unterstützung am dringendsten benötigen. Auch die handelnden Verwaltungen profitieren von 

mehr Übersichtlichkeit, was – im Blick auf die Anspruchsteller/innen - der Bearbeitungsdauer 

zugute käme. Unklarheiten darüber, was im Regelungsfall „zumutbare Anstrengungen“ bedeu-

ten und welche Einkommensart welche Art von Engagement seitens der Eltern erfordert, hat 

der Gesetzgeber durch eine transparente Regelung und eindeutige Begriffsbestimmungen zu 

vermeiden. 

 

Minderung des Gesamtkinderzuschlags bei den Eltern (§ 6a Abs. 3 S. 3) 

Ein zusätzliches Einkommen der Eltern soll – ab 1. Januar 2020 - den Gesamtkinderzuschlag 

nur noch zu 45 Prozent mindern (s. Begründung, S. 21). Dies ist ein Schritt in die richtige Rich-

tung, aber leider ein zu kleiner. Da es sich hier um niedrige Einkommen handelt, muss nach 

Auffassung der eaf der Erwerbsanreiz größer ausfallen, d. h. die Transferentzugsrate muss noch 

deutlicher gesenkt werden, will man Familien an der Armutsschwelle langfristig aus dieser 

Situation befreien. 

 

Dauer des Bewilligungszeitraumes (§ 6a Abs. 7 u. 8) 

Es ist sehr begrüßenswert, dass die Dauer des Bewilligungszeitraums nun nicht mehr von einer 

Ermessensentscheidung der Verwaltung abhängt, sondern – mit sechs Monaten – nunmehr 

einheitlich unter Verzicht auf rückwirkende Prüfung regelmäßig gewährt wird. Ebenso positiv 

ist, dass bei Ablehnung des Antrags dieser Verwaltungsakt nun keine andauernde, sondern nur 

kurzfristige Wirkung hat und bereits im Folgemonat – bei veränderter Faktenlage – ein neuer 

Antrag gestellt werden kann. Auch der Beginn des Bewilligungszeitraums (Monat der Antrag-

stellung) ist dem Grunde nach sachgerecht. Leider sind dann (fehlende) Einkommen wahr-

scheinlich öfter unzutreffend abgebildet, weil viele Erwerbstätige die Höhe ihrer Einkünfte erst 

mit Lohnzahlung am Ende eines Monats belastbar erfahren. 

 

Für den Fall, dass kein Anspruch auf KiZ gegeben ist (z. B. wegen Einkommensveränderungen) 

könnte dennoch wegen Hilfebedürftigkeit nach SGB II ein Anspruch bei der betroffenen Person 

gegeben sein. Der Überblick, wann welche Leistung beansprucht werden kann bzw. sollte, ist 

bei Veränderungen der Einkommensverhältnisse oft ein unverhältnismäßiger Aufwand. Hier 
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sollte wegen der Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen – hier der Bemessungszeitraum – im 

Interesse der Betroffenen eine einfache Möglichkeit der Beantragung gefunden werden, ggf. 

ein Automatismus „wenn nicht …, dann …“. 

 

Evaluation der Inanspruchnahme von KiZ durch „Schwellenhaushalte“ 

(§§ 5 Abs. 3, 20 Abs. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 Nr. 3)  

Die Neueinführung eines erweiterten Zugangs zum KiZ wird nur auf drei Jahre befristet einge-

führt; die Ergebnisse einer Evaluation sollen bis zum 31. Juli 2022 vorliegen. Es ist bekannt, 

dass die Kompliziertheit und Komplexität der Beantragungsformalitäten sowie überhaupt das 

fehlende Wissen nur allein der rechtlichen Möglichkeit, ganz zu schweigen der Details, die 

Mehrzahl der Berechtigten abhält, die ihnen zustehenden Leistungen zu beantragen. Ehe die - 

bereits schon jetzt sehr geringe geschätzte Zahl der zukünftig Berechtigten von den Neurege-

lungen Kenntnis haben (z. B. Hören-Sagen im Freundeskreis etc.) wird längere Zeit verstreichen. 

Die Drei-Jahres-Frist als Überprüfungszeitraum, ob die neuen Maßnahmen (Einbeziehung der 

Schwellenhaushalte knapp unterhalb des bislang möglichen KiZ–Bezugs) erfolgreich sind oder 

nicht, ist knapp bemessen. Sollte das Starke-Familien-Gesetz später als geplant in Kraft treten, 

muss der Zeitraum entsprechend angepasst werden, so dass mindestens drei Jahre umfasst 

werden.  

 

Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) 

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets4 im Jahr 2011 sollte Kindern und Jugend-

lichen aus einkommensarmen Familien – wie vom BVerfG eingefordert - ein Mindestmaß an 

gesellschaftlicher Teilhabe gesichert werden. 

 

Die vorgesehenen Maßnahmen werden grundsätzlich begrüßt, denn sie tragen dazu bei, dass 

Kinder aus finanziell schwach gestellten Haushalten nun einen etwas leichteren Zugang zu den 

BuT-Leistungen haben und diese dadurch auch weniger diskriminierend sind. 

 

Nach den Ergebnissen einer Evaluation, die den Zeitraum von 2013 bis 2016 umfasst5, bezogen 

im Jahr 2013 19 Prozent aller Minderjährigen Leistungen, die zum Bildungs- und Teilhabepaket 

gehören (ca. 2,5 Mio. Kinder u. Jugendliche). Hinzuzurechnen sind noch diejenigen Schü-

ler/innen, die schon volljährig sind und die grundsätzlich auch noch einen Anspruch auf Bil-

                                                   
4 Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe umfassen Unterstützung bei der Schülerbeförderung, beim 

Mittagessen in Kita/Schule, Unterstützung bei den Kosten für Klassen-/Kitafahrten (mehrtägig) und bei 

Schulausflügen (eintägig), Schulbedarf, außerdem die Unterstützung bei Freizeitaktivitäten wie z. B. 

Musik (Musikschule) oder Sport (Verein) und falls notwendig, auch zusätzliche Lernförderung (Nachhil-

fe). 
5 Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), Institut für Arbeitsmarkt- u. Berufsforschung (IAB), 

Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme u. Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe, 

Göttingen 2016  
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dungsleistungen aus dem BuT haben (bis Vollendung des 25. Lj. ca. 600.000, dies sind ca. zehn 

Prozent der Altersgruppe). Eine bundesweite Statistik über die Inanspruchnahme aller BuT-

Leistungen fehlt allerdings noch. So gibt es jeweils nur auf einzelne Maßnahmen bezogene 

Untersuchungen. Festgestellt wurde, dass bundesweit zwischen 2011 und 2014 gut die Hälfte 

aller berechtigten Kinder und Jugendlichen zumindest eine Leistung aus dem BuT-Paket bezo-

gen6. 

Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass – gleichgelagert wie beim KiZ – die Antragserfor-

dernisse aktuell deutlich zu kompliziert sind. Als Konsequenz daraus und auch wegen der Kritik 

am Referentenentwurf ist im vorliegenden Regierungsentwurf die Inanspruchnahme erleichtert 

worden:  

Antragstellende von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können vier Leistungen des 

BuT-Pakets im selben Antrag mitbeantragen: Schulausflüge, Schülerbeförderung, Aufwendun-

gen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sowie Teilhabeleistungen (§ 37 SGB II). Aller-

dings ergehen gleichwohl gesonderte Bescheide und ggf. müssen zusätzliche Nachweise er-

bracht werden. Dies ist ein deutlicher Schritt zur Erleichterung der Inanspruchnahme, wie auch 

zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes7.  

 

Die eaf fordert, alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets – solange an diesem grund-

sätzlichen System keine Änderung erfolgt – in einem Antrag zusammenzufassen, also auch die 

Lernmittel, finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten und die zusätzliche Lernförderung mit-

aufzunehmen. Da ohnehin gesonderte Nachweise erbracht werden müssen und gesonderte 

Bescheide ergehen, wäre auf diese Weise zumindest der Beantragungsaufwand gemindert; der 

Verwaltungsaufwand vermutlich auch.  

 

Nicht deutlich ist, wie diese Leistungen künftig von KiZ-Berechtigten und von Wohngeld-

Empfängerinnen und –Empfängern beantragt werden können. Wird für sie ein Sammelantrag 

zu den vier Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets durch ein entsprechendes Formular 

ermöglicht oder werden diese Leistungen jeweils in den KiZ- und Wohngeldantrag integriert?  

 

In jedem Fall ist die Sammelbeantragung, in welcher Form auch immer, von der Kooperation 

der Kommunen abhängig. Sie entscheiden als Leistungsträger letztlich auch über die Form der 

Beantragung. Einige Kommunen haben bereits Globalanträge für die Leistungen des Bildungs- 

und Teilhabepakets entwickelt, zumeist ist aber Einzelbeantragung erforderlich – und zwar 

auch für jedes Kind der Familie einzeln! Auch der Pro-Kind-Beantragungsaufwand würde sich 

                                                   
6 a.a.O. 
7 Der Verwaltungsaufwand für die Gewährung der BuT-Leistungen liegt nach Hochrechnung (SOFI) bei 

ca. 183 Mio. jährlich. Davon entfallen ca. 136 Mio. Euro auf die kommunalen Leistungsstellen, 44 Mio. 

Euro auf die Leistungsanbieter, 3 Mio. auf Schul- u. Kita-Verwaltungen. Die Schulsozialarbeit kritisiert 

z. B. aus ihrer Perspektive u. a. den Aufwand zur Überprüfung der Leistungsberechtigung (wie die dafür 

nötige Rücksprache mit den Leistungsberechtigten und die Kontrolle der Inanspruchnahme) als unan-

gemessen. 
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durch einen solchen Globalantrag deutlich vermindern. Die eaf begrüßt, dass der Bund seine 

Anstrengungen für die Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets verstärken will, 

sieht aber in der Freiwilligkeit auf kommunaler Seite gleichwohl eine nicht unerhebliche 

Schwachstelle. Es ist keineswegs sicher, dass diese Erleichterungen einigermaßen flächende-

ckend greifen. 

 

Sehr bedauerlich ist, dass die Unterstützung von Freizeitaktivitäten der Kinder (soziale Teilhabe 

wie Musikunterricht oder Sportverein) seit Einführung dieser Leistung im Jahr 2011 nicht er-

höht wurde. Zehn Euro im Monat reichen fast nie als Beitrag z. B. für einen Sportverein oder 

die Musikschule; ganz zu schweigen von spezieller Ausstattung wie Sportsachen oder Musikin-

strument. Die eaf fordert nachdrücklich, diesen Betrag zu erhöhen und zu dynamisieren. 

 

Prinzipiell hilfreich ist auch die Möglichkeit der Sammelbeantragung durch Schulen bei nur 

einem Grundsicherungsträger. Ob die Schulen angesichts der geringen Ausstattung mit Ver-

waltungspersonal von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch machen werden, wird sich zei-

gen. 

 

Grundsätzlich ist die eaf der Auffassung, dass insgesamt die Zugangs- und Beteiligungsstruktu-

ren als solche zu verändern sind. Dies könnte z. B. dadurch verwirklicht werden, dass Mittags-

verpflegung, Ausflüge und Klassenfahrten in Kita und Schule über ein ausreichendes Grund-

budget dieser Institutionen abgedeckt sind und damit grundsätzlich ein entsprechendes Ange-

bot durch die betreffenden Institutionen gemacht werden kann. Ebenso könnten Sportvereine 

und Musikschulen mit entsprechenden Mitteln ausgestattet sein, um Teilhabe-benachteiligte 

Kinder „mitzunehmen“. Dies würde die Antragsschwellen und -hindernisse, die viele Eltern von 

der Inanspruchnahme – zum Nachteil der Chancen ihrer Kinder - bislang abhalten, grundsätz-

lich beseitigen. 

 

Die Auszahlung eines entsprechenden Betrages an die Anspruchsberechtigten ist vermutlich 

einfacher und zielführender. Der Verdacht, dass das Geld nicht für die Kinder verwendet wird8, 

ist durch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung9 2018 widerlegt (ebenso durch einige 

vorausgehende, regional begrenzte Studien). Selbst wenn eine andere Verwendung in Einzelfäl-

len zutreffen mag, ist es absolut unverhältnismäßig, eine so große Gruppe unter Generalver-

dacht zu stellen und sowohl Betroffene als auch Verwaltung mit hohem Nachweis-, Berech-

nungs- und Bewilligungsaufwand zu überziehen10; wohlgemerkt pro Kind, nicht nur einmalig 

für die Familie. Freiwerdende Ressourcen können besser den betroffenen Familien zukommen. 

 

                                                   
8 Der Verdacht – ohne empirische Grundlage – führte zur Einführung des komplizierten Bildungs- und 

Teilhabepakets – als Teil des Regelsatzes.  
9 Bertelsmann-Stiftung/ZEW (2018): Kommt das Geld bei den Kindern an?, Gütersloh 
10 Vgl. die Aufstellung der erforderlichen Antragsleistungen des Bildungs- und Teilhabepakets auf S. 3, 

Fn 2 dieser Stn. 
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Zu den einzelnen Leistungskomponenten des Maßnahmenpakets: 

 

 Schulbedarf 

Die Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD „Teilhabegerechtigkeit für Kinder, 

Jugendliche im Bereich Schulbedarfe“11 belegt für Niedersachsen durchschnittliche Kosten für 

Schulmaterial in Höhe von 150 Euro. Das sind 50 Prozent mehr als nach bisheriger Regelung 

vorgesehen. Ziemlich sicher unterscheiden sich die niedersächsischen Verhältnisse nur gering-

fügig von denen anderer Bundesländer. Insofern ist die geplante Erhöhung des Schulbedarfs 

auf 150 Euro jährlich zu begrüßen.  

 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 

- bei Einschulung erstmalige Anschaffungen entstehen: im Schnitt in Höhe von 300 Euro, 

und 

- bei dem Übergang in eine weiterführende Schule jeweils durchschnittlich 350 Euro anzu-

setzen sind. 

Zudem sollte die Auszahlung auf jeden Fall vor den Sommerferien (entsprechend dem Anschaf-

fungszeitpunkt) erfolgen – gerade finanziell schwach gestellte Familien können nicht in Vor-

leistung treten. 

Die regelmäßige Anpassung des Betrages ist sehr zu begrüßen und sachgerecht, um nicht wie-

der eine große Lücke zwischen ausgezahltem und erforderlichem Bedarf entstehen zu lassen. 

 

 Mittagessen 

Die Zuzahlungen zum Mittagessen sind für alle Beteiligten (Eltern, Caterer, ggf. Schule/Kita, 

Verwaltung) ein hoher Aufwand, der in keinem Verhältnis zu den dadurch erzielten Einnahmen 

steht. Nicht selten bekommen Kinder, die diese Leistung in Anspruch nehmen könnten, über-

haupt gar kein Mittagessen. Die Abschaffung der Zuzahlungen zur Mittagsverpflegung (Kita, 

Schule, Hort) ist überfällig und wird seitens der eaf sehr begrüßt. 

 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme darauf aufmerksam gemacht, dass diese Regelung 

nicht bei Mittagsverpflegung in Horten greift. Das ist eine zu beseitigende Regelungslücke.  

 

  

                                                   
11 Andreas Mayert, Schulbedarfskosten in Niedersachsen. Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Insti-

tuts der EKD (Texte aus dem SI), Hannover 2016 (u. a. mit Befragung von 21 nieders. Schulen und 

Auswertung v. Bedarfslisten, Recherche der Einkaufspreise vor Ort, Online-Befragung d. Lehrerschaft, 

Einbezug der Sozialleistungs-Regelsätze (bez. z. B. auf Bücher od. Sportbekleidung) 
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 Schülerbeförderung 

Ähnliches gilt für die nicht mehr erforderliche Zuzahlung bei der Schülerbeförderung. Das ver-

einfacht den Zugang für die Kinder und Eltern und vermindert Verwaltungsaufwand. Insbeson-

dere hilfreich ist, wenn ggf. umfassende Schülerfahrkarten, die auch andere Fahrten als solche 

zur Schule ermöglichen, übernommen werden. Damit ist tatsächlich mehr Teilhabe gesichert, 

denn Schülerinnen und Schüler können damit außerhalb des Schulunterrichts an Freizeitaktivi-

täten teilnehmen oder Freundinnen und Freunde besuchen. 

 

Die Formulierung „nächstgelegene“ Schule (§ 34 Abs. 4 SGB XII) ist nicht nachvollziehbar: Es 

sollten die Kosten für die besuchte Schule übernommen werden. 

 

 Lernförderung 

Ebenso überfällig sind Verbesserungen beim Zugang zur Nachhilfe: Hier bewertet es die eaf als 

positiv, dass Lernförderung nun nicht mehr an eine unmittelbare Versetzungsgefährdung ge-

bunden ist. Dies erhöht die Chancen von lernschwächeren Kindern auf Verbesserung ihrer Leis-

tungen deutlich. Hier ist allerdings auch darauf zu achten, dass die Unterstützung bei der 

Schülerbeförderung auch den Besuch von Lernförderung umfasst. 

 

Bei der zusätzlichen Lernförderung sollte erwogen werden, diese auch zu bewilligen, wenn 

dadurch die Aussicht auf den Besuch der nächsthöheren Schulform verbessert wird. So könnte 

die Lernförderung echte Chancengleichheit verwirklichen helfen. 

 

 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

Die bisherige Leistungshöhe von zehn Euro für Teilnahme an Sportverein oder Musikschule ist 

zu niedrig; leider hat es hier keine Verbesserung gegeben; diese wird für unbedingt notwendig 

erachtet. Schon der monatliche Beitrag für einen Sportverein dürfte im Regelfall höher als zehn 

Euro sein. Notwendig sind darüber hinaus aber auch Instrument, Sportbekleidung, Schuhe und 

ähnlich notwendige Ausrüstung zur Ausübung der Aktivitäten. Dies gilt umso mehr im auf-

wachsenden Alter: Bekleidung, Schuhe etc. muss häufiger erneuert werden. Die eaf fordert 

nachdrücklich, diesen Betrag zu erhöhen und zu dynamisieren. 

 

Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen hängt zudem auch sehr von den Angeboten vor Ort 

ab. Hier sind insbesondere die Leistungsgestaltung und –zugängigkeit innerhalb der Einrich-

tungen von Kitas, Schulen, Horten und der Gesundheitsversorgung in den Blick zu nehmen. 

 

 Schulausflüge 

Wegen des Aufwands verzichten leistungsberechtige Eltern häufig darauf, die Leistung für 

eintägige Ausflüge zu beantragen. Des Weiteren bleibt die Frage, ob der aktuelle Ansatz der 
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Unterstützung von drei Euro ggf. zu niedrig ist. Gerade bei den eintägigen Schulausflügen ist 

die Möglichkeit der Sammelbeantragung durch die Schule gemäß § 34a Abs. 7 SGB XII sehr zu 

begrüßen – wenn sie wirklich von den Schulen genutzt werden kann. 

 

Administration 

Problematisch ist, dass bei den bewilligenden Stellen, i. d. R. die Jobcenter, ein Spannungsver-

hältnis zwischen Kontroll- und Unterstützungsauftrag besteht: Teilweise steht der Rechtsan-

spruch der Kinder auf das soziokulturelle Existenzminimum im Vordergrund, teilweise die Er-

wartung an Gegenleistung und Mitwirkung der Eltern. Die Bildungs- und Teilhabeleistungen 

sollten einfach und bedarfsgerecht (d. h. die tatsächlichen Kosten deckend) zu erhalten sein. 

Das Existenzminimum des Kindes sollte nicht abhängig vom korrekten Verhalten der Eltern 

sein. 

 

Terminologie 

Die Benennung „Starke-Familien-Gesetz“ kennzeichnet eher das Wunschdenken, denn die Rea-

lität:  

Auch mit erleichtertem Zugang handelt es sich immer noch um ökonomisch sehr schwache 

Familien, die nur dann stark sind, wenn sie es schaffen, alle notwendigen Anträge fristgerecht 

und mit den notwendigen Nachweisen immer wieder zu stellen12 (bei mehr als einem Kind 

multipliziert sich der Aufwand). 

 

 

                                                   
12 Vgl. S. 3, Fn 2 
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Öffentliche Anhörung am 11. März 2019 zu den folgenden Vorlagen 

 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur zielgenauen 
Stärkung von Familien und Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzu-
schlages und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-
Familien-Gesetz-StaFamG)

 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kinderzuschlag automatisch auszahlen-Verdeckte Armut überwinden

 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen 

Sehr geehrte Frau Schauws, 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung am 11. März 2019. Vorab möchten wir gerne 
schriftlich Stellung nehmen.  

I. Ausbau vorrangiger Sozialleistungen richtig 

Der Ausbau vorrangiger Sozialleistungen ist grundsätzlich der richtige Weg, um erwerbstäti-
gen Familien mit aufstockenden Leistungsansprüchen im SGB II eine Existenzsicherung 
unabhängig von Grundsicherungsleistungen zu ermöglichen. Allerdings ist der Gesetzgeber 
dafür verantwortlich, dass sich die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Sozialleistun-
gen im Ergebnis nicht negativ auf die finanzielle Situation der Haushalte auswirken. Auch 
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sollten Haushalte im Sozialleistungsbezug von steigenden eigenen Einkommen finanziell pro-
fitieren. 

Die Vorschläge zur Neugestaltung des Kinderzuschlages und zur Verbesserung der Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe nehmen diese Einschätzungen auf und werden von uns deshalb 
grundsätzlich begrüßt.  

II. Gesetzentwurf der Bundesregierung „Starke-Familien-Gesetz“  

Kinderzuschlag 

Der Kinderzuschlag als vorrangige Sozialleistung muss in Zukunft deutlich häufiger in An-
spruch genommen werden. Die aktuelle Inanspruchnahme ist enttäuschend und anvisierte 
Zielgruppen werden nicht erreicht. Die gesetzlichen Regelungen zum Kinderzuschlag sind zu 
komplex. In der Praxis kommen viele Fälle nicht zur Anwendung, weil Leistungsberechtigte 
ihre Ansprüche nicht kennen, am Antragsverfahren scheitern oder durch die aktuellen Ein-
kommensanrechnungen keine Berechtigung auf den Kinderzuschlag besitzen. Die 
Erfahrungen zeigen, dass gerade Haushalte mit Alleinerziehenden durch die aktuellen Ein-
kommensanrechnungen in der Regel keinen Kinderzuschlag erhalten. Der Zweck des 
Kinderzuschlags wird daher nicht so, wie vom Gesetzgeber beabsichtigt, erreicht. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung setzt an den richtigen Stellschrauben an. Die Ände-
rungsvorschläge gerade im Hinblick auf die Anrechnungen der Einkommen senken die 
aktuellen Anspruchshürden und haben das Potential, die Inanspruchnahme des Kinderzu-
schlags zu verbessern. Allerdings bleiben die Hürden für Haushalte mit Alleinerziehenden 
weiterhin zu hoch. Zentral sind hierfür die Regelungen zur Anrechnung der Kindereinkom-
men. Die vorgeschlagene Minderung des Kinderzuschlags um 45% des zu berücksichtigenden 
monatlichen Einkommens des Kindes ist sinnvoll. Die Begrenzung des unberücksichtigten 
Einkommens des Kindes auf 100 Euro ist unnötig. 

Die Erweiterung des Personenkreises beim Kinderzuschlag hat auch unmittelbare Auswir-
kungen auf das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität 
und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Der Bund erwartete schon im damaligen Gesetz-
gebungsverfahren kommunale Einnahmeausfälle durch die Befreiung von Elternbeiträgen 
aufgrund der neuen Beitragsregelungen in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro. Wir 
erwarten, dass die Einnahmeverluste durch die Länder im Rahmen der Konnexitätsregelungen 
ausgeglichen werden.  

Die kommunalen Spitzenverbände befürworten: 

• Die Begrenzung des unberücksichtigten Einkommens des Kindes auf 100 Euro zu 
streichen.

Leistungen für Bildung und Teilhabe 

Insgesamt ist eine Vereinfachung beim Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendli-
che dringend erforderlich. Der immense bürokratische Aufwand steht in einem deutlichen 
Missverhältnis zu den Leistungsausgaben beim Bildungs- und Teilhabepaket. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält sinnvolle Veränderungsvorschläge. Einzelne 
Hürden bei der Inanspruchnahme der Leistungen werden abgeschafft und teilweise werden 
auch Verwaltungsvereinfachungen realisiert. 

Der Wegfall der Eigenanteile bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und der Schü-
lerbeförderung ist sinnvoll. Allerdings sollte dies generell für gemeinschaftlich organisierte 
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Mittagsverpflegung für alle leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen im Vorschul- und 
Schulalter unabhängig von einer schulischen Verantwortung verankert werden. Die ganztägi-
ge Betreuung von Schülerinnen und Schülern ist in einigen Bundesländern in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Erleichterungen müssen auch diesen Kindern und Ih-
ren Familien zu Gute kommen. Aus diesem Grund regen wir an, das Merkmal „in schulischer 
Verantwortung“ aus § 28 Abs. 6 S.2 SGB II zu streichen.  

Die Anhebung der Leistungen für den Schulbedarf auf 150 Euro pro Schuljahr wird ebenfalls 
begrüßt. Die allgemeine Kostenentwicklung seit 2011 macht diese Anhebung notwendig. 
Auch die Klarstellung bei der Lernförderung ist grundsätzlich positiv. Wir weisen allerdings 
darauf hin, dass die Gewährung von Lernförderung nur in Zusammenarbeit mit den Schulen 
sinnvoll administrierbar sein kann.  

Der Wegfall der gesonderten Antragsstellung bei einigen Bildungs- und Teilhabeleistungen 
ist ein richtiger Schritt. Ein genereller Wegfall wäre aber die deutlich bessere Lösung. Die 
geplante Beibehaltung der Antragsstellung für Klassenfahrten und Lernförderung erschließt 
sich nicht.  

Leistungen zur Teilhabe am soziokulturellen Leben in der Gemeinschaft bedürfen ebenfalls 
einer Anhebung. In vielen Fällen liegen die monatlichen Gebühren regelmäßig oberhalb von 
10 Euro. Die Teilhabe von Kinder und Jugendlichen ist nur möglich, wenn die Eltern zusätz-
lich zur Finanzierung der benötigten Ausstattung weitere finanzielle Mittel für die Beiträge 
aufbringen. In der Praxis erweist sich dies als zu hohe Hürde. 

Die kommunalen Spitzenverbände befürworten: 

• Das Merkmal „in schulischer Verantwortung“ aus § 28 Abs. 6 S.2 SGB II zu strei-
chen.  

• Einen generellen Wegfall der gesonderten Antragsstellung bei Bildung- und Teil-
habeleistungen gesetzlich zu verankern.  

• Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zu erhöhen. 

III. Anträge der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN 

Der Antrag „Kinderzuschlag automatisch auszahlen-Verdeckte Armut überwinden“ der Frak-
tion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN fordert richtigerweise, dass alle Kinder mit einem Anspruch 
auf Kinderzuschlag diesen auch bekommen sollten. Vereinfachungen beim Zugang und bei 
den Auszahlungen wären zu begrüßen. Inwieweit eine grundlegende Änderung des Instru-
ments notwendig ist und eine „umfassende Kindergrundsicherung“ das Ziel sein soll, ist 
aktuell ohne klare gesetzliche Rahmenvorschläge schwer einzuschätzen. 

Der Antrag „Teilhabe für alle Kinder sicherstellen, Bürokratie abbauen“ zielt auf die Abkehr 
von den aktuellen Bildung- und Teilhabeleistungen. Die Bildung- und Teilhabeleistungen 
sollen aufgelöst und durch höhere Kinderregelsätze und kostenlose Angebote vor Ort ersetzt 
werden. Auch werden u.a. infrastrukturelle Verbesserungen von Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen auf kommunaler Ebene angestrebt.  

Die Bildungs- und Teilhableistungen wurden vom Bundesgesetzgeber aus dem Regelbedarf 
ausgegliedert. Kinder und Jugendliche rückten als Zielgruppe sinnvollerweise erstmalig in 
den Fokus der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bildung und Teilhabeleistungen sollen für 
diese Zielgruppe gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Diese Bedarfe waren vom Bundes-
verfassungsgericht ausdrücklich als Teil des Existenzminimums anerkannt worden. Es sind 
demnach Bundesaufgaben und von Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge klar zu tren-
nen.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

Nikolas Schelling 
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